
244 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

30. 11. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
über geisteswissenschaftliche und naturwissen­

schaftliche Studienrichtungen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§1. 

(1) Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Studien sind gemäß den im § 1 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, 
festgelegten Grundsätzen und Zielen der Hoch­
schulstudien zu gestalten. 

(2) Auf Grund der Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes sind folgende ordentliche Studien ein­
zurichten: 

a) Diplomstudien zur wissenschaftlichen Be­
rufsvorbildung (§ 2 Acbs. 4); 

'b) besondere Diplomstudien zur wissenschaft­
lichen und wissenschaftlich-künstlerischen 
Berufsvorbildung für das Lehramt an höhe­
ren Schulen (Lehramtsstudien, § 2 A'bs. 5); 

c) Erweiterungsstudien (§ 12); 

d) Kurzstudien (§ 13); 

e) Doktoratsstudien (§ 14). 

Ir. ABSCHNITT 

Diplomstudien 

§ 2. S tu cl i e n r ich tun g ,e nun cl S t u­
,dienzweige 

(1) Diplomstudien (§ 1 Abs. 2 lit. a und b) 
haben ,die Kombination einer Studienrichtung 
(eines Studienzweiges) gemäß Abs. 3 mit weiteren 
Studien gemäß den Bestimmungen des § 3 zu 
umfassen. 

(2) Hiebei sind als Studienzweige zu bezeich­
nen: 

a) Gruppen von Wahlfächern, die innerhalb 
einer Studienrichtung gemeinsam zu wäh­
~en sind; 

b) Studien, die zwar dasselbe Gebiet der Wis­
senschaften betreffen, aber ein anderes Ziel 
der wissenschaftlichen Berufsvorbildung 
zum Gegenstand haben. 

(3) Studienrichtungen und Studienzweige der 
Diplomstudien sind: 

1. die Studienrichtung "Philosophie"; 
2. die Studien richtung "Pädagogik"; 
3. die Studienrichtung "Wissenschaft von 

der Po'litik"; 
4. ,die Studienrichtung"Sozial- und Wirt-

schaftskunde (Lehramt an höheren 
Schulen)" ; 

5. die Studienrichtung "Pu'blizistik"; 
6. die Studienrichtung "Völkerkunde"; 
7. die Studienrichtung "Volkskunde"; 

8. die Studienrichtung "Ur- und Früh­
geschichte"; 

9. die Studienrichtung "Alte Geschichte und 
Al tertumskunde"; 

10. die Studienrichtung "Geschichte" mit den 
Studienzweigen : 
a) "Geschich te"; 
b) "Geschichte (Lehramt an höheren 

Schulen)" ; 

11. die Studienrichtung "Klassische Archäo-
logie"; 

12. die Studienrichtung "Kunstgeschichte"; 

13. die Studienrichtung "Musikwissenschaft"; 

14. die Studienrichtung "Theaterwissenschaft"; 

15. die Studienrichtung "Allgemeine und Ver­
gleichende Sprachwissenschaft"; 

16. die Studienrichtung "Deutsche Philologie" 
mit den Studienzweigen: 
a) "Deutsche PhrIologie"; 

ob) "Deutsche Philologie (Lehramt an höhe­
ren Schulen)"; 

17. die Studienrichtungen der "Klassischen 
Philologie" mit den Studienzweigen: 
a) der "Klassischen Philologie" (Latein 

oder Griechisch), 
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b) der "Klassischen Philologie (Lehramt an 
höheren Schulen)" (Latein oder 
Griechisch); 

18. die Studienrichtung "Anglistik und Ameri­
kanistik" mit den Studienzweigen: 
a) "Anglistik und Amerik~nistik", 
b) "Anglistik und Amerikanistik (Lehramt 

an höheren Schulen)"; 

19. die Studienrichtungen der "Romanistik" 
mit den Studienzweigen: 
a) der "Romanistik", 
b) der "Romanistik (Lehramt an höheren 

Schulen)"; 

20. die Studienrichtungen ,der "Slawistik" mit 
den Studienzweigen: 
a) der "Slawistik", 
:b) der "Slawistik (Lehramt an höheren 

Schulen)"; 

21. sonstige philologische und kulturkundliche 
Studienrichtungen, und zwar: 
a) zur wissenschaftlichen Berufsvorbildung 

gemäß § 1 A:bs. 2 lit. a, 
h) zur wissenschaftlichen Berufsvorbi'ldung 

für das Lehramt an höheren Schulen; 

22. die Studienrichtung "übersetz-er- und Dol­
metscherausbildung" mit den Studienzwei­
gen: 
a) "übersetzerausbildung", 
b) "Dolmetscherausbildung" ; 

23. die Studienrichtung "Logistik"; 

24. die Studienrichtung "Mathematik" mit den 
Studienzweigen : 
a) "Mathematik", 
h) "Mathematik (Lehramt an höheren 

Schulen)" ; 

25. die Studienrichtung "Darstellende Geo­
metrie (Lehramt an höheren Schulen)"; 

26. die Studienrichtung "Physik" mit den Stu­
dienzweigen: 
a) "Physik", 

:b) "Physik (Lehramt an höheren Schulen)"; 

27. die Studienrichtung "Astronomie"; 

28. die Studienrichtung "Meteorologie und 
Geophysik" mit den Studienzweigen: 
a) "Meteorologie", 
b) "Geophysik"; 

29. die St-udienrichtung "Chemie" mit den Stu­
dienzweigen: 
a) "Ch-emie", 
b) "Biochemie", 
c} "Lebensmittelchemie", 
d~ "Chemie (Lehramt an höheren 

Schulen)" ; 

30. die Studienrichtung "Erdwissenschaften" 
mit den Studienzweigen: 
a) "Mineralogie-Kristallographie", 
h) "Petrologie", 
c) "Geochemie und Lagerstättenlehre", 
d) "Technische Mineralogie", 
e) "Geologie", 
f) "Technische Geologie'" 
g) "Montangeologie", 
h) "Paläontologie" (Z. 31 Iit. f); 

31. die Studienrichtung "Biologie" mit den Stu~ 
dienzweigen: 
a) "Botanik", 
b) "Zoologie", 
c) "Mikrobiologie", 
d) "Genetik", 
e) "Humanbiologie", 
f) "Paläontdlogie" (Z. 30 lit. h); 

32. die Studienrichtung "Biologie und Erdwis­
senschaften (Lehramt an höheren Schulen)"; 

3-3. die Studienrichtung "Warenkunde und 
Technologie (Lehramt an höheren 
Schulen)"; 

34. die Studienrichtung "Pharmazie"; 

35. die Studienridrtung "Geographie" mit den 
Studienzweigen: 
a) ,iGeographie", 
b) "Raumforschun-g und Raumordnung", 
c) "Kartographi'e", 
d) "Geographie (Lehramt an höheren 

Schulen)"; 

36. die Studienrichtung "Psychologie"; 

37. die Studienrichtung "Philosophie, Pädago­
gik und Psychologie (Lehramt an höheren 
Schulen)" ; 

38. die St-udienrichtung "Sportwissenschaften 
und LeibeserZiiehung" ffiitden Studien­
zweigen: 
a) "Sportwissenschaften", 
b) "Leibeserziehung (Lehramt an höheren 

Schulen)" ; 

39. die Studienrichtung "Lebenswirtschafts­
kunde (Lehramt an höheren Schulen)"; 

40. die Studienrichtung "Bildnerische Erzie­
hung (Lehramt an höheren Schulen)"; 

41. die Studienrichtung "Werkerziehung (Lehr­
amt an höheren Schulen)"; 

42. die Studienrichtung "Texdies Gestalten und 
Werken (Lehramt an höheren Schulen)"; 

H. die StudienrichtUllg "Musikerziehung 
(Lehramt an höher-en Schulen)"; 

244 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 88

www.parlament.gv.at



244 der -Beilagen 3 

44. die. Studienrichtung "In:~trumentalmusi~-I :ichtu?gen (Studie.nzweige) gemäß § 2 Albs. 4 
erZiehung (Lehramt an hoheren Schulen). 1st mit dem StudlUm der erforderlichen Hilfs­

(4) Die in Abs. 3 Z. 1 bis 3, 5 bis 9, 10 lit. a, 
11 bis 15, 16 lit. a, 17 lit. a, 18 lit. a, 19 lit. a, 
20 lit. a, 21 lit. a, 22, 23, 24 lit. a, 26 1it. a, 27, 
28, 29 lit. abis c, 30, 31, 34, 35 lit. abis c 36 
u!ld 38 .lit. a genannten Studienrichtungen (Stu­
dienzweige) haben der wissenschaftlichen Berufs­
vorbildung gemäß § 1 Albs. 2 lit. a zu dienen. 

(5) Studienrichtungen (Studienzweige) der 
Lehramtsstudien sind: 

a) die in Abs. 3 Z. 4, 10 lit. Ib, 16 lit. b, 17 
lit. b, 18 lit. b, 19 lit. b, 20 Et. Ib, 21 lit. b, 
24 lit. b, 25, 26 lit. Ib, 29 lit. d, 32, 33 35 
lit. d, 37, 38 fit. bund 39 genannten Stu­
dien zur wissenschaftlichen Berufsvorbil­
dung für das Lehramt an höheren Schulen; 

h) die in Abs. 3 Z. 40 bis 44 genannten Studien 
zur wissenschaftlich-künstlerischen Berufs­
vorbildung für das Lehramt an höheren 
Schulen. 

und Ergänzungsfächer zu kombinieren. Diese 
sind, soweit sie nicht in der Anlage A zu diesem 
Bundesgesetz genannt sind, nach Maßgabe der 
Erfordernisse der wissenschaftlichen Berufsvor­
bildung in der Studienordnung als Vorprüfungs­
fächer (§ 23 Abs. 5 Allgemeines Hochschul-Stu­
diengesetz) festzusetzen. 

(4) Das Studium der im § 2 Abs. 5 genannten 
Studienrichtungen (Studienzweige) als erste Stu­
dienrichtung ist mit dem Studium einer zweiten 
dieser Studienrichtungen (Studienzweige) nach 
Wahl des ordentlichen Hörers und mit der päd­
agogischen Ausbildung für Lehramtskandidaten 
(§ 10 Abs. 2 bis 7) zu kombinieren. Das Studium 
der Studienrichtung "Biologie und Erdwissen­
schaften (Lehramt an höheren Schulen)" (§ 2 
Abs. 3 Z. 32) ist nur mit der pädagogischen Aus­
bildung für Lehramtskandidaten zu kombinie­
ren. Soweit es im Hinblick auf die wissenschaft­
lichen Zusammenhänge und den Fortschritt der 

(6) Sonstige philologische und kulturkundliche Wissenschaften sowie auf die Erfordernisse .der 
Studienrichtungen (Abs. 3 Z. 21) sind ent- - wissenschaftlichen beziehungsweise der wissen­
sprechend den in Betracht kommenden Sprachen, schaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für 
Sprachgruppen oder Kulturkreisen nach Maßgabe das Lehramt an höheren Schulen erforderlich ist, 
der an den einzelnen Hochschulen (Fakultäten) könne!l i.n den Studieno:dn~ngen bestimmte 
vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen Kombmanonen von Studlennchtungen vorge­
einzurichten. Bei der Einrichtung von Lehramts- - schrieben oder ausgeschlossen werden. 
studien (Abs'. 3 Z. 21 lit. b) ist die Bestimmung I (5) K b" S d' 'ch . d § 10 Ab 1 b ch om l111erten tu lenn tungen gemem-

es s. zu ea ten. same Prüfungsfächer sind nur einmal zu inskri-
(7) Umfaßt eine Studienrichtung mehrere Stu- bieren und zu prüfen. Das Studium ist unter 

dienzweige, so sind die Bestimmungen dieses sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Studienrichtungen auf Abs. 2 in entsprechendem Ausmaß durch 
den jeweils vom ordentlichen Hörer gewählten Wahlfächer zu ergänzen. Dies gilt jedoch nicht 
Studienzweig anzuwenden. bei Kombination des Studiums zweier der in 

§ 2 Abs. 3 Z. 24, 26 und 29 genannten Studien­

§ 3. Kom bin a t i,o n von S t u die n 

(1) Das Studium der im § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 11 
13 bis 21 und 38 genannten Studienrichtunged 
(Studienzweige) gemäß § 2 Abs. 4 als erste Stu­
dienrichtung ist mit dem Studium einer anderen 
dieser Studienrichtungen (eines anderen dieser 
Studienzweige) als zweite Studienrichtung nach 
Wahl des ordentlichen Hörers zu kombinieren. 

(2) An die Stelle der zweiten Studienrichtung 
gemäß Abs. 1 können mit Bewilligung der zu­
ständigen akademischen Behörde vom ordent­
lichen Hörer gewählte Fächer treten. Die Be­
willigung ist zu erteilen, wenn die Wahl im Hin­
blick auf die wissenschaftlichen Zusammenhänge 
und den Fortschritt der Wissenschaften oder auf 
die Erfordernisse einer bestimmten wissenschaft­
lichen Berufsvorbildungsinnvoll erscheint. Eine 
Bewilligung ist nicht erforderlich, soweit die Wahl 
bestimmter Fächer im Studienplan empfohlen 
wurde. 

(3) Das Studium der im§ 2 Abs. 3 Z. 12, 22 bis 
24, 26 bis 31 und 34 bis 36 genannten Studien-

richtungen (Studienzweige) der Lehramtsstudien. 

§ 4. B e S 0 nd e r e Vor aus set z u n gen 

(1) Erfordert eine Studienrichtung den Nach­
weis einer besonderen Eignung, so ist nach Maß­
gabe der Anlage A zu diesem Bundesgesetz eine 
Ergänzungsprüfung (§ 7 Abs. 9' Allgemeines 
Hochschul-Studiengesetz) abzulegen. 

(2) Die Inskription des zweiten einrechenbaren 
Semester:s der Studienrichtung "übersetzer- und 
Dolmetscherausbildung" (§ 2 Albs. 3 Z. 22) setzt 
die erfolgreiche Ablegung einer Ergänzungs­
prüfung im Sinne des § 7 Abs. 9 des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes (Eignungs­
prüfung) voraus. D~lrch die Eignungsprüfung 
hat der ordentliche Hörer nachzuweisen, daß er 
seine Muttersprache oder Bildungssprache und 
die von ihm als' erste Fremdsprache gewählte 
Sprache in einem Ausmaß beherrscht, das einen 
erfolgreichen Studienfortgang und den Abschluß 
der einzelnen Studienabschnitte in angemessener 
Zeit erwarten läßt. Bildungsspraehe im Sinne 

244 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 88

www.parlament.gv.at



4 244 der Beilagen 

dieses Bundesgesetzes ist eine Sprache dann, 
wenn der ordentliche Hörer in ihr ein Hoch­
schulstudium betreiben und von ihr ausgehend 
eine andere Sprache erlernen kann. 

(3) Soweit die Bestimmungen über die Hoch­
schulberechtigung (§§ 41 Abs. 2 und 69 Abs. 2 
Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962) 
dies zulassen, können die in Form von Zusatz­
prüfungen zur Reifeprüfung geforderten Nach­
weise auch in Form von Ergänzungsprüfungen 
an der Hochschule erbracht werden. 

§ 5. S t u die n a b s c h n i t t e und 
Studiendauer 

(1) Das Diplomstudium besteht aus zwei Stu­
dienabschnitten in der in den Absätzen 2 bis 5 
festgesetzten Dauer. Jeder Studienabschnitt ist 
mit einer Diplomprüfung abzuschließen. 

(2) Die Diplomstudien folgender Studienrich­
tungen (Studienzweige gemäß § 2 Abs. 4) erfor­
dern, einschließlich der für die Anfertigung der 
Diplomarbeit (§ 8) vorgesehenen Zeit, unbe­
schadet der Bestimmung des Abs. 5. die Inskrip­
tion von zehn Semestern: 

Studienzweig "Mathematik" (§ 2 Abs. 3 Z. 24 
lit. a); 

Studienzweig "Physik" (§ 2 Abs. 3 Z. 26 
lit. a); 

Studienzweig "Chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29 
Iit. a)j . 

Studienzweig "Biochemie" (§ 2 Abs. 3 Z.· 29 
Iit. b); . 

Studienzweig "Lebensmittelchemie" (§ 2 Abs. 3 
Z. 29 lit. c); 

Studienrichtung ';,Erdwissenschaften" (§ 2 
Abs. 3 Z. 30); 

Studienrichtung "Biologie" (§ 2 Abs. 3 Z. 31); 
Studienrichtung "Psychologie" (§ 2 Abs. 3 

Z. 36). 

Der erste Studienabschnitt umfaßt vier Se­
mester; der zweite Studienabschnitt umfaßt sechs 
Semester, jedoch umfassen die Studienabschnitte 
der Studienzweige "Chemie", "Biochemie" und 
"Lebensmittelchemie" je fünf Semester. 

(3) Die Diplomstudien folgender Studienrich­
tungen (Studien zweige) erfordern, einsdlließlich 
der für die Anfertigung der Diplomarbeit so­
wie bei Lehramtsstudien der für das Schul­
praktikum (§ 10 Abs. 4) vorgesehenen Zeit, un­
beschadet der Bestimmung des Abs. 5 die 
Inskription von neun Semestern: 

Studienrichtung "Pharmazie" (§ 2 Abs. 3 
Z. 34); 

Studienzweig "Geographie" (§ 2 Abs. 3 Z. 35 
lit. a); 

Studienzweig "Raumforschung und Ra.umord­
nung" (§ 2 Abs. 3 Z. 35 lit. b); 

Studienzweig "Kartographie" (§ 2 Abs. 3 
Z. 35 lit. c); 

Lehramtsstudien (§ 2 Abs. 5). 
Der erste Studienabschnitt umfaßt vier Se­

mester, der zweite Studienabschnitt umfaßt fünf 
Semester. 

(4) Die Diplomstudien der in den Absätzen 2 
und 3 nicht genanntim Studienrtchtungen (Stu­
dienzweige) erfordern, einschließlich der für die 
Anfertigung der Diplomarbeit vorgesehenen 
Zeit, unbeschadet der Bestimmung des Abs. 5 
die Inskription von acht Semestern. Die bei den 
Studienabschnitte umfassen je vier Semester. 

(5) Die zuständige akademische Behörde hat 
auf Antrag des ordentlichen Hörers die Inskrip­
tion von einem Semester, höchstens aber von 
zwei Semestern zu erlassen, wenn der ordentliche 
Hörer die vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
innerhalb der verkürzten Studiendauer inskri­
biert und die Voraussetzungen für die Zulassung 
zum zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung 
erfüllt. War der Kandidat im Hinblick auf die 
Verkürzung der Studiendauer nicht in der Lage, 
einzelne Lehrveranstaltungen ordnungsgemäß zu 
inskribieren, so ist die Inskription derselben 
nachzusehen. Das Ausmaß dieser Lehrveranstal­
tungen darf die Hälfte der Stundenzahlen der 
in den beiden letzten Semestern zu inskribieren­
den Lehrveranstaltungen nicht übersteigen. Die 
vorgeschriebenen Prüfungen über den Stoff 
dieser Lehrveranstaltungen sind jedoch abzu­
legen. 

(6) Die Studienordnungen haben vorzusehen, 
daß für Studienrichtungen, deren Studium als 
erste und als zweite Studienrichtung kombiniert 
wird, das Ausmaß der Lehrveranstaltungen und 
die Anf.orderungen im ersten Studienabschnitt 
möglichst gleichwertig sind. Die Studienordnun­
gen und Studienpläne sind so zu erstellen, die 
Lehrveranstaltungen sind so einzurichten und 
der Lehrstoff ist so zu bemessen, daß die ordent­
lichen Hörer das Studium beider Studienrichtun­
gen sowie bei Lehramtsstudien die pädagogische 
Ausbildung (§ 10 Abs. 2 his 7) innerhalb der 
vorgesehenen Studiendauer abzuschließen ver­
mögen (§ 2 Ahs. 1 Allgemeines Hochschul­
Studiengesetz ). 

§ 6. P r ü fun g sf ä ehe r 

(1) Prüfungsfächer der Diplomprüfungen sind 
unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 3 
bis 5 sowie des § 3 Abs. 2, des §9 Abs. 4 und des 
§ 10 Abs. 4 die in der Anlage A zu diesem Bun­
desgesetz genannten Fächer. Auf Antrag des 
Kandidaten sind auch die von diesem gewählten 
Freifächer (§ 23 Abs. 9 Allgemeines Hochschul­
Studiengesetz) zu prüfen. 

(2) über den Stoff der gemäß § 15 Abs .. 5 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes einzu-
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richtenden Lehrveranstaltungen, welche die Stu-I Bedingungen voraus. Teilprüfungen (Abs. 21it. a) 
dienrichtung (die ·erste Studienrichtung) wissens~ und Prüfungsteile von solchen (Abs. 4) können 
theoretisch und philosophisch vertiefen; ist spä- frühestens nach Abschluß der ihren Stoff betref,. 
testens bis zur Anmeldung zum zweiten Teil der fenden Lehrveranstaltungen abgelegt werden. 
zweiten Diplomprüfung eine Vorprüfung abzu­
legen. Ordentliche Hörer der im § 15 Abs. 2 
bis 4 genannten Studienrichtungen können statt 
dieser Vorprüfung eine Vorprüfung über Wissen­
schaftstheorie der Naturwissenschaften ablegen. 

(3) Soweit in der Anlage A zu diesem Bun­
desgesetz nichts anderes bestimmt ist, kommen 
als Wahlfächer einer Studienrichtung alle Fächer 
in Betracht, deren Studium das Studium der 
Pflichtfächer im Hinblick auf wissenschaftliche 
Zusammenhänge, auf den Fortschritt der Wis­
senschaften oder auf die Erfordernisse der 
wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll er­
gänzt und für die mit Hilfe der an der betreffen­
den Hochschule oder an einer anderen Hoch­
schule des betreffenden Hochschulortes vorhan­
denen Lehr- und Forschungseinrichttingen Lehr­
veranstaltungen in ausreichendem Maße durchge­
führt werden. Die wichtigsten in Betracht kom­
menden Wahlfächer sind im Studienplan zu 
nennen. Auf Antrag des ordentlichen Hörers hat 
die . zuständige akademische Behörde festzu­
stellen, ob ein im Studienplan nicht genamltes 
Fach als Wahlfach in Betracht kommt. 

(4) In der AnJage A zu diesem Bundesgesetz 
zur Wahl gestellte Prüfungsfächer können nur 
dann gewählt werden, wenn mit Hilfe der an 
der betreffenden Hochschule oder an einer an­
deren Hochschule des betreffenden Hochschul­
ortes vorhandenen Lehr- und Forschungseinrich­
tungen Lehrveranstaltungen in ausreichendem 
Maße durchgeführt werden. Die Prüfungsfächer, 
für die diese Voraussetzung zutrifft, sind im 
Studienpian zu nennen. 

(5) Sofern die in der Anlage A zu diesem Bun­
desgesetz genannten Prüfungsfächer eine Wand­
lung in ihrer Bedeutung und ihrem Inhalt er­
fahren, können in den Studienordnungen einzel­
nen dieser Prüfungsfächer, einschließlich der 
Wahlfächer, andere Bezeichnungen gegeben wer­
den, sie können zusammengefaßt oder geteilt 
werden. 

§7. Erste Diplomprüfung 

(1) Die Zulassung zur ersten Diplomprufung 
setzt die Erfüllung der im § 27 Abs. 2 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes genannten 
Bedingungen einschließ1ich der erfolgreichen Ab­
legung allenfalls vorgesehener Vorprüfungen 
(§ 23 Abs. 5 Allgemeines Hochschul~Studien­
gesetz), insbesondere auch die Erfüllung der in 
der Anlage ~u diesem Bundesgesetz vorgesehenen 

(2) Die erste Diplomprüfung ist eine Gesamt­
prüfung. Sie ist nach Wahl des Kandidaten 

a) entweder in der Form von Teilprüfungen 
von EinzelpfÜfern 

b) oder als kommissionelle Prüfung in zwei 
Teilen vom gesamten Prüfungs senat nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen ab­
zuhalten: 
aa) Der erste Teil der kommissionellen 

Prüfung umfaßt mindestens die Hälfte 
der Prüfungsfächer der ersten Diplom­
prüfung nach Wahl des Kandidaten. 
Die übrigen Prüfungsfächer der ersten 
Diplomprüfung sind im zweiten Teil 
der kommission..ellen Prüfung zu prü:" 
kn; . 

bb) meldet sich der Kandidat nach dem 
ersten Studienjahr zum ersten Teil der 
kommissionellen Prüfung, so umfaßt 
sie diejenigen Prüfungsfächer bezie­
hungsweisediejenigen Prüfungsteile 
derselben, die ,den im ersten Studien­
jahr inskribierten Lehrveranstaltungen 
entsprechen. Der zweite Teil der kom­
missionellen Prüfung umfaßt die übri­
gen Prüfungsfächer beziehungsweise 
Priifungsteile. 

(3) Beantragt der Kandidat die kommissionelle 
Abnahme der ersten Diplomprüfung erst nach 
Ablegung einer oder mehrerer Teilprüfungen 
(Prüfungsteile), so hat sich die kommissionelle 
Prüfung auf die restlichen Prüfungsfächer (Prü­
fungsteile) zu 'beschränken. 

(4) Umfaßt eine Tei'lprüfung den Stoff von 
mehreren Vorlesungen, so ist auf Antrag des 
Kandidaten diese Teilprüfung in den einzelnen 
Vorlesungen entsprechenden Prüfungsteilen ab­
zulegen. Prüfer sind ·die Vortragenden oder Lei­
ter der betreffenden Lehrveranstaltungen. 

(5) Die Studienpläne können vor Ablegung 
bestimmter Teilprüfungen oder Prüfungsteiledie 
erfolgreiche A:blegung einzelner, die notwendigen 
Vorkenntnisse nachweisenden Teilprüfungen 
oder Prüfungsteile vorsehen. Für das Erlöschen 
der Wirksamkeit von Prüfungsteilen sind die 
Bestimmungen des § 31 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes anzuwenden. 

(6) Wird eine Teilprü.fung in mehreren Prü­
fungsteilen abgelegt, so sind bei der Wieder­
holung dieser Prüfungs teile die Bestimmungen 
des § 30 ·des Allgemeinen Hochschul-Studienge­
setzes anzuwenden. Hat der Studierende mehr 
als einen Prüfungs teil zunächst ohne Erfolg ab­
gelegt, so ist die letzte (dritte) zulässige Wieder-

2 
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holung dieser Prüfungsteile gemeinsam als kom- naren aus Fachdidaktik (§ 10 Abs. 5) sowie der 
missionelle Prüfung vor einem Prüfungssenat Approbation der Diplomarbeit, insbesondere 
abzulegen. Der Prüfungssenat hat aus den Lei- auch die Erfüllung der in der Anlage A zu die­
tern der betreffenden Lehrveranstaltungen, min- sem Bundesgesetz vorgesehenen Bedingungen 
destens aber aus einem Vorsitzenden und zwei voraus. Die Bestimmung des § 7 Abs. 1 zweiter 
Prüfungskommissären zu bestehen. Satz ist anzuwenden. 

(7) Besteht eine Tei:lprüfung aus mehreren (2) Ordentliche Hörer, die im zweiten Studien-
Prüfungsteilen, so gilt sie nur dann als mit Er- abschnitt die Studienrichtung (den Studienzweig) 
folg abgelegt, wenn jeder Prüfungsteil zumindest wechseln, haben bis zur Anmeldung zur zwei­
mit der .Note "genügend" b.eurteilt wurde (§ 29 . ten Diplomprüfung ihre bisherigen Studien 
Allgememes Hochschul-Studlengesetz). I durch Ablegung der ersten Diplomprüfung in 

(8) Auf die Ablegung von Vorprüfungen sind' den auf die neUe Studienrichtung (den neuen 
die Bestimmungen der Absätze 4, 6 und 7 sinn- Studienzweig) fehlenden Prüfungsfächern zu er-
gemäß anzuwenden. I gänzen. 

I 
(3) Auf ordentliche Hörer der Studienrichtun-

§ 8. Dip 10m a rb ei t gen "Technische' Mathematik", "Technische Phy-
. ,'" I sik" beziehungsweise "Technische Chemie" (Bun-

(1) ~~s Thema .der. Dlplom~rbelt lS.~ emem desgesetz vom 10. Juli 1969 über technische Stu­
der gewahlten Studlennchtung, l~ de-?- Fallen des I dienrichtungen, BGBl. Nr. 290), die während des 
§ 3 .~?s. 1 und 4 der ersten Studienrichtung, zu- " zweiten Studienabschnittes die Studienrichtung 
gehongen Fach zu entnehmen. I "Mathematik" (§ 2 Abs. 3 Z. 24), "Physik" (§ 2 

(2) In der Studienrichtung "Pharmazie" (§ 2 Abs. 3 Z. 26) beziehungsweise "Chemie" (§ 2 
Abs. 3 Z. 34) ist das Thema der Diplomarbeit Abs. 3 Z. 29) inskribieren, ist die Bestimmung 
einem der Prüfungsfächer "Pharmazeutische, des Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 
Chemie", "Pharmakognosie" oder "Arzneifor­
menlehre" der zweiten Diplomprüfung zu ent­
nehmen. 

(4) Auf Antrag hat die zuständige akademische 
Behörde ordentlichen Hörern der Studien gemäß 

• § 2 Abs. 4 zu bewilligen, daß die in der An-
(3) Das Thema der Diplomarbeit ist auf An- lage A zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen 

trag des ordentlichen Hörers spätestens in den Prüfungsfächer oder Teile von ihnen durdl Wahl­
letzten zwei Wochen des drittletzten in die Stu- fächer derselben Studienrichtung oder durch 
diendauer gemäß § 5 Abs. 2 bis 5 einrechenbaren Prüfungs fächer anderer Studienrichtungen oder 
Se.mesters z~ ,:ergeben. Ist d~e Anfertigung. der Studienzweige, die an der betreffenden Hoch­
Dlplomarbelt Jedoch an bestImmte Jahreszelten schule oder an einer anderen Hochschule ·durch­
gebunden, so hat d!e Vergabe im Sinne. des § 2 geführt werden, ganz oder teilweise ersetzt wer­
Abs. 1 des Allgememen Hochschul-Studlengeset- i den, wenn die Wahl im Hinblick auf wissen­
zes entsprechend früher zu erfolgen. I schaftli.che Zusammenhänge, auf .. den Fortschr~tt 

(4) Der Betreuer der Diplomarbeit hat nach I der WIssenschaften oder als Erganzung der WlS­
Anhörung des Kandidaten im Einvernehmen mit I senschaftlichen Berufsvorbi'ldung sinnvoll ,er­
dem Präses der Prüfungskommission zur Ab-: .scheint. Die gemäß dieser Bestimmung gewählten 
haltung der zweiten Diplomprüfung je nach Prüfungsfächer dürfen die Hälfte ,der Prüfungs­
Eigenart des Themas und des Ausbildungszieles fächer der zweiten Diplomprüfung jeder Stu­
(§ 1 Abs. 2 lit. a und lit. b) festzusetzen ob die, dienrichtung, gemessen an der Stundenzahl der 
Diplomarbeit als Hausarbeit oder als I~stituts- ' auf. Grund des Studienplanes zu inskribierenden 
arbeit du~chzuführen ist. Lehrveranstaltungen, nicht übersteigen. Aus den 

(5) D' D' I b'" h Ib . gewählten Prüfungsfächern sind Lehrveranstal-
le lp ~mar elt 1st mner a emes an- tungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen für 

gemessenen ZeItraumes zu begutachten (§ 26 d' f '11 P "f f"_L . k l"b'e 
Ab 9 All . H _1_ ch I S d' ) le wegge a enen ru ungs aUler zu ms r 1-s. gememes oUlS u - tu lengesetz . 
Hiebei sind die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 r,en. 
bis 5 zu berücksichtigen. (5) Die zweite Diplomprüfung ist eine Gesamt-

§ 9. Z w e i teD i p 10m p r ü fun g 

prüfung, die in zwei Teilen abzulegen ist. Der 
erste Teil ist nach Wahl des Kandidaten in der 
Form von Teilprufungen vor Einzelprüfern oder 

(1) Die Zulassung zur zweiten Diplomprüfung , als kommissionelle Prüfung aus allen Prüfungs­
setzt die Erfüllung der im § 27 Abs. 2 des All- fächern der zweiten Diplomprüfung abzulegen. 
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes genannten In den Studienordnungen der Studienrichtungen 
Bedingungen einschließlich der erfolgreichen Ab- zur wissenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbil­
legung allenfalls vorgesehener Vorprüfungen, bei dung für das Lehramt an höheren Schulen (§ 2 
Lehramtsstudien iiberdies der positiven Beurtei- Abs. 5 lit. b) kann die Ablegung von Teilen der 
lung der Tei'lnahme an den vorgesehenen Semi- zweiten Diplomprüfung in kommissioneller 
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Form vorgeschrieben werden, soweit die Eigen­
art der Prüfungsfächer dies erfordert. Der zweite 
Teil ist jedenfalls als kommissionelle Prüfung 
vom gesamten Prüfungssenat abzuhalten und hat 
zu umfassen: 

a) eine Prüfung aus dem Teilgebiet des Prü­
fungsfaches, dem das Thema der Diplom­
arbeit zuzuordnen ist'; 

b) eine Prüfung aus einem weiteren Teilgebiet 
eines Prüfungsfaches, das als ein Schwer­
punkt der Studienrichtung (des Studien­
zweiges) beziehungsweise der ersten Stu­
dienrichtung (des gewählten Studienzwei­
ges der ·ersten Studienrichtung) oder, so­
fern das Thema der Diplomarbeit mit 
einem Prüfungsfach der zweiten Studien­
richtung in Zusammenhang steht, der zwei­
ten Studienrichtung (des gewählten Stu­
dienzweiges der zweiten Studienrichtung) 
anzusehen ist. Es ist unter Berücksichtigung 
der Prüfung gemäß lit. a vom Präses der 
Prüfungskommission zur Abha'ltung der 
zweiten Diplomprüfung nach Anhörung 
des Kandidaten zu bestimmen. Der Kandi­
dat ist berechtigt, einen Vorschlag zu 
machen. 

(6) Beantragt der Kandidat die kommissionelle 
Abnahme des ersten Teiles der zweiten Diplom­
prüfung erst nach Ablegung einer oder mehrerer 
Teilprüfungen, so erstreckt sich die kommissio­
nelle Prüfung auf die restlichen Prüfungsfächer. 

(7) Die Bestimmungen des § 7 Abs. 4 bis 8 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) Der zweite Teil der zweiten Diplomprü­
fung ist mündlich abzuhalten. 

§ 10. So n der best i m m u n ge n für 
Lehramtsst'udien 

{l) Bei der Erlassung der Studienordnungen 
und Studienpläne sowie bei der Durchführung 
der Lehrveranstaltungen ist auf die Ausbildungs­
ziele der wissenschaftlichen beziehungsweise der 
wissenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung 
für das Lehramt an höheren Schulen, insbeson­
dere auf die Lehrpline der höheren Schulen, Be­
dacht zu nehmen. 

(2) Auch die pädagogische Ausbildung für 
Lehramtskandidaten (Abs. 3 bis 7) hat den im 
§ 1 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes, insbesondere den in lit. b genannten 
Zielen, zu dienen. 

(3) Die pädagogische Ausbildung für Lehramts­
kandidaten ist im zweiten Studienabschnitt vor­
zusehen. Sie hat die allgemeine pädagogische 
Ausbildung und die fachdidaktische Ausbildung 
einschließlich der schulpraktischen Ausbildung zu 
umfassen. 

(4) Die allgemeine pädagogische Ausbildung 
hat neben der wissenschaft'lichen Grundlegung 

vor allem den pädagogisch-praktischen Erforder­
nissen der Berufsvorbildung zu dienen. Ein 
Schulpraktikum in der Dauer von zwölf Wochen 
ist zu absolvieren. Im Studienplan ist vorzusor­
gen, ,daß das Schulpraktikum im ersten Semester 
des zweiten Studienabschnittes begonnen und 
spätestens im zweiten einrechenbaren Semester 
des zweiten Studienabschnittes abgeschlossen 
werden kann. Zu den Prüfungsfächern der zwei­
ten Diplomprüfung (Anlage A zu diesem Bun­
desgesetz) tritt das Fach "Pädagogik". 

(5) Die ordentlichen Hörer haben schulprak­
tische Lehrveranstaltungen in Verbindung mit 
Seminaren aus Fachdidaktik in den gewäh'lten 
Studienrichtungen zu absolvieren. In den Stu­
dienordnungen ist für schulpraktische Lehrver­
anstaltungen in ausreichendem Ausmaß vorzu­
sorgen. In den Seminaren aus Fachdidaktik ist 
auch auf die Ergebnisse des abgeleisteten Schul­
praktikums (Abs. 4) Bezug zu nehmen. 

(6) Im ersten Studienabschnitt als Freifächer 
inskribierte Lehrveranstaltungen aus Pädagogik 
und Fachdidaktik sind in den zweiten Studien­
abschnitt einrechenbar, wenn sie im Zusammen­
hang mit Teilen der schulpraktischen Ausbildung 
absolviert werden. Prüfungen oder Prüfungsteile 
über den Stoff dieser Lehrveranstaltungen kön­
nen schon im ersten Studienabschnitt abgelegt 
werden. Im ersten Studienabschnitt als Freifächer 
inskribierte Lehrveranstaltungen einführender 
Art über Pädagogik, Didaktik, Psychologie, So­
ziologie u. ,dg!. sind in die päqagogische Ausbil­
dung für Lehramtskandidaten einrechenbar, dar­
über abgelegte Prüfungen oder Prüfungsteile an­
zuerkennen, soweit der Lehrstoff dieser Lehr­
veranstaltungen Teilen der pädagogischen Aus­
bildung entspricht. 

(7) In den Studienordnungen der Studienrich­
tungen zur wissenschaftlich-künstlerischen Be­
rufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
Schulen (§ 2 Abs. 5 iit. b) können Teile der 
pädagogischen Ausbildung schon im ersten Stu­
diena!bschnitt vorgesehen werden. 

(8) Auf Studienrichtungen . zur wissenschaft- \ 
lichen Berufsvorbildung für das Lehramt an 
höheren Schulen, die nach ,den Bestimmungen 
anderer besonderer Studiengesetze eingerichtet 
werden, sind, sofern das in Betracht kommende 
besondere Studiengesetz nichts anderes vorsieht, 
die. Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ein­
schließlich der Bestimmung über die Kombina­
tion von. Studienrichtungen der Lehramtsstudien 
(§ 3 Abs.4) sinngemäß anzuwenden. 

§ 11. Mitwirkung der Akademie der 
b i 1 den den K ü n s t e und der K uns t­

hoc h s c h u I e.n 

(1) Für ordentliche HÖrer der Studienrichtun~ 
gen "Kunstgeschichte" (§ 2 Abs. 3 Z. 12), 
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"Mus,ikwissenschaft" (§ 2 Abs. 3, Z.13) und 
"Theaterwissenschaft" (§ 2 Abs. 3 Z. 14) kommt 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 3 Abs. 2, 
des § 6 Abs. 3 und des § 9 Abs. 4 die Absolvie­
rung von Wahlfächern· sowie die Ab sol vierung 
von Freifächern an der Akademie der bildenden 
Künste oder einer Kunsthochschule in Betracht. 

(2) Soweit_ die der wissenschaftlich-künstleri­
schen Berufsvorbildung für das Lehramt an höhe­
ren Schulen dienenden Studienrichtungen (§ 2 
Abs. 5 lit. b) an der Akademie der bildenden 
Künste oder an einer Kunsthochschule eingerich­
tet werden (§ 15 Abs. 2 Allgemeines Hochschul­
Studiengesetz), sind die Bestimmungen des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes und die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes sinngemäß an­
zuwenden. 

III. ABSCHNITT 

Erweiterungsstudien 

§ 12. 

(1) Erweiterungsstudien dienen: 
a) ,der Ergänzung einer als zweite Studien­

richtung absolvierten Studienrichtung 
auf die Anforderungen des Studiums als 
erste Studienrichtung einschließ'lich der 
Anfertigung -einer Diplomarbeit; 

b) der Ergänzung des absolvierten Studien­
zweiges einer Studienrichtung auf einen 
anderen Studienzweig dersdben Studien­
richtung; 

c) der Ergänzung der absolvierten Diplom­
studien gemäß § 2 Abs. 4 auf Lehramts­
studien, die teilweise das gleiche Gebiet der 
Wissenschaften betreffen oder umgekehrt; 

'd) der. Ergänzung der absolvierten Diplom­
studien gemäß § 2 .Nbs. 4 durch Absolvie­
rung einer weiteren Studienrichtung nach 
den für die erste Studienrichtung öder 
nach den für die zweite Studienrichtung 
geltenden Vorschriften; 

e) der Ergänzung der absolvierten Lehramts­
studien durch Absolvierung einer weiteren 

. Studienrichtung der Lehramtsstudien nach 
den für die erste Studienrichtung oder 
nach d~n für die zweite Studienrichtung 
gel tenden Vorschriften. 

(2) Die Bestimmung des A'bs. 1 lit. e gilt 
auch für Studien zur wissenschaftlichen oder wis­
,senschaftlich-künstl~rischen Berufsvorbildung für 
das Lehramt an höheren Schulen, die in <einem 
anderen besonderen Studiengesetz geregelt sind, 
sowie für Absolventen solch.er Studien. 

(3) Erweiterungsstudien können in kürzerer 
.als der in § 5 vorgesehenen Zeit abgeschlossen 
werden, soweit die Inskription der vorgeschrie­
benen Lehrveranstaltungen in der verkürzten 

Zeit möglich ist. Die Bestimmungen des§ 5 
Abs. 5 dieses Bundesgesetzes und des § 27 Abs. 3 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes sind 
sinngemäß anzuwenden; 

(4) Erweiterungsstudien können auch gleich­
zeitig mit dem Diplomstudium, dessen Ergän­
zung sie dienen, absolviert werden (§ 6 Abs. 3 
Allgemeines Hochschul ~Studiengesetz). 

(5) Der Abschluß eines Erweiterungsstudiums 
berechtigt nicht zur Erwerbung eines akademi­
schen Grades. 

IV. ABSCHNITT 

Kurzstudien 

§ 13. Kurzstudium für übersetzer 

(1) Ordentliche Hörer der Studienrichtung 
"übersetzer- und DolmeischerausbiIdung" (§ 2 
Abs. 3 Z. 22) können nach Absolvierung von 
zwei einrechenharen Semestern des zweiten Stu­
dienabschnittes eine Diplomprüfung ablegen, die 
die Bezeichnung "Akademische übersetzerprü­
fung" trägt. 

(2) Prüfungsfächer der Akademischen über­
setzerprüfung sind: 

a)' Die erste Fremdsprache (Z. 22 der An­
lage A zu diesem Bundesgesetz) in Gegen­
überstellung zur Muttersprache oder zur 
Bildungssprache (§ 4 Abs. 2) des ordent­
lichen Hörers; 

b) die zweite Fremdsprache (Z. 22 der An­
lage A zu' diesem Bundesgesetz) in Gegen­
überstellung zur deutschen Sprache. 

(3) Die Akademische Obersetzerprüfung ist als 
Gesamtprüfung ,in Form von Teilprüfungen 
durch Einzelprüfer in schriftlichen und münd­
lichen Prüfungsteilen abzuhalten. 

(4) Absolventen ,des Kurzstudiums für über­
setzer sind zur Führung der Berufshezeichnung 
"Akademisch geprüfter ühersetzer" berechtigt. 

V. ABSCHNITT 

Doktoratsstudien 

§ 14. 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Dok­
toratsstudium ist die Ablegung der zweiten 
Diplomprufung auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder die Al>legung der 'ab­
schließenden Diplomprüfungeines gleichwertigen 
(§ 21 Abs. 5 Allgemeines Hochschul-Studienge­
setz) an einer inländischen oder ausländismen 
Hochschule ahsolvierten Studiums. 

(2) Das. Doktoratsstudium besteht aus einem 
Studienahschnitt, der mit einem Rigorosum ab­
zuschließen ist. Hiebei gelten für Absolventen 
der Diplomstudien gemäß § 2 kbs. 4 die Be­
stimmungen des § 2 Abs.. 1 des Aligemeineri 
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Hochschul-Studiengesetzes hinsichtlich der ge­
mäß§ 14 Abs. 7 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes. festzusetzenden Studiendauer der 
Doktoratsstudien. 

(3) Das Thema der Diss.ertation ~ ist den auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
eingerichteten Studien zu entnehmen, sofern das 
Fach; dem die Dissertation zuzurechnen ist, an 
der betreffenden Hochschule durch einen Hoch­
schulprofessor, nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 25 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzes auch durch einen emeritierten Hoch­
schulprofessor, einen Honorarprofessor oder 
einen Hochschuldozenten, Vertreten ist. 

(4) Die Dissertation ist innerhalb eines ange­
messenen Zeitraumes zu begutachten (§ 26 Abs. 9 
Allgemeines. Hochschul-Studiengesetz). Hiebei 
ist die Bestimmung des .Nbs. 2 zweiter Satz 
Zu berücksichtigen. 

(5) Prüfungsfächer des Rigorosums sind: 
a) ein Teilgebiet des Faches, dem das Thema 

der Dissertation zuzuordnen ist; 
b) ein Teilgebiet eines Faches, das unter Be­

achtung des thematischen Zusammenhanges 
mit der Dissertation vom Kandidaten zu 
wählen ist. Die Entscheidung über die Zu­
lässigkeit der Wahl obliegt dem Präses der 
zuständigen Prüfungskommission. 

(6) Das Rigorosum ist als Gesamtprüfung in 
Form einer kommissionellen Prüfung durch den 
gesamten Prüfungssenat mündlich abzuhalten. 

VI: ABSCHNm 

Akademische Grade 

§ 15. Dip I 0 m g rad e 

(l) An die Absolventen der Diplomstudien ist, 
soweit nicht in Abs. 2 bis 5 etwas anderes be­
stimmt ist, ,der akademische Grad "Magister der 
Philosophie", lateinische Bezeichnung "Magister 
philosophiae", abgekürzt "Mag. phi!.", zu ver­
leihen. 

(2) An die Absolventen folgender Studienrich­
tungen ist der akademische Grad "Magister der 
Naturwissenschaften", lateinische Bezeichnung 
"Magister rerum naturalium", abgekürzt "Mag. 
rer. nat.", zu verleihen: 

"Mathematik" (§ 2 Abs. 3 Z. 24), 
"Darstellende Geometrie' (Lehramt an höhe-

ren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 25), 
"Physik" (§ 2 Abs. 3 Z. 26), 
"Astronomie" (§ 2 Abs. 3 Z.27), 
"Meteorologie und Geophysik" (§ 2 Abs. 3 

Z~ 28), . 

"Chemie" (§ 2 Abs.3 Z. 29), 
"Erdwissenschaften" (§ 2 Abs. 3 Z. 30), 
;,Biologie" (§ 2 Abs. 3 Z. 31), 

"Biologie und Erdwissenschaften (Lehramt an 
höheren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 32), 

. "Warenkunde und Techndlogie (Lehramt an 
höheren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 33). 

(3) An die Absolventen der Studienrichtung 
"Pharmazie" (§ 2 Abs. 3 Z. 34) ist der akademi­
sche Grad "Magister der Pharmazie", lateinische 
Bezeichnung "Magister pharmaciae", abgekürzt 
"Mag. pharm.", zu verleihen. 

(4) An die Absolventen der Studienrichtungen 
"Logistik" (§ 2 Abs. 3 Z. 23), "Geographie" (§ 2 
Abs. 3 Z. 35),' "Psychologie~' . (§ 2 Abs. 3 Z. 36) 
und "Sportwissenschaften und Leibeserziehung" 
(§ 2 Abs. 3 Z. 38) ist auf Antrag anstelle des im 
Abs. 1 genannten akademischen Grades der im 
Abs. 2 genannte akademische Grad zu verlei­
hen, wenn dieDiplomarbeit überwiegend mathe­
matische, kartographische oder naturwissenschaft­
liche Fragestellungen behandelt .. 

(5) An .die Absolventen .der der wissenschaft­
lich-künstlerischen . Berufsvorbildung, für das 
Lehramt an höheren Schulen dienenden Studien­
richtungen (§ 2 Abs. 5 lit. ob) ist der akademische 
Grad "Magister der Künste", lateinische Bezeich­
nung "Magister artium", abgekürzt "Mag. art.", 
zu verleihen. 

(6) An .A!bsolventen von die Komlbination 
zweier Studienrichtungen umfassenden Diplom­
studien ist der für die erste Studienrichtung in 
Betracht kommende Diplomgrad zu verleihen. 

(7) Werden mehrere Hochschulen (Fakultäten) 
mit der Durchführung einer Studienrichtung ge­
meinsam beauftragt, so obliegt die Verleihung 
des' akademischen Grades der zuständigen aka­
demischen Behörde derjenigen Hochschule (Fakul­
tät), an der .die Diplomarbeit approbiert wurde. 

(8) In der Urkunde über die Verleihung des 
Diplomgrades (§ 34 Abs. 4 AHgemeines Hoch­
schul-Studiengesetz) ist auch der ahsolvierte 
Studienzwe'ig ersichtlich zu machen. 

§ 16. D 0 k tor g r i d e 

(1) An die Absolventen .der Doktoratsstudien 
ist, sofern in Abs. i und 3 nicht~ anderes be­
stimmt ist, der akademische Grad "Doktor .der 
Philosophie",. lateinische Bezeichnung "Doctor 
philosophiae", abgekürzt "Dr. phil. ", zu verlei­
hen. 

(2) An die A<bsolventen der Doktoratsstudien 
ist der akademische Grad "Doktor der Natur­
wissenschaften", lateinische Bezeichnung "I)octo"r 
rerum naturalium", abgekürzt "Dr. rer. nato ", zu 
verleihen, wenn das Thema der Dissertation einer 
der im § 15 Abs. 2 oder 3. genannten Studien­
richtungen zuzurechnen 'ist. 

(3) Auf Antrag ist auch den Absolventen 
anderer als der im Abs. 2 genannten pokto-
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ratsstudien der im A:hs. 2 genannte akade- digen Dienststellenausschüsse für Hochschul­
rnische Grad zu verleihen, wenn die Dissertation lehrer) einzuberufenden Versammlung unter 
überwiegend mathematische, kartOgraphische sinngemäßer Anwendung der Bestimmung des 
oder naturwissenschaftliche Fragestellungen be- § 25 Abs. 2 des Hochschul-Organisationsgesetzes, 
handelt. BGBL Nr. 154/1955, aus dem Kreise der fach­

(4) § 15 Abs. 7 ist sinngemäß anzuwenden. 

VII. ABSCHNITT 

Studienkommissionen 

§ 17. 

(1) Für die Dauer der Studienjahre 1971/72, 
1972/73 und 1973/74 sind an den Hochs·chulen 
(Fakultäten), denen gemäß § 15 Abs. 2 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes die Einrich­
tung der in diesem Bundesgesetz geregelten 
Studien obliegt, im autonomen Wirkungshereich 
Studienkommissionen einzusetzen. Die zustän­
dige akademische Behörde hat .zu. entscheiden, 
ob für jede Studienrichtung oder für Gruppen 
verwandter Studienrichtungen, einschließlich der 
pädagogischen Ausbildung für Lehramtskandi­
daten, eine Studienkommiss·ion einzusetzen ist, 
sowie die Zahl der gemäß Abs. 3 in die Studien­
kommission zu entsendenden Mitglieder festzu­
setzen. Obliegt die Durchführung mehreren 
Hochschulen (Fakultäten) gemeinsam, so ist eine 
gemeinsame Studienkommission einzusetzen. 

(2) Den Studienkommissionen obliegt die Er­
lassung der Studienpläne gemäß § 17 des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes sowie die Er­
teilung von Bewilligungen gemäß § 3 Abs. 2, 
S 5 Abs. 5, § 6 Abs.3 und § 9 Abs. 4 dieses 
Bundesgesetzes. Weiters gehören in ihren Auf­
gabenbereich die Ausarbeitung von Empfehlun­
gen über die Gestaltung von Lehrveranstaltun­
gen und Prüfungen sowie die Befassung mit den 
Ursachen von Studienverzägerungen und die 
Ausarbeitung von Empfehlungen zu ihrer Besei­
tigung. 

(3) Jeder Studienkommission haben in gleicher 
Zahl, mindestens alber zwei Vertreter folgender 
drei Gruppen anzugehören: 

a) Hochschulprofessoren; 
:b) Hochschulassistenten, Hochschuldozenten, 

Lektoren, Lehrbeauftragte, Beamte und 
Vertragsbedienstete des wissenschaftlichen 
Dienstes, Bundeslehrer und Vertragslehrer, 
V ertragsassisten ten; 

c) or.dentliche Hörer. 
,Erfordedidlenfalls ist die notwendige Zahl von 

Ersatzmitgliedern zu bestellen. Die Vertreter der 
Hochschulprofessoren sind von der zuständigen 
akademischen Behörde (den zuständigen akade­
mischen Behörden), die Vertreter der Hochschul­
assistenten (sowie der anderen unter lit. b er­
wähnten Personengruppen) sind von einer vom 
Vorsitzenden des Dienststellenausschusses für 
Hochschullehrer (den Vorsitzenden der zustän-

zuständigen Angehörigen dieser Personengrup­
pen, die Vertreter der ordentlichen Hörer von 
der zuständigen gesetzlichen Vertretung der 
Studierenden aus dem Kreise der ordentlichen 
Hörer der höheren Semester der betreffenden 
Studienrichtung (Studienrichtungen) für den in 
Abs. 1 genannten Zeitraum zu entsenden. Ist ein 
Mitglied verhindert oder scheidet es vorzeitig aus 
und wurden Ersatzmitglieder nicht bestellt, 50 

ist ein neues Mitglied in die Studienkommission 
zu entsenden. Erforderlichenfalls sind neue 
Ersatzmitglieder zu bestellen. 

(4) Die Studienkommissionen sind erstmalig 
vom Dekan (an Hochschulen ohne Fakultätsglie­
derung, an der Akademie der bildenden Künste 
und an Kunsthochschulen vom Rektor, im Falle 
der gemeinsamen Durchführung einer Studien­
richtung von den zuständigen akademischen 
Funktionären im Einvernehmen) einzuberufen. 
Sie haben in ihrer ersten Sitzung einen Vor­
sitzenden aus ·dem Kreise der Hochschulprofesso­
ren zu wählen. Die Bestimmungen des § 27 des 
Hochschul-Organisationsgesetzes sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Zu einem Beschluß der Studierrkommission 
ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder erforderlich. Ein Antrag gilt ah 
angenommen, wenn mehr als die Hälfte der in 
der Sitzung anwesenden Mitglieder für den An­
trag gestimmt hat. Der Vorsitzende stimmt mit. 
Ein Beschluß komint jedoch nicht zustande, wenn 
alle Mitglieder einer der im Abs. 3 genannten 
Gruppen geschlossen gegen den Antrag gestimmt 
haben. Im übrigen sind auf die Geschäftsführung 
der Studienkommission die Bestimmungen des 
§ 25 des Hochschul-Organisationsgesetzes sinn­
gemäß anzuwenden. Die Mitglieder der Studien­
kommission sind als solche an Weisungen nidlt 
gebunden. 

(6) Die Bestimmungen des § 5 des Hochschul­
Organisationsgesetzes gelten sinngemäß. 

VIII. ABSCHNITT 

Übergangsbestimmungen, Durchführungsbestim­
mungen und Vollziehung 

§ 18. 0 b erg a n g sb e s tim m u n gen 

(1) Die Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht, BGBl. Nr. 271/1937, über die Er­
werbung der Befähigung für das Lehramt an 
Mittelschulen (Prüfungsvorschrift für das Lehr­
amt an Mittelschulen), die Verordnung des 
Staatsamtes für Volksaufklärung, für Unterricht 
und Erziehung und für Kultusangelegenheiten 
im Einvernehmen mit dem Staats amt für soziale 
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Verwaltung vom 3. September 1945, StGBl. 
Nr. 166, über die pharmazeutische Studien- und 
Prüfungsordnung in der Fassung des Bundes­
gesetzes vom 22. Mai 1969, BGBl. Nr. 196, und 
die Verordnung des Staatsamtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten vom 4. Dezember 1945, 
StGBl. Nr. 76/1946, über die Studien- und Prü-

. fungsordnung für übersetzer und Dolmetscher 
treten mit 30. September 1971, die Verordnung 
des Staats amtes für Volksaufklärung, für Unter­
richt und Erziehung und für Kultusangelegen­
heiten vom 3. September 1945, StGBl. Nr. 165, 
über die philosophische Rigorosenordnung tritt 
mit 30. September 1972 außer Kraft, doch !>ind 
die genannten Bestimmungen nach Maßgabe des 
§ 45 Abs. 7 des Allgemeinen Hochschul-Studien~ 
gesetzes weiter anzuwenden. 

(2) Studien, denen eine in diesem Bundesgesetz 
vorgesehene Studienrichtung oder ein in diesem 
Bundesgesetz vorgesehener Studienzweig nicht 
entspricht, können jedoch ab dem Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens der im Abs. 1 genannten Vor­
schriften nicht neu begonnen werden. 

(3) Im Rahmen des an de.r Philosophischen 
Fakultät der Universität Wien eingerichteten 
Hochschullehrganges für Lebensmittelexperten 
vor Inkrafttreten des Studienplanes für die Stu­
dienrichtung "Chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29) absol­
vierte Studien sind auf die vorgeschriebenen 
Studien des Studienzweiges "Lebensmittel­
chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29 lit. c) anzurechnen, 
albgelegte Prüfungen sind anzuerkennen. 

(4) Die für den am Instlitut für Österreichische 
Geschichtsforschung in Wien durchgeführten 
Lehrgang geltenden Bestimmungen werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(5) Die Regelung der Studienrichtung "Sozial­
und Wirtschaftskunde (Lehramt an höheren 
Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 4) bleibt einem eigenen, 
nach Maßgabe des Bedarfs an einer solchen Be­
rufsvorbildung zu erlassenden Bundesgesetz vor­
behalten. ·Bis zum Inkrafttreten des genannten 
Bundesgesetzes hat an ;die Stelle des Studien­
zweiges "Geschichte (Lehramt an höheren 
Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 10 lit. b) der Studien­
zweig "Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an 
höheren Schulen)" (Anlage B Z. 1), an die Stelle 
des Studienzweiges "Geographie (Lehramt an 
höheren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 35 lit. d) der 
Studienzweig "Geographie und Wirts·chaftskunde 
(Lehramt an höheren Schulen)" (Anlage B Z. 2) 
zu treten. Auf die Studienzweige "Geschichte und 
Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen)" und 
"Geographie und Wirtschaftskunde (Lehramt an 
höheren Schulen)" sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden. 

(6) Abweichend von den Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 4 ist die Anfert·igung ,der Diplomarbeit 

in Form von je einer Klausurarbeit aus zwei der 
in § 8 Abs. 2 genannten Fächer durch ordent­
liche Hörer der Studienrichtung "Pharmazie" 
(§ 2 Abs. 3 Z. 34) an denjenigen Hochschulinsti­
tuten zulässig, an denen die vorhandenen Ein­
richtungen oder das vorhandene Personal zur 
Betreuung von Institutsarbeiten oder Hausarbei­
ten nicht ausreichen. In der Studienordnung ist 
festzustellen, auf welche Hochschulinstitute dies 
zutrifft. Die Themen einer in Form von Klausur­
arbeiten anzufertigenden Diplomarbeit sind un­
mittelbar vor Arbeitsbeginn bekanntzugeben. 
Der Kandidat hat das Recht, die Prüfungsfächer, 
denen die Themen zu entnehmen sind, zu wäh­
len. Abweichend von der Bestimmung des § 9 
Abs. 5 hat in diesem Fall der zweite Teil der 
zweiten Diplomprüfung je eine Prüfung aus den 
Teilgebieten der bei den Prüfungsfächer, denen 
die Themen der Diplomarbeit zuzuordnen sind, 
zu umfassen. 

(7) Personen, die ihr Hochschulstudium mit 
einer Lehramtsprüfung im Sinne der Verord­
nung des Bundesministers für Unterricht über die 
Erwerbung der Befähigung für das Lehramt an 
Mittelschulen (Prüfungsvorschrift für das Lehr­
amt an Mittelschulen) abgeschlossen haben oder 
abschließen werden, sind zum Doktoratsstudium 
gemäß § 14 zuzulassen. 

(8) Personen, die ihr Hochschulstudium vor 
Inkrafttretendieses Bundesgesetzes mit einer 
Lehramtsprüfung im Sinne der Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht über die Erwer­
bung der Befähigung für das Lehramt an Mittel­
schulen (Prüfungsvors.chrift für das Lehramt an 
Mittelschulen) abgeschlossen haben, sind zur 
Führung des gemäß § 15 in Betracht kommenden 
akademischen Grades berechtigt. Auf Ansuchen 
ist ihnen eine Bescheinigung auszusteHen. Auf 
ordentliche Hörer, die im Sinne des § 45 Abs. 7 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes ihr 
Studium nach der genannten Vorschrift vollen­
den, sind die Bestimmungen des § 15 anzuwen­
den. § 15 Abs; 2, 4 und 5 sind sinngemäß anzu­
wenden, wenn die in diesen Bestimmungen ge­
nannten Voraussetzungen auf· beide von dem 
Bewerber angefertigten Hausarbeiten zutreffen. 

(9) Die nach den bisher geltenden Bestimmun­
gen erwol'benen akademischen Grade "Magister 
der Pharmazie" gelten als nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes (§ 15 Abs. 3) erwor­
ben. Auf ordentliche Hörer der Pharmazie, die 
im Sinne des § 45 Abs. 7 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes ihr Studium nach den bis­
her geltenden Studienvorschriften vollenden, sind 
die Bestim~ungen des § 15 Abs. 3 anzuwenden. 

(10) Personen, die vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes das Recht zur Führung des aka­
demischen Grades "Diplomierter Dolmetscher" 
erworben haben, sind berechtigt, anstelle dieses 
akademischen Grades den a~ademischen Grad 
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"Magister der Phil'Os'Ophie" (§ 15 Abs. 1) zu 
führen. Auf 'Ordentliche Hörer der übersetzer­
und D'Olmetscherausbildung, die im Sinne des 
§·45 Abs. 7 des Allgemeinen H'Ochschul-Studien­
gesetzes ihr Studium nach den 'bisher geltenden 
Studienv'Orschriften v'Ollenden, sind die Bestim­
mungen des § 15 Abs. 1 anzuwenden. 

§ 19. Dur c h f ü h tun g sb e s tim m u n gen 

(1) Die Studien'Ordnungen für die auf Grund 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einzu­
richtenden Studienrichtungen der Dipl'Omstudien 
und der Kurzstudien, die Studien'Ordnung für 
die pädag'Ogische Ausbildung für Lehramtskan­
didaten (§ 10 Abs. 2 bis 7) s'Owie die Studien­
ordnung für die auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes einzurichtenden D'Okt'Orats­
studien sind auf Grund der Bestimmungen der 
§§ 1 bis 14 s'Owie der Anlage zu diesem Bundes­
gesetz in Vel'bindung mit den Bestimmungen 
des Allgemeinen H'Ochschul-Stu·diengesetzes zu 
erlassen. 

(2) In den Studien'Ordnungen sind die in Be­
tracht k'Ommenden H'Ochschulen (Fakultäten) 
'Oder Kunsth'Ochschulen (die Akademie der bil­
denden Künste) nach Maßga:be der an ihnen v'Or­
handenen Lehr- und F'Orschungseinrichtungen 
s'Owie unter Bedachtnahme auf den Bedarf un'd 
die Bildung· wissenschaftlicher Schwerpunkte im 
Sinne der Bestimmungen des § 15 Abs. 2 des 
Allgemeinen H'Ochschul-Studiengesetzes mit der 
Einrichtung v'On 'Ordentlichen Studien· gemäß 
§§ 1 bis 14 zu beauftragen. 

(3) Die Durchführung der in diesem Bundes­
gesetz geregelten Studien ist durch geeignete 
Lehr- und F'Orschungseinrichtungen (§§ 58 bis 
62 H'Ochschul-Organisati'Onsgesetz) an den mit 
der Durchführung dieser Studien zu betrauenden 
Hochschulen oder Kunsth'Ochschulen (der Aka­
demie der bildenden Künste) zu sichern. Diese 
Lehr- und F'Orschungseinrichtungen s'Owie die 
v'On ihnen durchgeführten F'Orschungspr'Ogramme 
haben den im § 1 des Allgemeinen H'Ochschul­
Studiengesetzes festgelegten Zielen zu dienen. 

§ 20~ I n k r a f t t r e t e nun d V '0 11 z i e­
hung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Okt'Ober 
1971 in Kraft, doch können Studien'Ordnungen 
auf Grund der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes sch'On v'Or diesem Zeitpunkt erlassen, 
Studienk'Ommissi'Oncn auf Grund der Bestimmun-. 
gen des § 17 dieses Bundesgesetzes scP'On v'Or 
diesem Zeitpunkt eingesetzt werden. 

(2) Auf Grund der Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes erlassene Studien'Ordnungen s'Owie 
v'On den auf Grund der Bestimmungen des § 17 
~ieses Bundesgesetzes eingesetzten Studienk'Om-

missi'Onen erlassene Studien pläne treten frühe­
stens gleichzeitig mit den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für W,issenschaft und 
F'Orsch~mg, hinsichtlich der Vorbereitung und Er­
lassung der Studien'Ordnungen s'Owiehinsichtlich 
der Genehmigung der in den Studienplänen der 
Lehramtsstudien einschließlich der Studienpläne . 
für die pädag'Ogische AusbiLdung für Lehramts­
kandidaten v'Orgesehenen Regelungen über 
Pflicht- und Wahlfächer im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Unterricht und Kunst, 
betraut. 

AnlageA 

. (Zu §§ 7 Abs. 1 undE9 Abs. 1) 

1. Studienrichtung "Philosophie" 

Er s teD i p 1 '0 m p r ü fun g: 
Pr ü fun g sf ä ehe r: 

a) Einführung in die Phil'Os'Ophie; 
b) Grundzüge der L'Ogik, der Erkenntnis­

the'Orie sowie nach Wahl des Kandidaten 
eines weiteren Faches aus dem Gesamtgebiet 
der Phil'Os'Ophie, 'das als Prüfungsfach der 
zweiten Dipl'Omprüfung in Betracht 
"k'Ommt; 

c) Grundzüge der Geschichte der Phil'Os'Ophie. 

Z w e i teD i p l. '0 m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s tf ä ehe r: 

a) Geschichte derPhil'Os'Ophie (einschließlich 
der Gegenwarrsphil'Os'Ophie); 

b) Methaphysik und Ont'Ologie; 
c) Ethik; 
cl) Wissenschaftsthe'Orie; 
e) nach Wahl des Kandidaten ein weiteres 

Fach aus dem Gesamtgebiet der Phil'Os'Ophie, 
wie zum Beispiel: 
Ästhetik und Kunstphil'Osophie, 
Phil'Os'Ophische Anthr'Op'Ol'Ogie, 
Erkenntnisthe'Orie, 
Geschichtsphil'Osophie, 
Kulturphi,los'Ophie, 

L'Ogik, 
Na turp hil'Os'O phie, 
Rechtsphil'Os'Ophie, Staatsphiil'Os'Ophie und 
Phil'Os'Ophie der P'Olitik, 
Religi'Onsphil'Os'Ophie, 
S'Ozialphil'Os'Ophie und Ide'Ol'Ogiekritik, 
Sprach phil'Os'Ophie, 
Phil'Os'Ophie der Technik, 
Wertphil'Os'Ophie. 
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2. Studienrichtung "Pädagogik'" 

Erste Diplomprüfung: 

Pr t f u xi g sf äe her: 

a) Theorie der Erziehung' und Bildung ein­
,schließlich Problemgeschidite der päd­
agogik; . 

b) Allgemeine Methodologie und, Fachdidak-

b)' Grundlagen des österreichischen Regie­
rungssystems und Regierungsprozesses; 

e) Grundzüge der Theorie und Konstellatio­
. nen der internationalen Politik; . 

d) Grundbegriffe von Recht und Staat sowie 
österreichisches Verfassungs- und Verwal­
tungsrecht. 

tik; Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

:c) Einführung in die vergleichende Erzie- B e s 0 n .d e r e Z u las s u n g s b e d i n g 11 n-
· hungswi'Ssenschaft; 

d) Pädagogische Psychologie einschließlich Ent­
wicklungspsycholQgie; 

e) Pädagogische. Soziologie. 

. Zweite Diplo,mprüfung: 

P rü fun g sf ä ehe r: 

a) Systematiwhe Pädagogik; 
b ),eine spezielle Pädagogik nach Wahl des 

Kandidaten; sofern Pädagogik jedoch als 
z w e ci t e S t u die n r i e h tun g gewählt 
wurde, iwei der folgenden. Fächer nach 
Wahl des Kandidaten:' .. 

1. Systemversuche pädagogischer Theorien; 
· 2. Theorie der pädagogischen Institutionen; 
· 3 .. eine spezielle Pädagogik. 

3. Sttidienrichtung ,;Wissenschaft von der Poli­
tik" 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

Besondere Z u las s u n g s h e cl i n g u n-
gen: 

a) Nachweis der Kenntnis einer lebenden 
Fremdsprache durch das Reifezeugnis, durch 
ein gleichwertiges Zeugnis oder durch Ab­
legung einer Ergänzungsprüfung; 

ib) Vorprüfung aus einem der folgenden' 
Fächer nach Wahl ,des Kandidaten: 
1. Neuere Geschichte; 
2. Einführung in ,die Grundbegriffe der 

Volkswirtschafts theorie und V olkswirt­
schaftspolitik, 

3. Einführung in die Grundbegriffe der Ge­
sellschaftswissenschaften, 

.. 4., Einfüh~ung in die Sozialpsychologie; 

. c) positive Beurteilung der Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen aus: 
1. Grundzüge des österreichischen Privat':' 

rechtes und Zivilprozeßrechtes, 
2. Grundzüge ,des Osterreichischen Straf­

redltes und Strafprozeßrechtes. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Einführung in die Geschichte derpoliti­
schen Ideen; 

gen: 

a) Nachweis der Kenntnis einer zweiten leben­
den Fremdsprache durch das Reifezeugnis, 
durch ein gleichwertiges Zeugnis oder durch 
Ablegung einer Ergänzungsprüfung; 

rb) Vorprüfungen aus: 

1. Neuer~ ·österreichische Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte; 

2. Met~oden der empirischen Sozialfor­
schung. Im Studienplan kann unter Be­
rücksichtigung der Ziele der Studienab­
schnitte (§ 14 Abs. 2 Allgemeines Hoch­
schul-Studiengesetz) und unter Bedacht­
nahme auf die Bildung wissensch·aftlicher 
Schwerpunkte nach Maßgabe der an der 
betreffenden Hochschule vorhandenen 
Lehr- und Forschungseinriehtungen vor­
gesehen werden, daß diese Vorprüfung 
schon im ersten Studienabschnitt abzu:.. 
legen ist oder abgelegt werden kann. 

Pr üfu ng sfä ehe r: 

" 

a) Politische Theorie und Ideengeschichte; 

b) Vergleichende Lehre der politischen 
Systeme; 

c) Internationale Politik; 

,d) Völkerrecht; 

e) sofern "Wissenschaft von der Politik" als 
e r s t e S t u die n r i e h tun g gewählt 
wurde, ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3, 
wie zum Beispiel: . 

Einzelfragen der systematischen politischen 
Theorie, 
Verfassungs- und Regierungslehre, 
politische Gestaltungs- und Entscheidungs­
lehre, ' 

Rechts- und Staatsphilosophie, 
Publizistik und Politik, 
Gesellsdlaftslehre und Politik, 
Wirtschaft und Politik, 
Zeitgesdlichte, 
Rechtswissenschaftliche Probleme in polito­
logischer. Sidlt, 
Kirche und Politik, 
Psychologie und Politik. 

3 
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4. Studienrichtung "Sozial- und Wirtschaftskunde Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 
(Lehramt an höheren Schulen)" 

. Die Regelung dieser Studienrichtung bleibt 
einem eigenen Bundesgesetz vorbehalten (§ 18 
Abs.5). 

5. Studienrichtung "Publizistik" 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 
Prüfungdächer: 

a) Propädeutik; 

b) Grundzüge der Publizistikwissenschaft 
(unter Berücksichtigung entwicklungsge­
schichtlicher Probleme); 

a) Theoretische Ethnologie; 
b) nach Wahl des Kandidaten ein regionales 

Spezialgebiet der Ethnologie; 
c) nach Wahl des Kandidaten ein sachliches 

Spezialgebiet der Ethnologie, wie Wirt­
schaftsethnologie, Sozialethnologie, Eth­
nohistorie oder eine Kombination mehre­
rer Sachgebiete; 

d) nach Wahl des Kandidaten ein regionales 
Spezialgebiet der angewandten Ethnolo-
gie; 

e) Kulturanthropologie. 

c) nach Wahl des Kandidaten zwei der fol-
genden Fächer: 7. Studienrichtung "Volkskunde" 

1. Zeitungslehre, E r s teD i p 10m p r ü fun g: 

2. Rundfunk und Fernsehen, 
3. Film, 
4. Grundbegriffe des Staates und Rechtes 

. (einschließlich der Grundzüge des öster-
reichischen Verfassungsrechtes), 

5. Presserecht und Recht der Massen-
medien, 

6. Urheberrecht, 
7 . Verlagsrecht, 
8. ·Arbeitsrecht. 

Zwei.te Diplomprüfung: 
Prüfung-sfächer: 

a) Theorie und Methoden der Publizistik­
wissenschaft ; 

b) Spezielle Publizistikwissenschaft (unter 
:Berücksichtigung der Gegenwartssituation) ; 

c) nach Wahl des Kandidaten eines der fol­
genden Fächer: 
1. Publizistische Unternehmensformen, 
2. Publizistische Formen, Methoden und 
, Techniken; 

d) sofern Publizistik als er s te S t u die n­
r ich tun g gewählt wur.de, nach Wahl 
des Kandidaten zwei der bei der ersten Di­
plomprüfung unter lit. c genannten Fächer, 
die nicht als Prüfungsfächer der ersten 
Diplomprüfung gewählt wurden. 

6. Studienrichtung "Völkerkunde" 

E r s teD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä c her: 
a) Geschichte und Methodik der Volkskunde; 
b) Allgemine und regionale Volkskunde 

österreid1S. 

Z w e i teD i p 10m p r ü Eu n g: 
Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Deutsche Volkskunde; 
b) Vergleichende Europäische Volkskunde. 

Die Ausbildung in den Prüfungsfächern der 
zweiten Diplomprüfung hat nach Maßgabe des 
Studienplanes Teilgebiete der Deutschen bezie­
hungsweise der Vergleichenden Europäischen 
Volkskunde in dem für die Erreichung des Aus­
bildungszieles erforderlichen Ausmaß zu um­
fassen. 

8. Studienrichtung "Ur- und Frühgeschichte" 

E r s te Dip 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä c her: 

a) Einführung in die Urgeschichte Europas; 
b) Systematische Urgeschichte; 
c) Urgeschichte des österreichische,n Raumes. 

Z w ei teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä c her: 

a) Systematische Urgeschichte; 
b) Frühgeschichte Europas. 

9. Studienrichtung "Alte Geschichte und Alter­
tumskunde" 

a) Ethnologische Grundbegriffe,' Geschichte Er s teD i p 10m p r ü fun g: 
und Methode der Ethnologie; 

b) Grundbegriffe der Ethnohistorie; 
c) überblick über die ethnologischen Sach­

gebiete (wie Wirtschaftsethnologie mit 
Technologie, Sozialethnologie, Musiketh­
nologie, Ethnoliguistik u. a.); 

d) überblick über die regionale Ethnologie. 

P r ü fun g s f ä c her: . 

a) Alte Geschichte und Altertumskunde; 

b) nach Wahl des Kandidaten eines der fol­
genden Fächer: 
Epigraphik, 
Antike Numismatik, 
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Klassische Archäologie, 
Klassische Philologie, 
Vergleichende Sprachwissenschaft, 
B yzan tinistik, 

A. S t u die n z w e i g "G es chi c ht e": 
B e s 0 n der e Z u las s u n g sb e d i n g u n-
gen: 

Vorprüfung aus dem bei der zweiten Diplom­
prüfung gemäß lit. bund c nicht gewählten Fach. Orientalische Geschichte, 

Ägyptologie 
oder ein anderes Wahlfach gemäß § 
Abs.3. 

6 P r ü fun g s f ä c her: 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g sf ä c her: 

a) Alte Geschichte und Altertumskunde; 
b) nach Wahl des Kandidaten zwei der bei der 

ersten Diplomprüfung gemäß lit. b nicht 
gewählten Fächer. 

10. Studienrichtung "Geschichte" 

Er s t e D.i p 10 m p r ü fun g: 

Ziel des ersten Studienabschnittes ist die Ein­
führung in die Methoden und die Theorie der 
Geschichtswissenschaft und in die Grundlagen der 
Geschichte des Altertums, des Mittelalters und 
der allgemeinen Geschichte der Neuzeit sowi~ der 
österreichi!>chen Geschichte. Dabei sollen die 
politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kultu­
rellen Aspekte der Geschichte gleichmäßig be­
rücksichtigt werden. 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Alte Geschichte; 

b) nach Wahl des Kandidaten emes der fol­
genden Fächer: 
1. Mittelalterliche Geschichte, 
2. Neue Geschichte, 
3. österreichische Geschichte;. 

c) nach Wahl des Kandidaten ein weiteres der 
in lit. b genannten Fächer. 

Das gemäß lit. bund c nicht gewählte Fach 
ist inden beiden anderen Fächern mit zu berück-. 
sichtigen. 

Zweite DiplomprÜfung: 

Ziel des zweiten Studienabschnittes ist die Ver­
mittlung selbständig erarbeiteter Einsichten in. 
den pragmatischen Zusammenhang der Haupt­
gegebenheiten und Probleme und in die geschicht­
liche Bedeutung der maßgebe~den Epo,chen. 
Ober eine ausreichende Berücbichtigung der poli­
tischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturel­
len Aspekte der Geschichte hinaus ist die Ver­
tiefung und spezielle Ausbildung in Teilgebieten 
der Geschichte nach . Wahl des ordentlichen 
Hörers zu ermöglichen. 

I 

I 
I 

a) Das bei der ersten Diplomprüfung gemäß 
lit. bund c nicht gewählte Fach; 

b) nach Wahl des Kandidaten ein weiteres der 
bei der ersten Diplomprüfung genannten 
Fächer; 

c) nach Wahl des Kandidaten ein drittes der 
bei der ersten Diplomprüfung genannten 
Fächer; 

d) sofern ;,Geschichte" als. e r s t e S t ud i en­
r ic h tun g gewählt wurde, ein Wahlfach 
gemäß § 6 Abs. 3.' 

B. S t u die n z w e i g'"G es eh ic h t e (L e h r­
amt an höheren Schulen)": 

Besondere 
gen: 

Zu las su n g sb e d i n g u n-

Vorprüfungen aus: 
a) dem bei der zwei~en' Dlplompriifung ge­

mäß lit. bund c nicht gewählten Fach; 
b) Einführung m das :Verfassüngs- und 

Rechtsleben. . 

Diese VorprUfung kann artch im e~sten Stu­
dienabschnitt abgelegt werden; 

Pr ü fun g s f äc her: 

'a) Das bei der ersten' Diplomprlifung 'gemäß. 
. lit. b un.de nicht gewählte Fach;' . 

. b)nach Wahl des Kandi'daten. ~in weiteres der' 
be( der e;sten Diplomp;üfung genann,ten-. 
Fächer; , . 

c) nach Wahl des Kandidaten ein drittes der 
bei der ersten Diplqmprüfung g~nannten. 
Fächer. 

!' ,: 

11. Studienrichtung . "KI~ssische l\rchäol~g!e" . 
I • • '" • 

Erste Diplomprüfung:' -

P tU fun g s f ä c her:: 

a) Grundlagen der Kla~sischen Archä~logie; 
b) ein Wahlfach ge~äß § 6 Abs. 3, wie ins­

besondere: 
Alte Geschichte, 
Klassische Philologie, 
Kunstgeschichte, 
My kenologie; 
Etruskologie, 
Kunst der Spätantike; 

244 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 88

www.parlament.gv.at



16 244 der ,Beilagen 

Provinzialarchäologie, 
. Feldarchäologie; 

Antike Numismatik, 
Epigraphik. 

Z w e i teD i p 10m p rü fun g: 

P r ü fun g s f ä c her: 

a) Griechische Archäologie; 
h) Römische, ArChäologie. 

Im Rahmen der in'lit:aund bgenannten 
Prüfungsfächer sind auch die Fächer "Ikonogra­
phie-Ikonologie" und "Kunsthistorische Metho­
denlehre" sowif( eine ausreichen.die Kenntnis der 
antiken .voraussetzungen' der abendländischen 
Kunst zu berücksichtigen. 

13. Studienrichtung . "Musikwissens~aft" 

Er s t e. Dip 10m p r ü fun g: 

Besondere Zu las s u n g s b e d i n g u n-

12. Studienricbtung ;,Kunstgescbicbte" . ',' gen: 

E D · I .. f : " I a) Nachweis musikalischer Begabung (Ergän-· 
r s tel p 0 m p ru u n g: "f d I'ch . N ch . '. .'" '.' '. ' zungspru ung 0 er~ g el wertiger a welS 

B e ~ Q n der e Zu I a HU n g sb e d i n g u n- ,spätestens vor Insl{ription desdritien ein-
gen:' rechenbaren Semesters); , ' 

a) Nachweis.visueller 'Begabung(Ergänzungs-b) Nachweisde't- Kennt!li~ der, ,englischen 
, prüfung oder gleichwertiger Nachweis); Sprache und einer weiteren für da~Studium 

b) Nachweis der Kenntnis zweier'. für, das Stu- der Musikwissenschaft wichtigen lebenden 
dium der Kunstgeschichte wichtiger leben- Fremdsprache durch das Reifezeugnis, durch, 
der Fremdsprachen durch das Reifezeugnis, gleichwertige' Zeugnisse oder durch Able-
durch gleichwertige Zeugnisse oder d~rch gung einer Ergänzungsprüfung.Die Kennt-
Ablegungvon Ergänzungsprüfungen., ,nis einer, der beiden Sprachenk~nnauch 

durch Ablegung einer Vorprüfung im zW,ei­
t~n Studienabschnitt nachgewiesen werden. P r ü fun g s f ä c her: 

a) Terminologische un,d technol9gische 
Grundbegriffe der Kunstgeschichte; 

b) Mittlere. Kunstgeschichte; 
c) Neuere und Neueste Kunstgeschichte; 
d) österreichische Kunstgeschichte; , 
e) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 
f) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

Die Ausbildung in den in lit. b bis d genann­
ten Prüfungsfächern hat nach Maßgabe des Stu­
dienplanes entweder das Gesamtgebiet dieser 
Prüfungsfächer im überblick oder Teilgebiete 
dieser Fächer in einem zur Einführung in die 
Kunstgeschichte und zur Erarbeitung ihrer 
Grundlagen erforderlichen Ausmaß zu umfassen. 

Z w e i t eD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü Eu n g sf ä ehe r: 

a) Mittlere Kunstgeschichte; 
b) Neuere Kunstgeschichte; 

Pr ü f.u n gs H ch e r: 

, a) Historische Musikwissenschaft; 
b) Verglejchende Musikwissenschaft. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Be s 0 n d e re Zu las s u n gs be d i n gun g: 

Vorprüfung aus englischer Sprache oder einer 
anderen für das Studium der Musikwissenschaft 
wichtigen lebenden Fremdsprache, . sofern die 
Kenntnis dieser Sprache nicht bereits im ersten 
Studienabschnitt nachgewiesen wurde. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Historische Musikwissenschaft; 
b ) Vergleichende Musikwissenschaft. 

14. Studienridttung' "Theaterwissenschaft" 

E r s t e , Dip 10m p r üfu n g: 
c) nach, Wahl des Kandidaten 

gen den Fächer: 
eines der fol- Besondere Zulassungshedingung: 

1. ein Teilgebiet der außereuropäischen 
'. Kunstgeschichte, 
2. ein Teilgebiet der österreidtisdten Kunst­

geschichte, ' 
3. ein Teilgebiet der NeuestenKunst-

geschichte; . 
d) nach Wahl' des Kandidaten eines der fol­

genden Fädter: 
1. Grundsätze der Denkmalpflege, 
2. Museumskunde, 
3. Technologie der Künst~ .. 

Nachweis der Kenntnis zweier für das Studium 
der Theaterwissenschaft wichtiger lebender 
Fremdsprachen durch das Reifezeugnis, 'durch 
gleichwertige Zeugnisse oder durchAblegu~g von' 
Ergänzungsprüfungen. ' 

Prüfurtgsfä-cher: 

a) Theatergeschichte; 
b) Dra~aturgie und Phänome'nologie des 

Theaters; 
c) : Vergleicheride Szenisdte Dramenkunde und 

übersetzungskritik; 

244 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 88

www.parlament.gv.at



f 

244 'der Beilagen 17 

d) Wissenschaftsgeschichte und Fachbibliogra­
. phie. 

Zweite Diplomprüfung: 

Prüfungsfächer: 

a) Phänomenologie des Theaters; 
b) Theatergeschichte; 
c) Spielformen der Massenmedien (Film, Hör­

funk, Fernsehen); 
d) sofern Theaterwissenschaft als er s t e 

S t u die n r ich tun g gewählt wurde: 
Methodenl~hre und Vergleichende Theater­
wissensChaft. 

15. Studienrichtung "AlJgemeine urid. Verglei­
chende Sprachwissensdtaft" 

E r s teD i p 10m pr ü fun g: .: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Grundprobleme der Spr~chwissens,chaft; 
b) Vergleichende Grammatik des Lateinischen 

oder des Griechischen (nach ' Wahl des Kan­
didaten); 

c) Einführung in das Altindische; 
d) Die Indogermanischen Völker und Spra­

chen. 

Zweite Diplomprüfung: 

I. Sofern' "Allgemeine und Vergleiiliende 
Sprachwissenschaft" als e t s t e S tu die n­
r ich tun g gewählt wurde: 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

a) Vergleichende Grammatik des Griechischen 
oder des Lateinischen (das bei der ersten 
Diplomprüfung nicht gewählte Fach); 

h) Germanische Sprachwissenschaft; : 

c) nach Wahl des Kandidaten ein weiteres 
Teilgebiet der Sprachwissenschaft, wie zum 
Beispiel: 
Armenisch, Balkanlinguistik, Baltisch, He­
thitisch, Iranisch, Keltisch, Slawisch; 

d) Indogermanische Sprachwissenschaft und 
Altertumskunde. 

11. Sofern "Allgemeine ' und Vergleichende 
Sprachwissenschaft" als z w e i te S t u die n­
I' ich tun g gewählt wurde: 

Zur Inskription des zweiten Studienabschnittes 
sind auch ordentliche Hörer zuzulassen, die die 
erste' Diplomprüfung einer der folgen'den Stu­
dien richtungen abgelegt haben: Alte Geschichte 
und Altertumskunde, Deutsche Philologie, Klas­
sische Philologie, Anglistik und Amerikanistik, 

'Romanistik, Slawistik, sonstige philologische und 
kulturkundliche Studienrichtungen. 

Nach Maßgabe des gewählten Schwerpunktes: 

1. Schwerpunkt ,,1 n d 0 ger man i s ehe 
S p r ach w i s se n s c h a f t": 

Pr ü fun g sf äc her: 

a) Grundprobleme der Sprachwissenschaft; 

b) Einführung in die. Indogermanische Sprach­
wissenschaft; 

c) Vergleichende' Gr~mmätik' des 'Lateinischen. 

d) 

Wurde dieses Fach bei der ersten Diplom­
prüfung schon geprüft, so ist statt dessen 
ein weiferes der in lit. d genannten Fächer 
Zu wähhm;, . 

nach Wahl des Kandidaten eil).~s der fol­
gen den Fächer:' , 

Einführung in das Altindische, 
Vergleichende Grammatik des Armeni­
schen, 
Vergleichende Gramm:ltik des Baltischen, 
VergleicliendeGrammatik . des Germani-
schen, 
Vergleichende Grammatik des Griechi­
schen, 
Vergleichende Grammatik des Hethitischen, 
Vergleichende Grammatik des Iranisdten, 
Vergleidtende Grammatik des Keltischen, 
Vergleichende 'Grammatik des Slawischen 
oder ein anderes Teilgebiet der Sprachwis­
senschaft; 

e) dieIndogermanisdt~n Völker und Spra­
dten. 

2. Schwerpunkt "A 11 g e m e i ~ e S p r a c h­
w iss e n s eh a f t": 

B e s 0 n der e Z u las s u n g s b e d i n g u n-
gen: 

Nachweis der Kenntnis dreier nicht eng ver­
wandter Fremdsprachen; soweit die Nachweise 
nicht durch das Reifezeugnis, durch gleichwertige 
Zeugnisse oder durch Ablegung von Ergänzungs­
prüfungen erbracht werden, sind Vorprüfungen 
abzulegen. An die Stelle der genannten Nach­
weise kann nach Wahl des Kandidaten eine Vor­
prüfung über eines der i~ Z. 1 lit. bund c ge­
nannten Fächer treten. " , 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Einführung in di~ 
senschaft; 

b) Sprachtypologie, ' 

c) Sprachtheorie. ' 

Allgell}ein~' Sprachwis-
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16. Studienrichtung . "Deutsche' Philologie" 

E r s teD i pJ 0 m p rü fun g: 

Pr ü fun g s fä c her: 

a) Grundbegriffe des philologischen Arbeitens; 
b) Grundzüge der Alteren Deutschen Sprache 

und' Literatur (mit Berücksichtigung der 
dazugehörigen Kulturkunde); 

c) Grundzüge der Neueren Deutschen Sprache 
und Literatur (mit Berücksichtigung der 
dazugehörigen Kulturkunde). 

,Z w e i teD i pi 0 In pr ü Iu n g:' 

A. S t u die n z w e i g "D e u t s ehe Phi 1 0-

lo!?ie"; 

B. S t u ci i e n z w e i g "D e u '~,s c heP h i 10-
logie (Lehram·t an höheren Schu-
len)": " ' .. ' 

Pr ü fun g sf ä c her: 

a) Altere Deutsche Literatur; 
, b) Neuere Deutsche Literatur; 

c) Deutsche Sprache (mit besonderer Berück­
si ch tigun g der Gegenwartssprache); 

d) sofern "Deutsche Philologie" 'als e r s t e 
S't u die n'r i c h,t lin g gewählt, wurde, 
nach Wahrdes·-Kandidaten' eines der fol­
ge.qden Fächer:, 
1. Altere Detitsche Sprache, 
2. Mundartenkunde, 
3. ein Teilgebiet der Komparatistik, 
4. ein Teilgebiet der Sprach- od\!r Literatur-

theor'ie, " , . . 

5. ein Randgebiet der Deutschen Philologie, 
wie zum Beispiel: 
Germanische Altertumskunde, 
Nordische Philologie, .,' .. 
Sprachphilosophie, 
Volkskunde., . 

Z w e i teD i pi 0 m p r ü fun g: 

A. S tu die n z w ei g "K.1 ass i s ehe Phi I 0-

logie (Latein)"; 

B. Studienzweig "Klassische Philo­
log i e (L ehr amt a n h ö her e n S c h u­
len aus Latein)": 

Be s 0 n der e Zu las s u n g sb e d i n gun g: 

Vorprüfung aus Griechisch. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Lateinische Sprache; 
b) Literaturgeschichte einschließlich Spätlatein 

sowie, sofern "Klassische Philologie (La­
tein)" (Studienzweig gemäß lit. A) als erste 
Studienrichtung gewählt wurde, einschließ­
lich Mittellatein; 

c) Geschichte, Kultur-, Geistes- und Wirkungs­
geschichte; 

d) sofern "Klassische Philologie (Latein)" (Stu­
dienzweig gemäß lit. A) als erste Studien­
richtung gewählt wurde, nachWahl des 
Kandidaten "Griechische Sprache" ader ein 
anderes Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

H. Griechisch: 

Erste Diplomprüfung: 

Be s 0 n der e zur ass u n g sb e d i n gun g: 

Vorprüfung aus Latein. 

Pr ü f u ng s f ä c her: 

a) Griechische Sprache; 
b) 

c) 

Grundzüge der Literaturgeschichte; 
Grundzüge der Geschichte, der Kultur-, 
Geistes~ und Wirkungsgeschichte. 

Zwei,te', D'iplomprüfung: 

A. S t u die n z w e i g "K las s is c h e P h il 0-

I ? g i e (G r i e chi s c h)"; 

Die in lit. a und b genannten Prüfungsfächer B. S t u die n i. w e i g "K las s i s ehe Phi I 0-

sin.d besonders anhand vOn Texten zu prüfen. log i e (L ehr amt an h ö her e n S eh u I e n 
aus Gr'i' e chi sc h)": 

li: StUdienrichtungert der "Klassischen Philologie" 

1. Late·in: 

Er s t e' D i'p'l 0 m p rü fun g: 

Be s 0 ~ der c Zu I ~ s s un g;s b e d i n g un g: 

Vorprüfung aus Griechisch. 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Lateinische Sprache; 
b) Grundzüge der Literaturgeschichte; 
c) Grundzüge der Geschichte, Kultur-, Geistes­

und Wirkungsgeschichte. 

B es 0 n der e Zu las s u n g sb e d i n gun g: 

Vorprüfung aus Latein. 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Griechische Sprache; 
b) Literaturgeschichte; 
c) Geschichte, Kultur-, Geistes- und Wirkungs­

geschichte; 
d) sofern "Klassische Philologie (Griechisch)" 

(Studienzweig gemäß lit. A) als, e r s t e 
S tu die n r ich tun g gewählt wurde, 
nach Wahl des Kandidaten "Lateinische 
Sprache" oder ein anderes Wahlfach gemäß 
§ 6 Abs. 3. 
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18. Studienrichtung "Anglistik und Amerikani- I 20. Studienrichtungen der "Slawistik" 
stik" Er s teD i p 10m pr ü fun g: 
Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Englische Sprache; 
b) Englische Literatur; 
c) Landes- und Kulturkunde des englischen 

Sprachraumes. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

A. S t u die n z w e i g "A n g I ist i k und 
A m e r i k a n ist i k"; 

P r ü fun g sf ä ehe r: 

a) Nach Maßgabe der an der betreffenden 
Hochschule vorhandenen Lehr- und For­
schungseinrichtungen eine slawische Sprache 
nach Wahl des Kandidaten; 

b) Literatur der gewählten Sprache; 
c) Landes- und Kulturkunde des betreffenden 

Sprachra umes. 

Z w e i teD i p 10m pr ü fun g: 

B. S t u die n z w e i g "A n g I ist i k und A. S t u die n z w e i g e der"S I a w ist i k": 
Am e r i k a n ist i k (L ehr amt an h ö h e- Pr ü fun g s f ä ehe r: 
ren Schulen)": 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Englische Sprache; 
b) Englische Literatur; 
c) Landes- und Kulturkunde 

Sprachraumes. 
des englischen 

19: Studien:richtungen der "Romanistik" 

Er s teD i p 10m p r ü f u n,g: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Nach Maßgabe der an der betreffenden 
Hochschule vorhandenen Lehr~ und For­
schungseinrichtungen eine romanische Spra­
che nach Wahl des Kandidaten; 

b) Literatur der gewählten Sprache; 
c) überblick über die zugehörige Landes- und 

Kulturkunde. ' 

Zweite Diplomprüfung: 

A. S t u die n z w ei g e der "R 0 man ist i k": 

Be s 0 n der e Zu las s u n g sb e d i n gun g: 

Sofern die Studienrichtung als e r s t e S t u­
die n r ich tun g gewählt wurde: 

Vorprüfung aus einer zweiten romanischen 
Sprache und Literatur nach Wahl des Kandidaten. 
Die Vorprüfung hat zu entfallen, wenn als zweite 
Studien richtung eine weitere Studienrichtung der 
"Romanistik" gewählt wurde. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Die bei der ersten Diplomprüfung gemäß 
lit. a gewählte Sprache; 

b) Literatur der gewählten Sprache. 

B. S t u die n z w e i g e der "R 0 man ist i k 
(L ehr amt an h ö her e n Sc h u I e n)": 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Die bei der ersten Diplomprüfung gemäß 
lit. a gewählte Sprache; 

b) Literatur der gewählten Sprache. 

a) Die bei der ersten Diplomprüfung gemäß 
lit. a gewählte' Sprache; 

b) Literatur der gewählten Sprache; 
c) Vergleichende Literatur-, und Sprachwissen­

schaft der slawischen Sprachen; 
d) sofern die Studienrichtung alse r s t e 

S t u die n r ich tun g gewählt wurde, 
eine weitere slawische Sprache und Literatur 
nach Wahl des Kandidaten. Im Falle der 
Kombination mit einer zweiten Studien­
richtung der "Slawistik" hat dieses Prü­
fungsfach zu entfallen. 

B. S tu die n z w e i g e d e r"S I a w.i s t i k 
(L ehr amt an h ö her e n Sc h u I 'e n)": 

Prüfungsfächer: 

a) Die bei der ersten Diplomprüfung gemäß 
lit. a gewählte Sprache; 

b) Literatur der 'gewählten Sprache; 
c) Vergleichende Literatur- und Spr;lchwissen­

schaft der slawischen Sprachen. 

21. Sonstige philologische und kulturkundliche 
Studienrichtungen (einschließlich sonstiger philo­
logischer und kulturkundlicher Studienrichtungen 
für das Lehramt an höheren Schulen) 

Erste Diplomprüfung: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Nach Maßgabe der Studienordnung (§ 2 
Abs. 6) eine Sprache oder Sprachgruppe; 

b) Literatur- und Quellenkunde; 
c) Geschichte, Geistes- und Kulturgeschichte, 

Kultur- und Landeskunde des in Betracht 
kommenden Sprach- oder Kulturraumes. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Die gewählte Sprache oder Sprachgruppe; 
b) Literatur- und Quellenkunde; 
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c) Geschichte, Geistes- und Kulturgeschichte, - Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 
Kultur- und Landeskunde des in Betracht A. S t ud i e n z w e i g ,,0 b e r set zer a u s­
kommenden Sprach- oder Kulturraumes; I bi I dun g": 

d) sofern die Studienrichtung als er s t e Pr·· fun g s f ä ehe r: 
S t u die n r ich tun g gewählt wurde,' u 
ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. a) Die ,erste Fremdsprache, deskriptiv u~d in 

Gegenüberstellung zur Muttersprache oder 

22. Studienrichtung 
, metscherausbildung" 

" Obersetzer- und Dol-

Bildungssprache mit besonderer Berücksich­
tigung des Obersetzens (Textmit~lung); 

b) Kultur und Realien der Länder; in denen 
die erste Fremdsprache, gesprochen wird; 

E r $ teD i p 10m p r ü fun g: 

Besondere Z u,I ass u n g s b e d i n g u n-
gen: 

a) Eignungsprüfung gemäß § 4 Ab~. 2; 

c) die zweite Fremdsprache in GegenübersteI­
lung zur deutschen Sprache mit b!!sonderer 
Berücksichtigung des Obersetzens (Text­
mittlung). 

,b) Nachweis durch staatsgültige Zeugnisse der B. S t ud i e n z w e i g "D 0 I met sc her a ti s-
Fertigkeit in: bi I dun g": 
1. Stenographieder, Muttersprache oder Prüfungsfächer: 

, Bildungssprache (§ 4 Abs. 2), 
2. Maschinschreiben., 
Bei Vorliegen körperlicher Gebrechen oder 
bei Fehlen entsprechender Lehrveranstal­
tungen im Fall von ordentlichen Hörern 
nichtdeutscher Muttersprache oder Bil­
dungssprache kann' die Prüfungskommis­
sion die Vorlage dieser Nachweise' erlassen; 

c) Nachweis der Fertigkeit in Stenographie 
der als erste Fremdsprache gewählten Spra­
che, seifern entsprechende Lehrveranstaltun­
gen eingerichtet sind. Von der Erbringung 
dieses Nachweises kann die zuständige 
Prüfungskommission bei Vorliegen körper­
licher Gebrechen entbinden; 

d) Vorprüfungen aus folgenden Fächern: 
1. Allgemeine Sprachwissenschaft oder 

Sprachpsychologie nach Wahl des Kandi­
daten, 

2. wissenschaftliche und berufskundliche 
Grundlagen des Obersetzens und Dol­
metsmens (Einführung in das Studium), 

3. Grundbegriffe des Rechtes und der Wirt­
schaft. 

Prüfungsfächer: 

'a) Nach Maßgabe der Studienordnung eine 
Fremdsprache nach Wahl des Kandidaten 
(erste Fremdsprache) in Gegenüberstellung 
zur Muttersprache oder Bildungssprache 
(Sprachmittlung) ; 

b) Kultur und Realien der Länder, in denen 
die erste Fremdsprache gesprochen wird; 

c) nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 eine zwei~e 
Fremdsprache nach Wahl ,des Kandidaten 
(zweite Fremdsprache) in Gegenüberstel­
lung zur deutschen Sprache (Sprachmitt­
lung). 

a) Die erste Fremdsprache in Gegenüberstel­
lung zur Muttersprache oder Bildungs­
sprache mit besonderer Berücksichtigung 
des Dolmetschens (Redemittlung); 

b) Kultur und Realien der Länder, in denen 
die erste Fremdsprache gesprochen wird;' 

c) die zweite Fremdsprache in GegenÜberstel­
lung zur deutschen Sprache mit besonderer 
Berücksichtigung des Dolmetsch,ens (Rede-
mittlung). ' 

23. Studienrichtung "Logistik" 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Logik; 

b) Analysis und Algebra; 

c) Topologie und n~merische Mathematik; 

d) nach Wahl des Kandidaten eines der fol­
genden Fächer: 
1. Formale Zahlentheorie, 
2. Formale Mengentheorie, 
3. Algorithmentheorie, , 
4. Modelltheorie, 
5. Allgemeine Theorie der algebraischen 

Strukturen, 
6. Induktive Wahrscheinlichkeitstheorie, 
7. Angewandte Logistik. 

Z w ei teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü f ti n g s f ä ehe r: 

a) Nach Wahl des Kandidaten vier der bei der 
'ersten Diplomprüfung in ,lit;d genannten 
Fächer, die nicht als Prüfungsfach der ersten 
Diplomprüfung gewählt wurden; 
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b) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3, insbeson- 25 •. Studienrichtung "Darstellende. Geometrie 
dere ein Teilgebiet eines der folgenden (Lehramt an höheren Schulen)" 
Fächer: 

Informatik, 
Philosophie, 
Physik, 
Soziologie, 
Sprachwi'ssenschaft, 
Statistik, 
Volkswirtschaftslehre. 

24. Studienrichtung "Mathematik" 

A. S t ud i e n z w e i g "M at he m at i k": 

Er s teD i p 10m pr ü fun g: 

Prüfungsfächer: 

a) Analysis; 
b) Algebra; 
c) Geometrie; 
d) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

Z w e i teD i p 10m pr ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Analysis; 
b) Algebra; 
c) Topologie; 
d) Numerische Mathematik; 
e) nach Wahl des Kandidaten (§ 6 Abs. 3) ein 

weiteres Teilgebiet der Mathematik; 
f) ein Wahlfach (§ 6 Abs. 3) aus einem An­

wendungsgebiet der Mathematik. 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Darstel'lende Geometrie; 
b) Projektive Geometrie. 

Zweite Diplomprüfung: 

Pr ü fun g s f ä c h e, r: 

a) Konstruktive Abbildungsmethoden; 
h) Höhere Geometrie. 

26. Studienrichtung "Physik" 

A. S t u die n z we i g "P h y s i k": 

Erste Diplomprüfung: 

Pr ü fun g sf ä c her: 

a) Experimentelle Physik; 
h) Theoretische Physik; 
c) Mathematik. 

Zweite Diplomprüfung: 

P r ü f urig s f ä c her: 

a) Experimentelle Physik; 
b) Theoretische Physik; 
c) nach Wahl des Kandidaten ein Spezialgehiet 

der Physik, dem das Thema der Diplom­
arbeit angehört, oder ein Teilgebiet· einer 
anderen naturwissenschaftlichen Studien­
richtung (§ 2 Abs. 3 Z. 27 bis 32) oder'der 
Studienrichtung "Mathematik" (§ 2 Abs.3 
Z. 24), mit dem das Thema der Diplom­
arbeit in engerem Zus.amme11'hang steht: . 

B. S t u die n z w e i g "M a t h e m a t i k B. S t u d ie n z w e i g "P h y s i k (L ehr amt 
(Lehramt an höheren Schulen)": an höheren Schulen)": 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

a) Analysis; 
b) Algebra und Geometrie. 

Z w e i teD i p 10 m pr ü fun g: 

Be s 0 n der e Zu 1 ass u n g s b e d i n gun g: 

Vorprüfung aus Schulmathematik. Die Vor­
prüfung kann auch im ersten Studienabschnitt 
abgelegt werden. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Analysis; 
b) Algebraische und topologische Strukturen; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs; 3. 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Experimentel'le Physik; 
b) Theoretische Physik. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Experimentelle Physik; 
b) Theoretische Physik. 

27. Studienrichtung "Astronomie" 

Erste Diplomprüfung: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Allgemeine Astronomie einschließlich über­
blick über die Geschichte der Astronomie; 

b) Einführung in die Physik; 

4 
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e) nach Wahl des Kandidaten eines der fol- B. S t ud i e n z' w e i g "G e 0 p h y s i k«~ 
genden Fächer: 
1. Grundlagen der Astrometrie, 
2. Grundlagen der astronomischen Instru­

mentenkunde, 
3. Physik der Körper des Planetensystems, 
4. Theoretische Mechanik; 

d) ein Wahifach gemäß § 6 Abs. 3; 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Schwerkraft und Figur der Erde; 
b) Seismik und Aufbau der Erde; 
e) Erdmagnetismus und Magnetosphäre; 
-cl) Physik der hohen Atmosphäre. 

29. Studienrichtung "Chemie" 

e) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. S t u die n z w e i ge "C h e m i e", "B i o-

Zweite Diplomprüfung: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Methoden und Ergebnisse der praktischen 
Astronomie; 

b) nach Wahl des Kandidaten zwei der fol­
genden 'Fächer: 
1. Astrometrie, 
2. Mathematische Astronomie (Himmels­

mechanik, Stellardynamik, Stellarstati­
. stik), 

3. Sonnenphysik, 

4. Spezielle Astrophysik (Sternaufbau. 
Sternentwicklung, Veränderlime Sterne), 

5. Struktur der Galaxis, 

6. Extragalaktisme For~mung un-cl Kosmo­
logie, 

7. Radioastronomie; 

e) ein Wahlfam gemäß § 6 Abs. 3; 

d} ein weiteres Wahlfam gemäß § 6 A'bs. 3. 

28. Studienridttung "Meteorologie und Geo­
physik" 

E r $ teD i p 10m p r ü fun g: 

ehe m i e" und "L e h 'e n s mit tel ehe m i eU
: 

Er ste Dip 1 0 mp r üfu n g: 

Pr ü.f u n g s f ä ehe r: 

a) Anorganisme Chemie; 
b) Analytisme Chemie; 
e) Organische Chemie; 
d) Physikalisme Chemie; 

sofern jedom der Studienzweig "Biochemiec~ 
gewählt wird: 

a) Nach Wahl des Kandidaten eines der fol­
genden Fächer: 
1. Analytische und anorganisme Chemie. 
2. Chemie für Biologen; 

b) Organisme Chemie; 
e) Physikalisme Chemie; 
d) nam Wahl des Kandidaten emes der fol­

genden Fächer: 
1. Allgemeine Biologie. 
2. Grundlagen der Zoologie, 
3. Grundlagen der Botanik. 

Sofern als Prüfungsfach gemäß lit. a 
"Chemie für Biologen" gewählt wird, 
haben an die Stelle dieses Wahlfames die 
Fämer 

Pr ii fun g s f ä ehe r:' 1. Grundlagen der Zoologie und 

a) Mathematik; 2. Grundlagen der Botanik 

b) Experimentelle Physik; I zu treten. 
e) nach Wahl des Kandidaten zwei der folgen- Z . 

d F"ch d' d E' f"h . d welt·e Diplomprüfung: en a er, Je er m u rung m en ge-
wählten Studienzweig und der Erarbeitung 
seiner Grundlagen dienen: 
1. Einführung in die allgemeine Meteoro­

logie, 

2. Einführung in die allgemeine Geophysik, 
3. Einführung in die Geologie. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

A. S t u die n z w e i g "M e t e 0 r 0 log i e": 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Allgemein~ Meteorologie; 
b) Klimatologie; 

e) Theoretische Meteorologie; 
d) Physik der hohen Atmosphäre .. 

A. S tu·d i e n z w e i g "C he m ieee: 

B e s 0 n der e Z u las s u n g s b e d i n g u n-
gen: 

Vorprüfung oder Praktikum 
nach Maßgabe des Studienplanes. 

I. prüfungsfächer: 

aus Biochemie 

a) Nach Wahl des Kandidaten zwei der fol­
genden rächer: 
1. Anorganische Chemie, 
2. Organische Chemie, 
3. Analytische Chemie; 

h) Physikalische Chemie; 

e) nach Maßgabe ·des § 6 Abs. 3 ein Wahlfam, 
das die Pflichtfächer· sinnvoll ergänzt. 
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II. P r ü fun g sf ä ehe r: 

a) Anorganische Chemie; 
b) Organische Chemie; 
c) Physikalische Chemie; 

d) nach Wahl des Kandidaten ein größeres 
Spezialgebiet der Chemie. 

In der Studienordnung ist unter Berücksichti­
gung der an der betreffenden Hochschule vor­
handenen Lehr- und Forschungseinrichtungen 
festzusetzen, ob die Prüfungsfächer gemäß Z. I 
oder Z. H. einzurichten sind. 

B. S t u ,d i e n z w e i g "B i 0 ehe m i e": 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Biochemie; 
b) ein Teilgebiet der Chemie nach Wa:hl des 

Kandidaten; 
c) Mikrobiologie; 
d) ein weiteres Teilgebiet der Biologie, das als 

Ergänzung des Studiums der Biochemie ge­
eignet ist, nach Wahl des Kandi<laten (§ 6 
Abs.3). 

ner Grundlagen erforderlichen Hilfs- und Ergän­
zungsfächern (§ 3 Abs. 3) einschließlich des nicht 
gewählten PrüfungsfaChes der ersten Diplom­
prüfung. 

P r ü f 1:1 n g s f ä ehe r: 

Nach Wah'l des Kandidaten drei der folgen-
den Fächer: 

1. Mineralogie; 
2. Petrologie; 
3. Geologie; 
4. Paläontologie. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

A. S t u die n z w e i g "M i n e r a log i e 
K r ist a 11 0 g rap h i e": 

Absolventen der ersten Diplomprüfung der 
Studienzweige "Physik" (§ 2 Abs. 3' Z. 26 lit. a) 
und "Chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29 lit. a) sind nach 
Ablegung der Teilprüfung der ersten Diplom­
prüfung aus Mineralogie zum Studienzweig 
"Mineralogie - KristaHographie" zuzulassen. 

C. Studienzweig 
ehe mi e": 

"L e ben s m'i t t e 1- Pr ü fun g s f ä ehe r: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Organische Chemie; 
b) Analytische Chemie; 
c) Lebensmittelchemie und Lebensmitteltech­

nologie; 
d) nach Wahl des Kandidaten eines der fol­

genden Fächer: 
1. Physikalische Chemie, 
2. Biochemie. 

D. S t u die n z w e i g "C h e m i e (L ehr a In t 
a n h ö her e n S c h u'l e n)": 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Allgemeine Chemie; 
b) Analytische Chemie; 
c) Organische Chemie. 

Z w e i teD i p 10m p r ü'f u n g: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Anorganische Chemie; 
'b) Organische Chemie; 

c) Physikalische Chemie. 

30. Studienrichtung "Erdwissenschaften" 

Er s teD i p 10m p r li fun g: 

Besondere 
gen: 

Z u las s u n g s b e d i n g u n-

Vorprüfungen aus den zur Einführung in den 
gewählten Studienzweig und zur Erarbeitung sei-

a) Mineralogie; 
b) Kristallographie; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 
d) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

B. S t u die n z w ei g "P e t r 0 log i e": 

Absolventen der ersten Diplomprüfung , des 
Studienzweiges "Chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29lit.a) 
sind nach Ablegung der Teilprüfung der ersten 
Dip'lomprüfung aus Petrologie zum Studienzweig 
"Petrologie" zuzulassen. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Petrologie; 
b) Mineralogie; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 

d) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

C. S t ud i e n z w e i g "G e 0 ehe m i e und 
Lag er s t ä t t e nie h r e": . 

Absolventen der ersten Diplomprüfungdes 
Studienzweiges "Chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29 lit. a) 
sind nach Ablegung der Teilprüfung der ersten 
Diplomprüfung aus Petrologie zum Studienzweig 
"Geochemie und Lagerstättenlehre" zuzulassen. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Geochemie und Lagerstättenlehre; 
b) Petrologie; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 
d) ein weiteres WahlfaCh gemäß § 6 Abs. 3. 
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D. S t u cl i e n z w e i g 
Mi n e r al 0 gi e": 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

"T e c h ni s ehe I 31. Studienrichtung "Biologie" 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

a) Mineralogie; 
b) Technische Mineralogie; 

c) em Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 

d) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

E. S t u die n z w e i g "G e 0 log i e": 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Historische und Regionale Geologie; 
b) A:llgemeine Geologie; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 
d) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Grundlagen der Botanik; 
b) Grundlagen der Zoologie; 
c) nach Maßgabe des gewählten Studi·enzwei­

ges eines der folgenden Fächer: 
1. Grundlagen der Mikro'bio'logie, 
2. Grundlagen der Genetik und Cytologie, 
3. Grundlagen der Anatomie und Physio­

logie des Menschen, 
4. Paläontologie (Studienrichtung "Erdwis­

senschaften", Z. 30 der Anlage, erste 
Diplomprüfung, Z. 4). 

Sofern der Studienzweig "Botanik" oder der 
f. S tu di e n z w ei g "T e c h n i sc he G e.o- Studienzweig "Zoologie" gewählt wird, hat das 
,log i e": Prüfungsfach gemäß lit. c zu entfallen. 

Prüfungsfächer: .. 

a) ·Historische und· Regionale Geologie; 
b) Technische Geologie.; 
c) em Wahlfach gemäß § 6 Abs.3; 
d) ein weiteres Wahlfach gemäß§ 6 Abs. 3. 

G. S t ud·i e n z w e i g "M 0 n t a n g e 0 I 0-
g i e": 

Pr ü fu n g sf ä c he r: 

a) Angewandte. Geologie; 
.. b) Angewandte Lagerstättenkunde; 

c) Angewandte Geophysik; 
. d) Angewandte Geochemie; 

e) Grundzüge des Berg- und Erdölwesens; 
f) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

H. S t u die n z w e i g "P a 'l äon t 0 log i e": 

Absolventen der ersten Diplomprüfung der 
Studienrichtung "Biologie" (§ 2 Abs. 3 Z. 31) 
sind zum Studienzweig "Paläontologie" zuzulas­
sen, wenn sie die Teilprüfung der ersten Diplom­
prüfung aus Paläontologie abgelegt haben. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a} Allgemeine Paläontologie; 
b) nach Wahl des Kandidaten eines der fol­

genden Fächer (§ 6 Abs. 4): 
1. Paläozoologie, 
2. Paläobotanik, 
3. Biostratigraphie; 

c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3; 
.d) ein weiteres Wahlfach gemäß § 6 Ahs. 3.1 

Z w e i teD ip 10 ri1 P r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

A. S t u die n z w e i g "B 0 t a n i k": 

a) A'llgemeine Botanik; 
b) Spezielle Botanik; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

B. Studienzweig "Zoologie": 

a) Allgemeine Zoologie; 
b) Spezidie Zoologie; 
c) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

C. Studienzweig "Mikrobiologie": 

a) Allgemeine Mikrobiologie; 
b) SpezieUe Mikrobiologie; 
c) Angewandte Mikrobiologie; 
cl) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

D. S t ud i e n z w e i g "G e n e t i k": 

a) Klassische und molekulare Genetik; 
b) Allgemeine Mikrobiologie; 
c) Biochemie; 
d) Biostatistik; 
e) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 

E. S t u die n z w e i g "H u man 'b i 0 log i e": 

a) Hominiden-Evolution; 
b) Rassenkunde und Populationsgenetik; 
c) Humangenetik; 
d) Spezielle Humanbiologie (einschließlich 

Humanökologie) ; 
e) ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3. 
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F. S t u die n zwei g "P a I äon t 0 log i e": 

Prüfungsfächer der zweiten Diplomprüfung 
des Studienzweiges "Paläontologie" der Studien­
richtung "Erdwissenschaften" (Z. 30 lit. H der 
Anlage). 

32. Studienrichtung '"Biologie u~d Erdwissen­
schaften (Lehramt an höheren Schulen)" 

Erne Diplomprüfung: 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Besondere 
gen: 

Zu las s u n g sb e d i n g u n-

a) Positive Beurteilung der Teilnahme an 
einer Lehrveranstaltung aus Erster Hilfe; 

b) Vorprüfung aus dem bei der zweiten 
Diplomprüfung gemäß lit. e nicht gewähl­
ten Fach. 

a) Nach Wahl des Kandidaten ·eines der fol-' Pr ü fun g s f ä ehe r: 
genden Fächer: 
1. Mineralogie und Petrologie -einschließlich 

Bodenkunde, 
2. Geologie und Paläontologie; 

b) Grundlagen der Botanik; 
c) Grundlagen der Zoologie. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Das bei der ersten Diplomprüfung gemäß 
lit. a nicht gewählte erdwissenschaftliche 
Fach; 

b) Spezielle Botanik; 
c) Spezielle Zoologie; 
d) Humanbiologie (Somatologie und Human­

ökologie); 
e) Allgemeine Biologie; 
f) nach Wahl des Kandidaten ein SpeziaIgehiet 

der Biologie oder der Erdwissenschaften, 
dem das Thema der Diplomarbeit ange­
hört. 

33. Studienrichtung "Warenkunde und Technolo­
gie (Lehramt an höheren Schulen)" 

E r s teD i p'1 0 m p r ü fun g: 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

a) Grundlagen der Mineralogie und Geologie; 

h) Grundlag·en der Botanik. 

Z w e i teD i p 10m pr ü fun g: 

Prüfungsfächer: 

a) Anorganische Warenkunde (einschließlich 
Technologie); 

b) Organische Warenkunde (einschließlich 
Technologie). 

34. Studienrichtung "Pharmazie" 

Er s teD i p '1 0 m p r ü fun g: 

Pr ü f u ng sf ä ehe r: 

a) Botanik; 
b) P;hysik; 
c) Chemie; 
d) Somatologie. 

a) Pharmazeutische Chemie; 

b) Pharmakognosie; 
c) Arzneiformenlehre; 
cl) Pharmakodynamik und Toxikologie; 
e) nach Wahl des Kandidaten eines der 

genden Fächer: 
1. Biochemie, 
2. Hygiene und Mikrobiologie. 

35. Studienrichtung "Geographie" 

S t ud ie n z w e i g e "G e 0 g rap h i e", 

fol-

"R a u m f 0 r s c h u n gun d Rau m 0 r d­
nung" sowie "Kartographie": 

Er s teD i p 10 Ih P r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Allgemeine Physiogeographie; 
b) Allgemeine Humangeographie; 
c) Kartenkunde, Kartenaufnahme; 
d) Regionale Geographie von österreich und 

Mitteleuropa; 
e) Statistische Methoden für Geographen; 
f) Theorie und Methodenlehre der Geogra­

phie; 
g) nachWahl des Kandidaten drei derfol­

genden Fächer: 
Wirtschaftskunde, 
Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschafts­
politik, 
Wirtschaftsgeographie, 
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 
Gru~dzüge der Sozidlogie und empirischen 
Sozialforschung, 
Grundzüge der Thematischen Kartogra­
phie, 
Luftbildinterpr.etation, 
Allgemeine Geologie, 
Hydrogeographie, 
Meteorologie und Klimatologie 
oder ein anderes Wahlfach gemäß S6 
Abs. 3. 
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Zweite Diplomprüfung: 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

A. Studienzweig "Geographie": 

a) Vergleichende Physiqgeographie; 
b) Vergleichende . Kultur- und Sozialgeo­

graphie; 

c) Vergleichende Wirtschaftsgeographie; 
d) Grundzüge der Thematischen Kartogra­

phie; 

e) Regionale Geographie Europas und eines 
außereuropäischen Großraumes nach Wahl 
des Kandidaten; 

f) nach Wahl des Kandidaten entweder em 
Teilgebiet eines der folgenden Fächer: 
1. Physiqgeographie, 
2. Humangeographie, 

1. Vergleichende Geomorphologie und 
LandschaftsökologIe, 

2. Vergleichende Kultur- und Sozialgeo­
graphie, . 

3. Vergleichende Wirtschafts- und Ver­
kehrsgeographie, 

4. Raumordnungsprobleme der Industrie­
wirtsch.aft, 

5. Raumordnungsprobleme der Verkehrs­
wirtschaft, 

6. Raumordnungspröbleme des. physischen 
Lebensraumes, 

7. Regionale Geographie Europas oder 
eines außereuropäischen Großraumes, 

8. Raumordnungsprobleme 10 Entwick­
lungsländern. 

3. Großraumforschung . 
oder zwei weitere Wahlfächer gemäß 
Abs.3. 

C. S t u die n z we i g "K art 0 g r a ph i e«: 

§ 6 B es 0 n der e Zu 1 ass u n g s b e ding u n g: 

Das in lit. d genannte Prüfungsfach kann 
schon im ersten Studienabschnitt absolviert wer­
den; in diesem Falle gilt es als weiteres Prüfungs­
fach der ersten Diplomprüfung. 

B. S t u d ie n zwei g "R a u m f 0 r s c h u n g 
und Raumordnung": . 

Besondere 
gen: 

Zu 1 as s u n g s be d i n g u n-

a) Grundzüge des tlsterreichischen Verfas­
sungs- ~nd Verwaltungsrechtes; 

b) Thematische Kartographie; 

c) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftspolitik; 

d) Grundzüge der Soziologie und empirischen 
Sozialforschung. 

Die in lit. b bis d genannten Vorprüfungen 
haben zu entfallen, soweit das betreffende Prü­
fungsfach schon im ersten Stl.ldienabschnitt absol­
viert wurde. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Theorie und Geschichte der Raumordnung 

Vorprüfung aus: Mathematik für Kartogra­
phen. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Grundlagen der allgemeinen Vermessungs­
Iehre und Topographie; 

b) Photogrammetrie, Methoden der Luftbild­
auswertung und -interpretation; 

c) Konstruktionslehre kartenverwandter kar­
tographischer Ausdrucksformen; 

d) Kartentechnik und Kartenherstellungsv,er-
fahren; 

e) Thematische Kartographie; 
f) Hochgebirgskartographie; 
g) Kartenredaktionslehre; 
h) nach Wahl des Kandidaten zwei der fol­

gendenFächer: 
1. Vergleichende Geomorphologie und 

Landschaftsökologie, 

2. Vergleichende Kultur- und Sozialgeo­
graphie, 

3. Vergleichende Wirtschaftsgeographie, 
4. Regionale Geographie Europas oder 

eines außereuropäischen Großraumes. 

D. S t u die n z w e i g "G ,e 0 gi a phi e 
und Raumplanung; 

b) Geographische Methoden 
schung; 

(L ehr amt a n h ö her e n S c h u 1 e n)": 
der Raumfor-

Er s teD j p i 0 m p r ü fun g: 

c) Raumordnungsprobleme 1m städtischen 
und ländlichen Raum; 

d) Mathematisch-statistische Methoden der 
Regionalforschung; 

e) Grundprinzipien. und Techniken der 
Raumplanung; 

f) nach Wahl des Kandidaten drei der folgen­
den Fächer: 

Besondere Zulassungsbedingung: 

Vorprüfung aus: Einführung in die Wirt­
schaftskunde. 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

a) Allgemeine Physiogeographie; 
b) Allgemeine Humangeographie 

lich Wirtschaftsgeographie); .. 
(einschließ-
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c) Kartenkunde . und Schulkartographie; 
d) Regionale Geographie von österreich und 

Mitteleuropa. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

J> r ü fun g sf ä c her: 

a) Vergleichende Physiogeographie; 
b) Vergleichende Humangeographie (ein-

schließlich Vergleichende Wirtschaftsgeo­
graphie); 

c) Regionale Geographie Europas und Außer­
europas; 

d) Wirtschaftskunde. 

36. Studienrichtung "Psychologie" 

E r s teD i p '1 0 m p r ü fun g: 

Pr ü fun g s f ä c her: 

a) Allgemeine Psychologie; 
b) Methodenlehre; 
c) Entwicklungspsychologie; 

38. Studienrichtung "Sportwissenschaften 
Leibeserziehung" 

und 

A. Studienzweig "S P 0 r t w iss e n-
sc h a f t e n": 

Er s teD i p'l 0 m pr ü fun g: 

Besondere 
gen: 

Z u 1 ass u n g s h e cl i n g u n-

a) Nachweis der körperlich-motorischen Eig­
nung vor Inskription des ersten Semesters; 

b) Teilnahme an österreichischen Akademi­
schen Meisterschaften oder gleichwertigen 
Meisterschaften in den gewählten übungs­
gebieten oder gleichwertige Leistungen in 
anderen Veranstaltungen oder anderen 
übungsgebieten ; 

c) Vorprüfungen aus: 
1. Geschichte der Leibesü'bungen (des 

Sports), 
2. Organisation des Sports. 

d) Persön'lichkeitspsychologie und differen- P r ü fun g s f ä c her: 
zieHe Psychologie; 

e) Biologische Grundlagen der Psychologie; 
f) ein Wahlfach gemäß § 6 A'bs. 3. 

Z w ei teD i p 10m p r ü fun g: 

P r ü fun g s f ä c her: 

a) Systeme der Psychologie der Gegenwart 
und ihre wissens theoretische und methodi-
sche Problematik; . 

b) Psychologische Diagnostik; 
·c) Angewandte Psychologie mit besonderer 

Berücksichtigung zweier . Teilgebiete, die 
nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 vom Kandi­
daten zu wählen sind; 

0) Klinische Psycho'logie; 
e) Sozialpsychologie; 
f) Psychopathologie und Psychiatrie für Psy-

chologen. 

37. Studienrichtung "Philosophie, Pädagogik und 
Psychologie (Lehramt an höheren Schulen)" 

Er s teD i pI 0 m pr ü fun g: 

P r ü fun g s f ä c her: 

a) Psychologie; 
b) Pädagogik; 
c) Erkenntnistheorie, Logik und Wissen­

schaftstheorie. 

Z w e i teD i pI 0 m p r ü fun g: 

Pr ü fun gs f ä c her: 

a) Psychologie; 
b) Pädagogik; 
c) Philosophie. 

a) Biologische Grundlagen der Leibesübungen 
(funktionelle Anatomie, Physiologie der 
Leibesübungen, Leistungsphysiologie); 

b) nach Maßgabe des Studienplanes unter 
Bedachtnahme auf die an der betreffenden 
Hochschule vorhandenen Lehr- und For­
schungseinrichtungen: 
1. Spezielle Methodik der übungsgebiete 

{mit besonderer Berücksichtigung der 
speziellen Trainingslehre) oder 

2. Allgemeine Bewegungslehre (einschließ­
lich Biomechanik der Leibesiibungen); 

c) Speziel'le Bewegungslehre der gewählten 
übungsgebiete; 

d) Allgemeine Methodik der Leibesübungen; 
e) sofern "Sportwissenschaften" als e r s t e 

S t u cl i ·e n r ich tun g gewählt wurde, 
ein Wahlfach gemäß § 6 Abs. 3, das der 
Vermittlung der Grundlagen des bei der 
zweiten Diplomprüfung gemäß lit. e ge­
wählten Faches dient. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Besondere 
gen: 

Z u 1 ass u n g s h e cl i n g u n-

a) Kampfrichtertätigkeit 'bei österreichischen 
Akademischen Meisterschaften oder gleich­
wertigen Meisterschaften in den gewählten 
übungsgebieten oder in anderen übungs­
gebieten; 

b) Vorprüfungen aus: 
1. Hygiene der Leihesühungen, 
2. Erste Hilfe, 
3. Sonderturnen. 
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P r ü fun g s f ä ehe r: I P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Didaktik der Leibesübungen (des Sports); i a) Didaktik der Leibesübungen; 

h) nach Maßgabe des Studienp'lanes unter Be- ' b) nach Maßgabe des Studienplanes unter ß.e-
dachtnahme auf die an der betreffenden dachtnahme auf die an der betreffenden 
Hochschule vorhandenen Lehr- und For- Hochschule vorhandenen Lehr- und For-
schungseinrichtungen: schungseinrich tun gen : 
1. Allgemeine Bewegungslehre (einschließ-, 1. Allgemeine Bewegungslehre oder 

lich Biomechanik der Leibesübungen) I 
oder 2. Spezielle Bewegungslehre und Methodik 

der übungsgebiere; 
2. Spezielle Methodik der übungsgebiete 

(mit hesonderer Berücksichtigung der 
speziellen Trainingslehre); 

c) Trainingslehre; 
d) Sportmotorische Tests und Testauswertung; 
e) sofern "Sportwissenschaften" als er s t e 

S t u die n r ich tun g gewählt wurde, 
nach Wahl des Kandidaten eines der fol­
genden Fächer: 

c) nach Wahl des Kandidaten ein Spezialgebiet 
der Leibeserziehung, wie zum Beispiel: 
Geschichte der Leibesübungen, 
Biologie der Leibesübungen, 
Biomechanik der Leibesübungen, 
Psychologie der Leibesübungen, 
Soziologie der Leibesübungen. 

39. Studienrichtung "Lebenswirtschaftskunde 
(Lehramt an höheren Schulen)" 

Spezielle Biomechanik einer Sportart, 
Sportsoziologische Grundfragen, 
Sportpsychologische Grundfragen 
oder ein anderes Wahlfach gemäß § 6 Er s teD i pi 0 m pr ü fun g: 
Abs.3. 

B. S t u die n z w e i g "L e i b e s erz i e h u n g 
(L ehr amt an h ö her en Sc h u I e n)": 

E r s teD i p 10m p r ü fun g: 

,Besondere 
gen: 

Z u 1 ass u n g s'b e d i n g u n-

Nachweis der körperlich-motorischen Eignung 
vor Inskription des ersten Semesters. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Biologische Grundlagen der Leibesübungen 
(funktionelle Anatomie und Physiologie 
der Leibesübungen); 

b) nach Maßgabe des Studienplanes unter Be­
dachtnahme auf die an der betreffenden 
Hochschule vorhandenen Lehr- und For­
sch ungseinrich tungen : 
1. Spezielle Bewegungslehre und Methodik 

der übungsgebiete oder 
2. Allgemeine Bewegungslehre; 

c) Allgemeine Methodik der Leibesübungen; 
d) Historische Grundlagen der Leibeserzie­

hung. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Be s 0 n der e Zu 1 ass u n g s be d i n g u n-
gen: 

Vorprüfungen aus: 
a) Hygiene der Leibesübungen; 
b) Erste HiHe; 
c) Sonderturnen. 

Besondere Z u las s u n g s 'b e d i n g u n-
,gen: 

Vorprüfungen aus: 
a) Kinderkunde; 
b) Lebenskunde; 
c) A'llgemeine Chemie; 
d) Organische Chemie; 
e) Einführung in die Physik. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a} Somatologie; 
b) Entwicklungspsycho'logie. 

Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

Besondere 
gen: 

Z u 1 ass u n g s b e d i n g u n-

Vorprüfungen aus: 
a) Wohnungskunde; 
b) Haushaltsgerätekunde; 
c) Einführung in die Volkswirtschafts- und 

Betriebswirtschaftslehre. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Haushaltskunde und Kochen einschließlich 
Kochlehre; 

b) Lebensmittelchemie und Lebensmittel-
kunde; 

c) Ernährungslehre und Diätetik; 
d) Säuglings- und Kinderpflege; 
e) Körperlehre und Gesundheitspflege. 
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40. Studienrichtung "Bildnerische Erziehung 
(Lehramt an höheren Schulen)" 

E r s teD i p 10m p r ü fun g: 

B e s 0 n der e Z u las s u n g s b e d i n g u ri-
gen: 

a) Nachweis künstlerischer Begabung vor 
Inskription des ersten Semesters (Ergän­
zungsprüfung oder gleichwertiger Nach­
weis); 

b) Vorprüfung aus: 
Einführung in die Morphologie der Bilden­
den Kunst. 

Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Nach Wahl des Kandidaten emes der fol­
genden Fächer: 
1. Malerei, 
2. Graphik, 
3. Bildhauerei; 

b) Gebundenes Zeichnen; 
c) Schrift und Schriftgestaltung; 
d)Kunstgeschichte. 

Zweite Diplomprüfung: 

Besondere 
gen: 

Zu las s u n g sb e d i n g u n-

a) Positive Beurteilung der Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen aus den bei der ersten 
Diplomprüfung gemäß lit. a nicht gewähl­
ten Fächern; 

b) positive Beurteilung einer Lehrveranstal­
tung aus Architektur und Umweltgestal­
tung. 

P r ü fun g sf ä ehe r: 

a) Nach Wahl des Kandidaten eines der fol­
genden Fächer: 
1. Malerei, 
2. Graphik, 
3. Bildhauerei; 

c) p03itive Beurteilung der Teilnahme an den 
vorgesf;!henen Praktika. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Material- und Werkzeugkunde; 
b) Gebundenes Zeichnen; 
c) Schrift und Schriftgestaltung. 

Zweite Diplomprüfung: 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Werkstättenarbeiteh aus gewählten Arbeits-
bereichen; 

b) Technologie und Werkstoffkunde; 
c) Werkbetrachtung; 
d) Theoretische Grundlagen der Werkerzie­

hung. 

42. Studienrichtung "Textiles Gestalten und Wer­
ken (Lehramt an höheren Schulen)" 

E r s teD i p 10m p r ü f u ng: 

Besondere Z u las s u n g s b e d i n g u n-
ge n: 

a) Nachweis künstlerischer Begabung vor 
Inskription des ersten Semesters (Ergän­
zungsprüfung oder gleichwertiger Nach­
weis); 

b) Vorprüfung aus Morphologie der Bilden­
denKunst; 

c) positive Beurteilung der Teilnahme an den 
vorgesehenen Praktika. ' 

P r ü fun g sf ä ehe r: 

a) Materiai- und Werkzeugkunde; 
b) Grund!..gen textiler Ges~altung; 
c) Werkhetrachtung. 

b) Kunstgeschichte; Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 
c) Theoretische Grundlagen der bildnerischen d I 'b cl· 

Erziehung; I B e s 0 n e r e Z u ass u n g s e l n g u n-
ge n· 

d) Kunstbetrachtung. . . 
Vorprüfung ü:ber Einrichtung von Schulwerk-

41. Studienrichtung "Werkerziehung (Lehramt stätten. 
an höheren Schulen)" 

E r s teD i p 10m p r ü fun g: 

Besondere 
gen: 

Z u las s u n g sb e d i n g u n-

a) Nachweis künstlerischer Begabung vor 
Inskription des ersten Semesters (Ergän­
zungsprüfung oder gleichwertiger Nach­
weis); 

b) Vorprüfung aus/ Morphologie der Bilden­
den Kunst; 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Weiß- und Kleidernähen einschließlich 
Schnitt- und Entwurfzeichnen; 

b) Werkstättenarbeit aus gewählten Arbeits-
bereichen textiler Gestaltung; 

c) Werkbetrachtung; 
d) Kostümkunde; 
e) Theoretische Grundlagen des textilen Ge­

staltens. 

5 

244 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 29 von 88

www.parlament.gv.at



30 244 der Beilagen 

43. Studienrichtung "Musikerziehung 
an höheren Schulen)" 

(Lehranit Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

E r s teD i p 10m p r ü fun g: 

B e s 0 n d er e Z u las s u n g s b e d i n gun g: 

Nachweis künstlerischer Begabung und musi­
kalismer Vorkenntnisse vor Inskription des 
ersten Semesters (Ergänzungsprüfung oder gleich­
wertiger Namweis). 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Theorie und Gesmimte der Musik; 
b) Künstlerische Fertigkeiten. 

Z w e i teD i p 10m pr ü fun g: 

Besondere 
gen: 

Z u las s u n g s b e d i n g u n-

Positive Beurteilung von Lehrveranstaltungen 
aus: 

a) dem zweiten gewählten Instrument; 
b) Ensembleleitung; 
e) Chorleitung. 

P r ü fun g s f ä ehe r: 

a) Theorie und Gesmimte der Musik; 
b) das erste gewählte Instrument; 
e) Gesang. 

Die beiden Instrumente sind vom ordentlimen 
Hörer unter Berücksimtigung der Bestimmun­
gen des § 6 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 mit der 

. Maßgabe zu wählen, daß eines der Instrumente 
Klavier zu sein hat, das andere jedoch nimt der 
Gruppe der Tasteninstrumente angehören darf. 

Besondere Z u las s u n g s b e d i n g u n-
ge n: 

Positive Beurteilung der Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen aus: 

a) Aufführungspraxis; 
b) Literaturspiel (erstes Instrument); 
c) Literaturspiel (zweites Instrument). 

Pr ü fun g sf ä ehe r: 

a) Vorspiel eines künstlerismen Programms 
(erstes Instrument); 

b) Vorspiel eines künstlerismen Programms. 
(zweites Instrument); 

e) Geschichte des Spieles und der Literatur der 
gewählten Instrumente. 

Die beiden Instrumente sind vom ordentlimen 
Hörer unter Berücksichtigung der Bestimmun­
gen des § 6 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 mit der 
Maßgabe zu wählen, daß nimt beide Instrumente­
aus derselben Gruppe (Streiminstrumente, Blas­
instrumente, Tasteninstrumente oder Zupfinstrll­
mente) gewählt werden dürfen. Nam Maßgabe' 
der genannten Bestimmungen kann anstelle eines. 
Instrumentes Gesang gewählt werden. 

Anlage B 

(Zu §.18 Abs. 5)0 

1. Studie~richtung "Geschichte" (Anlage A Z. 10)' 

44. Studienrichtung .,Instrumentatmusiker. ziehung I B. S t u die n z w e i g "G e s e h ie h te und, 
(Lehramt an höheren Schulen)'~ S 0 z i alk und e (L ehr amt a n' h ö her e D: 

Abweichend von der Bestimmung des § 3 Se h u I e n)": . 
Abs. 4 erster Satz kann das Studium der Studien- Be s 0 n: der e Zu las s u n g s b e d i n g u n-
richtung "Instrumentalmusikerziehung (Lehramt gen: ' 
an höheren SChulen)" nur als zweite Studienrich­
tung mit dem Studium der Studienrichtung 
"Musikerziehung (Lehramt an höheren Schulen)" 
kombiniert werden. 

Er s teD i p 10m p r ü fun g: 

Be s 0 n der e Zu I a s·s u n g s be d i n g u ng: 

Nachweis künstlerischer Begabung und musi­
kalischer Vorkenntnisse vor Inskription des 
ersten Semesters (Ergänzungsprüfung oder gleich­
wertiger Nachweis). 

P r ü fun g sf ä ehe r: 

a) Das erste I1J.strument; 
b) das zweite Instrument. 

Vorprüfungen aus: 
a) dem bei der zweiten Diplomprüfung ge­

mäß lit. bund e nicht gewählten Fach; 
b) Einführung in das Verfassungs- und Rechts­

leben. 
Diese Vorprüfung kann auch im ersten 
Studienabschnitt abgelegt werden. ' 

P r ü fun g s f ä ehe r: . 

a) das bei ,der erst,en Diplomprüfung gemäß 
lit. bund c nimt gewählte Fach; 

b) nach Wahl des Kandidaten ein weiteres der 
bei der ersten Diplomprüfung genannten 
Fächer; 
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c) nach Wahl des Kandidaten ein drittes der 
bei der ersten Diplomprüfung genannten 
Fächer; 

d) Sozialkunde. 

d) Regionale Geog'raphie von österreich und 
Mitteleuropa; 

e) Einführung in die Wirtschaftskunde. 

2. Studienrichtung "Geographie" (Anlage A Z. 35) Z w e i teD i p 10m p r ü fun g: 

D. S t u die n z w e i g "G e 0 g rap h i e und P r ü fun g s f ä ehe r: 
Wir t s c h a f t s k und e (L ehr amt a n 
höheren Schulen)": 

E r s teD i p 10m p r ü fun g: 
Pr ü fun g s f ä ehe r: 

a) Allgemeine Physiogeographie; 
b) Allgemeine Humangeographie (einschließ­

lich Wirtschaftsgeographie); 
c) Kartenkunde und Schulkartographie; 

a) Vergleichende Physiogeographie; 

b) Vergleichende Humangeographie (ein-
schließlich Vergleichende Wirtschaftsgeo­
graphie); 

c) Regionale Geographie Europas und Außer­
europas; 

d) Wirtschaftskunde. 

Erläuterungen 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz, BGBl. 
Nr. 177/1966, enthält die Grundsätze für eine 
Neugestaltung' der Studienvorschriften an den 
wissenschaftlichen Hochschulen nach modernen 
Gesichtspunkten. Insbesondere ist im § 3 dieses 
Bundesgesetzes vorgesehen, daß die nähere Rege­
lung bezüglich der einzelnen Studienrichtungen 
b,esonderen Studien gesetzen vorbehalten bleibt. 
Diese besonderen Studiengesetze sollen folgende 
Bestimmungen enthalten: 

a) die Bezeichnung der jeweiligen Studien-
richtung; 

b) die Zahl der Studienabschnitte; 
c) die Dauer der Diplomstudien; 
d) die Umschreibung der Studienziele der ein­

zelnen Studienabschnitte .und die Aufzäh­
·lung der Pflichtfächer' (Prüfungsfächer) der 
Diplomprüfungen und der Rigorosen; 

e) die Art der Diplomarbeit; 
f) die Anzahl und die Bezeichnung der 

Diplomprüfungenund Rigorosen; 
g) die Durchführung der Prüfungen; 
h) . die, Benennung der akademischen Grade 

und der Berufsbezeichnungen. 
Auf Grund der besonderen Studiengesetze in 

Verbindung mit den Bestimmungen des Allge­
meinen Hochschul~Studiengesetzes wurde gemäß 
. § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes das Bundesniinisterium für Unterricht 
beauftragt, die Durchführung der ordentlichen 
Studien durch die Erlassung von Studienordnun­
gen näher zu regeln. Das Bundesgesetz über die 
Errichtung eines Bundesministeriums für Wissen­
schaft ul;ldForschung und über die Neuordnung 

des Wirkungsbereiches einiger Bundesministerien, 
BGBl. Nr. 205/1970, ordnet im § 5 Abs. 1 an, 
daß der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forsch)lflg bei der Vorbereitung und Erlassung 
vonStudienordnungen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Unterricht und, Kunst 
vorzugehen hai:. Die zuständigen .akademischen 
Behörden wurden beauftragt, auf Grund der 
besonderen Studiengesetze in Verbinäung mit den 
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzes und unter Berücksichtigung der Stu­
dienordnungen für jede Studienrichtung einen 
Studienplan zu erlassen. In § 15 des Allgemeine~ 
Hochschul-Studiengesetzes wurden nähere Anord­
nungen über den Inhalt der StudienordilUngen 
und in § 17. nähere Anordnungen über ,den 
Inhalt der Studienpläne getroffen. 

Gleichzeitig mit dem Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetz haben die Organe der Bundesge­
setzgebung als erstes besonderes Studiengesetz 
das Bundesgesetz über sozial- und wirt­
schaftswissenschaftliche Studienrichtungen, B GBl. 
Nr. 179/1966, verabschiedet. Den erwähnten 
Gesetzesbefehlen folgend, hat· das Bundesministe­
rium für Unterricht in der Folge die Studien­
ordnungen. für diese Studienrichtungen erlassen. 
Ebenso haben die akademischen Behörden der in 
Betracht kommenden Hochschulen die Studien­
pläne für diese Studienrichtungen besChlossen. ' . 

Im Jahre 1969 haben die Organe der Bundes­
gesetzgebung vier weitere besondere Studienge­
setze, nämlich das Bundesge~etz vom 10. Juli 
1969,BGBl. Nr. 290, über 'technische Studien­
richtungen, das Bundesgesetz vom 10. Juli 1969, 
BGBl. Nr. 291, über montai:listische Studienrich-
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tungen, das Bundesgesetz vom 10. Juli 1969, absieht - der Reform der derzeit an den philo­
BGBI. Nr. 292, über Studienrichtungen der sophischen Fakultäten der Universitäten durch­
Bodenkultur und das Bundesgesetz vom 10,. Juli geführten Studien im Sinne der Grundsätze des 
1969, BGBI. Nr. 293, über katholisch-theologische Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes dienen. 
Studienrichtungen, verabschiedet. Auf Grund Durch diese Regelung wird einer bevorstehenden 
dieser besonderen Studiengesetze sind bereits Änderung der Organisation der Hochschulen, 
einige Studienordnungen erlassen worden. wie sie insbesondere hinsichtlich der Philosophi-

schen Fakultäten dringlich geworden ist, in keiner 
Nunmehr wird als Ergebnis der in den Jahren Weise vorgegriffen. Der Entwurf vermeidet viel-

1969 und 1970 durchgeführten Begutachtung der mehr alles, was einem solchen Vorgriff gleich­
Entwurf eines Bundesgesetzes über geisteswissen- kommt oder auch nur als ein solcher angesehen 
schaf tl i che und naturwissenschaftliche Studien- werden könnte, da er - abgesehen von § 17 -
richtungen vorgelegt. keinerlei Organisationsvorschriften, sondern Vor-

Die bereits erwähnte Bestimmung des § 3 schriften über Studien enthält, die durch die 
Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul-Studiengeset- Studienordnungen ebenso an den derzeit beste­
zes, die vorsieht, daß die nähere Regelung der henden Fakultäten wie auch an den im Zuge der 
einzelnen Studienrichtungen besonderen Studien- zu erwartenden' Strukturreform der Hochschulen 
gesetzen vorbehalten bleibt, schließt die nähere zu errichtenden Hochschuleinrichtungen nach 
Regelung mehrerer Studienrichtungen durch ein Maßgabe der ihnen anvertrauten Gebiete der 
gemeinsames besonderes Studiengesetz nicht aus. Wissenschaften eingerichtet werden können. Ein 
Auch die erwähnten, bereits beschlossenen beson- 'übergreifen der Studien über die Grenzen der 
deren Studiengesetze fassen jeweils die Regelung organisatorischen Einheiten der Hochschulen hin­
mehrerer Studienrichtungen, die nach einheit- aus wird durch die Bestimmungen des Allgemei­
lichen Grundsätzen geregelt werden, zusammen. nen Hochschul-Studiengesetzes ausdrücklich er­
Während die Bundesgesetze über katholisch-theo- möglicht und kann auf Grund der Bestimmungen 
logische Studienrichtungen, über montanistische des vorliegenden Entwurfes auch schon bei der 
Studienrichtungen und über Studienrichtungen gegenwärtigen FakultätsgIiederung, insbesondere 
d.er Bodenkultur jeweils die vorwiegend an einer hinsichtlich der Lehramtsstudien, aber auch hin­
Hochschule bzw. an einem bestimmten Typ von sichtlich sonstiger in diesem Entwurf geregelten 

. Fakultäten durchgeführten Studien zusammen- Studien, stattfinden. 
fassen, ist dies beim Bundesgesetz. über technische 

. Studienrichtungen, das nicht nur die Studien an Die Vermeidung eines Vorgriffs auf zu erwar-
den beiden Technischen Hochschulen, an der tende Strukturänderungen stellt einen der 

. Tedmisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Gründe für die Entscheidung dar, für die in 
Hochschule für Sozial- undWirtschaftswissen- diesem Entwurf berücksichtigten Studien die 
schaften in Linz und an der Fakultät für Bau- Regelung durch ein gemeinsames besonderes 
ingenieurwesen und Architektur der Universität Studiengesetz vorzuschlagen. Die verschiedentlich 
Innsbruck, sondern auch das Studium der Archi- angeregte Trennung in ein besonderes Studien­
tektur an der Akademie der bildenden Künste gesetz für Geisteswissenschaften und ein besonde­
und an der Hochschule für angewandte Kunst in res Studiengesetz für Naturwissenschaften er­
Wien regelt, sowie beim Bundesgesetz über sozial- schien schon im Hinblick darauf kein gangbarer 
und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen Weg, daß diese Entscheidung auch vom Stand­
nicht der Fall. Die in dem letztgenannten Bun- punkt der Systematik der Wissenschaften unbe­
desgesetz geregelten Studienrichtungen sind teils friedigend ist, da sie einerseits nicht alle in Be­
an der Hochschule für Welthandel und an der tracht kommenden Gebiete der Wissenschaften 
Sozial-, wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen umfaßt, andererseits bestimmte Gebiete der 
Fakultät der Hochschule für Sozial- und Wirt- Wissenschaften eine Zwischenstellung zwischen 
schaftswissenschaften in Linz, teils an den Rechts- diesen heiden Gruppen einnehmen. 

und staatswissenschaftlichen Fakultäten der Uni- Im Hinblick auf den zu erwartenden erhöhten 
versitäten eingerichtet. Sowohl an den letztge- Bedarf an Lehrern an höheren Schulen sowie im 
nannten Fakultäten als auch an der Sozial-, wirt- Hinblick auf die zentrale Bedeutung, die der 
schafts- und rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissen- Ausbildung der Lehrer für jede Bildungsreform 

zukommt, ist eine Neuregelung der Vorschriften 
schaften in Linz werden neben diesen Studien- für die wissenschaftliche Berufsvorbildung der 
richtungen auch andere Studien, nämlich das Lehrer an höheren Schulen besonders vordring-
Studium der Rechtswissenschaften, d~rchgeführt. lich. Maßnahmen, die eine Trennung der wiss.en-

Der' nunmehr vorgelegte Entwurf eines beson- schaftlichen Ausbildung der Lehrer an höheren 
aeren Studiengesetzes soll - wenn mim von den Schulen von den sons~igen wissenschaftlichen 
Studien für das Lehramt an höheren Schulen, Studien zur Folge haben könnten, sollten jedoch 
.soweit sie an anderen Hochschulen durchgeführt, möglichst vermieden werden. Hierauf wird in 
-sowie von einzelnen Studienrichtungen, die inter- den Erläuterungen zu den §§ 2 und 5 näher ein­
fakultär durchzuführen sein werden, zunächst zugehen sein. Auch unter diesem Gesichtspunkt 
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erschien es s,innvoll, für die In Betracht der höheren Schulen als auch auf Seiten der 
kommenden Studienrichtungen ein gemein- Lehrerausbildung zu rechne;" sein. Der Gesetz­
sames besonderes Studiengesetz vorzuschlagen. geber hat seine Bereitschaft, Knderungen der 
Eine Strukturreform der Hochschulen ab zu- besonderen Studiengesetze vorzunehmen, wenn 
warten, war schon im Hinblick. auf die Dring- dies in Anpassung an die Erfordernisse ·der 
lichkeit der Reform der Lehrerausbildung wissenschaftlichen Berufsvorbildung und Fort­
nicht zu verantworten. Gerade bezüglich der bildung notwendig ist, in § 3 Abs. 3 des Allge­
Lehrerausbildung wurde jedoch im Zuge der meinen Hochschul-Studiengesetzes zum Ausdruck 
ersten Begutachtung eingewendet, daß im Hin- gebracht. 
blick auf den engen Zusammenhang, der zwi-
schen der Reform derselben und der Reform des Der vorliegende Entwurf stellt das Ergebnis 
höheren Schulwesens, insbesondere der Lehrplan- ausgedehnter Beratungen und Begutachtungen 
reform, bestehe, mit der gesetzlichen Neuregelung dar. Bereits vor Inkrafttreten des Allgemeinen 
bis zum Vorliegen eines Generalplanes für die Hochschul-Studiengesetzes hatte im Jahre 1966 
Umstrukturierung insbesondere der Oberstufe eine Beratung von Vertretern der Philosophi­
der allgemeinbildenden höheren Schulen zuge- schen Fakultäten stattgefunden, bei der die 
wartet werden müßte. Im Rahmen der Begut- Grundsätze für eine Reform der Studien an den 
achtung des Gesetzentwurfes wurden Bedenken Philosophischen Fakultäten und der StUdien für 
vorgebracht, durch denselben könnte die Reform das Lehramt an höheren Schulen im Sinne des 
des Unterrichts in den höheren Schulen, über die damals im Entwurf bereits vorliegenden AlIge­
die Diskussion erst in den Anfängen steht, prä- meinen Hochschul-Studiengesetzes beraten wur­
judiziert und es könnten wünschenswerte Ent- den. Auf der Grundlage eines im Jahre 1968 aus­
wicklungen verhindert werden. gearbeiteten Vorentwurfs, der einer Vorbegut-

Es ist selbstverständlich, daß die Lehrerausbil- achtung durch die beteiligten Fakultäten bzw. 
dung an den Erfordernissen der höheren Schulen, Hochschulen, Assistenten- und Studentenvertre­
mithin auch der Lehrpläne, orientiert sein muß; ter sowie durch die Rektorenkonferenz und den 
dieser Grundsatz ist im vorliegenden Entwurf Akademischen Rat, hinsichtlich der Studien für 
auch ausdrücklich niedergelegt (§ 10 Abs. 1). Die das Lehramt an höheren Schulen auch durch die 
in dem vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Lehramtsprüfungskommissionen, die zuständigen 
Studienvorschriften stellen jedoch lediglich einen Landesschulinspektoren, Fachinspektoren und 
Rahmen dar, in dem die für die Anpassung an durch die in Betracht kommenden Organisatio­
die jeweiligen Erfordernisse der Lehrplangestal- nen der Lehrerschaft unterzogen worden war, 
tung nötige Flexibilität durchaus gegeben ist, wurde im Jahre 1969 der Entwurf eines Bundes­
zumal die Studienrichtungen (Studienzweige) der gesetzes über philosophische, mathematisch-for­
Lehramtsstudien mit wenigen Ausnahmen nicht malwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und 
auf bestimmte Unterrichtsfächer der höheren naturwissenschaftlich·e Studienrichtungen sowie 
Schulen zugeschnitten sind, sondern dem Studium Studienrichtungen für das Lehramt an höheren 
bestimmter Gebiete der Wissenschaften und der Schulen zur allgemeinen Begutachtung an die 
entsprechenden fachdidaktischen Ausbildung zu Zentralstellen des Bundes, die Ämter der Landes­
dienen haben. regierungen, die beruflichen Interessenvertretun-

Die das Lehramt an höheren Schulen betref- gen, die Vertretungen der Elternschaft, die Reli­
fenden Bestimmungen bildeten überdies den gionsgemeinschaften und die obengenannten 
Gegenstand eingehender Beratungen einer beson- Gremien, Personengruppen und Persönlichkeiten 
deren Kommission der Schulreformkommission aus Kreisen der Hochschulen und· des höheren 
(Lehrer-Kommission). Das Ergebnis der Beratun- Schulwesens ausgesendet. Im Rahmen der Begut­
gen wurde bei der Formulierung der nunmehr achtung dieses Entwurfes wurde am 14. Feber 
vorliegenden Fassung verwertet. Diese Fassung 1969 eine allgemeine Enquete und im Anschluß 
stellt demnach' eine dem derzeitigen Stand der daran am 18. und 19. März 1969 unter Beteili­
Diskussionen über die Ausbildung von Lehrern gung von Vertretern der Professoren, der Assi­
für höhere Schulen entsprechende, möglichst stenten und der Studierenden der Philosophischen 
flexible, immerhin wenigstens für eine Reihe von Fakultäten eine Klausurtagung abgehalten, in der 
Jahren gut geeignete Regelung dar. die grundlegenden Bestimmungen des Entwurfes 

beraten wurden. Darüber hinaus bildete der 
Im übrigen muß bedacht werden, daß die Entwurf die Grundlage für zahlreiche die Belange 

ersten Absolventen der in diesem Gesetzentwurf der einzelnen Fachgebiete betreffende gemein-
vorgeschlagenen Studienrichtungen der Lehramts- same Beratungen von Vertretern der fachzustän­
studien erst nach einer längeren übergangs- digen Professoren, des akademischen Mittelbaues 
periode zu erwarten sind. Die Dringlichkeit der und der Studierenden. 
Neuregelung der Studien läßt es nicht zu, den 
endgültigen, wohl erst nach geraumer Zeit zu Von den im Zuge der Begutachtung des ersten 
erwartenden Abschluß der Beratungen über die Entwurfs abgegebenen Stellungnahmen verdient 
Schulreform abzuwarten. Es wird daher mit die der Vertreter der Studentenschaft besondere 
einer längeren übergangszeit sowohl auf Seiten Erwähnung, weil sie die einhellige Meinung aller 
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Studentenvertreter darstellte. Vom 24. bis 
26. April 1969 fand in Retzhof bei Leibnitz 
(Steiermark) eine Konferenz von Vertretern der 
Fachschaftsausschüsse der Osterreichischen Hoch­
schülerschaft an den Philosophischen Fakultäten 
qer vier Universitäten sowie von Vertretern der 
Institutsvertreterkonferenz aller Philosophi­
schen Fakultäten statt. Die Konferenz, die sich 
als "Hochschulgremium Retzhof"konstituierte, 
wurde in Ebenau, bei Salzburg vom 8. bis 1 O. Mai 
1969 fortgesetzt, wo eine einhellige Stellung-

, nahme zum Gesetzentwurf beschlossen wurde. 

Hinblick auf die Dringlichkeit gerade für die 
naturwissenschaftlichen Studienrichtungen erho­
ben. In diesem Zusammenhang wurde auch ein 
eigenes Studiengesetz für naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen verlangt. Die Gründe, die 
gegen ein eigenes besonderes Studiengesetz für, 
die naturwissenschaftlichen Studienrichtungen 
sprechen, wurden weiter <?ben ausgeführt. 

Die im Jahr 1969 durchgeführte erste Begut­
achtung hatte gezeigt, daß der Gesetzentwurf 
noch nicht genügend ausgereift war, um ohne 
gründliche überarbeitung und neuerliche Begut-

In diesen Beschlüssen wird die Lösung der a~tung dem Nationalrat zur Beschlußfassung , 
Probleme der Hochschulen in einer die Struktur- vorgelegt werden zu können. Auf Grund der 
reform und die Studienreform gleichzeitig um- Ergebnisse der Begutachtung wurde daher ein 
fassenden Totalreform gefordert. Dem Entwurf neuer Entwurf ausgearbeitet, der unter dem Titel 
des gegenständlichen besonderen Studiengesetzes "Entwurf eines Bundesgesetzes über geisteswis­
wurde jedoch in Erkenntnis der Dringlichkeit der senschaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
Studienreform, insbesondere an den Philosophi- richtungen" am 10. Feber 1970 an die oben ge­
schen Fakultäten, als übergangslösung bis zu nannten begutachtenden Stellen ausgesendet 
einer Gesamtreform der Hochschulen zugestimmt wurde. Die im § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Hoch­
und dem Wunsch Ausdruck verliehen, daß im schul-Studiengesetzes vorgesehene Beratung über 
Hinblick auf diese anzustrebende Gesamtreform, den Gesetzentwurf wurde am 23. und 24. April 
deren Ansatz nicht aufgegeben werden dürfe, die 1970 unter Teilnahme von Vertretern der aka­
übergangslösung Experimente, insbesondere auch demischen Behörden sowie des akademischen 
in didaktischer Hinsicht, ermögliche. Diesen For- Mittelbaues und der Studierenden der beteiligten 
derungen schlossen sich in einer an den Philoso- Fakultäten bzw. Hochschulen, des Akademischen 
phischen Fakultäten durchgeführten Unterschrif- Rates und der Rektorenkonferenz sowie Vertre­
tenaktion mehr als 2000 Studierende der Philo- tern der Lehrerschaft, an höheren Schulen ab,;e-" 
sophischen Fakultäten - davon über 1000 Stu- halten. 
dierende allein der Philosophischen Fakultät der Während der Begutachtungsfrist fanden auch, 
Universität Graz - an. Es wurde ein Inkraft- soweit noch erforderlich, weitere' Beratungen 
treten des besonderen Studiengesetzes als über- über die einzelne Studienrichtungen betreffenden 
gangslösung schon im Herbst 1969 gefordert. Fragen mit Vertretern der Professoren, des aka-

Der Gesetzgeber hat in § 3 Abs. 3 des Allge- demischen Mittelbaues und der Studierenden der 
meinen Hochschul-Studiengesetzes den Grund- betreffenden Fächer statt. Bei diesen Beratungen, 
satz der permanenten Studienreform ausgespro- in denen jeweils auch die Lehramtsstudien be-· 
chen und seine Bereitschaft erklärt, die besonde- rücksichtigt wu~den, ging es um die wissenschaft­
ren Studiengesetze den Erfordernissen der wis. lichen Aspekte der einzelnen Studienrichtungen, 
senschaftlichen Berufsvorbildung und Fortbildung nicht jedoch um Fragen der methodisch-didakti­
in stetem Zusammenhang mit den Fortschritten schen Gestaltung und der pädagogischen Ausbil­
qer Wissenschaft anzupassen. In diesem . Sinne dung. Es ist selbstverständlich, daß gerade die 
können die im Zusammenhang mit dem Allge- letzteren Aspekte der Gestaltung der Lehramts­
meinen Hochschul-Studiengesetz erlassenen und studien nicht ohne maßgebliche Beteiligu~g der 
noch zu erlassenden besonderen Studiengesetze Vertreter der Lehrerschaft.. an den ho~eren 
nicht als endgültige Regelungen gelten. Der Ge- Schulen geregelt werden konnen. .Aus dIesem 
setzgeber erwartet vielmehr von allen Beteiligten Grunde wurde der Ges~t~entwurf msbesondere 
_ Professoren, Assistenten, Studenten _ ebenso I auch ~e~ Lehrer-KommlsslOn der Schulreform­
wie von der Hochschulverwaltung die Bereit- kommISSIon Zur Beratung vorgelegt. 
schaft zur kritischen Betrachtung der Studien- Auch dieser Entwurf fand teils weitgehende 
vorschriften und zur laufenden Anpassung an die Zustimmung, teils - insbesondere wegen einzel­
sich verändernden Erfordernisse. In diesem Zu- ner Bestimmungen - Ablehnung. Vor allem von 
sammenhang ist auch auf die Einrichtung von der Rektorenkonferenz und von der Philosophi­
Studienkommissionen durch § 17 des Entwurfs schen Fakultät der Universität Wien wurde er 
zu verweisen, was als erster Schritt in Richtung trotz einzelner Bedenken grundsätzlich begrüßt 
der zu erwartenden Strukturreform angesehen und seine baldige Verabschiedung gefordert. 
werden kann. Während die zweite Begutachtung des Gesetz-

Die Forderung nach ehestmöglichem Inkraft- entwurfs wertvolle Hinweise hinsichtlich der 
treten des Gesetzentwurfs wurde insbesondere, Klärung von Einzelfragen gebracht hat, gehen 
auch von dem überwiegenden Teil der Vertreter i die geäußerten Bedenken im wesentlichen nicht 
der Naturwissenschaften an den Hoch~chulen im I über die schon bei der ersten Begutachtung ge-
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äußerten Bedenken. hinaus. Soweit es s.ich ni~t I Studienrichtungen sowie Studienrichtungen für 
um Fragen allgemeIner Art handelt, die bereits I das Lehramt an höheren Schulen" ausgese~det. 
,e,ingangs erörtert wurden, wird aU,f die .. wesent- i ~egen diese Bezeich?un? wur?e ~icI:t zu Unrecht 
hchen vorgebrachten Bedenken bel Erlauterung emgewendet, daß sie emerselts m lOkonsequen­
d,er einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs ter Weise teils vom Berufsziel, teils vom Versuch 
emzugehen sein, einer Wissenschaftssystematik ausgehe, anderer-

Die Ergebnisse der zweiten Begutachtung sei,ts gerade im ~inblick auf eine Syst,ematik der 
mußten daher zu dem Schluß führen, daß wei- WIssenschaften mcht nur unvollständig, sondern 
tere Beratungen und Begutachtungen nicht mehr auch problematisch s~i. Der gleiche Einwand 
sinnvoll sind, Während es bei der Erstellung der I wurde auch gegen den 10 dem genannten Gesetz­
bisher vom Nationalrat beschlossenen besonderen 1

1 

entwurf gema~ten, Versuch einer Zusamm~nfas­
Studiengesetze möglich war, im Zuge der Ver- sung der Studlennchtungen zu systematIschen 
handlungen eine Fassung herzustellen, mit der Gruppen erhoben, in dem von verschiedenen Be­
sich alle Beteiligten, wenn auch mit gewissen I gutachtern überdies entgegen der erklärten Ab­
Vorbehalten, einverstanden erklären konnten und sicht ~es ,Entwurfes ein yorgriff auf künftige 
für die schließlich alle Beteiligten in den Gremien, OrgamsatlOnsformen erblIckt wurde. 
v?n de~en sie e~tsendet wurden, eintraten, ist Im zweiten, im Jahre 1970 zur Begutachtung 
dies .. b:lm vorhe~enden Gesetzentw~rf trotz ausgesendeten Entwurf wurde daher auf eine 
sorgfalt:ger und, zeitraubender yorbereltu?g, nur Gliederung der Studienrichtungen durch Zusam­
~um Tell,- ,so lOsbesond~re -;eltgehend hlllsicht- , menfassung in systematische Gruppen verzichtet 
hch der die elllzelnen Studlenn0.tungen bet:-effen- und im Zusammenhandamit . als Titel des 
den Regelungen - gelungen, wahrend bestimmte G B d ~b" ch f 

d
.. I'ch R I d E f ' esetzes " un esgesetz u er geisteswIssens a t-

grun satz leege ungen es ntwur s, so lllS- I' h d 'ch f l'ch d' 'ch 
b d h· 'ch I'ch d F I d S d' IC e un naturwIssens a tl e Stu lenn tun-

eson ere lOSI t I er est egung er tu len-" h I dEI" d B , '. ....' gen vorgese en, n en rautern en emer-
nchtungen, Studienzweige und Prufungsfacher Im k d d f h' , d ß d' ungen wur e arau lOgewIesen a lese 
Gesetz (§ 2 und Anlage zum Gesetzentwurf) so- 'ch " " ch 

. h' 'ch I'ch d R I d S d' k' Bezel nung zwar auch nIcht exakt sei, Jedo wie mSI t I er ege ung er tu len om- d h' " , 
" (§ 17) '1 d' Z' II B urc aus geeignet erscheme, die Hauptnchtung miSSionen lllmt le usnmmung a er e- " 
'I' . f d h b und den Hauptcharakter der Im Gesetzentwurf 

tellgten ge un en a en. I d S d' 'ch k 'ch zu rege n en tu lenn tungen zu ennzel nen, 
wie dies auch bei der Bezeichnung anderer be­
sonderer Studiengesetze der Fall ist, 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Begutachtungsverfahrens und der zahlreichen 
über den Gesetzentwurf abgehaltenen Beratun­
gen kann jedoch erwartet werden, daß der Ge- Auch gegen diesen Titel wurden von einzelnen 
setzentwurf eine brauchbare Lösung darstellt, Begutachtern Bedenken geäußert, Die Einteilung 
die, wenn ihr auch - wenigstens nach der Mei- der Wissenschaften in Geisteswissenschaften und 
nung verschiedener an den Beratungen Beteilig- Naturwissenschaften sei wissenstheoretisch über­
ter - gewisse Mängel anhaften mögen, den der- holt und außerdem geeignet, strukturelle Maß­
zeitigen Studienregelungen jedenfalls vorzuziehen nahmen vorzuentscheiden. Alle gegen den oben 
ist und einen bedeutsamen Schritt zur Reform genannten längeren Titel des Gesetzentwurfes 
der Studien insbesondere an den Philosophischen gerichteten Einwände bestünden daher auch ge­
Fakultäten einschließlich der Lehramtsstudien gen den Titel "Bundesgesetz über geisteswissen­
darstellt, Da die neuerliche Begutachtung des schaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
Gesetzentwurfs hinsichtlich der vorgesehenen \ richtungen". Es sollte daher zu dem im ersten 
St~ktur der Studien keine neuen brauchbaren En,twurf ;rorgesehenen T~tel "Bundes~esetz über 
GeSichtspunkte erbracht hat, kann angenommen' phtlosophlsche, mathematlsch-formalwlssenschaft­
werden, daß sie die im gegenwärtigen Zeitpunkt liche, geisteswissenschaftliche und naturwissen­
und auf absehbare Zeit erzielbare optimale Lö- schaftliche Studienrichtungen" zurückgekehrt 
sung darstellt, Dies schließt nicht aus, daß auf oder in einer Modifizierung der konventionellen 
Grund der bei der Durchführung gesammelten Klasseneinteilung der österreichischen Akademi~ 
Erfahrungen und im Zusammenhan~ mit dem der Wissenschaften der Titel "Bundesgesetz üher 
Fortschreiten der Beratungen über die Reform philosophisch-geisteswissensChaftliche und mathe­
der höheren Schulen in absehbare!' Zeit NoveIlie- matisch-naturwissenschaftliche Studienrichtun­
rungen des vorgeschlagenen besonderen Studien- gen" gewählt werden. Schließlich wurde auch 
gesetzes sich als zweckmäßig erweisen werden. der Titel "Bundesgesetz über Studienrichtungen 

an den Philosophischen Fakultäten" (allenfalls 
Zu ,dem für den Gesetzentwurf gewählten mit dem Zusatz "sowie Lehramtsstudien") vor-

Ti tel ist zu bemerken: geschlagen, 

Der . erste Entwurf wurde im Jahre 1969 In der Erwägung, daß von der Bezugnahme 
unter dem Titel "Bundesgesetz über philosophi- auf organisatorische Einheiten der Hochschulen 
sche, mathematisch-formal wissenschaftliche, gei-! im Titel des Studiengesetzes aus den oben er­
steswissensmaftliche und naturwissenschaftliche i wähnten Gründen Abstand genommen werden 
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sollte, sowie daß eine vom Standpunkt der Wis-! 3, Die in der derzeit geltenden philosophischen 
senschaftssystematik befriedigende Sammel- Rigorosenordnung, StGBl. Nr, 165/1945, vorge­
bezeichnung für die im vorliegenden Gesetz- sehene völlige Freiheit der Wahl der Studien­
entwurf -vorgesehenen Studienrichtungen nicht fächer, soweit sie durch Lehrkanzeln vertreten 
gefunden werden kann, die diesbezüglichen Ein- sind, soll nunmehr durch eine gesetzliche Fixie­
wände vielmehr für alle oben genannten, im rung nicht nur der in Betracht kommenden 
Zuge der Begutachtung in Betracht gezogenen Studienrichtungen der Diplomstudien, sondern 
Titel gelten, wurde die Bezeichnung "Bundes- auch der in den ·einzelnen Studienrichtungen zu 
gesetz über geisteswissenschaftliche und natur- inskribierenden und zu prüfenden Fächer - zu­
wissenschaftliche Studienrichtungen" beibeha'lten, mindest der Pflichtfächer - ersetzt werden, Erst 
gegen die von der Mehrheit der Begutachter - in den auf den Diplomstudien aufbauenden 
zum Teil unter der ausdrücklichen Voraussetzung, Doktoratsstudien bleibt die bisherige Freiheit ge­
daß darin weder die Begründung noch die Vor- wahrt, Es nimmt nicht wunder, daß dieser Rege­
wegnahme einer künftigen Fakultätsstruktur er- lung von seiten zahlreicher Angehöriger gerade 
blickt werden dürfe - nichts eingewendet wurde, der Philosophischen Fakultäten Bedenken ent-

Von den Bestimmungen des § tausgehend, gegengebracht wurden, Im Zuge der Beratung 
sollen im folgenden zunächst die Grundsätze und und Begutachtung des Gesetzentwurfs sind viele 
Ziele der angestrebten Reform der durch diesen Stimmen laut geworden, die von einer Aufzäh­
Entwurf neu zu regelnden Studien erörtert wer- lung der Studienrichtungen im Gesetz abrieten 
den: und diese der Studienordnung oder einem Be-

l. Im Abs. 1 des § 1 wird zunächst auf die schluß der zuständigen akademischen Behörden 
leitenden .Grundsätze für die Gestaltung der uberlassen wollten, um die erforderliche Flexibili­
Studien an den wissenschaftlichen Hochschulen tät zur steten Anpassung an die im besonderen 
verwies·en, die im § 1 Abs, 1 ,des Al'lgemeinen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften zu er­
Hochschul-Studiengesetzes niedergelegt sind, wartende schnelle Entwicklung der Wissenschaf­
Diese leitenden Grundsätze sind es, die die Wis- ten. nicht zu unterbinden, In gleicher Weise 
senschaftlichkeit der Ausbildung an den Hoch- wurde auch gegen die in § 6 Abs, 1 vorgesehene, 
schulen und die ihre notwendige Voraussetzung der Bestimmung des § 3 Abs. 1 lit, d des All­
bildende Freiheit in Lehre, Forschung und Stu- gemeinen Hochschul-Studiengesetzes entspre­
dium garantieren. Es sind dies die Grundsätze der chende Benennung der Prüfungsfächer im Gesetz 
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre, der der Einwand erhoben, dies führe zu einer die 
Verbindung der Forschung und Lehre, der Offen- Anpassung an die Entwicklung der Wissenschaf­
heit für die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmei- ten hemmenden Erstarrung, 
nungen und wissenschaftlicher Methoden, der Abgesehen von der Schwierigkeit, eine allfällige 
Lernfreiheit, des Zusammenwirkens der Lehren-
den und Lernenden und der Autonomie der Verordnungsermächtigung, sei es nun des Bun­
Hochschulen, desniinisters für Wissenschaft und Forschung 

oder der in Betracht kommenden akademischen 
§ 1 Abs, 1 des Entwurfes verweist weiter auf Behörden, in einer dem rechtsstaatlichen Prinzip 

die im § 1 Abs, 2 des Allgemeinen HodlSchul- ch d W' 'ch d d " 
S d' Z' I d H ch ch I entspre ·en en else ausrel en zu etermmle-

tu lengesetzes genannten le e er 0 s u - h d' E' "d d V chi" d 
studien, Es sind dies, soweit sie für ordentliche ren'bg~ denß dIese Gmwan be un Ib o~s §ag3eAbarant 
S d' , B ch k d' E 'ckl vor el, . a er esetzge er se st Im s, 

tu len m eera t ommen, le ntwI ung i d All ' H ch ch I S d' 
d W' ch f d d' H 'b'ld d es gememen 0 s u - tu lengesetzes zum 

er Issens a ten un le er an I' ung es A d ck b ch h d ß 'ch 'd' B ' . , ch f I'ch . N ch ch d' , , us ru ge ra tat, a er SI le estlm-wIssens a t I en a wu ses, le wlssen- 'ch k f" d' I 
ch f r ch B f b'ld d d' B'ld mung von RI tpun ten ur le Gesta tung der 

sd acht IW,e erchu sfvor I ung un le I ung ordentlichen, zu einem akademischen Grad füh~ 
ur Issens a t, d S d' d ch N d S d' 'ch , , , , ., '" ren en tu I,en ur ennung er tu lenrl -
2, Eme ·emschneldende Ä~derung hmslchtbch I tungen und der Prüfungsfächer vorbehalte, 

der Gestaltung der an den PhIlosophischen Fakul- -
täten eingerichteten Studien stellt die Trennung I Gemäß der genannten Bestimmung des All­
in Diplomstudien, deren Ziel in erster Linie die gemeinen Hochschul-Studiengesetzes haben die 
wissenschaftliche Berufsvorbildung ist, und in auf besonderen Studiengesetze qualitative und quan­
den Diplomstudien aufbauende Doktoratsstudien titativ,e Merkmale für die Gestaltung der Stu­
dar, die an die Stelle der derzeit nebeneinander dienvorschriften zu enthalten, die eine aus­
bestehenden berufsvorbildenden Lehramtsstudien reichende Determinierung im Sinrie des Art, 18 
einerseits und sowohl der wissenschaftlichen Be- des Bundes-Verfassungsgesetzes darstellen, Das 
rufsvorbildung als auch der Heranbildung des qualitative Merkmal liegt insbesondere in der 
wissenschaftlichen Nachwuchses dienenden Dok- Umschreibung der Studienziele der einzelnen 
toratsstudien andererseits tritt, Auf das Verhält- Studienabschnitte und der Aufzählung der Prü­
nis der Diplomstudien zu den Doktoratsstudien fungsfächer. Das quantitative Merkmal liegt in 
wir·d bei der Erläuterung zu -§ 1 Abs, 2 und § 14 der Festlegung der Zahl der Studienabschnitte 
einzugehen sein, und der Dauer der Dip'lomstudien. 
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Verschiedentlich wurde gegen die Aufzählung 
cer Studienrichtungen und Prüfungsfächer im 
Gesetz eingewendet, dies stelle ,einen Versuch dar, 
aas Fächerspektrum der Wissenschaften von Ge­
setzes wegen zu fixieren. Die Festsetzung von Re­
gelungen der Studien durch den Gesetzgeber 
müsse daher als Eingriff in die Lehrfreiheit und 
in ,die Lernfreiheit empfunden werden. Diese 
Stellungnahmen übersehen, daß die besonderen 
Studiengesetze ausschließlich der Regelung der 
ordentlichen Studien dienen und daß die Fest­
setzung bestimmter allgemeiner Regelungen für 
die Gestaltung der ordentlichen Studien uner­
läßlich ist, der,en Ziel es sein muß, Lehrenden und 
Lernenden Richtlinien bezüglich dessen zu geben, 
was zur Erreichung eines bestimmten Zieles, 
nämlich zur Erlangung eines akademischen 
Grades, an dessen Besitz sich bestimmte gesell­
schaftliche Möglichkeiten und Berechtigungen 
knüpfen, erforderlich ist. Solche Richtlinien 
haben nicht nur den Charakter einer Anleitung 
für den Studierenden zur Gestaltung seines 
ordentlichen Studiums, sondern legen auch der 
Hochschule die Verpflichtung auf, ein gewisses 
Mindestangebot an Lehrveranstaltungen bereit­
zustellen, wenn eine bestimmte Studienrichtung 
an ihr durchgeführt werden soll. 

Gerade das Fehlen gesetzlicher Vorschriften 
über die Gestaltung der einzelnen Studien hat an 
den Philosophischen Fakultäten dazu geführt, 
daß ohne entsprechende Rechtsgrundlage von 
seiten der Lehrkanzelinhaber und der Instituts­
vorstände allein in der Regel sehr detaillierte 
Bestimmungen über die ,einzelnen Fachstudien 
erlassen wurden. Die mangels genereller Vor­
schriften fehlende Koordinierung zwischen den 
einzelnen Fachrichtungen und zwischen den 
Fakultäten hat dazu geführt, daß nicht nur die 
Studien verschiedener Fachrichtungen an der­
selben Fakultät in ihrer Dauer, in ihr,en Anfor­
derungen und in ihrem Aufbau' voneinander 
sehr verschieden sind, sondern daß auch das 
Studium derselben Fachrichtung an verschiedenen 
Philosophischen Fakultäten, ja sogar das Studium 
außerordentlich verwandter Fachrichtungen an 
derselben Philosophischen Fakultät durchaus 
unterschiedlich gestaltet wurde. Die Erlassung 
genereller Regelungen für die Gestaltung dieser 
Studien erscheint daher besonders dringlich. Das 
durch Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. 
Nr. 142/1867, garantierte Recht der Hochschul­
professoren, 'im Sinne des § 2 Abs. 1 des All­
gemeinen HochschuI-Studiengesetzes Inhalt und 
Methode der einzelnen Lehrveransta'ltungen auch 
im Rahmen der ordentlichen Studien frei zu ge­
stalten, wird durch die Festlegung der Ziele der 
Diplomstudien durch Nennung der Studienrich­
tungen, Studienzweige und Prüfungsfächer nicht 
berührt. 

Daß der Gesetzgeber die Notwendigkeit einer 
ständigen Anpassung an die Entwicklung der 
Wissenschaften anerkennt und auch selhst gewillt 
ist, in dieser Hinsicht, wenn erforderlich, jeder­
zeit tätig zu werden, hat er in der bereits er­
wähnten Bestimmung des § 3 Abs. 3 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes zum Aus­
druck gebracht. 

Mit Rücksicht auf die Besonderheit der durch 
den vorliegenden Entwurf zu regelnden StUdien, 
mit Rücksicht insbesondere darauf, daß, anders 
als bei anderen Studien, nicht allen hier vorge­
schlagenen Studienrichtungen ein klar definiertes 
Berufsziel entspricht, werden in dem Entwurf 
sehr weitgehende Wahlfreiheiten vorgeschlagen: 

Die Studierenden sollen weitgehend aie Mög­
lichkeit haben, ihre Studien durch freie Kombi­
nation zweier Studienrichtungen oder einer 
StudieQrichtung' mit sinnvoll ergänzenden 
Fächern selbst zu gesta'lten (§ 3 Aus. 1 bis 4); es 
sollen weiters, soweit dies wissenschaftlich sinn­
voll ist, im zweiten Studienabschnitt die Studien 
bis zur Hälfte der vorgeschriebenen Prüfungs­
fächer durch andere Prüfungsfächer ersetzt wer­
den können (§ 9 Aus. 4). Soweit in einzelnen 
Studienrichtungen Wahlfächer vorgesehen sind, 
wurde mit wenigen Ausnahmen auf eine taxative 
Aufzählung der zur Wahl stehenden Fächer zu­
gunsten einer allgemeinen Definition (§ 6 Aus. 3) 
verzichtet. Durch diese Regelung erscheint eine 
weitgehende Flexibi'lität in der Gestaltung der 
Studien gewährleistet, die sowohl der zu erwar­
tenden Weiterentwicklung ,der Wissenschaften als 
auch der individuellen Nuancierung im Sinne der 
Lernfreiheit Rechnung tragen kann. Nicht zu­
Letzt in diesem Zusammenl}ang ist auch auf die 
Bestimmung des § ,6 Abs. 5 zu verweisen, welche 
die Studienordnungen ermächtigt, nach Maß­
gabe der Entwicklung der Wissenschaften einzel­
nen Prüfungsfächern eine andere Bezeichnung zu 
geben, sie zusammenzufassen oder zu teilen. 

Die erwähnte Freizügigkeit wird freilich bei 
Studienrichtungen, die auf ein bestimmtes 
Berufsziel hinführen soUen - so insbesondere 
bei den Lehramtsstudien - nicht in gleichem 
Ausmaß in Betracht kommen (vgl. Bemerkun­
gen zu § 3 Abs. 4), 

4. Die derzeit an den Philosophischen Fakul­
täten in Geltung stehende Rigorosenordnung 
kennt keinerlei Gliederung des Studiums, son­
dern schreibt lediglich die Abfassung einer Disser­
tation sowie die Ablegung abschließender Prü­
fungen vor. Auf den ersten Blick scheint somit 
an den Philosophischen Fakultäten, verglichen 
mit den Studien an anderen Fakultäten oder 
Hochschulen, eine weitgehende Freiheit bezüg­
lich der Gestaltung der Studien im einzelnen zu 
bestehen. Es kann jedoch nicht übersehen weraen, 
daß damit empfindliche Nachteile verbunden 
sind. Das Fehlen jeglicher Gliederung des Stu-

6 
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diums, da·s Fehlen von während des Studiums 
abzulegenden Prüfungen und der damit verbun­
denen KontroNe des Studienfortganges hat die 
erwähnten Regelungen durch die Lehrenden 
selbst notwendig gemacht, die jedoch nicht in 
allen Fällen im erforderlichen Ausmaß koordi­
niert werden konnten. Sie gehen zum Teil in der 
Anordnung von Einzelheiten deutlich weiter, als 
dies das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz für 
die besonderen Studiengesetze, Studienordnun­
gen und Studienpläne vorsieht. 

In der Gliederung .der Diplomstudien in zwei 
Studienabschnitte, in der Gestaltung des Unter­
richts im Sinne der Ziele der Studienabschnitte 
(Einführung und Vermittlung der Grundlag,en 
im ersten Studienabschnitt, spezi.elle Ausbildung 
und Vertiefung im zweiten Studienabschnitt), 
kann eine ·der notwendigen Maßnahmen zur Ver­
kürzung der Studiendauer (Z. 6) erblickt wer­
den. 

5. Im Zusammenhang mit der Gliederung der 
Diplomstudien ist auch auf das in den §§ 7 und 
9 vorgeschlagene aufgelockerte Prüfungssystem 
zu verweisen, das in Weiterentwicklung der Prü­
fungsrege'lungen des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes bereits in ,den Bundesgesetzen 
über technische Studienrichtungen, über monta­
nistische Studienrichtungen und über Studien­
richtungen der Bodenkultur niedergelegt ist und 
nun auch im vorliegenden Gesetzesentwurf vor­
geschlagen wird. Diese Regelung soll es dem 
Studierenden ermöglichen, sowohl die erste als 
auch die zweite Diplomprüfung in Einzelprüfun­
gen über den Stoff der inskribierten Lehrver­
anstaltungen über mehrere Semester zu verteilen 
("kumulative Prüfung"); im abschließenden Teil 
der zweiten Diplomprüfung soU der Studierende 
nachweisen, daß er einen Gesamtüberblick über 
sein Ausbildungsfad1 besitzt; er soll aber auch 
das Recht haben, auf Antrag die gesamte erste 
Diplomprüfung sowie auch die gesamte zweite 
Diplomprüfung als kommissionelle Prüfung ab­
zulegen. 

6. Di,e im Al'lgemeinen Hochschul-Studien­
gesetz konzipierte Neuordnung der Hochschul­
stu.dien konnte unmöglich an der Tatsache vor­
beigehen, daß derzeit die Hochschulstudien über 
die geltenden Studienvorschriften hinausgehend 
bedeutend länger dauern, als di,es vorg,esehen 
war. Diese längere Dauer der Hochschulstudien 
hat bei einzelnen Studienrichtungenein uner­
trägliches Ausmaß angenommen. Der Grund ist 
darin zu suchen, daß zwar der zu vermittelnde 
Wissensstoff bei fast allen Wissensgebieten gewal­
tig angewachsen ist, daß aber eine kritische Sich­
tung und Lichtung dieses Wissensstoffes bisher 
nur in unvo'llständigem Ausmaß vorgenommen 
worden ist und daß es bisher im aHgemeinen ver­
absäumt wurde, die traditionellen Methoden der 
Wissensvermittlung durch modernere und inten-

sivere Lehrmethoden zu ersetzen. Dies kann 
nicht etwa ausschließlich der Unterrichtsverwal­
tung oder den akademischen Behörden angelastet 
werden, sondern ist ·darauf zurückzuführen, daß 
bis zum Inkrafttreten des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzeseine Einigung über Grund­
sätze, Ziele und Methoden der Studienreform 
nicht erreicht werden konnte. Mit einer Neu­
ordnung der Hochschulstudien im Sinne des Al'l­
gemeinen Hochschu'l-Studiengesetzes ist daher 
eine kritische Sichtung und Lichtung des Wissens­
stoffes und ein kritisches überdenken der bisheri­
gen Lehrmethoden untrennbar verbunden. Ins­
besondere ordnet § 2 Abs. 1 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes in dieser Beziehung 
an, daß die Angehörigen des Lehrkörpers im 
Rahmen ,ihrer Lehrbefugnis oder ihres Lehrauf­
trages bei der inhaltlichen und methodischen 
Gestaltung der Lehrveranstaltungen zwar frei 
sind, aber im Rahmenderfestge~etzten Lehrver­
pflichtungen oder Lehraufträge auf Grund der 
Studienpläne ihre Lehrveranstaltungen so einzu­
richten und den Lehrstoff so zu bemessen haben, 
daß die Studierenden,innerhalb der vorgesehenen 
Studien dauer ihre ordentlichen Studien abzu­
·schließ,en vermögen. Der Gesetzgeber hat ferner 
im § 15 Abs. 3 des Allgemeinen Hochsd1Ul­
Studiengesetzes das Bundesministerium für 
Unterricht (jetzt: das Buridesministerium für 
Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst) bei der Erlassung der Studienordnungen 
dazu verpflichtet, die Stundenzahl der Pflicht­
und Wahlfächer sowie die in jedem Semester zu 
inskribi,erende Mindestzahl von Wochenstunden 
unter Beachtung der eben ziti.erten Bestimmun­
gen des § 2 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes festzusetzen. Für das Studium der Wahl­
und Freifächer ist ausreichend Zeit zu gewähren. 

7. § 1 Abs. 2 des Entwurfs nennt die ordent­
licIlen Studien, die auf Grund der Bestimmungen 
dieses besonderen Studiengesetzes einzurichten 
sind: zunächst die Diplomstudien, die der wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung zu dienen haben 
(lit. a). 

Die der wissenschaftlichen Berufsvorbildung 
für das Lehramt an höheren Schulen dienenden 
Diplomstudien werden wegen der für diese er­
forderlichen Sonderregelungen gesondert genannt 
(lit. b); gleichzeitig war auf die ebenfalls in die­
sem Entwurf geregelten Diplomstudien zur wis­
senschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für 
das Lehramt an höheren Schulen zu verweisen. 
Hinsichtlich der sinngemäßen Anwendung der 
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzes auf die letztgenannten Studien darf 
auf die Bemerkungen zu § 11 verwiesen werden. 

Die Berücksichtigung der Berufsziele - zu 
denen auch die Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses zu rechnen ist - wird bei der Ge-
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staltung der Lehrveranstaltungen, bei der Stoff­
auswahl, insbesondere aber auch als Richtlinie 
für die Zulässigkeit der Wahl ergänzender Fächer 
(§ 3 Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 3 und § 9 Abs. 4 des 
Entwurfs) von Bedeutung sein. Für die Lehramts­
studien wird dementsprechend insbesondere auch 
auf die erforderliche Berücksichtigung der Lehr­
pläne der höheren Schulen bei Gestaltung dieser 
Studien hingewiesen (§ 10 Abs. 1 des Entwurfs). 

Hinzutreten emer zweiten Studienrichtung und 
der pädagogischen Ausbildung kompensiert; die 
Ausbildung wird daher zwar andersartig, nicht 
aber von geringerem wissenschaftlichem Niveau 
sein müssen. Im übrigen ist auf die Erläuterungen 
zu § 5 Abs. 2 bis 5 zu verweisen. 

Die bei den übrigen Studienrichtungen vor­
gesehene Identität des ersten Stuclienabschnittes 
der Lehramtsstudien und der sonstigen Diplom-

Wenn - von der Orientierung der Diplom- studien wird die Studierenden in die Lage ver~ 
studien am Berufsziel gesprochen wird, so darf setzen, sich erst nach A'blegung der ersten 
nicht übersehen werden, daß nicht allen in Diplomprüfung für eines der Studienz,iele ent­
diesem Entwurf vorgeschlagenen Diplomstudien scheiden zu müssen; aaenfaUs kann der Studie­
ein definiertes Berufsziel entspricht, wie dies etwa rende auch noch im Laufe der ersten Semest"r 
für das Studium für das Lehramt an höheren des zweiten Studien abschnittes ohne wesentlichen 
Schulen, für das pharmazeutische Studium und Zeitverlust das Studienziel wechseln. Dies ist auch 
für die übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Grund, warum mit der pädagogischen Aus­
der Fall ist. Je weniger die Diplomstudien eines bildung generell erst im zweiten Studienabschnitt 
Fachgebietes auf ein konkretes Berufsziel ausge- begonnen werden soll; Näheres hiezu wird in 
richtet sind, desto mehr wird es notwendig sein, den Bemerkungen zu § 10 Abs. 4 auszuführen 
den Studierenden dieser Fachgebiete durch geeig- sem. 
nete Kombinationsmöglichkeiten eine breite wis- Die Orientierung am Berufsziel wird insbe­
senschaftliche Grundlage für künftige Berufs- sondere auch bei der pädagogischen Ausbi'ldung 
möglichkeiten zu bieten. Dabei wird auch die der Lehramtskandidaten eine Rolle spielen. Auf 
Frage nach dem gesellschaftlichen bzw. volks-. . h d . ch d 
wirtschaftlichen Bedarf an bestimmten Berufs- eme praXIsna e pä agogls e Ausbildung wir 

daher Wert zu legen sein (si.ehe § 10 Abs. 4 und 5 
vorbildungen nicht außer acht gelassen werden des Entwurfs). Doch auch diese Ausbildung wird 
dürfen, wenn auch der quantitative Bedarf nicht d W' ch f l'chk"ch d" f 

h . d I "d d' ch 'f er Issens a tl elt nJ t entraten ur en; 
so se r m er Gesta tung er Stu :envors n - f' l'd ' ch f l'ch G dl 

I ' S h k b'ld b' A b au emer so I ,en wissens a t ,I en run age 
ten, a s m c werpun t lungen elm us au I f'b d 11' d' L h k d'd 
d h h I d " k "ß' au ' auen ,so SIe Ie e ramts an I aten z'ur 

er Hoc sc u en un m emer zwec ma Igen W' b d b W' d B'l 
S d· b b "ck. 'ch ' . 'd elterga e ' es erwor enen Issens- un 1-tu len eratung zu eru SI tlgen sem wir . d b f"h' ungsgutes e algen. 

Die Verschiedenheit der Ausbildungsziele wird Es versteht sich von selbst, daß der Grundsatz 
in d~r unterschiedlichen ~estalt~ng der Le?ramts- der wissenschaftlichen Berufsvorbildung bei den 
studien und der s~~st1gen. DIplomstudien zur I Studien zur wissenschaftlich-künstlerischen Be­
Geltung kommen. mussen. DIe Zusa.mmenf,assung rufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
der ~ehr~mtsstudlen :md der son~tlgen ~Iplom-I Schulen nur hinsichtlich der pädagogischen Aus­
stu~len emes ~acl:gebICtes zu Studienzweigen der' bildung sowie hinsichtlich ,der theoretischen 
glelcl:en Stud:ennchtur;-g (§ 2, Abs. 3) .bedeu~et, Grundlegung der gewählten Fächer gelten, nicht 
soweIt aUch Im sonstIgen DlplomstudlUm eme aber auf die Ausbilduno- der Lehramtskandidaten 
!<-om?inatio~ d,er Studienr~c~tungen vorgesehen in künstlerischen be:iehungsweise kunsthand­
IS:, eme weltg~l1en~e Iden,tltat der ~ehramtsstu- I werklichen Fächern angewendet werden kann, 
dIen, un~ der SOlls~lger: DIplo~studle~ derselben Im §, 11 Abs. 2 wird ausdrücklic.~ vorgesehen, 
Studlennchtung, WIe dies audl m den m der An- daß d'e Gr ndsätze des AHgemeien Hochschul­
lage z~ diesem, Bundesg7set~ vorgesehenen Prü- Studie~ges,e~zes und dieses Entwu~fs auf die Stu­
fungsfachern dieser Studlennd:~ungen Zl;m Au~- dien zur wissenschaftlich-künstlerischen Berufs-
druck kommt. In der Durchfuhrung WIrd frel- 'b'ld ch . d' 'h ch ch' 
l 'ch 'd' . S d' b ch' vor I ung, au soweit lese an Kunst 0 s u-
I , zumln est Im zweIten tu lena s mtt, 1 b 1 ' d' "ß d 

d h d· B' d d L h d' d' en a so viert wer, en, smngema anzuwen en urc le m ung er e ramtsstu len an le 'd 
Lehrpläne der höheren Schulen und das Hinzu- sm . .. . ... . 
treten der fachdidaktischen und pädagogischen Bezugh0 d,er m ht., c vo.~gesehenen Erwelte­
Ausbildung die Identität der Ausbildung in den rungsstud:en Ist auf dIe. Erla~terungen zu § 12 
beiden Studienzweigen nur zum Teil möglich sein. zu verweisen. Kurzstudien (ht. d) werden nur 

für die übersetzer- und Dolmetscherausbildung 
vorgeschlagen; das Nähere wird in den Erläute­
rungen zu § 13 auszuführen sein. 

Soweit Studienrichtungen der Diplomstudien 
gemäß' § 1 Abs. 2 lit. a nicht mit einer zweiten 
Studienrichtung zu kombinieren sind, wird eine 
Identität mit den Lehramtsstudien wegen der 
·Verschiedenheit der Anforderungen schon im 
ersten Studienahschnitt nicht möglich sein. Die 
in diesen Fächern für Lehramtsstudien erforder­
lichen Einschränkungen werden jedoch durch das 

Den Doktoratsstudien (lit. e) wird gerade im 
Rahmen der durch den vorliegenden Entwurf zu 
regelnden Studien auch in Zukunft eine beson­
dere Bedeutung zukommen. Im Sinne des § 13 
Abs. 1 lit. b des Allgemeinen Hochschul-Studien-
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gesetzes haben die Doktoratsstudien über ·.die 
Diplomstudien, also über die wissenschaftliche 
Berufsvorbildung hinaus, der Weiterbildung der 
Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher 
Arbeit zu dienen. Näheres wird zu § 14 auszu­
führ,en sein. 

Zu § 2: 

Der Aufzählung der durch' ·den vorliegenden 
Entwurf zu regelnden Studienrichtungen und 
Studienzweige (Abs. 3) wird i~ Abs. 1 der 
Grundsatz, daß das Studium dieser Studienrich­
tungen (Studienzweige) regC'lmäßigl mit weiteren 
Studien zu kombinieren ist, sowie lin Abs. 2 die 
Definition des dem Allgemeinen Ii0chschul-Stu­
di,engesetz unbekannten Begriffes "Studienzweig" 
vorangestellt. I 

Auf die Richtlinien für die Kombination der 
in diesem Entwurf vorgesehenen Studien wird 

I 
bei den Erläuterungen zu § 3 näh~r einzugehen 
sein. Vorweg ist zu erwähnen, daß fiür Lehramts­
studien grundsätzlich - mit Ausnahme der in 
sich eine Kombination zweier Fachgebiete dar­
stellenden Studi·enrichtungen "Biolobe und Erd­
wissenschaften (Lehramt an höher,bn Schulen)" 
-die Kombination zweier Studi1enrichtungen 
in Betracht kommt, während bei elen sonstigen 
Diplomstudien nach Maßga:be der Erfordernisse 
der wissenschaftlichen Berufsvorbi'l&ung in den 
einzelnen Fächern zwei Modelle d~r Kombina­
tion vorg,esehen sind: 'bestimmte Studienrichtun­
gen sind entweder mit einer zweiten I Studienrich­
tung oder anstelle derselben mit sini,nvoll ergän­
zenden Fächern, andere Studienrichnungen dage­
gen mit den für die wissenschaftlich'e Berufsvor­
bildung erforderlich·en Hilfs- und iErgänzungs-
fächern zu kombinieren. I 

Bei der Einteilung der Diplomstudjen erwies es 
sich als zweckmäßig, den bereits in den Bundes­
gesetzen über technische Studienrichtiungen, über 

. I 

montanistische Studienrichtungen u~d über Stu-
dienrichtungen der Bodenkultur definierten Be­
griff "Studienzweig" im vorliegenden Entwurf 
zu übernehmen (§ 2 Abs. 2 lit. a). 

Schon das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
sieht vor, daß dem Studierenden durch die Fest­
legung von Wahlfächern in jeder Studienrichtung 
in einem gewissen Ausmaß die Möglichkeit ein­
geräumt wird, sein Studium individuell zu ge­
stalten. Von dieser Möglichkeit der Anbietung 
von Wahlfächern hat etwa auch das gleichzeitig 
mit dem AIlgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
in Kraft getretene Bundesgesetz über sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen in 
einem recht bedeutenden Ausmaße Gebrauch ge­
macht. Die Einführung von Wahlfächern kann 
jedoch dem Wunsche einer individuellen Gestal­
tung des Studiums oder, mit anderen Worten 
ausgedrückt, nach einer Spezialisierung nur in 
einem sehr geringen Ausmaße Rechnung tragen. 

Zwar nicht' die Anzahl der Wahlfächer, die be­
deutend sein kann, wohl aber Zahl und Um­
fang der Wahlmöglichkeiten ist bei einer be­
stimmten Studienrichtung schon aus dem Grunde 
beschränkt, weil im Begriff der Studienrichtung 
die Identität des Faches und ,die Identität des 
Studien ablaufes begründet ist. 

Für besondere Fälle sieht daher das Allgemeine 
Hochschul-Studiengesetz im § 13 Abs. 3 die Ein­
richtung des studium irregulare vor. Diese Be­
stimmung gestattet es den ,einzelnen Studieren­
den, sich ihr Studium aus verschiedenen Elemen­
ten vorhandener Studienrichtungen seLbst zu­
sammenzustellen. Es hat sich aber, insbesondere 
bei den Beratungen über die Neuregelung der 
Studien an den Hochschulen technischer Rich­
tung, das Bedürfnis herausgestellt, Spezialisie­
rungsmöglichkeiten zu schaffen, die zwar über die 
Wahl einzelner Wahlfächer hinausgehen, aber 
doch nicht so weit gehen, daß der Grundcharak­
ter der gewählten Studienrichtung hiebei aufge­
geben wird. In der Praxis läuft dies darauf 
hinaus, daß auch bei der Aufgliederung in Stu­
dienzweige das Studium im ersten Studienab­
schnitt, zum Teil auch in den ersten Semesterq, 
des zw,eiten Studienabschnittes, weitgehend ein­
heitlich gestaltet wird und erst in den letzten 
Semestern die Studienzweige in ihren Anforde­
rungen an die Studierenden auseinandergehen. 
Dies sch'ließt nicht aus, daß eine gewisse Schwer­
punktbildung in bestimmten Fällen schon in der 
Grundausbildung erforderlich sein wird. 

Maßgebend für die Aufgliederung einer Stu­
dienrichtung in Studienzweige können -daher 
nicht die Größe oder Komplexität eines be,.. 
stimmten Wissensgebietes, sondern vielmehr die 
praktischen Bedürfnisse nach einer gewissen Spe­
zialisierung sein. Dabei wird durchausdaran zu 
denken sein, im Sinne der in § 19 Abs. 2 des 
Entwurfes geforderten Bedachtnahme auf die 
Bildung wissenschaftlicher Schwerpunkte die ver­
schiedenen Studienzweige einer Studienrichtung 
an verschiedenen Hochschulen einzurichten. 

In der Begutachtung des Gesetzentwurfes 
wurde iqsbesondere darauf hingewiesen, daß 
etwa die Studienrichtung "Erdwissenschaften" 
eine ins Detail gehende Aufgliederung erfahren 
habe, während andererseits in der Studienrich~ 
tung "Physik" eine - abgesehen von der Mög­
lichkeitder Wahl von Wahlfächern - einheit­
liche Ausbildung vorgesehen sei. Diese scheinbare 
Inkonsequenz stellt das Ergebnis eingehender 
Beratungen mit den Fachvertretern dar. Unter 
Berücksichtigung der an den österreichischen 
Hochschulen bezüglich der einzelnen Wissen­
schaftsgebiete herrschenden Verhältnisse waren 
daher gewisse Verschiedenheiten in der Gliede­
rung der Studienrichtungen und Studienzweige 
nicht zu vermeiden. Wenn etwa die Physiker an 
der Einheitlichkeit der Ausbildung festhielten -
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wobei Schwerpunktbildungen im Rahmen der 
einheitlichen Ausbildung sowohl an den einzel­
nen Hochschulen als auch durch die einzelnen 
Studierenden schon wegen der Komplexität des 
Faches notwendig sein werden - so bestand auf 
der anderen Seite kein Anlaß, die von den Ver­
tretern der Erdwissenschaften in eingehenden 
Beratungen erarbeitete Aufgliederung des Faches 
in Studienzweige in dem Entwurf nicht zu be­
rücksichtigen: Die hiefür maßgebenden über­
legungen werden bei § 2 Abs. 3 Z. 30 zu erläu­
tern sein. 

Der Begriff "Studienzweig" wird im vorliegen­
den Entwurf nicht nur im Sinne der in den Bun­
desgesetzen über technische Studienrichtungen, 
über montanistische Studienrichtungen und über 
~tudienrichtungen der Bodenkultur enthaltenen 
Definition, nämlich als Gruppe von Wahlfächern 
innerhalb einer Studienrichtung, verwendet. Ge­
mäß Abs. 2 lit. b sollen als Studienzweige auch 
solche Studien bezeichnet werden, die zwar das­
selbe Gebiet der Wissenschaften betreffen, aber 
ein anderes Ziel der wissenschaftlichen Berufs­
vorbildung zum Gegenstand haben. Die hiedurch 
ermöglichte Zuordnung der Lehramtsstudien 
und der sonstigen Diplomstudien, die das gleiche 
Gebiet der Wissenschaft betreffen, zu einer Stu­
dienrichtung soll den Grundsatz der möglichst 
weitgehenden Einheitlichkeit dieser Studien zum 
Ausdruck bringen (vgl. Bemerkungen zu § 1 
Abs. 2 und § 5 Abs. 2 bis 5). Soweit Lehramts­
studien keinen sonstigen Diplomstudien gegen­
überstehen, w,ie etwa beim Studium der Dar­
stellenden Geometrie, der Lebenswirtschafts­
kunde und bei den Studien zur wissenschaftlich­
künstlerischen Berufsvorbildung für das Lehr­
amt an höheren Schulen, sowie soweit Lehramts­
studien mehrere in den sonstigen Diplomstudien 
getrenrite Wissenschaftsgebiete umfassen, wie 
beim Studium der Biologie und Erdwi\'isenschaf­
ten sowie der Philosophie, Pädagogik und 
Psychologie, werden diese Lehramtsstudien in 
Abs. 3 als eigene Studienrichtungen angeführt. 

Grundsätzliches zur Aufzäh'lung der Studien­
richtl.mgen und Studienzweige (Abs. 3) wurde 
bereits in Z. 1 der allgemeinen Bemerkungen zu 
§ 1 ausgeführt. Zur Liste der Studienrichtungen 
ist zu bemerken, daß hiebei nicht von einer aus­
gewogenen Wissenschaftssystematik ausgegangen 
werden konnte, sondern die realen an den in 
Betracht kommenden Hochschulen herrschenden 
Verhältnisse berücksichtigt werden mußten. Ge­
gen die Liste der Studi,enrichtungen und Studien­
zweige sowie der in der Anlage angeführten Prü­
fungsfächer der einzelnen Studienrichtungen und 
Studienzweige wurde in der Begutachtung einge­
wendet, sie stellte das Ergebnis einer Kompila­
tion von Unterlagen dar, die weitgehend sub­
jektiven Standpunkten Rechnung trügen. Die 
im Entwurf vorgesehenen Studienrichtungen und 

Studienzweige seien nicht ausgewogen, die Ge­
wichtung der einzelnen Studienrichtungen und 
Studienzweige, wie sich aus den in der Anlage 
genannten Prüfungsfächern unterschiedlicher 
Zahl ergebe, nicht einheitlich. Dem muß ent­
gegengehalten werden, daß es wenig sinnvoll 
wäre, die Studienvorschriften nach noch so be­
rechtigten Idealvorstellungen zu orientieren, 
deren Durchführung in absehbarer Zeit an den 
österreichischen Hochschulen nicht möglich wäre. 
Die in dem Entwurf vorges,ehenen Studienrich­
tungen, Studienzweige und Prüfungsfächer stel­
len nicht eine Verewigung derzeitiger unbefrie­
digenderZustände, sondern vielmehr das Opti­
mum dessen dar, was auf Grund der gegebenen 
und in Abschätzung der zu erwartenden Vor­
aussetzungen in nächster Zeit real durchführbar 
sein dürfte. Es ist gewiß zu erwarten, daß nach 
Maßgabe des Fortschrittes' der Wissenschaften 
und der anzustrebenden besseren Ausstattung 
der Lehr- und Forschungseinrichtungen an den 
Hochschulen Anderungen des im Entwurf vor­
liegenden besonderen Studiengesetzes im Sinne 
des § 3 Abs. 3 des A:llgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetz.es anzustreben sein werden. 

Was die Wertigkeit der einzelnen Studienrich­
tungen und Studienzweige betrifft, so ist zu be­
merken, daß diese nicht durch die Zahl der in 
der Anlage zum Gesetzentwurf genannten Prü­
fungsfächer festgelegt wird, sondern in der an 
den Ausbildungszielen orientierten Durchfüh­
rung der Studien (Festlegungder zu inskribie­
renden Stundenzahlen durch die Studienordnung, 
der Lehrveranstaltungen durch den Studienplan 
sowie Bemessung des Lehrstoffes durch die Vor­
tragenden) ihren Ausdruck zu finden haben 
wird. Die Zahl der Prüfungs·fächer kann nicht 
schematisch einheitlich festgesetzt werden, son­
dern muß sich nach der Gliederung des betref­
fenden Gebietes der Wissenschaft und den Er­
fordernissen der Ausbildung richten. Den Be­
zeichnungen der Prüfungsfächer kommt 'lediglich 
die Funktion zu, die Ausbildungsziele der Stu­
dienrichtungen zu umreißen. Eine unterschied­
liche Belastung der Kandidaten verschiedener 
Studienrichtungen durch die Zahl der abzulegen­
den Teilprüfungen kann durch das in den §§ 7 
und 9 vorgesehene aufgelockerte Prüfungssystem 
vermieden werden. 

Als Ausgangshasis für die Studienrichtungen 
beziehungsweise Studienzweige der Lehramts­
studien wurden nicht die Unterrichtsgegenstände 
der höheren Schulen, sondern die jeweiligen Ge­
biete der Wissenschaften gewählt. Eine Ausnahme 
bilden - abgesehen von den Studien zur wis­
senschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für 
da.s Lehramt an höheren Schulen - die Studien­
richtungen "Sozial- und Wirtschaftskunde (Lehr­
amt an höheren Schulen)" sowie "Lebenswirt­
schaftskunde (Lehramt an höheren Schulen)"; 
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dies konnte im Hinblick auf das Ausbildungsziel zu frbersehen war, daß in vielen in Betracht 
aer Lehramtsstudien entsprechend den Erforder- kommenden Gebieten 'der Wissenschaften der 
nissen der höheren Schulen nicht vermieden wer- ständig wachsende Wissensstoff nur bei streng 
den. exemplarischer Behandlung und 'bei Anwendung 

Der Entwurf setzt sich zum Ziel, das wissen- effektvoller didaktisch-pädagogischer Methoden 
schaftliche Niveau für die Lehramtsstudien in in der vorgesehenen Studiendauer gleichzeitig 
gleicher Weise zu wahren wie für die sonstigen mit dem Studium einer zweiten Studienrichtung 
Diplomstudien, wenn dies auch heiden Lehr- vermittelt werden kann, würde eine grundsätz­
amtsstudien aus Mathematik, den Naturwissen- liche Beschränkung auf nur eine dieser Studien­
schaften und Geographie wegen der ,erforder- richtungen und die für das Studium derselben 
lichen, für die sonstigen Dip'lomstudien nicht vor- erforderlichen Hilfs~ und Ergänzungsfächer ge­
gesehenen Kombination dieser Studienrichtungen rade hei den gegenständlichen Studienrichtungen 
mit einer zweiten Studienrichtung nicht restlos zu einer den Zielen der wissenschaftlichen Aus­
erreichbar sein wird (vgl. Erläu~erungen zu § 5). bildung, vor allem der wi's,senschaftlichen Be-

Abs. 3 .ent~älteine v6llständi?e Au~zählung I rUhv,orb, ildU, ~g, ,abträ?liche~ ,Spez,' i~,lisierung, zum 
aller Studlennchtungen und Studlenzwelge, wo- ~brelßen w~cht1ger I?terdlszlplm,arer Querv~r­
bei die Studienrichtungen und Studiertzweige der Ibmdungen foucht nur In der ~us?l'1dung, des,~m­
Lehramtsstudien durch den der Bezeichnung in ,zelnen ~tudlerenden und schheßI~ch zu emseltiger 
Klammern beigefügten Zusatz "Lehramt an m~thodlscher Sch~hing der Studler~n~en führen, 
höheren Schulen" kenntlich gemacht sind, Den Bel de~ Formalwl~senschaften (L,oglstlk und Ma-

'in Abs, 3 den einzelnen Studienrichtungen beige~ thematl,k), und bel ?en ~aturw1SSenschaften~e­
setzten Ziffern und den den einzelnen Studien- steht diese Gefahr m germgerem Maße, da dle­
zweigen beigesetzten Buchstaben entspricht die sen im, Verhältni~ zueinander jeweils -hilfswissen­
in der Anlage A zum Gesetzentwurf verwendete schaft'l.Iche~unktIOnen zuk~mmen, wä~rend In­
Kennzeichnung der Studienrichtungen und Stu- tegrat~onswissenschafte~, w,le PharmaZie" Geo­
dienzweige, ,g:aphle~~d, Psychol?gli~ wle~erum vo~ s~ch, aus 

In Abs, 4 werden die nicht dem Lehramt die- die Beschaftlgung mIt verschiedenen Dlszlplmen 
nenden ,Studienrichtungen und Studienzweige, in und die Schulung in, verschiedenen Methoden 
Abs, 5 die Studienrichtungen und Studienzweige vorau~setzen, Mag es auch. zutreffen, daß auch 
der Lehramts,studien zusammengef.aßt, z~hlr~lche der unter Z, 1 biS 21 genanr;tten ?t~-

Zu einzelnen in Abs, 3 genannten' Studien- dl~nnchtunge~ Aspekte von Int~gratIOnsdI~zl-
richtungen und Studienzweigen ist zu bemerken: p:lme? aufweisen. und durchaus mcht nur eme 

U ' Z 1 b' 2'2 .' d d'" S 'd' 'ch emseltlge methodls,che Schulung voraussetzen, so 
nter , 'IS ' sm leJemgen tu lenn " , d ch " H' bl'ck 'f d' d' Ab" I 

ß
' " list '0 Im miau, le ,en so venten 

tung,en zusammengefa t, die man als philosophl- d', S d' 'ch ff h d B f 
ch d . , h f I' h 'chI' ßI' h I leser tu Ienn tungen 0 enste en en eru s-s e un gelsteswlssensc a t Ice; ems le IC ',. r chk' , . V' ch f d' d " 'l'ch 

Studienrichtungen mit gesellschaftswissenschaft- mog bl ., eltbenlel~ ~rzl, t au ~e grun s~tz I, e 
Tch Alb 'ch k" Ab' h Kom Imer anelt mIt emer zweIten Studlennch-

I em spe i:, I eZ~1 nen onnt~, ,gese en [tung nicht vertrerb~r, 
von den Studienzweigen und Studlennchtungen " .,' , 
der Lehramtsstudien, die -jedenfalls mit einer _ DIe ,m ~, 3 A~s. 2 vorge,sehe,ne Moghch,keIt, der 
zweiten Studienrichtung und der pädagogischen KombmatIOn emer Studlennchtung mIt emer 
Ausbildung zu kombinieren s,ind (§ 3 Abs. 4), Grupp~ vom St.udierend~n g,ewählter~äch~r an­
sind diese Studienrichtungen, ausgenommen ,die stelle emer zweiten Studlennchtung WIrd Jedoch 
Studienrichtungen "Kunstgeschichte" (Z, ~2) und nach Maßgabe des Angebotes von Lehrveranstal­
"übersetzer- und Dolmets'cherausbildung" tungen auch die Wahl weiterer Teilgebiete des 
(Z.22) nach den Bestimmungen des § 3 Abs, 1 der gewählten Studieririchtung entsprechenden 
und 2 des Entwurfes entweder mit einer zweiten Gebietes der Wissenschaften und damit die brei­
Studienrichtung oder anstelle der zweiten Stu- tere und vertiefte Befassung mit dem betreffen­
dienrichtung mit dem Studium vom ordentlichen den Fachgebiet, soweit eine solche im Hinblick 
Hörer gewählter Fächer, die eine sinnvolle Er- auf die Erfordernisse der wissenschaftlichen Be­
gänzung der Studienrichtung darstellen, zu kom" rufsvorbiIdung sinnvoll ist, zulassen, Der Ent­
binieren, wurf eröffnet daher auch den Studierenden die-

Die Studienrichtung "übersetzer- und Dol- ser Studienrichtung,en die Möglichkeit, sich aus­
metscherausbildung" stellt in sich die Kombina- schließlich auf eines dieser Fachgebiete zu kon­
tion der Ausbildung in zwei Fremdsprachen - zentrieren. Die akademischen Behörden werden 
allerdings bei deutlichem übergewicht der ersten jedoch verhalten sein, die Studienpläne dieser 
Fremdsprache - dar, Studienrichtungen so einzurichten, daß die Kom-

Inden zur Begutachtung ausgesendeten Ent- hination mit einer zweiten Studienrichtung mög­
würf.en wurde vorgeschlagen, für alle in Z. 1 bis lich ist, Dies schließt nicht aus, daß, soweit dies 
21 ~enannten Studienrichtungen die Kom'bina- sinnvoll und durchführbar ist, in den Studien­
tion mit einer zweiten Studienrichtung oder mit plan auch Varianten aufgenommen werden, die 
ergänzenden Fächern vorzusehen, Obwohl nicht I die Befassung mit ergänzenden Fächern anderer 
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Gebiete der Wissenschaften oder mit weiteren: lichkeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen wer­
Tei'lgebieten des der gewählten Studienrichtung den. Auch von seiten der nur an der Phi'loso­
entsprechenden Gebietes der Wissenschaft zwar phischen Fakultät der Universität Wien ein­
nicht zwingend vorschreiben, aber empfehlen gerichteten T h e a t e r w i ss e n sc h a f t wurde 
(§ 3 Ahs. 2 letzter Satz). . dieser Regelung der Vorzug gegeben. 

Anläß'lichder zweimaligen Begutachtung des Im Gegensatz dazu hielten die Fachvertreter 
Gesetzentwurfes war die Kombination aller in der Studienrichtung "K uns t g es chi c h t e" 
Z; 1 bis 21 genannten Studienrichtungen mit I (einschließlich der V,ertreter des akademischen 
einer zweiten Studienri~htu~g oder n~~ Maß-I Mi~telbaues un~, der ~tudie:enden) aller Philoso­
gabe des § 3 Abs. 2 mIt smnvoll erganzenden: phlschen Fakultaten emhelbg an dem Standpunkt 
Fächern vorgesehen worden. Im Zuge der zwei~ ! fest, hinsichtlich der Ausbildung in dieser Stu­
ten Begutachtung des Gesetzentwurfes wurde von I dienrichtung von der Kombination mit einer 
den Fachvertretern der Studienrichtungen I zweiten Studienrichtung oder mit ergänzenden 
"Pädagogik" (Z. 2), "Kunstgeschichte" (Z. 12),! Fächern aus anderen Gebieten der WissensChaften 
"Musikwissenschaft" (Z. 13) und "Theaterwis-j· abzusehen und ausschli,eßlichdie Ergänzun. g des 
senschaft" (Z. 14) der Antrag gestellt, für diese Studiums durch die erforderlichen Hilfs- und 
Studienrichtungenwegen der Komplexität der Aus- Ergänzungsfächer zu verlangen. Das Studium der 
bildung nicht die Kombination gemäß § 3 Abs. 1 Kunstgeschichte führe ausschließlich auf ein kon­
oder § 3 Abs. 2, sondern die Kombination nur kret umrissenes Berufsziel hin - der weitaus 
mit den erforderlichen Hilfs- und Ergänzungs- überwiegende Teil der Absolventen kunsthistori­
fächern, wie sie gemäß § 3 Abs. 3 insbesondere scher Studien werde an öffentlichen Museen oder 
für die Studienrichtungen der Formal- und Na- in der staatlichen Denkmalpflege angestellt -; 
tunvissenschaften sowie für Geographie und I infolge des größen, in hochspezia'lisierte Teilge­
Psychologie in Betracht kommt, vorzusehen. Da biete aufgegliederten Stoffes der Kunstgeschichte 
in diesem Vorschlag eine weitgehende Abwei- sowie infolge ihrer sehr differenzierten Metho~ 
chung von dem.in der Begutachtung zur Dis- den sei es nicht möglich, eine diesem Berufsziel 
kussion gestellten Konzept erblickt werden entsprechende Berufsausbildung in acht Seme­
mußte, schien es nicht möglich, ihm ohne Be- stern neben einer zweiten .weitgehend gleich­
fassung zumindest der akademischen Behörden wertigen Studienrichtung zu vermitteln. Wenn 
der Philosophischen Fakultäten im Hinblick auf es auch, den Intentionen des Gesetzentwurfes 
die Auswirkung einer solchen Regelung auf folgend, möglich sei, die Vermittlung bloßen 
die anderen in ·Betracht kommenden Studien- Stoffwissens zu straffen, so erfordere das Studium 
richtungen in dem Entwurf Rechnung zu tragen. der Kunstgeschichte jedoch eine intensive metho~ 
Von seiten der Vertreter der Mus i k w iss e n- dische und optische Schulung, die deshalb län­
sc h a f t wurde nach neuerlichen Beratungen, an gere Zeit he anspruche, weil in ihr das Erfah­
denen sowohl. die Fachprofessoren als auch As- i rungsmoment eine große Rolle spide. Im Rah­
sistenten- und Studentenvertreter aller Philoso-I men dieses Studiums komme daher Lehrveran­
phischen Faku'ltäten beteiligt waren, das Einver.,. I staltungen, wie wissenschaftlichen Exkursionen 
ständnis mit der ursprünglich vorgesehenen Re- ! und übungen vor Originalen, die einen großen 
gelung unter der Voraussetzung zum Ausdruck! Anteil. an der Aushildungszeit heanspruchen, 
gebracht, daß in den Srudienplan eine Empfeh- ! außerordentliche Bedeutung zu. Dazu komme die 
lungzur Ergänzung des Studiums der Musik- I Vielfalt von wissenschaftlichen, nicht zuletzt 
wissenschaft durch weitere Teilgebiete dieses technologischen Methoden, die der A'bsolvent der 
Faches aufgenommen werden könne (vgl. § 3 Kunstgeschichte beherrschen müsse, um seinen 
Abs. 2 letzter Satz). Diese Regelung werde ins- Beruf im Musealwesen oder in der Denkmal~ 
besondere deshalb bevorzugt, weil an den Philo- pflege ausüben zu können. Diese vielfältigen 
sophischen Fakultäten der Universitäten Graz, Kenntnisse könnten den Studierenden unmö&­
Innsbruck und Salzburg, an denen der S~wer-llich auch nur ansatzweise in der vorgesehenen 
punkt auf der. musikhistorischen Ausbildung Studienzeit neben einer weitgehend gleichwer­
liege, eine Ausweitung auf ·eine vertiefte Aus-I tigen zweiten Studienrichtung vermittelt wer­
bildung i~ vergleichend~r Musikwissen~chaft als I den. D~s Stud~um der !'-unstgeschichte sei auch 
dem zweIten HauptgebIet .des Faches m abseh-, schon bIsher mcht nur 1m Inland, sondern auch 
barer Zeit nicht möglich sein würde. An der I im Ausland zu den längsten und anspruchsvoll­
Philosophischen Fakultät Wien dagegen, an der I sten innerhalb der Geisteswissenschaften gezählt 
sowohl die historische als auch die vergleichende worden. Die durch den Gesetzentwurf ange­
Musikwissenschaft in ausreichender W,eise ver- 1

1 

strebte Verkürzung der Studiendauer (bisher 
treten sei, könnte den Studierenden eine Ausbil- etwa zwölf Semester) ,bei prinzipieHer Gleich­
dung aus beiden Hauptgebieten der Musikwis- wertigkeit des abschließenden Diplomgrades mit 
senschaft geboten werden. Auch wegen der I dem bisherigen Doktorgrad werde daher im 
engen Beziehung der Musikwissenschaft zu an-! Falle des Studiums der Kunstgeschichte nur dann 
deren Fachgebieten sollte die Kombinationsmög- ! zu verantworten sein, wenn diese kürzere Stu-
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dienzeit Zur Gänze für die Ausbildung in Kunst- Studienordnung zu prüfen sein, ob die Einrich­
geschichte samt ihren Ergänzungsfächern zur tung der Studienrichtung "Kunstgeschichte" an 
Verfügung stehe. Als Ergänzungsfächer kämen allen Philosophischen Fakultäten in Betracht ge­
im Rahmen der Wahlfächer neben Klassischer zogen werdep. kann oder ob nicht allenfalls zu­
Archäologie vor allem Historische Hilfswissen- mindest ein Teil dieser Studienrichtung nur an 
schaften, Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, der Philosophischen Fakultät der Universität 
Soziologie, Asthetik und Phi'losophie in Betracht. Wien einzurichten sein wird. Eine teilweise Ab-

Zu bemerken ist, daß laut Auskunft des Deka- solvierung des kunsthistorischen Studiums an 
nates der Philosophischen Fakultät der Universi- dieser Fakultät durch Studierende anderer Philo­
tät Wien in den vergangenen fünf Studien- sophischer Fakultäten wird von den Fachver­
jahren von 22 Studierenden im Hauptfarn tretern dieser Fakultäten für sinnvoll gehalten­
"Kunstgeschichte" 16 "Klassische Archäologie" und begrüßt. 
- also ein methodisch und inhaltlich der Kunst- Entsprechend der vorgeschlagenen Regelung. 
geschichte sehr nahestehendes Fach -, vier "Ge- wird auch eine Kombination anderer geistes­
schichte", einer "Klassische Philologie" und einer wissens~aftlicher Studienrichtungen mit "Kunst­
"Orientalistik" gewählt habe. Die Studien dauer geschichte" als zweiter Studienrichtung nicht in 
betrage durchschnittlich 14 bis 16 Semester; eine Betracht· kommen können; § 3 Abs. 2 wird je­
Studiendauer von zwölf Semestern sei in keinem doch die Wahl von Teilgebieten der. Kunst­
Falle unterschritten worden. Dagegen sei Kunst- geschichte ·als Ergänzung dieser Studienrichtungen 
geschichte von 116 Studierenden anderer Fächer ermöglichen. 
als Nebenfach belegt worden. Bezüglich der für die Studienrichtung. 

Der von den Fachvertretern der Philoso- "P ä d a go gi k" (Z. 2) an die Philosophischen­
phischen Fakultät der Universität Wien vorge- Fakultäten gerichteten Anfrage wurde eine frist-· 
tragene Wunsch fand bei den Fachvertretern der gerechte Stellungnahme nur von der Philoso­
Philosophischen Fakultäten der Universitäten phischen Fakultät der Universität Wien abge­
Graz, Innsbru<k und Salzburg mit der Einschrän- geben. in der die Beibehaltung der in den zur 
kung Unterstützung, daß die vorgeschlagene Begutachtung ausgesendeten Gesetzentwürfen 
Studienrichtung an den genannten Fakultäten vorgesehenen Regelung der Kombination mit 
nur bei großzügigem Ausbau der vorhandenen einer zweiten Studienrichtung oder mit sinnvoll 
Lehr-. und Forschungseinrichtungen, zumindest ergänzenden Fächern in gleicher Weise wie für 
durch die Erteilung von Lehraufträgen in aus- die Studienrichtungen "Musikwissenschaft" und 
reichendem Ausmaß, durchgeführt werden "Theaterwissenschaft" unter der Voraussetzung 
könnte. Dennoch wurde der Vorschlag voll un- beantragt wurde, daß der Studien plan die 
terstützt, da auch nach Ansicht der Fachvertreter Empfehlung enthalten kann, gemäß § 3 Abs. 2 
dieser Fakultäten eine ausreichende Ausbildung weitere Teilgebiete der Pädagogik als ergänzende 
in Kunstgeschichte nur bei dieser vorgeschlagenen Fächer zu wählen. Als weitere sinnvolle Ergän­
Regelung möglich sei. zung we.rden vor allem Teilgebiete der Psycho-

lm Hinbli<k auf den einhelligen Vorschlag aller logie in Betracht kommen. 
Kunsthistoriker, dem sich das Professorenkolle- Gegen die Studienrichtung "W iss e n­
gium der Philosophischen Fakultät der Universi- sc ha f t von der Pol i t i k" (Z. 3) wurden; 
tät Wien angeschlossen hat - während Stellung- im Zuge des Begutachtungsverfahrens ver­
nahmen von s·eiten der Professorenkollegien der schiedentlich Bedenken vorgebracht. Insbesondere 
anderen Philosophischen Fakultäten nicht erfolgt wurde darauf hingewiesen, daß ein Berufsziel. 
sind - wird daher trotz der oben ausgeführten dem diese wissenschaftliche Vorbildung dienen 
grundsätzlichen Bedenken gegen den Verzicht könnte, nicht ersichtlich sei. Es erscheine auch 
auf eine Kombination geisteswissenschaftlicher unangebracht, dieses Studium den geisteswissen­
Studienrichtungen mit anderen Studien hinsicht- schaftlichen und naturwissenschaftlichen Studien­
Iich der Studienrichtung "Kunstgeschichte" die richtungen zuzurechnen, da es seinen Platz viel~ 
Kombination nur mit den erforderlichen Hilfs- mehr unter den sozial- und wirtschaftswissen­
und Ergänzungsfächern im Sinne des § 3 Abs. 3 schaftlichen Studienrichtungen finden müsse .. 
vorgeschlagen. Es wird nicht zu übersehen sein, Schließlich wurde bemängelt, daß die für das: 
daß die Einrichtung dieser Studienrichtung an Studium der Wissenschaft von der Politik uner­
den Philosophischen Eakultäten der Universi- läßliche Kenntnis der rechtlichen Grundlagen 
täten in Graz, Innsbruck und Salzburg ohne nicht ausreichend berücksichtigt sei. Ein Studium 
einen mit beträchtlichen Kosten verbundenen der Politischen Wissenschaft müsse vorwiegend 
Ausbau der dort vorhandenen Lehr- und For- an den Rechts- und staatswissenschaftlich·en 
schunr:seinrichtungen. insbesondere in personeller Fakultäten, nicht an den Philosophischen Fakul­
Hinsicht, nicht möglich sein wird. Im Hinblick täten eingerichtet werden. Im Rahmen der 
auf die in § 19 Abs. 2 geforderte Bedachtnahme I Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultäten 
auf den Bedarf und die Bildung wissenschaftlicher sowie der Hochschule für Sozial- und Wirt­
Schwerpunkte wird daher vor Erlassung der schaftswissenschaften in Linz gebe es bereits der-
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zeit ausreichende Möglichkeiten, sich auf dem bindung mit rechtswissenschaftlichen und wirt­
Gebiete des Rechtes und Staates sowie der Volks- s:haftswissenschaftlichen. Fächern die Möglichkeit 
wirtschaft zu bilden. Für Hörer, die aus wissen- emer anderen Akzentulerung des Studiums der 
schaft~ichen Erwäg~ngen. eine Kb~bination von Soziologie durch Verbindung mit geisteswissen­
re.~thchen und gelSteswissenschaft!Ich~n Fäch.ern schaftlichen oder allenfalls naturwissenschaft-

kw~hlden woldl~n, b~stehelauch derzeIt dIe Möghch- : lichen Fächern ermöglichen sollte. Die Bezeich-
elt es stu Ium lrregu are. I nung "K~lturs?ziologie" wurde gewählt, um den 

, 'Un;ersc1;Ied einer solchen Studien richtung zur 
Anläßlich der Beratungen, die der Erlassung sO~lOl?glschen Studi~nrichtung insbesondere im 

des Bundesgesetzes über sozial- und wirtschafts- HinblIck auf das dieser entsprechende Berufs-, 
wissenschaftliche . Studienrichtungen vo~ausgin- bild schon in der Bezeichnung der Studienrich­
gen, war die Einfügung einer Studienrichtung • tung .zum Ausdruck zu bringen. Mit Rücksicht 
"Politologie" 'oder "Wissenschaft von der Poli-. auf die schweren Bedenken; die von zahlreichen, 
tik" in dieses Gesetz mit der Begründung abge- . Begutach~ern g~ge~ diese Studienrichtung ins be­
lehnt worden, die Entwicklung dieses Faches sei sonder.e· Im !11n~hck darauf geäußert wurden" 
noch nicht weit genug fortgeschritten, um die, d~ß dl.e SOZiologie als berufsvorbildendes Stu­
Einrichtung eines eigenen berufsvorbildenden • dIUm Im Bundesgesetz über sozial- und wirt­
Studiums zu rechtfertigen. In der Zwischenzeit s~aftswissenschaftliche Studienrichtungen hin­
wurde an der Universität Salzburg . ein inter-I reichen? vertre~en und. ei~e weitere Studienrich­
fakultäres Institut für Politische Wissenschaft i tung nicht geeignet sei, eme bessere Berufsvor­
errichtet und damit die Möglichkeit eines polito-, bildung für Soziologen zu vermitteln, wurde 
logischen Studiums in Kombination mit einem an I ~avon Absta~d genommen, diese Studienrichtung 
der Philosophischen Fakultät eingerichteten Fach: In den vorlIegenden Gesetzentwurf aufzuneh­
auf Grund der philosophischen Rigorosenord-: men. Maßgebend hiefür war auch die über­
nung eröffnet. Die Studienrichtung "Wissenschaft! legung, daß einerseits die Verbindung sozio­
von der Politik" wurde in den vorliegenden Ge- logischer Studien mit geisteswissenschaftlichen 
setzentwurf aufgenommen, weil die Gestaltung Fächern durch die im Bundesgesetz über sozial­
dieses Studiums nicht dem Modell der sozial- und, und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtun­
wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen, ! gen vorgesehe~en W ahlf~cher ohnehin e~öffnet 
sondern dem Modell der in diesem Bundesgesetz w~rde,. anderseltS. durch die fehlende Verbindung 
geregel~en, mit einer zweiten Studienrichtung mit wlrt~chaftswlsse.nsch~ft1ichen und rechtsw~s­
oder mit sinnvoll ergänzenden Fächern zu kom- senschafthchen Studien eme solche Berufsvorbtl­
binier~nden S~udienrichtungen folgen soll. Ge- dung für Soziologe.~ als ni~t. ausreichend 
rade die MöglIchkeit der Kombination mit wei- betrachtet werden mußte. Soweit emzelne Stu­
teren rechtswissenschaftlichen Fächern mit wirt-, dierende eine über die im Bundesgesetz über 
schaftswissenschaftlichen oder historischen s?zial- und w~rtschaftswissenschaftliche Studien­
Fäch~rn oder etwa mit Sozialpsychologie sollte r1~tung.en hlnau~gehende Kombin~tion mit 
Studierenden der "Wissenschaft von der Poli- ~elsteswlssenschafthchen oder naturwlSSenschaft­
tik" eröffnet werden; eine entsprechende l~chen. Fä~ern anstr.eben,steht ihnen die Mög­
Empfehlung im Studienplan gemäß § 3 Abs. 2 h~kelt ~IDes studIUm irregulare offen. An 
letzter Satz könnte sinnvoll sein. Die erforder- PhIlosophischen Fakultäten bestehende Lehr-, 
liche rechtswissenschaftliche Grundausbildung kanzeln für Soziologie werden vor allem im 
wu~.de im. ersten Studienabschnitt vorgesehen; ~ahmen des Lehramts~tud~ums aus So~ialkunde" 
daruber hInaus soll Völkerrecht zu den Pflich't- Im Rahmen der Studlennchtung "Wtssenschaft 
fächern der zweiten Diplomprüfung gehören. Die ~on der Politi~« sowie in der Bereitstelhing 
gegenständliche Studienrichtung wird daher als sl~nvoller Ergltnzungsfächer für zahlreiche 
interfakultäres Studium einzurichten und, die geisteswissenschaftliche Studienrichtungen aus­
Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät maß- reich.ende Aufgaben finden. Schließlich wird der' 
gebend an der Durchführung derselben zu be- v?rhe~ende Gesetze,:twurf audl die Absolvierung 
teiligen sein. Neben den normativen werden, eInes DoktoratsstudIUms aus Soziologie an einer' 
auch die empirischen Aspekte der Politischen: Philosophischen Fakultät, sofern das Fa;:h an 
Wissenschaft in' der in Z. 3 der Anlage A vorge- . ders.elben. vertreten ist,. ermöglichen. Dies 
sehenen Regelung ausreichend berücksichtigt. s~heßt ,mcht aus, ?aß - .msb:sondere dort,.wo. 

eIne Lehrkanzel fur SozlOlog1e an der Plulo-
sophischen Fakultät nicht besteht - diese Auf-

Der zur Begutachtung ausgesendete Entwurf gaben,' einschließlich der Doktoratsstudien für 
hatte auch eine Studienrichtung "Kultursozio- Ab I . h . , 
I 

so venten emes Le ramtsstudiums aus Sozial-
ogie" enthalten, die nach den Vorstellungen der k ddR h d ' un e, von en ec ts- un staatswissenschaft-

Proponenten dieser Studienrichtung im Gegen- lichen Fakultäten übernommen werden. 
satz zu der in der soziologischen Studienrichtung i 

(Bund~sgesetz ü?er ~ozial- und wirtschaftswissen-I pie Aufnahm~ einer Studi.enrichtuop: ,5 0-

schaftliche Studlennchtungen) bestehenden Ver- z I a 1- und Wir t s c h a f t s ku n d e (L eh r-
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amt an h ö her e n Sc h u I e n)" (Z. 4) in I mehrheitlich zu der Auffassung, daß nehen 
den Katalog der im vorliegenden Gesetzentwurf Lehramtsstudien aus Geschichte und Geographie 
vorgesehenen Studienrichtungen ist das Ergebnis -für die genannten Lehrinhalte eine eigene Stu­
eingehender Beratungen mit Vertretern der' dienrichtung für das Lehramt an höheren 
Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultäten, I Schulen eingerichtet werden sollte, und empfahl, 
der Philosophischen Fakultäten, der Hochschule i die Kombination dieser Studienrichtung mit dem 
für Welthandel und der Hochschule für Sozial- 'Lehramtsstudium aus Geschichte oder aus Geo­
und Wirtschaftswissenschaften in Linz (Prof es- graphie vorzusehen. 
soren-, Assistenten- und Studentenvertreter) so- Vorschläge für die Gestaltung eines entspre­
wie Vertretern der höheren Schulen. Bereits im chenden Unterrichtsfaches an . den höheren 
Zuge der ersten Begutachtung des Gesetzent- Schulen bzw. für die Gestaltung der Studienrich­
wurfs wurde der Vorschlag gemacht, die Voraus- tung der Lehramtsstudien wurden noch nicht 
setzungen für die Einführung eines Unterrichts- ausgearbeitet, diese werden vielmehr, ausgehend 
faches "Sozial- und Wirtschahskunde" und im von den von dem genannten Arbeitskreisausge­
Zusammenhang damit die Einrichtung eines ent- arbeiteten Lehrinhalten, erst zu beraten sein. 
sprechenden Lehramtsstudiums zu prüfen. (Im Es war daher nicht möglich, im vorliegenden 
Zu~e der Beratung~n wurden. auch ve~- Gesetzentwurf Einzelregelungen für diese Stu~ 
s~ledene andere Beze1cI;~ungen, w1e. ~um B:1- dienrichtung anzuführen. Der Entwurf be­
splCl ,:,Gegenwartskunde oder "P~ht1s~e ~11- schränkt sich darauf, die Studienrichtung "Sozial­
d~?g , vorg.~schlagen.) Als Ergebms emer 1m und Wirtschaftskunde (Lehramt an höheren 
Marz 1970 uber den Gegens~an~ abgehalte~e? Schulen}'" im§ 2 Abs. 3 zu nennen und in der 
En~uete .:"urde v~m d.amahgen Bundesmm1- übergangsbestimmung des§ 18 Abs. 5 die wei­
stenum fur Unterr1cht eme aus Vertretern ?er teren Regelungen durch ein eigenes'Bundesgesetz 
genannten. Personen gruppen. bestehende Arbe1ts-in Aussicht zu stellen. Die Erlassung eines solchen 
gruppe emge~~tzt, der. d1e Aufgabe .. gestellt Bundesgesetzes wird erst zu dem Zeitpunkt 'ln 
wurde, zu prufen, ob m den Lehrplanen der Betracht k m en können zu dem zumindest 
höher:n Schulen und im Zt;sam~enhang .damit ein fertiges °Ko~zept für di: Gestaltung eines ent­
auch m den ~ehramtsstud1en. d1e derze~t. be- sprechenden Unterrichtsfaches an den höheren 
ste~ende Verbmdung .der Sozlalkunde I?lt Ge- Schulen vorliegt, da die zumindest' in absehbarer 
sch1ch;e und der Wmschaftskun.de ~11l: Geo- Zeit zu erwartende Einführung eines solchen 
g:aph1e .aufrechtzuerha!ten oder d1e E1~nchtung Unterrichtes an den höheren Schulen die Vor­
eII~es e1genen t;~terr1~ts~aches. "Sozlal- . und aussetzung für die Einrichtung der entsprechen­
W1rts~aftskunde SOW1e emes e1genen, d1esem den Lehramtsstudien bildet. 
Unterr1chtsfach entsprechenden Lehramts-
studiums anzustreben sei. Der Arbeitskreis, in Im Zusammenhang mit der im vorliegenden 
dem die Fächer Geschichte, Geographie, Rechts- Gesetzentwurf genannten, jedoch noch .nicht im 
wissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Sozio- einzelnen geregelten Studienrichtung "Sozial­
logie und Wissenschaft von der Politik vertreten und Wirtschaftskunde (Lehramt an höheren 
waren, kam zu der einhelligen Ansicht, daß im Schulen)" werden daher im Rahmen der Studien­
Bereich der Bildung der gesellschaftliche und richtungen "Geschichte" (Z. 10) und "Geo­
politische Bereich der Realität einschließlich graphie" (Z. 35) die Studienzweige "Geschichte 
seiner wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte (Lehramt an höheren Schulen)" (Z. 16 lit.b) 
wesentlich stärker als bisher Berücksichtigung bzw. "Geographie (Lehramt an höheren 
finden müsse. Es wurde unternommen, die vor- Schulen)" (Z. 35 lit. d) vo'rgesehen, in denen 
dringlichsten Lehrinhalte aus diesem Komplex sozialkundliche bzw.wirtschaftskundliche Lehr­
zusammenzustellen, wobei zugleich auf die Frage inhalte nur in dem Ausmaß berücksichtigt wer­
Rücksicht zu nehmen war, welche wissenschaft- den sollen, wie sie als Hilfs- und Ergänzungs­
lichen Fächer, ungeachtet der Tatsache, daß fächer für die Ausbildung von Lehrern an höhe­
schon }:>isher solche Lehrinhalte in den Unter- ren Schulen aus Geschichte und Geographie er­
richtsfächern Geschichte und Geographie vermit- forderlich sind, während die darüber hina.us­
telt wurden, bei diesen Aufgaben einen Beitrag gehenden sozial- bzw. wirtschaftskundlichen 
zu leisten haben. Der Arbeitskreis stellte ein- Lehrinhalte ausgeklammert werden. Als über-

gangsregelung bis zum Inkrafttreten der die 
stimmig fest, daß wirtschaftliche, rechtswissen- Studienrichtung "Sozial- und Wirtschaftskunde 
schaftliehe, soziologische und politikwissen- (Lehramt an höheren Schulen)" betreffenden 
schaftliche Lehrinhalte für den Bereicl1 der Regelungen sollen an die Stelle dieser Studien­
höheren Schulen lehrwürdig und notwendig zweige die Studienzweige "Geschichte und Sozial­
seien. Dabei sollten überschneidungen zwischen kunde (Lehramt an höheren Schulen)" und 
den vier Teilbereichen wie auch zwischen diesen "Geographie und Wirtschafrskunde (Lehramt 
und benachbarten Unterrichtsfächern an den an höheren Schulen)" (§ 18 Abs. 5 sowie An­
höheren Schulen vermieden werden. Hinsichtlich lage B zum Gesetzentwurf) treten, in denen 
der Lehramtsstudien kam der Arbeitskreis I sozialkundliche bzw. wirtschaftskundliche Lehr-
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inhalte in einem den derzeit geltenden Lehr- Doppelstellung der Alten Geschichte, die eine 
plänen für die höheren Schulen aus Geschichte tragende Disziplin auch der Klassischen Alter­
und Sozialkunde bzw, Geographie und Wirt-; turnswissenschaft ist, insofern Rechnung tragen, 
schaftskunde entsprechenden Ausmaß zu berüm- als das Studium der Alten Geschichte nicht nur 
sichtigen sind, Auch diese Übergangsregelung im Zusammenhang mit anderen historischen 
stützt sich auf einen Vorschlag, der vom ge- Disziplinen (in der Studienrichtung "Ge­
nannten Arbeitskreis ausgearbeitet wurde, schichte"), sondern auch im Zusammenhang mit 

Die Bezeichnung der Studienrichtung anderen altertumswissenschaftlichen Fächern er-
"P u bl i z ist i k" (Z, 5) geht auf einen von möglicht wird, Als Studienrichtungen, mit denen 
den Institutsvorständen der Institute für Publi-: die Studienrichtung "Alte Geschichte und Alter­
zistik an der Universität Wien und für Publi- i turnskunde" sinnvollerweise zu kombinieren 
zistik und Kommunikationstheorie an der Uni- . wäre, bieten sich - neben den in der Studien­
versität Salzburg gemeinsam mit Assistenten-. richtung selbst vorgesehenen Wahlfächern­
und Studentenvertretern ausgearbeiteten Vor-, vor allem die Studienrichtungen "Klassische 
schlag zurück, An anderen Hochschulen ist dieses Archäologie",,,Klassische. Philologie", allenfalls 
Fach derzeit nicht eingerichtet, Nachträglich auch "Ur- und Frühgeschichte" an, 
wurde von der Institutsvertretung des Instituts D' St d' '_L G h' h t "(Z 10) 
f " bI" 'k d K 'k' h ' d le u lennUl,tung" e seI ce, , ur Pu lZlStl un ommunI atlonst eone er ' " 1" d G' t f , , " WIe SIe 1m vor legen en ese zentwur vorge-
Unrversltat Salzburg der Antrag gestellt, anstelle -LI 'd 'k 1 M t b " , 1 f'" d' 
d' '_L d' , _L P bI' , 'k SUl agen wIr, ann a s us er elspIe ur le 

leser Bezelulfiung le BezelUlnung" u lZlStl - d G f' d I' d I " ,,' " .. em esetzentwur zugrun elegen en ntenuo-
'und KommumkatlOnswlssenschaft zu wahlen,. ,. R f 'd S d" d ph'I ' nen emer e orm er tu len an en 1 o-
Der Vorschlag, der vom Vorstand des genann- h' _L F k It'''t b t' '_L t , d' A' f , " "sop lSUlen a u a en e raUl et wer en, u 
ten Instituts unterstutzt wurde, benef SICh dar- G d d d ' l' d h'I' 'h' _L: 

f P bI' , 'k ' 1 d "ff I' _L M' , run ererzelt ge ten en p 10SOP lSUle,n au u lZlStl seI a s as 0 ent Kne lteman-, d k d 1 b' d ' " '~, , " d Rlgorosenor nung ann - an ~rs a s el en 
der-m-Bezlehung-Treten mittels ongmarer 0 er, L h ' d' d" d d _L " 

" • T " i e ramtsstu len - er zelt Je es ural eme 
technIscher MedIen zur Herstellung von Verstan-! L h k' 1 T 'I' b' t' d G, '_L' _L't 
d' (K 'k ' ) "b Ak 11 ' I e ranze vertretene el ge le er esaIlUl e 19ung ommum auon u er tue es 1m ',' , d h' 'h k l' 

, kIll U f Id" h mIt e,l nem weIteren urc eme Le ranze ve, r-SOZlO-. u tureen m e zu verste en woraus T 'I b' d " d 
, " , " " , _L tretenen el ge let 0 er mIt emem an eren 

SIch folgenchtig dIe BezeIchnung der StudlennUl- d ~L ' L h' k '1' d 'Ph'I h' ch ' , , ", urUl eme e ranze an er 1 osop lS en 
tung als PublIzlStlk- und KommunIkauonSwls- F k 1 " "F eh k b" d ' ,,' '_L a u tat vertretenen a om mlert wer en, 
senschaft ergebe, wahrend dIe bloße BezelUlnung 'I H' bI' --1_ f d d' D' 1 d' 11 ' , , '" ' 'd m m 11.K au as en lp omstu len geste te 
"PublIzlStik Anlaß zur Verwechslung mIt er Z' 1 d ' _L f I' _L ' B f" b'ld'" 11 ,," , bI' " . b D le er WlssenSUla t lUlen eru svor 1 ung so 
Tatlgkelt des praktlsch,en Pu IZlsten ge e, ,a ,. H' k f 'ch ' "b' d L h ' 
d 'f" P bI' , 'k 'd U' '" W' es m m un t m t nur el en e ramtsstu-, as Institut ur u lZlSU er nIVersltat, len d' d' 'ch' b ' d ", D' 1 ' f' , len, son ern au el, en sonstIgen Ip om-
dIesen Vorschlag unter Berufung au dIe gemeIn- d' "h'" 'h 'I'ch S d' d' ,,' , stu Ien nur me r em em elt I es tu !Um er 
sam gefaßten Beschlusse mcht akzepuerte, wurde G ch'ch b' d "b d' 'd S' d' 

, ' G f d' B 'ch 'p bI' "ku es I te ge en, as.TI er les mIt em tu turn 1m esetzentwur le ezel nung" u IZISU, ',S d' 'ch k " b' , , , ,,' ,",' eIner zweiten tu lenn tung zu om mIeren 
m der Erwagung beIbehalten, daß dIe Ztele emer ' 'E' Ib' ,,' dI' h d' ß d' Z' 1 ' 
S d' 'ch 'ch 11' d ch 'h B 'ch 1st, S 1st se stverstan lC, aleses Ie In tu lenn tung m t a em ur I re ezel - cl 'h - S .. d" 'ch " 'cl 
' d' 1 h d ch d' B 'ch er vorgese enen tu lenzelt angesl ts es 
nung, son ern Vle me r ur le ezel nun- ß' f, . d h b .. " ß ' 

d P "f f"ch d' k' 'E' gro en Um· anges es, Fac es· nur el au erster 
gen er ru ungs a er - gegen Ie em In- ff d h' ff d' " l' ch 

d h b d b ' 'd D Stra ung es Le rsto es un exemp ans er 
wan er 0 en wur e - estlmmt wIr, er h dl d' ff k ' h 
I h 1 d S d' , d B "ck 'ch ' Be an ung unter Anwen ung e e tlver Le r-
n a t es tu turns WIr unter eru SI tlgung h d 'ch d k ' , 

d B 'ch d P "f f" h d eh d' met 0 en errel t wer en ' ann, DIe Vertreter 
er ezel nung er ru ungs ac er ur Ie d ' f d k d 'ch 'Ib d S d' k " 'd H ch ch 1 er Pro essoren, es a a emlS en Mitte aues 

;on er, tu len ommlSSl~n ,Je er 0 s u e und der Studierenden des Faches Geschichte der 
,1m Studienplan zu beschlIeßenden Lehrveran- , Ph'I h' ch F k It"t h b ' " ,VIer I osop lS en ;a U a en a en In ge-
staltungen SOWIe durch dIe Vortragenden dieser ' b -LI F I' f" d' " , meIn sam ' esal 0ssenen ormu lerungen ur le 
Lehrveranstaltungen 1m Rahmen der Lehrfrel- Z' 1 d S d' b ch 'tt d St d' 'ht , " , , , le e er tu lena s nr e er u lennc ung 
helt zu bestImmen sem, Schon die verschIedene G ch' h "d' E' h 'tI'chk' d A b'Id 
B' 'h d b 'd b 'I' I' " es lC te le m el 1 elt es us 1 ungs-ezelC nung er el en etel 19ten nstltute an '1 ' , d ch' d' chI F' , , ", " Zle es emerselts, ur le vorges agenen or-
den Umversrtaten Wien und Salzburg deutet I' f" d' P "f f"ch d' d S ' , , ,mu lerungen ur le ru ungs a er, le en tu-
dIe Schwerpunktbildung an, die an den belden d' 'd d' W hl A b'Id ch , , ,,' ,,' leren en le a von us 1 ungss wer-
Umversltaten m der Durchfuhrung dIeser Stu- k " I'ch 11 d ' 
d ' 'ch "I'ch" d D ß d' S pun ten ermog 1 en so en, an ererselts zum 

lenn tung mog I sem wIr, a le tu- _1- b ch D' chI'" d' ,z 0 
d' 'h 'ch 11' d I Ausdrul.K ge ra t, le Vors age sm m ,1 lennc tung m t a em an en genannten n- d 1 f h 1 

, d ch f"h 'd er An age Azurn Gesetzentwur ent a ten, stltuten ur zu u ren sem, son ·ern unter 
anderem auch eine Beteiligung der Rechts- und Die für die Ausbildungsziele der Studienab­
staatswissenschaftlichen Fakultäten in Betracht schnitte und für die Prüfungsfächer gewählten 
kommen wird, machen die in der Anlage unter Formulierungen sollen die' einseItIge über­
Z, 5 genannten Prüfungsfächer deutlich, betonung einzelner Aspekte der Geschichte aus-

Die Studienrichtung "A 1 t e G e s chi c h t e schließen und klarstellen, daß die Ausbildung 
und Alt e r turn s ku n d e" (Z, 9) soll der vielmehr alle genannten Aspekte der Geschichte 
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gleichmäßig zu umfassen hat. Darüber hinaus sc ha f t" (Z. 14) wird auf die weiter oben 
soll den' Studierenden aber im zweiten Studien- ausgeführten Bemerkungen verwiesen. 
abschnitt die Möglichkeit einer Schwerpunkt- Für die unter Z. 15 genannte Studienrichtung 
bildung eigener Wahl durch Vertiefung und "A 11 ge me i neu n d ver g lei c h end e 
Spezialisierung in Teilgebieten bzw. Spezial- S pr ach w iss e n s c h a f t" war ursprünglich 
gebieten der Geschichte - wie etwa "Wirt- die Bezeichnung "Allgemeine und Indoger­
sc4afts- und Sozialgeschichte" oder "Zeit- manische Sprachwissenschaft" vorgesehen ge­
geschichte" - nach Maßgabe der vorhandenen wes·en. Im Zuge der ersten Begutachtung wurden 
Lehr- und Forschungseinrichtungen geboten anstelle dieser Bezeichnung von Fachvertretern 
werden. Dementsprechend werden im Rahmen die Alternativen" Vergleichende Indogermanische 
der Prüfungsfächer solche Teil- bzw. Spezial- Sprachwissenschaft" oder "Vergleichende 
gebiete betreffende Lehrveranstaltungen wahl- Sprachwissenschaft" vorgeschlagen. Die erstere 
weise anzubieten sein. Die gewählten Schwer- Bezeichnung wurde damit begründet, daß dieses 
punkte werden auch in der Diplomprüfung Fach ausschließlich die wissenschaftliche Behand­
und in der Auswahl der Prüfer Berücksichtigung lung der indogermanischen Sprachen umfasse. 
zu > finden. haben. Als Prüfer werden daher je Demgegenüber wurde von anderen Fachver­
nach dem gewählten Schwerpunkt auch Fach- tretern vorg.ebracht, die traditionelle Bezeich­
vertreter zu bestellen sein, deren Lehrbefugnis nung dieser Wissenschaft sei " Vergleichende 

. solche Teil- oder Spezialgebiete umfaßt. Dies Sprachwissenschaft". Da die Methode der Ver­
erscheint insbesondere auch durch den in § 7 gleichenden Sprachwissenschaft an den indoger­
und § 9 des Gesetzentwurfes vorgesehenen manischen Sprachen zuerst entwickelt und er­
Modus der Ablegung der Diplomprüfung, der probt wurde, sei es zwangsläufig, daß diese 
die Auflösung in Teilprüfungen und Prüfungs- Sprachen im Vordergrund stehen. Für praktische 
teile ermöglicht, sichergestellt. Auch das Thema Zwecke sei "Vergleichende Sprachwissenschaft" 
der Diplomarbeit wird einem solchen Teil- oder daher mehr oder weniger gleichbedeutend mit 
Spezialgebiet der Geschichte angehören können. "Indogermanische Sprachwissenschaft". Die Be-

In den Beratungen der Fachvertreter war für zeichnung "Vergleichende Indogermanische 
Studierende des nicht der Berufsvorbildung für Sprachwissenschaft" stelle eine partielle Tauto­
das Lehramt an höheren Schulen dienenden Stu- logie dar und sei daher· abzulehnen. Die "Indo­
diums der Geschichte, sofern es als erste Studien- germanische Sprachwissenschaft" sei per defini­
richtung gewählt wird, im zweiten Studien- tionem vergleichend; "Vergleichende Sprachwis­
abschnitt zusätzlich zu den Pflichtfächern ein senschaft" sei in der Praxis gleichbedeutend mit 
Wahlfach vorgesehen gewesen, das entweder der Beschäftigung mit den indogermanischen 
einer weitergehenden Vertiefung in einem Sprachen. Die Bezeichnung "Vergleichende 
Spezialgebiet der Geschichte oder der Abrundung Sprachwissenschaft" hätte aber den Vorteil, daß 
durch ein nicht der Geschichte angehörendes sie grundsätzlich auch das Studium der anderen 
ergänzendes Fach dienen und das Äquivalent Sprachfamilien ermögliche. "Vergleichende 
für die bei Lehramtskandidaten hinzutretende Sprachwissenschaft" sei eine Focscl",·~s­
pädagogische Ausbildung bilden sollte. Da nun- methode, die gleicherweise auch auf nicht indo­
mehr durch Festsetzung einer differenzierten germanische Sprachverhältnisse anzuwenden sei; 
Studiendauer die Anforderungen im Lehramts- auch seien bisher immer innerhalb der indoger­
studium den Anforderungen im sonstigen manischen Sprachwissenschaft auch nichtindoger­
Diplomstudium der Geschichte weitgehend an- manische Sprachen mitbehandelt worden. Eine 
geglichen werden sollen, wurde auf ein solches Studienrichtung "Indogermanische Sprachwissen­
Wahlfach verzichtet. Möglichkeiten zur individu- schaft" sei nur dann zu bejahen, wenn gleich­
ellen Gestaltung des Studiums durch schwer- zeitig auch em Studium der "Allgemeinen 
punktn,täßi~.e Vertiefung wer~en im. Rahmen Sprachwissenschaft", für dessen Einrichtung aber 
der Pflichtfacher dar~eboten; die yerbl~d~ng z.u derzeit die Voraussetzungen an den in Betracht 
andere~ Fächern. wl,rd d~rch. die M~ghchkelt kommenden Hochschulen nicht gegeben seien, 
der freien Kombmatlon mit emer zweiten Stu-I h d 
d"ch d . .. d W hlf"ch vorgese en wer e. lenrl tung 0 er mit erganzen en a a ern 
eröffnet.' In dem als ü?ergangsregelun.g vorge- Im Zuge der zweiten Begutachtung des Ge­
schlagenen LehramtsstudlUm aus "Geschichte und setzentwurfes wurde angeregt· für die geo-en-
Sozialkunde" (§ 18 Abs. 5 und Z. 1 der An- .. dl'ch' d"ch f' G d d öd _ 
1 . d f' 'l'ch d ch d H' d stan I e Stu lenn tung au . run es er 
age B) wir rell ur as mzutreten es " d' 'ch All' 

P "f f ch S' lk d" d 't zeltlg,en Standes le Bezel. nung;, gememe ru ungs a es "OZla un e er zwei en . " " f " "h 
D · 1 "f . . ReduzI'erung I'n den ,und VerglelchendeSprachwlSSenscha t zu wa -Ip ompru ung eme gewIss·e . 
Anforderungen der übrigen Prüfungsfächer nicht len, da, in den :orgesehene~ Prüfungsfäc~ern 
zu vermeiden sein. auch die allgemeine SprachWissenschaft mltbe-

Bezüglich der Studienrichtungen ,.K uns t- rücksichtigt sei. Es sei jedoch nach einhelliger 
ge s chi c h t e" (Z. 12), "M u s i k w is sen-I Ansicht aller Fachvertreter eine Trennung in die 
sc ha f t" (Z. 13) und "T he a t e r w iss e n- , Studienrichtungen "Vergleichende Sprachwissen-
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schaft" und "Allgemeine Sprachwissenschaft" an- vertretern entgegengehalten, der Landes- und 
zustreben. Kulturkuiide komme in diesen Studienrichtun-

Da die Trennung in die beiden genannten Stu- gen nur hilfswissenschaftlicher Charakter zu; es 
dienrichtungen derzeit noch . nicht möglich ist, wäre daher die Verwendung des Begriffes "Phi­
wird daher eine Studienrichtung "Allgemeine lologie" vorzuziehen.' 
und Vergleichende Sprachwissenschaft" vorge- Die Brockhaus-Enzyklopädie (17. Auflage, 
schlagen. Im Falle der Schaffung der erforder- 1966 ff.) verwendet den Begriff "Germanistik" 
lichen Lehr- und Forschungseinrichtungen wird in weiterem Sinne als "Deutsche Philologie''. 
zu erwägen sein, diese Studienrichtung durch die während "Anglistik" mit Englischer Philologie 
Studienrichtungen (oder allenfalls Studienzweige) im Sinne der wissenschaftlichen Behandlung der 
"Vergleichende Sprachwissenschaft" und "Allge- englischen Sprache und Literatur synonym ver­
meine (und Angewandte) Sprachwissenschaft" zu wendet und hinzugefügt wird, daß "Anglistik" 
ersetzen. Für die im vorliegenden Gesetzentwurf auch im Sinne der England- und Amerikakunde 
vorgesehene Regelung werden entsprechend den gebraucht werde (die Artikel "Romanistik" und 
Vorschlägen der Fachvertreter für Studierende, "Slawistik" sind noch nicht erschienen). In der 
die "Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen- Erwägung, daß die Landes- und Kulturkunde in 
schaft" als zweite Studienrichtung wählen, zwei den genannten Studienrichtungen jedenfa'lls mit 
Alternativen - "Indogermanische Sprachwissen- zu umfassen sein wird, wie auch den in 'der An­
scha.ft" oder "Allgemeine Sprachwissenschaft" - lage zum Gesetzentwurf genannten Prüfungs­
als Ausbildungsschwerpunkte vorgesehen. Zu die- fächern zu entnehmen ist - mag sie nun nach 
sen Ausbildungen - als zweite Studienrichtung Ansicht einiger Fachvertreter als Teilgebiet' der 
- sollen auch Absolventen des ersten Studien- Studienrichtung, nach Ansicht anderer Fachver­
a:bschnittes der Studienrichtung "Alte Geschichte treter nur als Hilfswissenschaft anzusehen sein 
und Altertumskunde" sowie aller· philologischen _, werden daher die Bezeichnungen "A n gl i­
Studienrichtungen zugelassen werden, da die s t i k und A m e r i k a n ist i k" Rom a­
Möglichkeit eix:es Studiums ,der. Spr~chwissen- n ist i k" und "S I a w ist i k" v~rg~chlagen. 
schaft den Studierenden gewöhnhch mcht schon Ein Widerspruch zu der im Gegensatz dazu 
zu Studienbeginn, sondern erst im Laufe eines: vorgesehenen Bezeichnung "D e u t s c h e 
philologischen oder historischen Studiums be-' Phi I 0 log i eU sollte deshalb nicht bestehen, 
wußt wird und ein solches Studium auf den im weil die landes- und kulturkundlichen Teil­
ersten Studienabschnitt vermittelten Grundlagen gebiete der Germanistik sich im Zuge der 
der genannten Studienrichtungen aufbauen kann. wissenschaftlichen Entwicklung an den öster-

Für die philologischen Studienrichtungen reichischen Hochschulen weitgehend verselb­
"D eu t s c h e Phi I 0 log i e" (Z. 16), ständigt haben und den Kern oder ein wichtiges 
"K las s i s c h e Phi i 0 log i ,e" (Z. 17), "A n- Teilgebiet von Studienrichtungen wie "Volks­
g li s t i k u ndA m e r i k a n ist i k" (Z. 18), kunde", "Geschichte", "Kunstgeschichte" und an­
"R 0 man ist i k" (Z. 19) und "S I a w ist i k" deren bilden. 
(Z. 20) konnten - abgesehen von den Studien- Unter "K las s i s ehe r Phi I 0 log i eU

, 

richtungen der "Klassischen Philologie". - ein- "R 0 man ist i k" und "S I a w ist i k" sind 
heitliche Vorschläge bezüglich der für diese Stu- jeweiis mehrere Studienrichtungen entsprechend 
dienrichtungen zu wählenden Bezeichnungen den in Betracht kommenden Sprachen zusam­
nicht erzielt werden, da einerseits Zusammen- m'engefaßt, wobei die allgemeinen ProbIeme der 
setzungen mit "Philologie",anderseits die Be- in Betracht kommenden Sprachgruppe in der 
zeichnungen "Germanistik", "Anglistik und einzelnen Studienrichtung, soweit dies wissen­
Amerikanistik", "Romanistik" und "Slawistik" schaftlich erforderlich ist, zu berücksichtigen sein 
-gefordert wurden. Auf Gr~nd eines mehrheit- werden. Es wird Sache der Studienordnung sein, 
lich gefaßten Beschlusses der Vertreter der die Durchführung der einzelnen Studienrichtun­
~,Deutschen Philologie" oder "Germanistik" gen denjenigen Fakultäten aufzutragen, an denen 
wurde für dieses Fach die Bezeichnung "Deut- die erforderlichen Lehr- und Forschungseinrich­
sche Philologie" gewählt. Für die anderen in Be- tungen eingerichtet sind. Die Kombination 
tracht kommenden Studienrichtungen "{erden zweier der gleichen Gruppe angehöriger Studien­
dagegen nicht die Bezeichnungen "Eng'lische Phi- richtungen - etwa Latein und Griechisch oder 
lologie", "Romanische Philologie" und "Slawische Französisch und Italienisch - wird durch den 
Philologie" vorgeschlagen, da diese Bezeichnun- Entwurf ermöglicht. Lehramtsstudien werden 
'gen von zahlreichen Fachvertretern mit dem nur aus denjenigen Sprachen in Betracht kom­
Hinweis darauf abgelehnt wurden, daß der Be- men, denen Unterrichtsfächer an den höheren 
griff "Philologie" nicht geeignet sei, den vollen Schulen - zumindest als Freigegenstände - ent­
Inhalt dieser Studienrichtungen auszudrücken, sprechen. 
die nicht nur die Sprache und Literatur, sondern Die Bezeichnung "A n g I ist i k und 
auch die jeweilige Landes- und Kulturkunde um- Am e r i k a rt ist i k" (Z. 18) wurde gewählt. 
fassen. Dem wurde allerdings von anderen Fach- um zum Ausdruck zu bringen, daßin dieser Stu-
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dienrichtung auch die Amerikakunde in philo- I Gerade bei solchen Studienrichtungen erscheint 
logischer, literaturwissenschaftlicher und landes-/ es daher zweckmäßig, die Eröffnung neuer Stu­
und kulturkundlicher Hinsicht mit zu berück- I dienmöglichkeiten nach dem durch die schema­
sichtigen ist. Es wird Sache der auf Grund der f tische Umschreibung der Studienziele im vor .. 
vorhandenen Lehr- un. d Forschungseinrichtungen 'fliegenden G. esetzentwurf niedergelegten Modell 
in Betracht kommendenF;tkuItäten sein, den mit Hilfe auf Grund des Beschlusses des Natio­
Studierenden im Rahmen dieser Studienrichtung I nalrates über das Bundesfinanzgesetz neu errich­
die. Wahl eines Schwerpunktes "Amerikanistik" feter Lehr- und Forschungseinrichtungen auch 
zu ermöglichen. 'I o~ne eine A~,änderung des Studiengesetzes e.~n-

Unter der Bezeichnung "S 0 n s t i g e phi 1 0- . r.lchte~ zu kon~en. Der. Ge~etzentwurf er~og­
log i s c heu n d k u 1 t ur k und I ich e h.cht nIcht nur dIe ~ombmatlOn solcher Studle~­
S t u die n r ich tun ge n" (Z. 21) soll die nchtu~ge~ unt.erem~.nder, son~ern au~ dIe 
Fülle derjenigen an den Philosophischen Fakul- Kombmatlo~ mI.t erg~nzend~n Fachern WI~ ~twa 
täten eingerichteten oder noch einzuricht~nden d~r IndologI~ mIt philosophI~cI:en u~d rehglons­
Studien' zusammengefaßt werden, die der Erfor- wissenschaftlI0en,d:.r JudaIstIk mIt alt- und 
schung und wissenschaftlichen Behandlung ein- neutesta~enthchen Fach:rn. . 
z·elner Sprachen oder Sprachgruppen sowie der Je nach den ErfordernIssen des emzelnen Fach­
dazugehörigen Kulturbereiehe dienen. Diese StU- gebietes wird bei diesen Studienrichtungen das 
dienrichtungen werden sich zwar hinsichtlich Schwergewicht auf die philologischen, literar­
ihrer Lehrinhalte und vielfach auch hinsichtlich historischen oder kulturkundlichen (historischen, 
~er anzuwendenden Metho.den u.nt~rscI:eid~n;.in I geistesgeschichtlichen usw.) ~spekte zu Ieg~n sein. 
Ihrer Struktur aber, zummdest soweIt SIe 1m pementsprechend werden m· den StudIenord­
besonderen Studiengesetz festzulegen ist, weit- nungen die für die Prüfungsfächer in Betracht 
gehend gleich sein. Es ergibt sich daher die Mög- kommenden Stundenzahlen zu differenzieren 
lichkeit, die Prüfungsfächer dieser Studienrich- sein. 
tun gen schematisch zu bezeichnen, bezüglich des Sonstige philologische und kulturkundliche 
Gegenstandes der einzelnen Studienrichtung je- Studienrichtungen für das Lehramt an höheren 
doch auf die an den in Betracht kommenden Schulen werden nur insoweit in Betracht kom­
Fakultäten eingerichteten Lehr- und Forschungs- men, als entsprechende Unterrichtsgegenstände 
einrichtungen zu verweisen. Da auch diese Lehr- (etwa "Ungarisch") zumindest als Freigegenstand 
und Forschungseinri.chtungen, insbesondere die in vorgesehen sind. 
Betracht kommenden Lehrkanzeln, vom Natio-
nalrat alljährlich im Bundesfinanzgesetz beschlos- Auf die Studienrichtung "ü b e r set z e r­
sen werden, erscheint eine im Sinne des Arti- und D 0 I rri e t s ch er aus b i I dun g" (Z. 22) 
kels 18 des Bundes-Verfassungsgesetzes ausrei- wurde bereits weiter oben eingegangen. 
chende Determinierung dieser Studienrichtungen Unter Z. 23 bis Z. 25 sind die Studienrichtun­
durch den Gesetzgeber gegeben. Aus diesem gen der Formalwissenschaften (Logistik, Mathe­
Grunde wurde ebenso wie bei den Studienrich- matik und Lehramtsstudium aus Darstellender 
tungen der "Romanistik" und der "Slawistik" Geometrie), unter Z. 26 bis 33 (hzw. 34) die 
auch bei den "Sonstigen philologischen und kul- Studienrichtungen der Naturwissenschaften ein­
turkundlichen Studienrichtungen" eine Aus- smließlich der in Betracht kommenden Lehramts­
nahme von der taxativen Aufzählung aller Stu- studien aufgezählt. Für alle diese Studien soll -
dienrichtungen gemacht. Nur bei diesen Studien- soweit sie nimt der wissenschaftlimen Berufsvor­
richtungen ist eine smematisme Umsmreibung bildung für das Lehramt an höheren Smulen 
der Prüfungsfächer möglich, während anderer- dienen - die Kombinationsregel des § 3 Abs. 3 
seits eine taxative Aufzählung aller in Betramt (Kombination mit den erforderlichen Hilfs- und 
kommenden Studienrichtungen vor allem bei Ergänzungsfächern) gelten. Eingehende Beratun­
den sonstigen philologischen und kulturkund- gen mit den Fachvertretern insbesondere der 
lichen Studienrichtungen auf außerordentlich Mathematik, der Physik, der Chemie, der Erd­
große Schwierigkeiten stoßen würde. Auf Grund· wissenschaften und der Biologie haben gezeigt, 
~er derzeit an den ~hiloso~hischen Fakultäten, I ~aß ~as Zie~~ eine ausreichen.de Berufsvo~bildung 
msbesondere der Philosophismen Fakultät der· m dIesen Fachern zu vermItteln, aum m zehn 
Universität Wien, vorhandenen Lehr- und Semestern bei Kombination mit einer zweiten 
Forschungseinrichtungen kämen zunächst Studien I, weitgehend gleichwertigen Studienrichtung nicht 
aus Ägyptologie, Afrikanistik, Altsemitischer erreicht werden kann. Die Kombination mit 
Philologie, Arabistik, Byzantinistik, Indologie, weiteren Studien wird sich daher auf die Kom­
Japanologie, Judaistik, Mittel- und Spädatein I bination mit dem Studium der ohnehin für die 
sowie Turkologie und Islamwissenschaft in Be-! Erreichung des Ausbildungszieles .in dem genann­
tracht, während zum Beispiel für das Studium ten Fach erforderlichen Hilfs- und Ergänzungs­
der Sinologie derzeit die Voraussetzungen an den fächer - die durchaus auch Wahlmöglichk~iten 
Philosophischen Fakultäten nicht gegeben sind. umfassen können- beschränken müssen. Im 
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Hinblick darauf, daß die Ausbildung in jeder 
dieser Studienrichtungen ein breites Spektrum 
an Hilfsdisziplinen anderer naturwissenschaft­
licher Fächer umfassen muß und den Studieren­
den daher ohnehin eine breitere methodische 
Schulung und die Vermittlung der Einsicht in 
Zusammenhänge über die Grenzen ihres engeren 
:Faches hinaus geboten wird, war daher auf die 
in einer vertretbaren Studienzeit nicht mögliche 
Kombination init einer zweiten Studienrichtung 
bezüglich dieser Fächer zu verzichten. Khnliche 
Erwägungen galten auch fÜr die Studienzweige 
"Geophysik" und "Meteorologie" der Studien­
richtung "Meteorologie und Geophysik" (Z. 28), 
die allerdings wegen ihres geringeren Umfanges 
in achi: Semestern abzuschließen sein werden. 

Wenn auch für die Studienrichtung "L 0 g i-' 
S t i k" (Z. 23) das Kombinationsmodell des § 3 
Abs. 3 vorgeschlagen wird, so deshalb, weil als 
Kombinationsfach für Logistik sinnvoHerweise 
nur Mathematik in Betracht kommt. Es werden 
daher die der Ergänzung des Studiums der Logi­
stikdienenden mathematischen Fächer in Z. 23 
der Anlage Aals Prüfungsfächer dieser Studien­
richtung genannt. 

Als einzige naturwissenschaftliche Studienrich­
tung, für die eine Kombination mit anderen Stu­
dienrichtungen durchführbar wäre, kommt 
"A s t r 0 n 0 1li i e" (Z. 27) in Betracht. Da aber 
für eine Kombination mit Astronomie primär 
naturwissenschaftliche oder formalwissenschaft­
liche Fächer in Betracht kommen, erschien es 
zweckmäßig, auch für diese Studienrichtung das 
Kombinationsmodell des § 3 Abs. 3 vorzusehen 
und die Liste der Prüfungsfächer dieser Studien­
richtung um eine ausreichende Anzahl von Wahl­
fächern für entsprechende Ergänzungsmöglich­
keiten - die allenfalls auch geisteswissenschaft­
lichen Studienrichtungen entnommen werden 
können - zu erweitern. Ebenso wie für "Meteo­
rologie und Geophysik" müßte für diese Studien­
richtung im Gegensatz zu den anderen natur­
wissenschaftlichen Studienrichtungen eine Stu­
diendauer von acht Semestern ausreichen. 

Kombinationen geisteswissenschaftlicher Stu­
dienrichtungen mit Teilgebieten der Naturwissen­
schaften und Formalwissenschaften werden durch 
die Bestimmung des § 3 A:bs. 2 ermöglicht. 
Kombinationen zweier dieser Studienrichtungen 
untereinander - über das erforderli.ch~ Ausmaß 
an Hilfs- und Ergänzungsfächern hinaus - wer­
den dagegen nur als studium irregulare (§ 13 
Abs. 3 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz) in 
Betracht kommen. Die im Zuge der zweiten· Be­
gutachtung des Gesetzentwurfs vorg·esehen ge­
wesene Einrichtung eigener Studienzweige dieser 
Studienrichtungen für das Nebenfachstudium 
wurde fallengelassen, da es nicht möglich zu sein 
scheint, ein solches Nebenfachstudium zu insti­
tutionalisieren, wenn auch solche Kombinationen 
im Einzelfall durchaus sinnvoll sein können. 

Im ührigen ist zu einzelnen der vorgeschlage­
nen Studienrichtungen der Formalwissenschaften 
und der Naturwiss.enschaften folgendes zu be~ 
merken: 

Während die Selbständigkeit der "L 0 gis ti k" 
(Z. 23) als eigene Formalwissenschaft allgemein 
anerkannt wird, wurde in der Begutachtung die 
Frage aufgeworfen, ob ein Studium der Logistik 
als wissenschaftliche Berufsvorbildung geeignet 
sei oder die entsprechende Berufsvorbildung 
nicht besser von der im Bundesgesetz über tech­
nische Studienrichtungen vorgesehenen Studien­
richturig "Informatik" vermittelt werde. Ein 
Studium der Logistik ist derzeit nur an der 
Philosophischen Fa,kultät der Universität Wien 
eingerichtet. Beratungen zwischen Vertretern der 
Philosophischen Fakultät der Universität Wien 
und der Technischen Hochschule in Wien führten 
zu dem Ergebnis, daß Teilen der Logistik zwar ' 
im Rahmen der·· Ausbildung aus Informatik 
hilfswissens·chaftliche Funktion zukomme - dies­
bezüglich wird eine Zusammenarbeit zwischen 
der Philosophischen Fakultät der Universität 
Wien und der Technischen Hochschule in Wien 
bei Durchführung der Studienric..1.tung "Infor­
matik" angestrebt -, ·daß aber das Studium der 
"Logistik" anderen Zielen, nämlich der V ermitt­
lung der theoretischen Grundlagen, zu dienen 
habe als die auf die Vermittlung der praktischen 
Anwendungen ausgerichtete Studienrichtung "In­
formatik". 

Die Erwägungen, die dazu geführt haben, für 
die Studienrichtung "Logistik" das Kombina­
tionsmodell des § 3 Abs. 3 vorzusehen, wurden 
weiter oben ausgeführt. 

In den Beratungen über die Studienrichtung 
"M a t h e m a t i k" (Z. 24) wurde der Vorschlag 
erörtert, analog zu den im Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen für die Studienrich­
tung "Technische Mathematik" enthaltenen Re­
gelungen für das nicht der Berufsvorbildung für 
das Lehramt an höheren Schulen dienende Stu­
dium drei Studienzweige, und zwar "Mathematik 
naturwissenschaftlicher Richtung", "Mathematik 
wirtschaftswissenschaftlicher Richtung" und "In­
formationsverarbeitung" vorzusehen. Die ab­
schließenden Beratungen führten aber zu dem 
Ergebnis, daß im Gegensatz zu den das Studium 
der Technischen Mathematik betreffenden Rege­
lungen dem Studium der Mathematik an Uni­
versltaten eine stärkere Berücksichtigung der 
grundwissenschaftlichen Ausbildung angemessener 
sei als eine weitgehende Spezialisierung auf be­
stimmte Anwendungsgebiete. Anstelle einer Auf­
gliederung in Studienzweige soll daher ein Ansatz 
zur Spezialisierung in Richtung auf ein bestimm­
tes Anwendungsgebiet durch ein Wahlfach im 
zweiten Studienabschnitt geboten werden; ein 
weiteres Wahlfach soll die vertiefte Ausbildung 
in den theoretischen Grundlagen des gewählten 
Anwendungsgebietes ermöglichen. 
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Im Hinb'lick darauf, daß die Lehramtsstudien 
"3.US "Mathematik" im Gegensatz zu den sonsti­
gen Diplomstudien aus diesem Fach mit einer 
zweiten Studienrichtung zu kombinieren sein 
~erden,die Identität der Ausbildung daher nicht 
m vollem Ausmaß möglich ist, waren für den 
Studienzweig "Mathematik (Lehramt an höheren 
Schulen)" gesonderte Prüfungsfächer in beiden 
Studienabschnitten vorzusehen. Das gleiche gilt 
für die Studienzweige "Physik (Lehramt an 
höher-en Schulen)" (Z. 26 lit. b), "Chemie (Lehr­
amt an höheren Schulen)" (Z. 29 lit. d) und 
"Geographie (Lehramt an höheren Schulen)" 
{Z. 35 lit. d). 

Bezüglich der Studienrichtung "P h ys i k" 
,(Z. 26) wird im übrigen auf die Erläuterungen 
zu § 2 Abs. 2, bezüglich der Studienrichtung 
"A st r on 0 m i e" (Z. 27) auf die weiter oben 
,gemachten Bemerkungen verwiesen. 

nisse anst-elle von meteorologischen Vor kehntnis­
sen zu verlangen sein werden. 

Ebens.o wie für die Studienrichtung "Physik" 
soll für die Studienrichtung "C h e m i er< 
(Z. 29) - abgesehen von den Lehramtsstudien -
von der Aufspaltung in Studienzweige zugunsten 
der grundsätzlichen Einheitlichkeit im Studien­
gang a:bgesehen werden, doch sollen - wie dies 
auch im Bundesgesetz über technische Studien­
richtungen bezüglich der "Technischen Chemie" 
vorgesehen ist - durch die Aufzählung der 
Prüfungsfächer in Z. 29 lit. a der Anlage Diffe­
renzierungen nach Maßgabe der an den verschie­
denen Fakultäten vorhandenen Lehr- und For­
schungseinrichtungen ermöglicht werden. Festzu­
halten ist, daß der übertritt von einer Universi:" 
tät zur anderen hiedurch nicht erschwert werden 
darf. Darüber hinaus aber sieht der Entwurf 
zwei besondere Spezialisierungen vor, nämlich 
die Studiehzweige "Biochemie" (Z. 29 lit. b) 
und "Lebensmittelchemie" (Z. 29 lit. c). Bedenken wurden auch gegen die Einordnung 

·der "M e te 0 r 0 log i e und Ge 0 p h y s i k" 
mit den Studienzweigen "Meteorologie" und Das Studium der "B i 0 ehe m i e" (Z. 29 
~,Geophysik" als eigene Studienrichtung (Z. 28) lit. b) wurde auf Grund eines Beschlusses einer 
neben den Studienzweigen der Studienrichtung mit Entscheidungsrecht ausgestatteten Kommis­
"Erdwissenschaften" (Z. 30) geäußert. Insbeson- sion der Philosophischen Fakultät der Universi­
dere gehöre die Geophysik zweifellos zu den tät Wien - an der dieser Studienzweig zunächst 
Erdwissenschaften, zumal die Methoden der Geo- allein einzurichten sein wird - als Studienzweig 
physik in immer stärkerem Maße für die Erfor- der Studienrichtung "Chemie" vorgesehen. Da zu 
schung geologischer Strukturen verwendet wür- den Grundlagen der Ausbildung in "Biochemie" 
den. Die vorgeschlagene Regelung gebe daher auch biologische Kenntnisse gehören, war in Ab:­
der bisherigen Tradition gegenüber sinnvollen weichung von den für den Studienzweig 
-wissenschaftlichen Entwicklungen den Vorzug. "Chemie" vorgesehenen Vorprüfungen schon im 
Die Erwägungen, die dazu geführt haben bei der ersten Studiena:bschnitt eine biologische Ausbil­
Einteilung der Studienrichtungen und Studien- bildung ("Allgemeine Biologie", "Grundlagen 
zweige von den Verhältnissen auszugehen, die der Zoologie" oder "Grundlagen der Botanik") 
sich an den österreichischen Hochschulen ent- einzufügen. Sowohl Studierende der Chemie als 
wickelt haben, wurden weiter oben in den Erläu- auch Studierende der Biologie sollen bereits im 
terungen zu § 2 Abs. 2 ausgeführt. Es sei beson- ersten Studienabschnitt die Möglichkeit des Zu­
ders darauf hingewiesen, daß durch die Eintei- ganges zu diesem Studienzweig erhalten. Dement­
lung in Studienrichtungen u).1d Studienzweige sprechend wird die Grundausbildung im ersten 
nicht starre Grenzen gezogen werden soUen, son- Studienabschnitt differenziert sein müssen;, es 
dern inden einzelnen Studienrichtungen durch werden daher die Prüfungsfächer "Analytische 
die flexible Gestaltung der Bestimmungen über und anorganische Chemie" sowie ,;Chemie für 
Wahlfächer (§ 6 Abs. 3) und über die Austausch- Biologen" zur Wahl gestellt. Entsprechend dem 
barkeit von Prüfungsfächern im zweiten Studien- unterschiedlichen Ausmaß dieser Prüfungsfächer 
abschnitt (§ 9 Abs. 4), insbesondere aber durch werden auch die Anforderungen im biologischen 
die Bestimmung über die Kombination mit den Fach ("Allgemeine Biologie", "Grundlagen der 
erforderlichen Hilfs- und Ergänzungsfächern Zoologie" oder "Grundlagen der Botanik" nach 
(§ 3 Abs. 3), ausreichende Möglichkeiten zur I Wahl des Kandidaten einerseits bzw. "Grund­
Wahrung sinnvoller wissenschaftlicher Zusam- lagen der Zoologie" und "Grundlagen der Bota­
menhänge in der. Gestaltung der Studien offen nik" andererseits) unterschiedlich zu bemessen 
bleib~n. Durch die Zusammenfassung der Geo- sein. 
~hyslk u~d d.er Meteo:ologie als Studienzweige Der den Studienzweig "Biochemie" betreffende 
emer. Studlennchtung Wird die erforderliche diffe- Vorschlag wurde von Fachvertretern der Chemie 
renZIerte ~estaltung. de: Grund~usbildung_ im und der Biologie sowie von' Fachvertretern der 
·ersten Studlenabschmtt .mcln verhmdert;. so wird I>iochemie der Medizinischen und der Philosophi­
es durchaus den.kbar sem? daß von Studierenden sehen Fakultät der Universität Wien und der 
des erst.en ~tudlenabschnltt~s dieser Studienrich- Technischen Hochschule Wien gemeinsam aus ge­
~ung, .. die Sich der Geophysik zuwenden wollen, arbeitet. Es wurde festgestellt, daß diese Ausbil­
m starkerem Maße etwa geologische Vorkennt- dung an der Philosophischen Fakultät neben dem 
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im. Bundesgesetz über technische Studienrkhtun­
gen vorgesehenen Studienzweig "Biochemie und 
Lebensmittelchemie", von dem sie sich insbeson­
dere durch eine stärkere Betonung der biologi­
schen gegenüber der technologischen Komponente 
unterscheidet, gerechtfertigt und notwendig sei. 

. Der Studienzweig "L e ben s mit t e 1-
ehe m i e" (Z. 29 lit. c) soll der wissenschaft­
lichen Berufsvorbildung von Sachverständigen auf 
dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung die­
nen. Zufolge ·der fortgeschrittenen Entwicklung 
auf dem Gebiete der Untersuchung und Begut­
achtung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegen­
ständen erscheint die Ausbildung von Fachleuten 
für das Gesamtgebiet der Lebensmittelwissen­
schaft nicht möglich. Es wurde deshalb eine Auf­
gliederung in Spezialausbildungen aus Lebens­
mittelchemie, Lebensmitteltechnologie und Le­
bensmittelhygiene ins Auge gefaßt. Zur wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung von Fachleuten 
auf dem Gebiete der Lebensmitteltedmologie 
wurde im Bundesgesetz über Studienrichtungen 
der 'Bodenkultur eine Studienrichtung "Lebens­
mittel- und Gärungstechnologie" vorgesehen, der 
Berufsvorbildung von Lebensmittelchemikern soll 
zunächst der im Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen vorgesehene Studienzweig 
"Biochemie und Lebensmittelchemie" dienen, 
während die Berufsvorbildung für Lebensmittel­
experten mit besonderer Berücksichtigung der 
Hygiene in den Aufgabenbereich der Tierärzt­
lichen Hochschule in Wien fallen würde. Bestre­
bungen, eine entsprechende Ausbildung an der 
genannten Hochschule vorzubereiten, sind im 
Gange; es kann erwartet werden, daß diese Be­
strebungen im Rahmen der Reform der Studien 
an der Tierärztlichen Hochschule ihren gesetz­
lichen Nieqerschlag finden werden. 

na der Lebensmittelchemie im Rahmen der 
erforderlichen Spezialisierungen der Ausbildung 
von Lebensmittelexperten eine dominierende 
Rolle zukommt, erscheint der im Bundesgesetz 
über technische Studienrichtungen . vorgesehene 
Studienzweig "Biochemie und Lebensmittel­
chemie" nicht ausreichend, um all e in der Aus­
bildung von Lebensmittelchemikern erforder­
lichen Spezialisierungen zu umfassen. Diese Aus­
bildung an der Technischen Hochschule kann den 
Bedürfnissen nach einer technisch-chemisch, allen­
falls auch technologisch ausgerichteten Berufsvor­
bildung für Lebensmittelexperten genügen, nicht 
aber der ebenfalls erforderlichen chemisch-grund­
wissenschaftlichen Ausbildung von Lebensmittel­
experten. Gewiß wird auf Teilgebieten der Aus­
bildung eine Zusammenarbeit zwischen der philo­
sophischen Fakultät und der Technischen Hoch­
schule, allenfalls auch der Hochschule für Boden­
kultur, möglich sein, doch besteht nach dem ein­
helligen Urteil der Fachleute, dem sich das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung ange-

schlossen hat, ein Bedürfnis nach gesonderten 
Aus bildungs gängen. 

Soweit im Rahmen der Ausbildung die Ablei­
stung einer Praxis außerhalb der Hochschule, 
etwa an einer Lebensmitteluntersuchungsanstalt, 
erforderlich ist, bietet' § 17 Abs. 2 lit: d des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes die Hand­
habe, eine solche im Studienplan vorzuschreiben. 

Auf die gegen die Aufsplitterung der Studien­
richtung "E r d w iss e n s c h a f t e n" (Z. 30) 
in Studienzweige geäußerten Bedenken wurde 
teilweise bereits in den Erläuterungen zu § 2 
Abs. 2 eingegangen. Ergänzend ist zu bemerken, 
daß in .dieser Studienrichtung drei große, für die 
wissenschaftliche Berufsvorbildung wichtige Ge­
biete der Wissenschaften zusammengefaßt sind, 
nämlich Mineralogie und Petrologie, Geologie 
sowie Paläontologie. In den ursprünglichen Ent­
würfen waren drei verschiedene, diesen Fach­
gebieten entsprechende Studiengänge vorgesehen. 
Nach eingehenden Erörterungen zwischen Fach­
vertretern der Philosophischen Fakultäten, der 
Technischen HochsdlUlen und der Montanisti­
schen Hochschule in Leoben entschloß man sich, 
eine weitgehend 'gemeinsame Grundausbildung 
für die Studierenden dieser Fachgebiete zu bean­
tragen. Die formelle Aufsplitterung der Studien­
richtung in zahlreiche Studienzweige hat daher 
ihren Grund vor allem in der Zusammenfassung 
mehrerer Fachgebiete zu einer Studienrichtung. 
Entsprechend den genannten Fachgebieten erga­
ben sich daher als Prüfungsfächer der gemein­
samen Grundausbildung im ersten Studien­
abschnitt die Fächer Mineralogie, Petrologie, 
Geo'logie und Paläontologie, sowie im zweiten 
Studienabschnitt die der speziellen Ausbildung 
dienenden Studienzweige "M i n e r a log i e -
Kr ist a 11 0 g rap h i e", "P e t r 0 log i e", 
"G e 0 log i eU und "P al äon t 0 log i eH. Eine 
weitere Zusammenfassung und Vereinheitlichung 
der Ausbildung in den erdwissenschaftlichen 
Fächern im zweiten Studienabschnitt schien 
jedoch im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit 
der angewandten Methoden und die Verschieden­
artigkeit der Berufsziele nicht mög'lich. 

Der Studienzweig "M 0 n t a n g e 0 log i e" 
ist bereits im Bundesgesetz über montanistische 
Studienrichtungen verankert, ohne einer be­
stimmten Studienrichtung zugewiesen zu sein. 
Schon bei den damaligen Beratungen wurde 
dieser Studienzweig als Studienzweig der Studien-, 
richtung "Erd wissenschaften" vorgesehen. Es 
wurde an eine gemeinsame Durchführung an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Wien 
(erster Studienabschnitt und ein TeiI des zweiten 
Studienabschnittes) und an der Montanistischen 
Hochschule in Leoben (die abschließenden Seme­
ster des zweiten Studienabschnittes) gedacht. 
Gleichzeitig mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
wird dem Nationalrat der Entwurf eines Bun-
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desgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über Kristallsynthesen sowie dem Kristallphasenaufbau 
montanistische Studienrichtungen abgeändert der technischen Erzeugnisse des Gesteinshütten­
wird, vorgelegt. In diesem Gesetzentwurf sollen wesens einschließlich des Glashüttenwesens, der 
,die den Studienzweig "Montangeologie" betref- Keramik und der Baustoffe, sowie der verschie­
fenden Bestimmungen durch eine Verweisung auf , denen Zweige des Hüttenwesens und des Berg­
,den vorliegenden Gesetzentwurf ersetzt werden. wesens befaßt. Es' sei jedoch darauf hinzuweisen, 
Die Prüfungsfächer der zweiten Dipl'Omprüfung, daß die einem solchen Studienzweig entsprechende 
die zur Gänze an der Montanistischen Hochschule I Berufsvorbildung weitgehend bereits durch die 
in Leoben abzulegen sein wird, 'sollen jedoch, I an der Montanistischen Hochschule eingerichtete 
einem ausdrückiichen Wunsch der Montanisti- I Studienrichtung "Gesteinshüttenwesen" vermit­
~chen Hochschule in Leoben folgend, auch im telt werde und daher die Einrichtung des erst­
'Bundesgesetz über montanistische Studienrichtun- genannten Studienzweiges zumindest so lange 
,gen genannt werden. Auf die Nennung ,dieser abgelehnt werden müsse, als die für den im 
Prüfungsfächer auch im vorlie"enden Bundes- Bundesgesetz über montanistische Studienrich­
.gesetz sollte im Interesse einer z~sammenfassen- tungen vorgesehenen Studienzweig ,;Gesteins­
den Darstellung nicht verzichtet werden. hüttenwesen" notwendigen materiellen und per-

sonellen Erfordernisse nicht in ausreichendem 
Ähnlich wie der Studienzweig "Montangeo- Maße sicl1ergestellt seien. Von den Proponenten 

logie" Absolventen des ersten Studienabschnittes dieses Studienzweiges wurde dem entgegengehaI­
der Studienrichtung "Erdwissenschaften" an einer ten: Aufgabe der Montanistischen Hochschule in 
Philosophischen Fakultät die Möglichkeit geben Leoben sei es nach der Ausrichtung ihrer Lehr­
soll, ihre Studien in Richtung auf die Anwen- und Forschungseinrichtungen und der ihr anver­
dung geologischer Kenntnisse im B erg wes e n trauten Gebiete der Wissenschaft, die wissenschaft­
,zu spezialisieren, soll der Studienzweig "T e c h- liche Berufsvorbildung für in der betrieblichen 
n i s c h e Ge 0 log i e" der Spezialisierung auf Forschung und in der Geländearbeit tätige 
die technische Anwendung geologischer Kennt- Ingenieure zu vermitteln. Die wissenschaftliche 
nisse dienen. Dieser Studienzweig wird daher Grundlagenforschung und die wissenschaftliche 
von den Philosophischen Fakultäten und den Berufsvorbildung hiefür dagegen habe ihren 
'Technischen Hochschulen gemeinsam durchzu- Schwerpunkt an den Universitäten. Deshalb ge­
führen sein; den Diplomgrad wird gemäß § 15 hörten auch die der reinen Grundlagenforschung 
Abs. 7 diejenige Hochschule (Fakultät) zu ver- in den Teilgebieten der Erdwissenschaften die­
:leihen haben, an der die Diplomarbeit angefer- nenden Studienzweige zu 4en Lehr- und For-
tigt wurde. schungsaufgaben der Philosophischen Fakultäten. 

I "h l' h . 11 ch d ' I Die Entwicklung im Ausland, aber in zunehmen-
n a n IC er Welse so na en Vorste lungen d M ß ch' I I d f"h d d ß d' 

d P d· S d" . ch d em, a, e au Im n an, u re azu, a !e er roponenten leses tu lenzwelges au er ß I d . b . b h . G d 
OSt d' . T h . h M . I gro en n ustne etne e 0 ne eIgene ,run-

u lenzwelg " e c n I s c eIn e r a 0- f h . h h k .: 
"" f' '11 . d' ch f I'ch lagen orsc ung llIC t me raus ommen; m steI-g I e au emer a gememen er wIssens a t I en d M ß .. d d h ch' d I d 

Grundlagenausbildung aufbauend, Absolventen get; em
ch 

a e
b 

wuDr. eIn ~ er ~u 111 cher ndu-
d ' S d' b cl' d Z stne s on ne en Ip ommgellleuren au an en 

es ersten tu Jena s llllttes en ugang zu ph'l h' ch F k I ., b'ld G I 
einer der technischen Anwendung mineralogischer, 10SOP IS en a u tate~. ausge I et~ eo 0-
K . d' d S . r . "ff gen, Mmeralogen und Palaontologen· elllgesetzt. 
enntllls~e le~en en pez:a lSIerung ero nen. Derzeit müßten die Vertreter der Grundlagen-

Der StudIenzweIg geht auf elllen von Vertretern, . ., .. ,.' , , . 
d PhT- h' ch F k I .. d d T ch '1 wIssenschaften SIch dIe fur Ihre Zusammenarbeit 
; ~s: h I en a u ~aten un ,er b ': nI- mit den Diplomingenieuren erforderlichen Kennt-

Sv en
chl 

0 s~'cku enD' geMmelllsa~ . achusgHearcheltcheteln nisse derGrenzg~biete nachträglich im Beruf et-
ors ag zuru . le ontamstls e 0 s u e b' .. I'ch' 'ckl ch 

. L b h 'ch"h S 1l h f wer en. DIe wIssenschaft I e Entwi ung ma e In eo en at SI In I rer te ungna me au .. .. k M ß'ch .. 
d S d k 11 ' Ich S' d' . III Immer star erem a e III t nur eInerseIts . en tan pun t geste t,eIn so er tu lenzwelg . 'f ch' d . j' . d 
. .. H' bl'ck f d B d f f" . eIne, orts reiten e Spezla ISlerung, son ern an-
sei Im III I au en e ar ur eme entspre- d . h" d" I'" A b'ld 
ch d B f b'ld d ch . 11 d ch ererselts auc ellle Inter lSZIP mare us I ung, en e eru svor I ung ur aus smnvo, 0 d' . I ' .. d d 

I1 d · S d' .. H' bl'cl f d' le Vermltt ung von Kenntmssen zumm est er so te leser tu lenzwelg Im m I (au le dl d b' rf d l'ch . 
A f b d M .. ch H ch ch 1 d Grun agen er Grenzge lete e or er I . Dle-

d
u ga e.n

h 
er h ondtamstlLs hen °d FS u he un sen Bedürfnissen komme die Aufspaltung der 

, er an I r vor an enen e r- un orsc ungs- d' ch'f l'ch S d' . . . d 
"ch d M .. ch H 'ch ch I' er wIssens a tl en tu len m emerselts er elllrl tungen er ontalllstls en 0 s u e III . . • • . 

Leoben vorbehalten bleiben und de t pre- remen Grundlagenforschung, andererseIts m emer 
chend durch NovelIierung des Bund~s~~s:tzes Verbindung der .Ausbildung inder Grundlagen­
über montanistische Studienrichtungen eingerich- f~rschung un~ m d~r angewandten F~rschung 
tet werden. Unter "Technischer Mineralogie" sei dIenende St~dlenzw.elge entgege~, wobei. ers:ere 
jenes technisch-wissenschaftliche Fachgebiet zu Sache der PhIlosophIschen Fakultaten allem selen, 
verstehen, das sich mit der Mineralogie der während letztere die Zusammenarbeit mit den 
natürlichen und anderen Rohstoffarten (ein- Hochschulen technischer Richtung erforderten -
schließlich Zwischenprodukten) im Hinblick auf neben den primär auf die angewandte Forschung 
ihre technische Verwendbarkeit und mit den gerichteten Studien, die zur Gänze in den Auf-
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gabenbereich der Homschulen temnischer Rich­
tung gehören. 

Wie schon die Prüfungsfächer des Studien­
zweiges "Technische Mineralogie" zeigten, sei er 
keineswegs mit einem der an der Montanisti­
smen Hochsmule in Leoben eingerichteten rein 
auf angewandte Forschung bezogenen Studien­
richtungen, wie insbesondere der Studienrichtung 
"Gesteinshüttenwesen", identisch. Dies schließe 
jedom eine Mitwirkung der Montanistischen 
Homschuie in Leoben nicht aus, die im Gegenteil 
wünsmenswert sei. Keinesfalls sollten durch Eli­
minierung des Studienzweiges "Technische Mine­
ralogie" aus dem Gesetzentwurf mögliche wissen­
schatfliche Entwicklungen verhindert werden. 

Bedenken wurden' von seiten der Montanisti­
schen Hochschule in Leoben auch gegen den 
Studienzweig "G e 0 c h e m i e und Lag e r­
s t ä t t e n 1e h r e" vorgebracht: 

, Einer solchen Ausbildung entspreche kein ge~ 
eignetes Berufsziel, für das nicht an der Monta­
nistischen Hochschule in Leoben durm die 'dort 
eingerichteten Studienrichtungen eine bessere 
Berufsvorbildung geboten werden könne. Dies 
sei insbesondere im Hinblick auf die für die 
Durchführung dieses Studienzweiges erforder­
lichen Kosten sowie auf die mangelnde Berufs­
möglichkeiten für Absolventen desselben bedenk­
lich. Dem wurde von Vertretern der Philosophi­
schen Fakultät Innsbruck entgegengehalten, daß 
ein diesem Studienzweig entsprechendes Studium 
bereits jetzt am Institut für Mineralogie und 
Petrographie der Universität Innsbruck durchge­
führt werde. Die in Innsbruck gemachten Erfah~ 
rungen hätten gezeigt, daß nicht nur im Inland, 
sondern auch von seiten ausländischer' Studie­
render das Interesse bestehe, Geochemie bzw. 
Lagerstättenlehre nicht mit technischen Fächern 
der Montanwissenschaften, sondern mit anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern zu kombinieren. 
Die Absolventen dieses Studiums an der Philoso­
phischen Fakultät Innsbruck hätten, bisher keine 
Schwierigkeiten gehabt, beruflich unterzukom­
men. 

Anläßlich einer abschließenden Beratung über 
diesen Gegenstand erklärten die Vertreter der 
Montanistischen Hochschule in Leoben, bei Auf­
rechterhaltungder grundsätzlichen, gegen diesen 
Studienzweig bestehenden Bedenken gegen die 
Ermöglichung der Einrichtung desselben dt1.rch 
das Studiengesetz keine Einwendung zu erheben, 
um wissenschaftliche Entwicklungen nicht zu ver­
hindern. Vor der tatsächlichen Einrichtung durch 
Erlassung der Studienordnung müßten jedoch 
eingehende Untersuchungen über Bedarf und 
Kosten durchgeführt werden. Die Einwendungen 
gegen den Studienzweig "Technische Mineralogie" 
wurden jedoch aufrecht erhalten. 

Die Studienzweige "Geochemie und Lagerstät­
tenlehre" und "Technische Mineralogie" wurden 
1m vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen, ob-

wohl eine völlige Einigung nicht erzielt werden 
konnte. Auf die von der Montanistischen Hoch­
schule geäußerten Bedenken war ausdrücklich 
hinzuweisen. Die tatsämliche Einrichtung dieser 
Studienrichtungen wird jedenfalls nimt ohne 
weiteres erfolgen können, sondern genaue Unter­
suchungen über den tatsächlichen Bedarf an sol­
chen Berufsvorbildungen im Verhältnis zu den 
mit der Einrichtung verbundenen Kosten voraus­
setzen. 

Von einer weiteren Aufgliederung des Studien­
zweiges "Paläontologie" etwa in "Paläozoologie" 
und "Paläobotanik" wurde abgesehen, da diese 
Spezialisierungen durch Wahlfämer erreicht wer­
den können. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die 
Aufspaltung der Studienrichtung "Erdwissen­
schaften" in zahlreiche Studienzweige der Schwer­
punktbildung an den einzelnen Hochsmulen hzw. 
Fakultäten entgegenkommen wird. 

In gleicher Weise ist aum die Studienrimtung 
"B i 010 g i e" (Z. 31) in Entsprechung der er­
forderlichen Spezialisierungen in mehrere Stu­
dienzweige aufgegliedert. Die Grundausbildung 
im ersten Studienabschnitt wird aum hier weit­
gehend, wenn auch nicht völlig, einheitlich zu 
gestalten sein. Der Studienzweig "Ge n e t i k" 
wurde in den Entwurf aufgenommen, obwohl 
die Voraussetzungen für die Durchführung des­
selben bisher noch an keiner Hochschule vorlie­
gen. Da die wissenschaftliche Entwicklung aber 
ein solches Studium voraussichtlich in absehbarer 
Zeit notwendig machen wird, sollte die gesetz­
liche Grundlage hiefür bereits jetzt geschaffen 
werden. 

Auf Grund der Ergebnisse von Beratungen mit 
Fachvertretern der Biologie an Medizinischen und 
Philosophischen Fakultäten wird das Studium der 
"H u man bio 1'0 g i e" als Studienzweig der 
Studienrichtung "Biologie" vorgesehen. Ein Stu­
dium der "Humanbiologie" ist - hervorgegan­
gen aus dem Studium der "Anthropologie" durm 
Verselbständigung der geisteswissenschaftlichen, 
Aspekte insbesondere in der Volkskunde und in 
der Völkerkunde - derzeit nur an der Philoso­
phischen Fakultät der Universität Wien einge­
richtet. Der derzeitige Inhaber der Lehrkanzel 
für Humanbiologie hätte es vorgezogen, wenn 
dieses Fach als eigene Studienrichtung vorgesehen 
worden wäre, da eine Grundausbildung aus Zoo­
logie und insbesondere Botanik in dem Ausmaß, 
wie sie für die anderen Studienzweige der Stu­
dienrichtung "Biologie" vorgesehen ist, für 
Humanbiologen ni mt erforderlim sei, während 
diese vielmehr einer eingehenden anatomischen 
und physiologischen Grundausbildung' bedü rften, 
die derzeit den Hörern der Humanbiologie an 
der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 
vermittelt werde. Diesem Vorschlag konnte im 
vorliegenden Gesetzentwurf jedoch nicht gefolgt 
werden, da er sowohl von den Vertretern der 
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Biologie an den Philosophischen Fakultäten als 
auch von den Vertretern der Biologie an den 
Medizinischen Fakultäten abgelehnt wurde. Ins­
besondere wurde der Befürchtung Ausdrudi ver­
liehen, ein solches Studium könnte sich als Aus 
weichstudium für gescheiterte Studierende der 
Medizin anbieten, denen dann reale Berufs­
chancen versagt blieben. 

Das Studium der "P al äon t 0 log i e" wurde 
nicht nur als Studienzweig der Studienria1.tunf 
"Erdwissenschaften" (Z. 30 Et. h), sondern auch 
als Studienzweig der Studienrichtung "Biologie" 
vorgesehen. Auch Absolventen des ersten Stu­
dienabschnittes der Studienrichtung "Biologie" 
soll, wenn sie die erforderlichen erdwissenschaft­
lichen Grundkenntnisse erworben haben, der Zu­
gang zu diesem Studienzweig, der ja ein Teilge­
biet der Biologie mit starken erdwissenschaft­
lichen Bezügen darstellt, offenstehen. Auch von 
den Studierenden des ersten Studienabschnittes 
der Studienrichtung "Erdwissenschaften" werden 
als Voraussetzung für die Zulassung zum zweiten 
Studienabschnitt des Studienzweiges "Paläontolo­
gie" biologische Grundkenntnisse als Hilfs- bzw. 
Ergänzungsfach zu verlangen sein. 

Als einzige Studienrichtung der Lehramtsstu­
dien soll die Studienrichtung "B i 0 log i e und 
Er d w iss e n s eh a ft e n CL ehr amt an 
h ö her en S eh u I e n)" (Z. 32) nicht mit einer 
anderen Studienrichtung der Lehramtsstudien 
kombiniert werden (§ 3 Abs. 4 zweiter Satz), da 
diese Studienrichtung in sich eine Kombination 
zweiter Gebiete der Wissenschaft darstellt. Bera­
tungen mit Fachvertretern der Biologie und der 
Erdwissenschaften an den Hochschulen und mit 
Vertretern des Unterrichtsfaches "Naturge­
sdtichte" an den höheren Schulen haben zu dem 
Ergebnis geführt, daß eine wissenschaftliche Be­
rufsvorbildung für das Lehramt aus "Naturge­
schichte" in anderer Form kaum möglidt ist. Im 
Hinblick darauf, daß nach den Lehrplänen der 
höheren Schulen der Lehrstoff aus "Biologie" 
gegenüber den erdwissenschaftlichen Lehrstoffen 
überwiegt, konnte die Kombination zweler 
gleichwertiger Studien richtungen zur wissen­
schaftlichen Berufsvorbildung für das Lehramt 
aus Naturgeschichte nicht in Betracht gezogen 
werden. Absolventen dieser Studienrichtung wer­
den daher im Gegensatz zu den Absolventen 
sonstiger Studien für das Lehramt an höheren 
Schulen nur ein Unterrichtsfach zu vertreten 
haben. Um ihnen eine breitere Einsatzmöglia1.keit 
zu bieten, wurde erwogen, Absolventen dieser 
Studienrichtung, die die geforderten Vorkennt­
nisse aus Chemie durch Freifächer auf das für die 
Lehrbefähigung aus Chemie an der Unterstufe 
erforderliche Ausmaß erweitern und durch die 
entsprechende fachdidaktische Ausbildung ergän­
zen, die Lehrbefähigung für das Fach "Chemie" 
an ,der Unterstufe zuzuerkennen. 

Die Studienrichtung "War c n k und e und 
Tee h n 0 log i e (L ehr amt a n h ö her e n 
S c h u le n)" (Z. 33) soll der wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung für Lehrer aus diesem Unter­
richtsfach an berufsbildenden höheren Schulen 
dienen. Sie wird voraussichtlidt im ersten Stu­
dienabsdtnitt an der Philosophischen Fakultät, 
im zweiten Studien abschnitt an der Hochsdtule 
für Welthandel sowie an der Hochschule für 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz zu 
absolvieren sein. 

Die Studien richtung "P h arm a zieH (Z. 34) 
stellt eine komplexe, auf ein bestimmtes Berufs­
ziel ausgerichtete Vorbildung dar und ist gegen­
wärtig durch die pharmazeutische Studien- und 
Prüfungsordhung, StGBl. Nr. 166/1945 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 19611969, 
geregelt. 

Ebenso wie die naturwissenschaftlidten Stu­
dienridttungen können audt die Studienridttun­
gen "G e 0 g rap h i eH (Z. 35) und "P s y c h 0-

10 gi e" (Z. 36) im Hinblick auf ihren Umfang 
und die weitgehende Verselbständigung ihrer 
Teilgebiete als Studium eines Fädterkomplexes 
angesehen werden, die, wenn sie audt nidtt auf 
ein konkret umri~·senes Berufsziel hinführen, 
dodt eine ausreidtende, durdt Wahlfädter noch 
zu spezialisierende Berufsvorbildung vermitteln. 
Audt diese bei den Studienridttungen werden da­
her nidtt mit einer zweiten Studienridttung, 
sondern gemäß § 3 Abs. 3 mit den erforderlidten 
Hilfs- und Ergänzungsfädtern zu kombinieren 
sein. 

In der Studienridttung "G e 0 g rap h i e" 
(Z. 35) sind - abgesehen vom Studienzweig der 
Lehramtsstudien - im zweiten Studienabsdtnitt 
die Studienzweige "Geographie", "Raumfor­
sdtung und Raumordnung" und "Kartographie" 
vorgesehen. In den der Erstellung des Gesetz­
entwurfs vorausgehenden Beratungen wurde von 
Fadtvertretern der Geographie die Einrichtung 
weiterer Studienzweige, insbesondere der Stu­
dienzweige "Bodengeographie", "Hydrogeo­
graphie" und "Fremdenverkehrsgeographie", 
vorgeschlagen und darüber hinaus gefordert, 
im besonderen Studiengesetz die Möglichkeit der 
Einrichtung weiterer Studienzweige der Geo­
graphie durch die Studienordnung zu verankern. 
Von anderen Fachvertretern dagegen wurde die 
Aufspaltung der Studienrichtung in eine größere 
Zahl von Studienzweigen abgelehnt und an der 
grundsätzlichen Einheitlichkeit der Ausbildung 
mit zahlreidten Wahlmöglidtkeiten festgehalten. 
Eine Umfrage bei den Hochsdtulen, deren Lehr­
und Forschungsaufgaben durch die erwähnten 
Studienzweige "Bodengeographie", "Hydrogeo­
graphie" und "Fremdenverkehrsgeographie" be­
rührt würden, sowie bei den Bundesministerien, 
in deren Ressortbereich die so spezialisierten 
Studiengängen entspredtenden beruflichen Mög-
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lichkeiten fallen würden, hat ergeben, daß bei 
grundsätzlicher Anerkennung der Notwendig­
keit solcher Berufsvorbildungen ihre Institutio­
nalisierung als Studienzweige der Geographie 
- die nur einen Teilbereich der in solchen Stu­
diengängen zusammenzufassenden Fachgebiete be­
trifft -, jedoch überwiegend abgelehnt wird, In 
der Erwägung, daß solche Spezialisierungen nur 
für wenige Studierende in Betracht kommen 
w~rden, daß überdies der Zugang zu solchen 
Spezialausbildungen nicht nur Studierenden der 
Geographie, sondern auch anderer Studien offen 
stehen sollte, sowie daß schließlich eine vollstän­
dige Aufzählung aller allenfalls in Betracht kom­
menden Spezialisierungen im Studiengesetz nicht 
möglich ist, wurde im vorliegenden Gesetzent­
wurf von einer Nennung solcher Studienzweige 
Abstand genommen. Die eine flexible Gestaltung 
der Studien. durch den einzelnen Studierenden 
ermöglichenden Bestimmungen dieses Gesetzent­
wurfs sowie auch die in der Studienrichtung 
"Geographie" vorgesehenen Wahlfächer werden 
die individuelle Gestaltung der Studien in Rich­
tung solcher Spezialausbildungen im ausreichen­
den Maße zulassen. 

Die Einrichtung emes Studienzweiges 
.,R a u m f 0 r s c h u n gun d Rau m 0 r d­
nu ng", die an der Philosophischen Fakultät 
der Universität Wien in Betracht kommen wird, 
wurde von den Vertretern der an der Tech­
nischen Hochschule in Wien eingerichteten Stu­
dienrichtung "Raumplanung und Raumord­
nung" ausdrücklich begrüßt und ein solches Stu­
dium als sinnvolle Ergänzung des Studiums der 
"Raumplanung und Raumordnung" bezeichnet. 
Aufgabe der Absolventen dieses Studienzweiges 
wird es sein, die theoretischen Voraussetzungen 
für die Raumplanung und Raumordnung zu un­
tersuchen. Desgleichen fand auch der Studien­
zweig "K art 0 g rap h i e" - für dessen Ein­
richtung die Voraussetzungen ebenfalls an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Wien 
gegeben sind - die Zustimmung der Fachver­
treter der Studienrichtung "Vermessungswesen" 
an der Technischen Hochschule in Wien. Wäh­
rend das Studium des Vermessungswesens der 
Vermessung und Abbildung der gekrümmten 
Erdoberfläche gilt und vor allem einer mathe­
matischen Grundlagenausbildung bedarf, ist Auf­
gabe der Kartographie die sachliche Darstellung 
der Gegebenheiten auf der Erdoberfläche in kar­
tenmäßiger Form auf der Grundlage der von den 
Geodäten durchgeführten Erdvermessung. 

Wenn für die Studienrichtung "P s y c hol 0-

gi e" (Z. 36) eine zehnsemestrige Studiendauer 
vorgeschlagen und auf die Kombination mit 
einer zweiten Studienrichtung verzichtet wird, 
so soll damit der systematischen Stellung und 
dem wissenschaftstheoretischen Aufbau dieses 
Faches, das sowohl Aspekte der biologisch-medi­
zinisch orientierten Naturwissenschaften als auch 

der Sozialwissenschaften und der Geisteswissen­
schaften in sich vereint, sowie die Kenntnis 
mathematisch-statistischer Methoden erfordert, 
Rechnung getragen werden. 

Insbesondere ist auf die Prüfungsfächer 
"Klinische Psychologie" und "Psychopathologie 
und Psychiatrie für Psychologen" zu verweisen, 
deren Berücksichtigung von den Vertretern der 
MedizinisChen Fakultäten überwiegend als eine 
Hebung der Ausbildung der Psychologen und 
eine Angleichung an das europäische Ausbil­
dungsniveau, insbesondere an das des übrigen 
deutschen Sprachraumes, begrüßt wurde. Diese 
beiden Fächer stellten aber Teilgebiete der medi­
zinischen Wissenschaften dar und wären daher 
an den Medizinischen Fakultäten einzurichten. 
Den Studierenden der Psychologie müsse die 
Grenze zwischen psychologischer Beratung und 
psychiatrischer Behandlung' nahegebracht wer­
den; zur Ausübung einer psychotherapeutischen 
Tätigkeit könne das Studium auf keinen Fall 
befähigen. Die Abgrenzung. des Prüfungsfaches 
"Psychopathologie' und Psychiatrie fürPsycho­
logen" gegenüber der psychopathologischen und 
psychiatrischen Ausbildung .der Studierenden der 
Medizin soll durch die gewählte Bezeichnung 
zum Ausdruck kommen. Inden zum gegenständ­
lichen Fach eingelangten Stellungnahmen auch 
von seiten Philosophischer Fakultäten wird die 
Ansicht vertreten, daß es an der Medizinischen 
Fakultät einzurichten sein wird. Bezüglich des 
Faches "Klinische Psychologie" besteht' diese Ein­
helligkeit nicht, da nach Meinung der Fachver­
treter der Psychologie in diesem Fach auch Fragen 
der psychologischen Beratung wie Erziehungs­
beratung, Lebensberatung und ähnliches behan­
delt werden sollen. In den der Erlassung der 
Studienordnung vorausgehenden Beratungen 
wird zu klären sein, ob dieses Fach ausschließlich 
von den Medizinischen Fakultäten oder aber 
allenfalls von Mitgliedern des Lehrkörpers der 
Medizinischen und Philosophischen Fakultäten 
g e m ein sam durchzuführen sein wird. 

Es versteht sich von selbst, daß in der Stu­
dienrichtung "P h i los 0 phi e, P ä d a g 0 g i k 
und Psychologie (Lehramt an 
h ö her e n Sc h u I e n)" (Z. 37) keine volle 
Ausbildung in den drei genannten Gebieten der 
Wissenschaft geboten werden kann; die Ausbil­
dung wird sich vielmehr an den für das genannte 
Unterrichtsfach erforderlichen Lehrinhalten zu 
orientieren, in der wissenschaftlichen Vertiefung 
auf einzelne Teilgebiete zu konzentrieren haben. 

Der Studienzweig "Sportwissenschaften" der 
Studienrichtung "S p 0 r t w iss e n s c h a f t e n 
und Lei b e s erz i eh u n g" (Z. 38) soll der 
wissenschaftllchen Berufsvorbildung von Trai­
nern, Managern, Sport journalisten und anderen 
mit Fragen des Sports befaßten Akademikern 
dienen. Er wird mit einer anderen Studienrich-
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tung (§ 3 Abs. 1) oder mit sinnvoll ergänzenden 
Fächern (§ 3 Abs. 2) zu kombinieren sein. Die 
Studienzweige "Sportwissenschaften" und "Lei­
beserziehung (Lehramt an höheren Schulen)" 
weisen im Hinblick auf die Verschiedenheit der 
notwendigen Grundausbildung auch im ersten 
Studienabschnitt nur zum Teil gleichartige Rege­
lungen auf. 

Die Studienricl1tung"L e ben s wir t-
schaftskunde (Lehramt an höhe­
ren S c h u I e n)" (Z. 39) stellt eine Zu sam-

· menfassung naturwissenschaftlicher, wirtschafts­
wissenschaftlicher, pädagogischer, psychologischer 
und technologischer Studien und der Vermittlung 
praktischer Kenntnisse als Berufsvorbildung für 
das Lehramt aus dem Unterrichtsfach "Ernäh­
rungslehre und Hauswirtschaft" an Wirtschafts-

.kundlichen Realgymnasien für Mädchen dar. 

Die der wissenschaftlich-künstlerischen Berufs-
· vorbildung für das Lehramt an höheren Schulen 
dienenden Studienrichtungen werden unter Z. 4'0 
bis 44 genannt (vgI. auch Abs. 5 lit. b). Diese 
Studienridttungeri . werden, jedenfalls was die 
Vermittlung der erforderlichen praktisch-künstle-

· rischen Fähigkeiten betrifft, nach Maßgabe der 
vorhandenen Lehr- und Forschungseinrichtungen 
an den Kunsthochschulen bzw. an der Akademie 
der bildenden Künste in Wien einzurichten sein. 
Audt sie sollen nach den Bestimmungen des vor­
liegenden Gesetzentwurfs gestaltet werden und 
auch mit Studien zur wissenschaftlichen Berufs­
vorbildung für das Lehramt an höheren Schulen 
kombinierbar sein. Im § 11 Abs. 2 ist vorgesehen, 
daß auf diese Studien, auch soweit sie an Kunst­
hodtschulen oder der Akademie der bildenden 
Künste eingerichtet sind, die Bestimmungen des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes und des 
vorliegenden Gesetzentwurfes sinngemäß anzu­

. wenden sind, wie dies schon das Bundesgesetz 
fiber technische Studienrichtungen hinsichtlich des 
Studiums der Architektur verfügt hat. . 

In den Abs. 4 und 5 werden aus Gründen der 
übersichtlichkeit die' Studienrichtungen ~nd 
Studienzweige der . allgemeinen Diplomstudien 
(Abs. 4) bzw. der Lehramtsstudien (Abs. 5) noch 
einma'l gesondert aufgeführt .. 

Hinsichtlich Abs. 6 wird auf die Erläuterungen 
Zu Abs. 3 Z. 21 (sonstige philologische und kul­
turkundliche Studienrichtungen) verwiesen. 

Abs. 7 dient der Klarstellung, daß die Bestim­
mungen über Studienrichtungen, sofern eine 
Studienrichtung . mehrere Studienzweige umfaß t, 
jeweils auf den im Einzelfall gewählten Studien­
zweig anzuwenden sind. 

Zu § 3: 

In dieser Bestimmung sind die Vorschriften 
über die Kombination von Studien zusammen­
gefaßt. 

Schon nach den derzeit giiltigen Studienvor­
schriften für die Studien, deren Reform der vor­
liegende Entwurf dienen soll, umfassen diese 
Stu'dien, mag es sich nun um die derzeitigen 
Doktoratsstudien an den Philosophischen Fakul­
täten oder um die Studien für das Lehramt an 
höheren Schulen handeln, grundsätzlich jeweils. 
das Studium einer Kombination von Fachgebie­
ten. Eine Ausnahme bildet derzeit lediglich das 
Studium der Pharmazie, das einen Komplex 
mehrerer Fachgebiete umfaßt. Die Gründe, die 
dafür sprachen, bezüglich der naturwissenschaft­
lichen Studienrichtungen und einiger anderer 
Studienrichtungen -:-. soweit sie nicht der Be­
rufsvorbildl:lllg für das Lehramt an höheren 
Schulen dienen - von dieser Regel abzugehen. 
und die Kombination auf die erforderlichen 
Hilfs- und Ergänzungsfächer zu beschränken 
(Abs. 3), wurden in den Erläuterungen zu § 2 
Abs. 3 bereits dargelegt. Dort wurden auch die 
Erwägungen ausgeführt, die hinsichtlich der üb­
rigen Studien zu einer Beibehaltung der grund­
sätzlichen Kombination zweier solcher Sttidien­
richtungen (Abs. 1) geführt haben. 

Die Wahl der gemäß Abs. 1 zu kombinieren­
den Studienrichtungen soH den Studierenden 
freigestellt werden, die damit allerdings auch das 
Risiko geringerer Berufsaussichten auf sich neh­
men. Die Wichtigkeit ausreichender Studien­
beratung auch in dieser Hinsicht liegt auf der 
Hand. Die gemäß Abs. 2 vorgesehene Kombi­
nation einer Studienrichtung mit einer Gruppe 
vom' Studierenden gewählter Fächer anstelle 
einer zweiten Studienrichtung soll allerdings nur 
insoweit zulässig sein, als die Wahl im Hinblick 
auf die wissenschaftlichen Zusammenhänge und 
den Fortschritt der Wissenschaften oder auf die 
Erfordernisse e.iner bestimmten wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung sinnvoll ist. Die Wahl wird 
daher auch an die Bewilligung der zuständigen 
akademischen Behörde zu knüpfen sein, der di.e 
Beurteilung des Vorliegens der genannten Vor­
aussetzungen obliegt. Diese Einschränkung der 
Wahlfreiheit erscheint erforderlich, um die Wahl 
sinnloser Konglomerate disparater Fächer im 
Interesse der Studierenden zu verrneideri. . 

Diese Bestimmung wird im Sinne der Lern­
freiheit (§ 1 Abs. 1 lit. d und § 5 Allgemeines 
Hochschul-Studiengesetz) so auszulegen sein, daß 
eine Versagung der Bewilligung mir dann in 
Frage kommt, wenn die gewünschte Zusammen­
stellung von Fächern tatsächlich sinnlos erscheint. 
Eine solche Einschränkung erscheint zum Schutze 
der Studierenden, vor allem der' Studienanfänger. 
notwendig, da es sich ja nicht wie im Abs. 1 um 
die Kombination zweier durch Studiengesetz, 
Studienordnung . und Studienplan geregelter 
Studienrichtungen, sondern uni eine Zusammetl­
stellung v:onFächern durch den Studierenden 
selbst handelt. 
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Die Bestimmung des Abs. 2 wird auch die 
Kombination geisteswissenschaftlicher Studien­
richtungen mit naturwissenschaftlichen oder for­
malwissenschaftlichen Studien sowie mit Teil­
gebieten der Geographie oder 'der Psychologie -
so etwa die Ergänzung der Studienrichtung "Päd­
agogik" durch psychologische Fächer oder der 
Studienrichtung "Ur- und Frühgeschichte" durch 
erdwissenschaftliche Fächer - ermöglichen. 

Die Bestimmung, daß die gemäß Abs. 2 ge­
wählten Fächer in Ausmaß und Anforderungen 
einer zweiten Studienrichtung gleichwertig sein 

'müssen, ist im Hinblick auf das in den Studien­
ordnungen festzusetzende Ausmaß der kombi­
nierten Studien notwendig. Die Bestimmung 
schließt nimt aus, daß ein Teil der zusätzlich 
gewählten Fächer oder auch ihre Gesamtheit dem 

. Wissensgebiet der ersten Studienrichtung im 
Sinne zusätzlicher Spezialisierungen entnommen 
wird. Damit ist aum der im Zuge der Begut­
achtungen erhobenen Forderung Rechnung ge-

. tragen, auch in den. grun~sätzlim mit . einer 
zweiten Studienrichtung zu kombinierenden 
Studienrichtungen die Möglichkeit einer Konzen­
trierung auf das der Studienrichtung entspre-

i mende Fachgebiet mit den erforderlimen Hilfs­
und Ergänzungsfächern nach dem Muster der in 
Abs. 3 vorgesehenen Regelung zuzulassen. 

Während die Kombination mit einer zweiten 
.Studienrimtung sich auf die im vorliegenden 
Entwurf geregelten Studienrichtungen beschrä­
ken muß, schließt Abs. 2 die Wahl von Fächern, 

'. die einer durch ein anderes besonderes Studien­
gesetz geregelten Studienrichtung angehören, mit­
hin insbesondere auch die Wahl von Fächern, die 
an einer anderen Hochschule oder Fakultät 

-durchgeführt werden, keineswegs aus, sofern die 
Wahl im Sinne dieser Bestimmung sinnvoll ist. 

Der letzte Satz des Abs. 2 sieht vor, daß eine 
Bewilligung durch die zuständige akademische 
Behörde dann nicht erforderlich ist, wenn die 
Wahl bestimmter Fächer im Studienplan empfoh­
len wurde. Diese Bestimmung soll den akademi­
schen Behörden die Möglichkeit gebeh~ besonders 

'geeignete Ergänzungen des Studiums einer Stu­
dienrichtung bereits im Studienplan vorzusehen 
und ,zu regeln. 

Bezüglich der Erwägungen, die zur Bestim­
mung des Abs. 3 geführt haben, ist. auf die 
Erläuterungen zu § 2 Abs. 3 zu verweisen. 
Unter Hilfsfächern werden solche Fächer zu ver­

. stehen· sein, ·deren Kenntnis zUm Verständnis der 
Prüfungsfächer der Studienrichtung erforderlich 

. ist, unter Ergänzungsfächern solche Fächer, die 
das Studium im Hinblick auf die Ausbildungs-

_. z~ele sinnvoll ergänzen. Als Ergänzungsfächer 
werden auch Wahlfächer in Betracht gezogen 
werden können. Der Verordnungsgeber soll die 
Ermächtigung erhalten, solche Fächer, sofern sie 

., J;l.icht in der Anlage .zum vorliegenden Gesetz-

entwurf eigens genannt sind, in der Studienord­
nung als Vorprüfungsfächer festzulietzen. Die 
Ermächtigung erscheint im Sinne des Art. 18 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes ausreichend determi­
niert, da als Richtlinie die Erfordernisse der durch 
die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzent­
wurfs, insbesondere der Anlage, im Zusammen­
hang mit den Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes festgelegten Ausbil­
dungsziele genannt sind. Alle in Betracht kom­
menden Hilfs- und Ergänzungsfächer in der 
Anlage zum Gesetzentwurf anzuführen, hat sich 
dagegen als nicht möglich und nicht zweckmäßig 
erwiesen. Hilfs- und Ergänzungsfächer wurden 
daher in der Anlage nur insoweit genannt, als 
sie entweder wegen ihrer besonderen Bedeutung 
für die Ausbildung als Diplomprüfungsfächer 
vorzusehen waren oder ihre ausdrückliche Nen­
nung im Gesetz entweder wegen der stark berufs­
orientierten Ausrichtung einer Studienrichtung _ 
wie etwa der "Pharmazie" - oder zur Kenn­
zeichnung erforderlicher Differenzierungen der 
Einführung in die Grundlagen im ersten Studien­
abschnitt für verschiedene Studienzweige einer 
Studienrichtung, wie etwa bei den Erdwissen­
schaften, notwendig sind. 

Eine Kombination zwischen Teilgebieten 
zweIer der im Abs. 3 genannten Studienrich­
tungen wird nur. als studium irregulare gemäß. 
§ 13 Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes in Betracht kommen. Auf die diesbezüg­
lichen. Ausführungen zu § 2 Abs. 3 wird ver­
wiesen. 

Abs. 4 enthält die Vorschriften über' die 
Kombination der Studienrichtungen oder Stu­
dienzweigeder Lehramtsstudien. 

Mit Ausnahme der Studienrichtung "Biologie 
und Erdwissenschaften (Lehramt an höheren 
Schulen)", die aus bereits dargelegten Gründen 
in sich eine Kombination zweier Fachgebiete dar­
stellt, werden alle Studienrichtungen (Studien­
zweige) der Lehramtsstudien mit einer zweiten 
Studienrichtung (einem zweiten Studienz'Yeig) 
der Lehramtsstudien und mit der pädagogischen 
Ausbildung zu kombinieren sein. Der Vorschlag,. 
auch Lehramtsm~dien aus nur einem Fachgebiet 
vorzusehen, um Absolventen eines solchen Stu­
diums mit allel1falls reduzierter. Lehrvefl)flich­
tung die Möglichkeit einer wissenschaftlichen 
oder sonstigen Tätigkeit neben dieser Lehrver­
pflichtung zu geben, wird im vorliegenden Ent­
wurf nicht aufgegriffen; aus grundsätzlichen Er­
wägungen wird vielmehr generell die Kombina­
tion zweier Studienrichtungen der Lehramtsstu­
dien vorgesehen. Für diese Entscheidung waren 
nicht so sehr die größere Einsatzfähigkeit der 
Absolventen an höheren Schulen, sondern, ab­
gesehen vom wissenschaftlichen Aspekt, 'vor 
allem didaktische Gründe maßgebend: es wird 
angestrebt, die Zahl der in einer, Klasse eingesetz-
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ten Lehrer möglichst niedrig zu halten, was die Zu § 4: 
Einsatzfähigkeit der Lehrer in mehr als einem Die Bestimmungen des§ 4 betreffen die Vor-
Gegenstand voraussetzt. aussetzungen für die Zulassung zum Studium 

Ebenso wie bei den sonstigen Diplomstudien der in diesem Entwurf geregelten Studienrich­
soll auch bei den Lehramtsstudien grundsätzlich tungen, $oweit sie nicht schon aus § 7 Abs. 1 
freie Kombinierbarkeit der Studienrichtungen bis 8 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 
bestehen. Im Interesse der Studierenden sind je- hervorgehen. Entsprechend den in Anlage A ent­
doch, vor allem im Hinblick auf die berufliche haltenen Bestimmungen wird vor Inskriptiondes 
Einsatzfähigkeit der Absolventen, gewisse Ein- ersten Semesters der Studienrichtungen "Kunst­
schränkungen erforderlich, die in der Studien- geschichte", "Musikwissenschaft" sowie der der 
ordnung vorzusehen sein werden. Auch diese wissenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung 
Bestimmung wird im Sinne der Lernfreiheit so für das Lehramt an höheren Schulen dienenden 
auszulegen sein, daß solche Einschränkungen nur Studienrichtungen der Nachweis visueller, künst­
insoweit in Betracht gezogen werden dürfen, lerischer hzw. musikalischer Begabung, für 
als sie im Hinblick auf die in Abs. 4 letzter Satz "Musikerziehung" und "Instrumentalmusik­
genannten Richtlinien notwendig sind. Eine erziehung" auß·erdem der Nacliweis musikalischer 
völlig freie Kombinierbarkeit von Lehramtsstu- Vorkenntnisse, vor Inskription des ersten Seme­
dien konnte dagegen nicht in Betracht gezogen . sters der Studienrichtung "Sportwissenschaften 
werden, da ·die Berufsvorbildung für das Lehr- und Leibeserziehung" der Nachweis der körper­
amt an höheren Schulen sich an den Erforder- lich-motorischen Eignung verlangt. In einzelnen 
nissen des Unterrichts an ,den höheren Schulen Studienrichtungen wird der Nachweis der Kennt­
zu orientieren hat. Aus diesem Grunde konnte nis moderner Fremdsprachen, die für das Stu­
auch die im § 9 Abs. 4 für sonstige Diplomstu- dium der Studienrichtung wichtig sind, während 
dien vorgesehene Austauschbarkeit von Prü- des erstenStudienabschnittes verlangt, sofern er 
fungsfädtern nicht auf die Lehramtsstudien aus- nicht durch das Reifezeugnis oder ein gleichwer­
gedehnt werden; schließlich war die Berücksich- tiges Zeugnis erbracht wird. 
tigung der Lehrpläne der höheren Schulen bei 
der Gestaltung der Lehramtsstudien vorzusehen Die Nachweise werden durch eine Ergänzungs-
(S 10 Abs. 1). prüfung (§ 7 Abs. 9 des Allgemeinen Hochschul-

Trotz verschiedener Erwägungen, die auf in Studiengesetzes), allenfalls auch durch in der Stu­
dienordnung vorgesehene gleichwertige Nach-. der Begutachtung gemachten Anregungen beruh-

ten und für die Möglichkeit des Verzichtes auf weise zu erbringen sein. 
eine zweite Studienrichtung auch bei den Lehr- Als Voraussetzung für die übersetzer- und 
amtsstudien, für die Möglichkeit der Kombina- Dolmetscherausbildung wird, wie dies auch auf 
tion von Lehramtsstudien mit sonstigen Diplom- Grund der derzeit geltenden Regelung der Fall 
studien oder ·mit sinnvoll ergänzenden Fächern ist, der Nachweis von Sprachkenntnissen in der 
spramen - so etwa die sinnvolle Kombination Muttersprache oder in der Bildungssprache und 
einer halben Lehrverpflichtung mit wissenschaft- in der als Erste Fremdsprame gewählten Sprache 
licher, künstlerischer oder publizistischer Tätig- verlangt (Abs. 2). Diese Eignungsprüfung soll die 
keit - konnten auf Grund der einhellig ableh- Voraussetzung für die Inskription des zweiten 
nenden Haltung in Lehrerkreisen und in der einrechenbar,en Semesters bilden, um allfällige 
Sdtulverwaltung solche Vorschläge nicht aufge- vermeidbare Zeitverluste auszuschließen. Sofern 
griffen werden. die verlangten Nachweise durch das Reifezeugnis 

Bezüglich der zur Kombination zweier Stu- erbracht werden, wird gemäß § 7 Abs. 9 von der 
dienrichtungen der Lehramtsstudien hinzutreten- Ablegung der Ergänzungsprüfung abzusehen 
den pädagogischen Ausbildung ist auf die Erläu- sein. 
terungen zu § 10 Abs. 2 bis 7 zu verweisen. 

Die Bestimmung des Abs. 5 war notwendig, 
um "Schmalspurstudien" ,durch Kombination 
einander überschneidender Studienrichtungen zu 
vermeiden. Die Ausnahmebestimmung des drit­
ten Satzes betrifft die Kombination mathemati­
scher und naturwissenschaftlicher Lehramts­
studien, bei denen eine annähernde Gleichwer­
tigkeit mit den nicht mit einer zweiten Studien­
richtung zu kombinierenden Studienzweigen der 
allgemeinen Diplomstudien ohnehin nur durch 
die zwischen diesen Fämern gegebenen über­
schneidungen in der vorgesehenen Studiendauer 
etreimt werden kann. 

Durch § 4 Abs. 3 soll die Möglichkeit geschaf­
fen werden, die nach den auf Grund des Sdtul­
Organisations gesetzes erlassenen Bestimmungen 
über die Hochschulberechtigung allenfa:lls erfor­
derlichen Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
durch eine an der Hochschule abzulegende Er­
gänzungsprüfung gemäß § 7 Abs. 9 des Allgemei­
nen Hochs,chul-Studiengesetzes zu ersetzen, so­
weit die Bestimmungen über die Hochschulbe­
rechtigung dies zulassen. Gemäß § 8 der Hoch­
schulberechtigungsveror,dnung, BGBl. Nr. 101/ 
1968, können Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
dann durch hochschulrechtliche Prüfungen er­
setzt werden, wenn sie nicht als Voraussetzung 
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zur Immatrikulation, sondern erst während des 
Studiums als Voraussetzung für die Inskription 
eines späteren Semesters vorgeschrieben sind. 

§ 4 Abs. 3 soll die Rechtsgrundlage dafür 
schaffen, den Ersatz solcher Zusatzprüfungen 
durch an der Hochschule abzulegende Ergän­
zungsprüfungen in der Studienordnung vorzu­
sehen. 

Zu § 5 Abs. 1: 

Die Gliederung der Diplomstudien in einen 
der Einführung in die Studienrichtung und der 
Vermittlung der Grundlagen der Ausbildung 
dienenden ersten Studienabschnitt und in einen 
der speziellen Ausbildung und der Vertiefung 
der wissenschaftlichen Berufsvorbildung dienen­
den zweiten Studienabschnitt (Abs. 1 in Verbin­
dung mit § 14 Abs. 2 Allgemeines Hochschul­
Studiengesetz) gehört zu den Maßnahmen, die 
die Möglichkeit der Einhaltung der vorgesehenen 
Studiendauer gewährleisten sollen. 

Hinsichtlich der Einteilung der Diplomstudien 
in Studienabschnitte ist zu bemerken, daß für 
den ersten Studienabschnitt, der der Einführung 
in die Studienrichtung und der Erarbeitung ihrer 
Grundlagen zu dienen hat (§ 14 Abs. 2 Allgemei­
nes Hochschul-Studiengesetz) generell eine Stu­
diendauer von vier Semestern vorg·esehen wurde; 
der zweite Studienabschnitt hat dementsprechend 
vier bis sechs Semester zu dauern. Ledigli,ll für 

. die Studienzweige der Studienrichtung "Chemie" 
(§ 2 Abs. 3 Z. 29) - ausgenommen Lehramts­
studien - wird in Angleichung an die Bestim­
mungen des Bundesgesetzes über technische Stu­
dienrichtungen, betreff·end die Dauer der Stu­
dienabschnitte der Studienrichtung "Technische 
Chemie", eine Dauer von fünf Semestern für 
beide Studienabschnitte vorgeschlagen. 

Gemäß § 20 Abs. 3 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes wird es Sache der Studien­
ordnungen sein, in welchem Ausmaß überschnei­
dungen der beiden Studienabschnitte - also In­
skription von Lehrveranstaltungen des zweiten 
Studienahschnittes, solange die erste Diplomprü­
fung noch nicht abgeschlossen wurde - möglich 
sind. Die genannte Bestimmung des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes sieht vor, daß ein 
Semester in den nächstfolgenden Studiena:hschnitt 
einzurechnen ist, wenn die .den vorhergehenden 
Studienabschnitt abschließende Prüfung bis zu 
dem durch die Studienordnung festgesetzten 
Zeitpunkt abgelegt wurde. Die Bestimmungen 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 
schließen nicht aus, daß auch Lehrveranstaltun­
gen aus den Prüfungsfächern der zweiten 
Diplomprüfung nach Maßgabe der Studienord­
nung schon im ersten Studienabschnitt zu inskri­
bieren sind oder inskribiert werden können. Es 
wird· daher, sofern die Bestimmungen der Stu-

dienordnung dies zulassen, auch möglich sein, ein­
zelne Prüfungsteile der zweiten Diplomprüfung 
schon vor Abschluß der ersten Diplomprüfung 
abzulegen. 

Zu § 5 Abs. 2 bis 5: 

Hinsichtlich der Erwägungen, die zur Festset­
zung der Studien dauer geführt haben, wird auf 
die eingangs zu § 1 unter Z. 6 gemachten Be­
merkungen verwiesen. Eine Studien dauer von 
zehn bzw. neun Semestern wird nur für diejeni­
gen Diplomstudien vorgeschlagen, für die eine 
kürzere Studiendauer generell nicht .durchführ­
bar erscheint, und nur unter der Voraussetzung, 
daß ein Abschluß der Studien auch in einer kür­
zeren Zeit im Einzelfall für überdurchschnittlich 
begabte und fleißig Studierende möglich sein soll. 
Eine zehnsemestrige Studiendauer wird für die 
meisten mathematischen und naturwissenschaft­
lichen Studienrichtungen sowie für Psychologie, 
eine neunsemestrige Studiendauer für Geogra­
phie, für Pharmazie und generell für Lehramts­
studien vorgeschlagen. Für die ührigen Studien 
soll die Studiendauer acht Semester betragen. Ge­
gen diese Differenzierung der Studiendauer 
wurde verschiedentlich eingewendet, sie bedeute 
eine Diskriminierung insbesondere der geistes­
wissenschaftlichen Studien gegenüber den natur­
wissenschaftlichen, so als wäre Bildungsinhalt 
und Bildungsumfang der nicht naturwissenschaft­
lichen Studien geringer zu bewerten, als der der 
naturwissenschaftlichen Studien. Diesem Einwand 
ist entgegenzuhalten, daß für die Festsetzung der 
Studiendauer nicht die Quantität des Wissens­
stoffes der einzelnen Studienrichtungen maß­
gebend sein kann, die wohl in allen Gebieten der 
Wissenschaft das im Rahmen einer zumurbaren 
Studienzeit Erlernbare weit übersteigt. Umfas­
sendes Stoffwissen zu vermitteln, ist nicht und 
kann nicht das Ziel .der Diplomstudien sein. Ziel 
der Diplomstudien ist vielmehr gemäß § 1 
Albs. 2 lit. b des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes, die Studierenden zu den Ergebnissen 
der Wissenschaft und den Aufgaben ihrer For­
schung, ihren Quellen und Zusammenhängen zu 
führen, sie in den Methoden .der Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnis und deren Anwen­
dung zu schulen und auf die Notwendigkeit wis­
senschaftlicher Weiterbildung hinzuweis·en. 

Es geht mithin nicht um die Vermittlung eines 
Maximums, sondern um die Vermittlung eines 
Optimums an Wissen, nämlich um eine verläß­
liche fachliche Grundausbildung und den Erwerb 
wissenschaftlicher Arbeits- und Verhaltensweisen, 
die die unerläßliche laufende Weiterbildung der 
Absolventen gewährleisten. Die Studiendauer der 
Diplomstudien wird sich daher danach zu be­
messen haben, in welcher Zeit entsprechend dem 
Aufbau der einzelnen Wissenschaften und den 
jeweiligen methodisch-didaktischen Erfordernis-
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sen dieses Ziel erreicht werden kann. Das Argu­
ment, eine Differenzierung der Studiendauer be­
deute eine Diskriminierung der kürzer bemes­
senen Studien, scheint daher nicht zutreffend; 
die Verschiedenheit der methodisch-didaktischen 
.Erfordernisse wird auch eine Verschiedenheit in 
der Bemessung der zur Erreichung des Studien­
zieles nötigen Zeit bedingen. Die zeitraubende 
-experimentelle übungen erfordernde Berufsvor­
bildung eines Chemikers oder Physikers etwa 
wird in weniger als zehn Semestern il11 allgemei­
nen nicht möglich sein. Das Ausbildungsziel etwa 
.geisteswissenschaftlicher Studienrichtungen wird 
dagegen durchaus in einer kürzeren Zeit erreich­
bar sein, ohne daß darin eine geringere Bewer­
tung des Studienumfanges und Bildungsinhaltes 
der betreffenden Gebiete der Wissenschaften 7.u 
-erblicken wäre. 

Die Festlegung der Studiendauer der Lehr­
amtsstudien mit neun Semestern war in den zur 
Begutachtung ausgesendeten Entwürfen nidlt 
vorgesehen gewesen. Die damals vorgeschlagene 
Studiendauer von acht Semestern für alle Lehr­
amtsstudien hat die Zustimmung zahlreicher be­
gutadltender Stellen gefunden, doch wurden 
auch, vor allem von seiten der Lehrer an höhe­
ren Schulen, Befürchtungen geäußert, diese Zeit 
"könne nicht ausreidlen, um neben solider wis­
senschaftli·cher Ausbildung auch die erforderliche 
pädagogische, vor. allem auch die pädagogisch­
praktische Ausbildung zu vermitteln. 

Die Lehrer-Kommission der Schulreformkom­
mission, der der Gesetzentwurf zur Beratung 
vorgelegt wurde, beschloß am 18. Juni 1970 fol­
gende Empfehlungen: 

,,1. Die wissenschaftliche Grundausbildung in 
·den geisteswissenschaftlichen Studienrichtungen 
soll beim Lehramtsstudium und beim (sonstigen) 
Diplomstudium ident sein. 

2. Die wissenschaftliche Grunda~sbildung in 
<ten naturwissenschaftlichen Studienrichtungen 
soll beim Lehramtsstudium und beim (sonstigen) 
Diplomstudium grundsätzlich gleichwertig sein. 

3. Die Studien dauer soll auf zehn Semester 
festgesetzt werden, mit der Bedingung, daß flei­
ßige, begabte Studierende dieses Ziel erreichen, 
besonders Begabte es zeitlich noch unterschreiten 
können.« 

Die gleiche Kommission beschloß am 17. Sep­

amtsstudien in der kürzestmöglichen Zeit vor­
zusehen - die Festsetzung der Dauer der Lehr­
amtsstudien aus Mathematik und aus naturwis­
senschaftlichen Fächern mit zehn Semestern war 
anläßlich der ersten Beguta·chtung des Gesetzent­
wurfs auf heftigste Ablehnung gestoßen -
konnte dieser Forderung der Lehrer-Kommission 
der Schulreformkommission nicht in vollem Um­
fang Rechnung getragen werden. Maßgebend war 
auch die Notwendigkeit, angesichts des steigen­
den Bedarfs an Lehrern an höheren Schulen, so­
weit dies ohne eine nicht tragbare Reduzierung 
der zu stellenden Anforderungen durchführhar 
erscheint, die Lehramtsstudien bezüglich ihrer 
Dauer möglichst attraktiv zu gestalten. Anderer­
seits gehört es zu den wichtigsten Zielen der im 
vorliegenden Gesetzentwurf angestrebten Re­
form der Lehramtsstudien, diesen während des 
Studiums nicht nur die theoretisch-pädagogische 
Vorbildung, sondern auch die erforderliche prak­
tisch-pädagogische Ausbildung zu vermitteln. Es 
besteht kein Zweifel, daß eine volle Identität 
der wissenschaftlichen Ausbildung der Lehramts­
kandidaten neben dieser erweiterten pädagogi­
schen Ausbildung in acht Semestern nicht er­
reicht werden kann. Mit der nunmehr vorge­
schlagenen Festsetzung der Studiendauer für 
Lehramtsstudien mit neun Semestern wird auf 
Erwägungen zurückgegriffen, die bereits zu Be­
ginn der Beratungen über die Reform der Lehr­
amtsstudien angestellt worden waren. Die orga­
nisatorischen Schwierigkeiten, die diese Regelung 
gegebenenfalls mit sidl bringen wird, können 
aber nicht übersehen werden. Durch den vor­
gesehenen Einbau des zwölfwöchigen Schulprak­
tikums zu Beginn des zweiten Studienabschnittes 
wird sich in manchen Fällen die Notwendigkeit 
ergeben, die gleichen Lehrveranstaltungen für 
Studierende, die nicht das Lehramt anstreben, 
,m Wintersemester, für Lehramtskandidaten hin­
gegen im So'mmersemester anzuhieten. Der zeit­
gerechte Abschluß der Lehramtsstudien. nam 
neun Semestern wird überdies nicht mit dem 
Ende eines Schuljahres zusammenfallen, sodaß 
sich unter Umständen für einzelne Ahsolventen 
bis zur Anstellungsmäglichkeit im Schuldienst 
e:ne Wartezeit ergeben könnte. Diese Schwierig­
keiten erscheinen jedoch nicht ausreichend, um 
eine längere als die unbedingt erforderliche Min­
deststudiendauer zu rechtfertigen. 

tember 1970 die Empfehlung, das im Rahmen Bei Studienrichtungen, für die hinsidttlich der 
der päda~ogische~ A~~bi1dung.. vorzusehendeStudienzweige der allgemeinen Diplomstudien 
Schulp~aktlkum ~l11t zwolf Wo0en f~.stzuse~zen, • eine adltsemestrige Studien dauer vorgesehen ist, 
um ~llle ausrelch~mde praktlsch-padagoglsche! w;rd es im Rahmen von neun Semestei:n mög­
Ausblldung zu erzleleI:1 (vgl. Bemerkungen zu jlich sein, den Lehramtskandidaten eine weit­
§ 10 Abs. 4). i gehende gleichwertige wissenschaftlidte Ausbil-

. Aus grundsätzlichen Erwägungen, insbesondere: dung neben der pädagogischen Ausbildung zu 
im Hinblick auf die von einer sehr großen Zahl· vermitteln; der Verzicht auf einzelne, der spe­
von Begutachtern mit Nachdruck zum Ausdruck, zieHen Vertiefung im Rahmen der sonstigen 
:gebrachte Forderung; den Abschluß der. Lehr- 1 Diplomstudien dienende LehrveranstaItungen 
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wird durch die in den Lehramtsstudien hinzu­
tretende fachdidaktische Ausbildung ausgeglichen 
werden, sodaß für die fachwissenschaftliche Aus­
bildung entsprechend den verschiedenen Ausbil­
dungszielen jeweils die gleiche Zahl von acht 
Semestern, für die Lehramtskandidaten überdies 
ein weiteres Semester für die allgemeine päda­
gogische Ausbildung zur Verfügung steht. In den 
naturwissenschaftlichen Studienrichtungen wird 
eine Identität in der fachwissenschaftlichen Aus­
bildung im Hinblick auf die für Lehramtsstudien 
geforderte Kombination mit einer zweiten Stu­
dienrichtung nicht ~rreicht werden können;' so 
werden in den Lehramtsstudien insbesonde~e ex­
perimentelle übungen, sowie Hilfs- und Neben­
fächer, die für die wissenschaftliche Berufsvor­
bildung der Lehrer an höheren Schulen nicht er­
forderlich sind, wegfallen können. Eine an­
nähernde Gleichwertigkeit in der, wissenschaft­
lichen Ausbildung solcher Lehramtskandidaten 
mit der anderer Studierender wird aber dadurch 
erreicht werden können, daß bei Kombination 
zweier naturwissenschaftlicher Lehramtsstudien 
sich wegen der gegenseitigen hilfswissenschaft­
lichen Funktion der. naturwissenschaftlichen' 
Fachgebiete überschneidurgen der beiden kom­
binierten Studienrichtungen der Lehramtsstudien 
ergeben werden. Aus diesem Grunde wurde in 
§ 3 Abs. 5 die Bestimmung aufgenommen, daß 
kombinierten naturwissenschaftlichen Studien­
richtungen gemeinsame Prüfungsfächer im Lehr­
amtsstudium nicht im entsprechenden Ausmaß 
durch Wahlfächer ersetzt werden müssen. 

Im Sinne des § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes ist unter Studiendauer zu­
nächst die Zeit zu verstehen, während der Lehr­
veranstaltungen zu inskribieren sind. Darin ist 
aber auch diejenige Zeit enthalten, die zur An­
fertigung der vorgeschriebenen Diplomarbeit so­
wie zur Vorbereitung auf die abschließenden 
Prüfungen erforderlich ist. Nur wenn beide Vor~ 
aussetzungen gegeben sind, ist ein Abschluß der 
Studien tatsächlich während der vorgesehenen 
Studiendauer möglich. Auf die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 1 lit. c und des § 14 Abs. 5 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes ist in die­
sem Zusammenhang zu verweisen. Auch in den 
vorwiegend der Anfertigung der Diplomarbeit 
oder der, Vorbereitung auf die abschließenden 
Prüfungen gewidmeten Semestern wird ein Min­
destmaß an Inskription zu fordern sein, wobei 
insbesondere an Lehrveranstaltungen zu denken 
ist, die mit der Anfertigung der Diplomarbeit in 
Zusammenhang stehen oder der Anleitung des 
Diplomanden in seiner wissenschaftlichen Arbeit 
dienen. ' 

Die im § 9 vorgesehene Ablegung der zweiten 
Diplomprüfung in zwei Teilen wird es Studie­
renden, die das Studium zweier Studienrichtun­
genkombiniert haben, ermöglichen, das Studium 

der zweiten Studienrichtung durch Ablegung der 
betreffenden Teilprüfungen (Prüfungsteile) 
schon vor dem letzten Semester des zweiten Stu­
dienabschnittes abzuschließen. Insbesondere, bei 
Kombination von Studien zur wissenschaftlich­
künstlerischen Berufsvorbildung für das Lehr­
amt an höheren Schulen mit wissenschaftlichen 
Lehramtsstudien wird es von Bedeutung sein, 
daß die AusbilduJ;lg in den künstlerisch-prakti­
schen Fächern bereits zu einem früheren Zeit­
punkt abgeschlossen werden kann, um ausrei­
chende Zeit für die Anfertigung der Diplom­
arbeit und zum Abschluß der wissenschaftlichen 
Studien, zu gewinnen. Auch wenn eine der wis­
senschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für 
das Lehramt an höheren Schulen dienende Stu-

,dienrichtung als erste Studienrichtung gewählt 
wird, wird der Abschluß der künstlerischen Fä­
cher bereits zu einem früheren Zeitpunkt mög­
lich sein, da die Diplomarbeit als wissenschaft­
liche Arbeit und im Zusammenhang damit auch 
die Prüfungsgebiete des zweiten Teiles der zwei­
ten Diplomprüfung nur wissenschaftlichen Fä­
chern entnommen werden können. 

Wenn der Gesetzgeber im § 2 Abs. 1 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes davon 
spricht, daß die Studierenden innerhalb der .vor­
gesehenen Studiendauer ihre ordentlichen Stu­
dien abzuschließen. vermögen, so setzt er hiebei 
voraus, daß auch seitens der Studierenden das 
Erforderliche für einen erfolgreichen Studien­
ablauf getan wird. Der Gesetzgeber setzt hiebei 
offenbar gut begabte Studierende voraus, die sich 
mit Eifer und Fleiß ihrem Studium widmen. Er 
will also" daß sowohl die Studien vorschriften, 
als auch die einzelnen LehrveranstaItungen so 
gestaltet werden, daß solche Studierende in der 
vorgesehenen Zeit. tatsächlich ihr Studium be­
enden können. Der vorliegende Entwurf ver­
sucht, diesem Gesetzesbefehl durch die Neuge­
staltung der Studien nachzukommen. 

Normadressat der Bestimmungen über die 
Studiendauer sind nicht die Studierenden, son­
dern die für die Erlassung der Studienordnun­
gen und Studienpläne zuständige Behörden so­
wie die Vortragenden der einzelnen Lehrver­
anstaltungen; für den einzelnen Studierenden 
handelt es sich - abgesehen von der im Abs. 5 
vorgesehenen weiteren Verkürzungsmöglichkeit 
der Studiendauer - ,um Mindeststudiendauern, 
die überschritten werden dürfen. Eine diesbezüg­
liche direkte gesetzliche Aussage erscheint im 
Hinblick auf die Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes entbehrlich. 

'Die Frage nach einer laufenden Kontrolle der 
Studiendauer, die auch im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf gestellt wurde, 
hat vor allem bei Beratung des Entwurfs des 
bereits in Kraft getretenen Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen eine große Rolle 
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gespielt. Bestimmungen über eine Kontrolle der 
Einhaltung der vorgeschri.ebenen Studiendauer 
können ihren Platz aber nicht in einem beson­
deren Studiengesetz haben, sondern müßten im 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz geregelt 
werden. Ein Entwurf einer derartigen Novelle 
zum Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
wurde bereits im Jahre. 1969 den Organen der 
Bundesgesetzgebung vorgelegt, jedoch in der 
Legislaturperiode 1966/1970 nicht mehr behan­
delt. In § 17 dieses Entwurfs wird die über­
tragung der Befassung mit den Ursachen von 
Studienverzögerungen und der Ausarbeitung 
von Empfehlungen zu ihrer Beseitigung in die 
Kompetenz der Studienkommissionen vorge­
schlagen. 

Die Festsetzung der Studiendauer soll jedoch 
besonders begabte und fleißige Studierende nicht 
an einem früheren Studienabschluß hindern. 
Wenn ein solcher Studierender tatsächlich im­
stande ist, die in den ersten Teil der zweiten 
Diplomprüfung eingereihten Einzelprüfungen 
vorzeitig abzulegen, so soll ihm eine Verkürzung 
der Studienzeit um ein oder sogar zwei Semester 
bewilligt werden können (Abs. 5). Es liegt auf 
der Hand, daß eine solche Verkürzung nur in 
Ausnahmsfällen möglich sein wird; sie soll je­
doch grundsätzlich zulässig sein. 

Da es Studierenden, die ihr Studium in der 
verkürzten Studiendauer abschließen wollen, 
nicht immer möglich sein wird, alle vorgeschrie­
benen Lehrveranstaltungen zu inskribieren, sol­
len sie das Recht erhalten, auch ohne Inskription 
einzelner Lehrveranstaltungen Zur Prüfung an­
zutreten, wenn sie sich die erforderlichen Kennt­
nisse auf andere Weise, insbesondere durch 
Literaturstudium, angeeignet haben. 

Hinsichtlich des Ausmaßes der in kombinier­
ten Studienrichtungen vorzusehenden Anfor­
derungen sieht § 5 Abs. 6 die möglichste Gleich­
wertigkeit im ersten Studien abschnitt vor. Die 
Studierenden sollen sich möglichst erst zu Beginn 
des zweiten Studienabschriittes für die Warhl 
einer Studienrichtung als' erste Studienrichtung, 
aus der die Diplomarbeit anzufertigen ist, ent­
scheiden. 

Die Anfertigung der Diplomarbeit wird, be­
sonders in den letzten Semestern des zweiten 
Studienabschnittes, ein gewisses übergewicht der 
ersten Studienrichtung gegenüber der zweiten 
Studiertrichtung mit sich bringen. Eine generelle 
Regelung des Verhältnisses' zwischen den beiden 
Studienrichtungen im zweiten Studienabschnitt 
erscheint nicht möglich; es wird vielmehr Sache 
der Studienordnungen sein, bei Festlegung des 
Ausmaßes der Prüfungsfächer in den heiden Stu­
dienrichtungen die besonderen Bedürfnisse jeder 
einzelnen Studienrichtung zu berücksichtigen. Bei 
manchen Studienrichtungen wurde in der Anlage 
ein Prüfungsfach (insbesondere ein Wahlfach) der 
zweiten Diplomprüfung vorgesehen, das nur 

dann zu inskribieren ist, wenn die Studienrich­
tung als erste Studienrichtung gewählt wurde. 
Jedenfalls wird in den Studienordnungen und 
Studienplänen sowie von den Vortragenden der 
Lehrveranstaltungen darauf zu achten sein, daß 
auch bei Kombination zweier Studienrichtungen 
der Abschluß des Studiums in der vorgesehenen 
Zeit ermöglidn wird (Abs. 6 letzter Satz). 

Zu § 6 Abs. 1: 

Hinsichtlich der in § 3 Abs. 1 lit. d des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes geforderten 
Aufzählung der Prüfungsfächer (Pflichtfächer) 
der Diplomprüfungen durch das besondere Stu­
diengesetz wird auf die einleitenden Bemerkun­
gen zu § 1 unter Z. 3 verwiesen. 

Zur übersichtlicheren Gestaltung des Gesetz­
entwurfs soll die Nennung der Prüfungsfächer 
sowie anderer, die einzelnen Studienrichtungen 
betreff.enden Regelungen einer nach den Studien­
richtungen gegliederten Anlage zu diesem Ge­
setzentwurf vorbehalten bleiben. Die vorliegende 
Bestimmung enthält daher .nur allgemeine, die 
Prüfungsfächer betreffende Regelungen. 

Prüfungsfächer (Pflicht- und Wahlfächer) sind 
gemäß § 15 Abs. 4 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes die Fachgebiete (Fächer), deren 
Studium in den einzelnen Studienabschnitten 
Pflicht ist und in denen Kenntnisse durch Prü­
fungen nachgewiesen werden müssen (Pflicht­
fächer), sowie diejenigen Fächer, welche die Fach­
gebiete der Studienrichtung ergänzen und aus 
denen der Studierende eines zu wählen hat 
(Wahlfächer). Für die gewählten Fächer gelten 
sodann .die Bestimmungen der Pflichtfächer. 

Die in der Anlage angeführten Bezeichnungen 
der Prüfungsfächer der einzelnen Studienrich­
tungen gehen auf die Vorschläge der jeweiligen 
Fachvertreter zurück, bzw. stellen das Ergebnis 
der eingangs erwähnten Beratungen über die 
einzelnen Studienrichtungen dar. Aufgabe des 
besonderen Studiengesetzes kann es nur sein, 
durch die Bezeichnung der Fächer, deren. Studium 
in den eipzelnen Studienrichtungen Pflicht ist 
und in denen Kenntnisse durch Prüfungen nach­
zuweisen sind (§ 15 Abs. 4 Allgemeines Hoch­
sdml-Studiengesetz), Richtpunkte für die inhalt­
liche Gestaltung und das Ausbildungsziel der 
einzelnen Studienrichtung zu setzen; dagegen 
kann die Umschreibung des Inhaltes der einzel­
nen Fächer nicht durch das Gesetz erfolgen; die 
inhaltliche Bes~immung in dem durch das Ge­
setz, die Studienordnung und den Studienplan 
gegebenen Rahmen wird vielmehr als Ausfluß 
der Lehrfreiheit den Vortragenden der einzel­
nen Lehrveranstaltungen obliegen. Freilich darf 
nicht übersehen werden, daß die inhaltliche Ge­
staltung der Lehrveranstaltungen sich an dem 
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Ausbildungsziel zu orientieren haben wird, was 
insbesondere hinsichtlich der Lehramtsstudien 
durch die Bestimmung des § 10 Abs. 1 zum 
Ausdruck gebracht wird. 

Gegen die Liste der in der Anlage genannten 
Prüfungsfächer wurden in· der Begutachtung 
versd1iedentlich Bedenken erhoben. Insbesondere 
wurde bemängelt, die Listen der Prüfungsfächer 
seien nicht ausgewogen, die einzelnen Prüfungs­
fächer ungleich gewichtig, da in manchen S~u­
dienrichtungen eine große, in anderen ellle 
kleinere Zahl von Prüfungsfächern genannt 
werde. Dazu ist zu bemerken, daß das Ausmaß 
der im Studium zu stellenden Anforderungen 
nid1t durch die Zahl der Prüfungsfächer be­
stimmt wird; die Quantifizierung des Studiums 
und der einzelnen Prüfungsfächer wird vielmehr 
gemäß § 15 Abs. 3 durch die Studienordnung 
in dem Rahmen, der durch die Bestimmungen 
über die Studiendauer und die Bestimmung des 
§ 2 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul-Studi~n­
gesetzes abgesteckt wird, vorzunehmen sein. Die 
Zahl der Prüfungsfächer wird sich dagegen aus­
schließlich nach der Gliederung des einzelnen 
Fachgebietes und den Erfordernissen der Aus­
bildung zu richten haben. Es wurde weiters be­
mängelt, die Zusammenstellung der in der An­
lage enthaltenen Prüfungsfächer sei vielfach von 
Zufälligkeiten bestimmt worden und stelle im 
wesentlichen den gemeinsamen Nenner der Inter­
essen der an der Ausarbeitu·ng beteiligten Fach­
vertreter dar. Es mag sein, daß in Einzelfällen 
nicht eine optimale Gliederung erreicht werden 
konnte; es ist jedoch festzuhalten, daß die Prü­
fungsfächer in eingehenden Beratungen mit den 
Fachvertretern unter Beteiligung von Vertretern 
des akademischen Mittelbaues und der Studieren­
den festgelegt wurden; es sollte daher kein An­
laß bestehen zu bezweifeln, daß im großen und 
ganzen ein Optimum des Erreichbaren in dem 
Gesetzentwurf seinen Niederschlag gefunden hat. 

Anders als in allen anderen bereits beschlosse­
nen bzw. in Vorbereitung stehenden besonderen 
Studiengesetzen tragen die in der Anlage zu 
diesem Entwurf vorgesehenen Prüfungsfächer 
der ersten und der zweiten Diplomprüfung viel­
fach die gleiche Benennung. Die Behandlung 
dieser Fächer im ersten und zweiten Studienab­
schnitt wird entsprechend den Zielen des Stu­
dienabschnittes (§ 14 Abs. 2 Allgemeines Hoch­
schul-Studiengesetz: Einführung und Grund­
legung im ersten Studien abschnitt, spezielle 
Ausbildung und Vertiefung im zweiten Studien­
abschnitt) unterschiedlich sein müssen. 

Soweit die wissenschaftliche Berufsvorbildung 
in einzelnen der im vorliegenden Gesetzentwurf 
genannten Studienrichtungen die Ableistung 
einer Prax~s außerha}b der Hochschule erfordern 
sollte, wird diese gemäß § 17 Abs. 2 lit. d des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes im Stu­
dien plan vorzusehen sein (vgl. Bemerkungen zu 

§2 Abs. 3 Z. 29 lit. c, Studienzweig "Lebens­
mittelchemie"). Das von Lehramtskandidaten zu 
absolvierende Schulpraktikum wird wegen der 
großen Bedeutung, die der praktisd1-pädagogi­
sehen Ausbildung zukommt, im § 10 Abs. 4 des 
Gesetzentwurfs ausdrücklich vorgesehen; dort 
wird auch das erforderliche Ausmaß dieses 
Schulpraktikums (zwölf Wochen) geregelt. 

Von einzelnen Begutaditern wurde darauf 
hingewiesen, daß die von Absolventen bestimm­
ter, in diesem Gesetzentwurf geregelten Studien­
richtungen zu erwartenden Kenntnisse von 
Rechtsvorschriften in dem Entwurf nicht vor~ 
gesehen seien. Soweit es sich um Kenntnisse von 
Rechtsvorschriften, insbesondere bei Studien­
richtungen handelt, denen ein bestimmtes Be­
rufsziel entspricht - wie etwa der Studienrich­
tung "Pharmazie" -, werden in der Kenntnis 
dieser Rechtsvorschriften erforderliche Vor­
kenntnisse für Diplomprüfungen im Sinne des 
§ 23 Abs. 5 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes zu erblicken sein, aus denen auf Grund 
der Verordnungsermächtigung des § 15 Abs.· 4 
in der Studienordnung Vorprüfungen vorge­
schrieben werden können. Das gleiche gilt auch 
für erforderliche Vorkenntni6se anderer Art, die 
durch die in der Anlage genannten Prüfungs­
fächer nicht erfaßt werden. 

Zu § 6 Abs. 2: 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll 
die bisher "Philosophikum" genannte Prüfung 
im Doktoratsstudium nicht mehr vorgeschrieben 
werden. Gegen diese Prüfung wurden viele Ein­
wände erhoben, vor allem derjenige, sie werde 
am Schluß des bisherigen Doktoratsstudiums in 
einer Weise absolviert, daß von einer eigent­
lichen Bekanntschaft mit der Philosophie bzw. 
einer wissenschaftstheoretischen Vertiefung des 
eigenen Fachstudiums nicht die Rede sein könne. 
Nach dem Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
dient das Doktoratsstudium besonders der fache 
wissenschaftlichen Vertiefung und Spezialisierung. 
In den Beratungen über den Gesetzentwurf 
wurde daher vorgeschlagen, das Doktorats­
studium von einem womöglich erst während 
seiner Absolvierung aufgenommenen zusätzlichen 
Studium der Philosophie zu befreien. Dagegen 
sieht das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz im 
§ 15 Abs. 5 die wissenstheoretische und philo­
sophische Vertiefung sowie je nach Eigenart der 
Studienrichtung die Erfassung in historischer 
oder wissenschaftsgeschichtlicher oder soziologi­
scher Weise vor. Auch gehört zu den im Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetz formulierten 
allgemeinen Reformzielen, daß die Studierend~n 

die Bedeutung ihres Faches im Ganzen der W1S­
~'enschaft und die Bedeutung der Wissenschaft 
im Ganzen der Kultur hegreifen lernen". Gegen 
die im Entwurf eines Bundesgesetzes über philo-
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sophische, mathematisch-formalwissenschaftliche, 
geisteswissenschaftliche und naturwissenschaft­
liche Studienrichtungen sowie Studienrichtungen 
für das Lehramt an höheren Schulen vorge­
schlagene wahlweise Vorprüfung über den Stoff 
von Lehrveranstaltungen zur philosophischen 
und wissenstheoretischen Vertiefung der Fach­
gebiete oder aus einem Teilgebiet der Philosophie 
sind vor allem von seiten d~r Vertreter der 
naturwissenschaftlichen Fächer Bedenken ge­
äußert worden. 

Entsprechend einem Vorschlag der Philo­
sophischen Fakultät der Universität Wien wird 
nunmehr eine Vorprüfung über den Stoff der der 
wissens theoretischen und philosophischen Ver­
tiefung dienenden Lehrveranstaltungen vorge­
schlagen, die jedoch von ordentlichen Hörern 
derjenigen Studienrichtungen, die zum akademi­
schen Grad des Magisters der Naturwissenschaf­
ten führen oder führen können, nach Wahl des 
ordentlichen Hörers durch eine Vorprüfung über 
Wissensduftstheorie der Naturwissenschaften er­
setzt werden kann. 

AnläßIich der Begutachtung des vorliegenden 
Gesetzentwurfes wurde von zahlreichen Begut­
achtern an der Formulierung "wissenstheoretische 
Vertiefung" Anstoß genommen. Diese Formulie­
rung ist dem § 15 Abs. 5 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzesentnommen. In dieser Be­
stimmung des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes wurde der Ausdruck "wissenstheo­
retisch" bewußt gewählt, da das Wort "W·issen­
schaftstheorie" vieldeutig ist und zu einer Aus­
legung in Richtung von Streitigkeiten wissen­
schaftlicher Schulen Anlaß geboten hätte. Da 
das Wort "Erkenntnistheorie" zu allgemein er­
schien, wurde im Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetz ein ähnlich allgemeiner' Ausdruck 
gewählt, der aber doch den Bezug speziell zum 
methodischen. Wissen betonen sollte. "Wissens­
theorie" wird daher im Sinne von Wi'SoSenschafts­
theorie aller Einzelwissenschaften zum Unter­
schied von allgemeiner Erkenntnistheorie zu ver­
stehen sein. 

Zu § 6 Abs. 3 und 4: 

-Es wurde bereits erwähnt, daß der Gesetz­
entwurf weitgehend auf die Aufzählung von 
Listen von Wahlfächern verzichtet und generell 
Formulierungen von Wahlfächern, wie sie etwa 
im Bundesgesetz über montanistische Studien­
richtungen vorgesehen sind, vorzieht. Bei einzel­
nen Studienrichtungen werden diese generellen 
Formulierungen durch eine demonstrative Auf­
zählung einer Reihe von in Betracht kommenden 
Wahlfächern ergän2'Jt. Im Anschluß an § 15 
Abs. 4 dritter Satz des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes enthält § 6 Abs. 3 des Entwurfes 
die grundsätzliche Bestimmung, daß als Wahlfach 
jedes Fach in Betracht kommt, dessen Studium 

das Studium der Pflichtfächer sinnvoll ergänzt. 
Die Wahl war auf solche Fächer einzuschränken, 
die an der betreffenden Hochschule oder am be­
treffenden Hochschulort auf Grund der vor­
handenen Lehr- und Forschungseinrichtungen 
tatsächlich durchgeführt werden. Ein Anspruch 
einzelner Studierender auf Einrichtung eines be­
stimmten Wahlfaches war jedenfalls auszuschlie­
ßen. Wahlfächer, die in der Anlage zum Gesetz­
entwurf genannt werden, sollen, wenn die Vor­
auss~tzungen für ihre Durchführung vorliegen, 
im Studienplan genannt werden (Abs. 4). Auch 
die darüber hinaus in Betracht kommenden wich­
tigsten Wahlfächer, die am Hochschulort durch­
geführt werden, sollen im Studienplan genannt 
werden, doch sollen die Studierenden das Recht 
haben, auch andere in Betracht kommende 
Fächer bei Vorliegen der Voraussetzungen zu 
wählen (Abs. 3). 

Zu § 6 Abs. 5: 

Diese Bestimmung ist dem Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen entnommen. Sie 
stellt den Versuch einer Anpassungsmöglichkeit 
an die wissenschaftliche Entwicklung ohne Ge­
setzesänderung dar. 

Zu § 7: 

§ 7 des Entwurfes enthält die Regelung der 
ersten Diplomprüfung. 

Im Abs. 1 werden die Bedingungen für die 
Zulassung zur ersten Diplomprüfung bzw. zu 
den einzelnen Teilprüfungen und Prüfungsteilen 
derselben genannt. Gemäß § 27 Abs. 2 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzesist die Zu­
lassung zu Diplomprüfungen von der Inskription 
der vorgeschriebenen Semester, der Lehrveran­
staltungen über die Pflicht- und Wahlfächer, von 
der positiven Beurteilung der Teilnahme an den 
vorgeschriebenen übungen, Proseminaren, Semi­
naren, Privatissima, Praktika, Arbeitsgemein­
schaften und Konversatorien, der positiven Be­
urteilung alienfalls geforderter Prüfungsarbeiten 
und der Ablegung der vorgesehenen Vor­
prüfungsfächer abhängig zu machen; für die Zu­
lassung zur abschließe~den Diplomprüfung tritt 
noch die Approbation der Diplomarbeit hinzu. 
Die Aru;nahmsbestimmung des zweiten Satzes 
des § 7" Abs~ 1 war im Zusammenhang mit der 
in den Abs. 2 b.is 7 vorgesehenen Möglichkeit, 
die erste Diplomprüfung in der Form von Teil­
prüfungen, die einzelnen Teilprüfungen aber in 
Prüfungsteilen abzulegen, erforderlich. 

über die sich aus den allgemeinen Bestimmun,.. 
gen des Gesetzentwurfs im Zusammenhang mit 
den Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes ergebenden Bedingungen für die 
Zulassung zur ersten Diplomprüfung bzw. zu 
ihren Teilprüfungen und deren Prüfungsteilen 
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hinaus enthält die Anlage Zum vorliegenden Ge­
setzentwurf bei einzelnen Studienrichtungen be­
sondere Zulassungsbedingungen. Die Festsetzung 
der Lehrveranstaltungen aus den Pflicht- und 
Wahlfächern hat gemäß § 17 Abs. 2 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes im Studien­
plan zu erfolgen; Lehrveranstaltungen aus den 
Pflicht- und Wahlfächern bedürfen daher keiner 
Erwähnung im Gesetz, desgleichen auch nicht 
Lehrveranstaltungen, die nach Maßgabe des § 10 
Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studienge­
setzes oder im Rahmen von Vorprüfungsfächern 
nach Maßgabe des § 23 Abs. 5 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes der Vermittlung er­
forderlicher Vorkenntnisse dienen. 

Nur soweit im Rahmen der Ausbildung sich 
die Inskription von Lehrveranstaltungen als not­
wendig erwies, die weder den Stoff der Prüfungs_ 
fächer betreffen noch der Vermittlung erforder­
licher Vorkenntnisse dienen, war daher eine 
eigene gesetzliche Vorschrift in die Anlage zum 
Gesetzentwurf aufzunehmen. Desgleichen waren 
auch Vorprüfungen nur insoweit in der Anlage 
zu nennen, als sie nicht oder doch nicht eindeutig 
Vorkenntnisse im Sinne des § 23 Abs. 5 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes betreffen. 
Bezüglich der erforderlichen Hilfs- und Ergän­
zungsfächer ist auf die Bemerkungen zu § 3 
Abs. 3 zu verweisen. 

Entsprechend einer von den Vertretern zahl­
reicher Fächer ergangenen Anregung, die erste 
Diplomprüfung nicht nur in Teilprüfungen aus 
den einzelnen Prüfungsfächern, sondern in Prü­
fungen über den Stoff der einzelnen Lehrver­
anstaltungen zu zerlegen, und im Hinblick auf 
den Wunsch der Studierenden, ihnen die Wahl 
zwischen dieser Art der Ablegung der ersten 
Diplomprüfung und einer kommissionellen Prü­
fung am Ende des ersten Studienabschnittes zu 
überlassen, wird die Regelung der Bundesgesetze 
über technische Studienrichtungen, über monta­
nistische Studienrichtungen und über Studien­
richtungen der Bodenkultur übernommen 
(Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 8). 

Dementsprechend überläßt der Entwurf dem 
Kandidaten die Wahl, ob er die erste Diplom­
prüfung in der Form von Teilprüfungen vor 
Einzelprüfern ablegen will, oder ob er eine kom­
missionelle Prüfung vor dem gesamten Prüfungs­
senat vorzieht. Der Kandidat soll von seiner 
Wahlmöglichkeit auch naCh Ablegung einiger 
Teilprüfungen noch Gebrauch machen können. 
In diesem Falle beschränkt sich die kommissio­
nelle Prüfung auf die restlichen Prüfungsgegen­
stände. Die nochmalige kommissionelle Prüfung 
aUl> Gegenständen, in denen bereits eine Teil­
prüfung erfolgreich abgelegt wurde, erschien 
nicht erforderlich. Wählt der Kandidat die kom­
missionelle Ablegung der Diplomprüfung, so hat 
er sie in zwei Teilen abzulegen. 

Ein großer Teil der in diesem Entwurf ge-· 
nannten Prüfungsfächer wird nicht nur eine, 
sondern jeweils mehrere Lehrvera11JStaltungen,. 
zum Teil auch mehrere Vorlesungen umfassen. 
Auf Antrag des Kandidaten sollen die Teilprü­
fungen in Prüfungsteilen über den Stoff der ein­
zelnen Vorlesungen abgelegt werden können. Da 
nur Vorlesungen der Vermittlung neuen Wis­
sensstoffes, Lehrveranstaltungen anderer Art wie 
übungen, Seminare, Praktika usw. dagegen der 
methodischen Schulung, der Vertiefung des er­
worbenen Wissens und der Anleitung zum wis­
senschaftlichen Arbeiten dienen und der Erfolg 
der Teilnahme an ihnen ohnehin vom V or­
tragenden (Leiter) der Lehrveranstaltung zu be­
urteilen ist (§ 27 Abs. 2 Allgemeines Hochschul­
Studiengesetz), war diese Bestimmung auf Vor­
lesungen einzuschränken. Die Zulassung zu diesen 
Prüfungsteilen wird gemäß Abs. 1 den Abschluß. 
der ihren Stoff betreffenden Lehrveranstaltun­
gen - also nicht nur der Inskription der be­
treffenden Vorlesung, sondern auch die positive 
Beurteilung der Teilnahme an den diesen Stoff 
betreffenden Lehrveranstaltungenanderer Art -
voraussetzen. 

Die Studierenden werden sohin die Möglich­
keit erhalten, die Teilprüfungen der ersten 
Diplomprüfung unter Umständen in mehreren 
kleineren Einzelprüfungen abzulegen. 

Die Bestimmung des Abs. 5 soll auf Grund der 
an den Technischen Hochschulen gemachten Er­
fahrungen der Verhinderung unnötiger Zeitver­
luste durch die Studierenden dienen, indem sie 
dem Studienplan die Möglichkeit gibt, die Stu'" 
dierenden zu einer zweckmäßigen Gestaltung der 
Studien zu verhalten. Die Erfahrung an den 
Technischen Hochschulen hat gezeigt, daß man­
che Studierende sich dazu verleiten. lassen, den 
Prüfungen aus den schwierigeren Gegenständen 
auszuweichen. Da es sich hiebei zum Teil um 
Grundlagenfächer handelt, schleppt der Studie­
rende Lücken in seinem Wissen und Können mit, 
die den Erfolg des weiteren Studiums in Frage 
stellen. Die vorliegende Bestimmung soll eine 
wirksame Schranke gegen eine solche für die 
Studierenden schädliche Praxis errichten. Die 
Studienordnungen werden ermächtigt, deri Stu­
dierenden eine bestimmte Reihenfolge für die· 
Ablegung der einzelnen Prüfungen vorzuschrei­
ben. An dieser Stelle erschien auch ein Hinweis 
auf die Bestimmungen des § 31 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes betreffend das Er­
löschen der Wirksamkeit von Teilprüfungen und 
Prüfungsteilen zweckmäßig. 

Für die Wiederholung der Vorprüfungen, Teil­
prüfungen und Prüfungsteile sind die Bestim­
mungen des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes anzuwenden, wobei unter . letzter zuläs­
siger Wiederholung der genannten Einzelprüfun­
gendie dritte Wiederholung zu verstehen ist. 
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Diese letzte Wiederholung einer Prüfung wird 
kommissionell vor einem Prüfungssenat abzuhal­
ten sein. Der Studierende, der die Teilprüfungen 
oder den Prüfungsteil einer Teilprüfung nach 
viermaligem Antreten nicht positiv abgelegt hat, 
wird von der Fortsetzung des Studiums seiner 
Studienrichtung ausgeschlossen. Eine außerordent­
liche Wiederholung gemäß den Bestimmungen 
des § 30 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes ist natürlich nicht ausgeschlossen. 

Trotz verschiedener kritischer Stimmen, die 
sich in der Begutachtung gegen dieses an Philo­
sophischen Fakultäten nicht erprobte Prüfungs­
system erhoben (vgl. Bemerkungen zu § 9), 
wurde es auf Grund der Zustimmung eines 
großen Teiles der Begutachter in den Entwurf 
aufgenommen. 

Es ist zu erwarten, daß dieses von den Tech­
nischen Hod1Schulen übernommene aufgelockerte 
Prüfungssystem einen wichtigen Beitrag zur 
Straffung des StU:b.llllS ;]:lU zur Verkürzung der 
tatsächlichen Stl!diendauer leisten wird. Ander­
seits steht nicht zu befürchten, daß die vorge­
sehene Möglichkeit der Studierenden, die kom­
missionelle Ablegung der ersten Diplomprüfung 
zu wähien, zu einer überlastung der Prüfungs­
senate führen wird. Die Erfahrung an den Tech­
nischen Hochschulen hat gezeigt, daß ko~missio­
nelle Prilfungen nur in den seltensten Fällen ge­
wählt werden. Hinsichtlich der Zusammensetzung 
der Prüfungskommissionen und Prüfungssenate 
für Diplomprüfungen wird auf die Bestimmun­
gen des § 26 Abs. 3 bis 5 und 10 des Allgemeinen 
Hochsd1UI-Studiengesetzes verwiesen. Diese Be­
stimmungen werden es zulassen, gegebenenfalls 
für mehrere Studienrichtungen (etwa für alle 
Lehramtsstudien) eine gemeinsame Prüfungs­
kommission zu bilden. 

Da der Entwurf eine Bestimmung über die 
Form der Ablegung der ersten Diplomprüfung 
nicht enthält, wird eine Vorschrift, ob ihre Teile 
mündlich, schriftlich, in Form von Prüfungs­
arbeiten oder sowohl mündlich als auch schriftlich 
abzulegen sind, gemäß § 24 Abs. 4 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes in der Stu­
dienordnung vorzusehen sein. 

Zu § 8: 

Gemäß § 25 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes soll der Kandidat in der Diplom­
arbeit durch die selbständige Bearbeitung eines 
Themas aus einem der Studienrichtung zugehöri­
gen Fache .den Erfolg der wissenschaftlichen Be­
rufsvorbildung dartun. Auch bei . den Studien 
für das Lehramt an höheren Schulen soll in Hin­
kunft an die Stelle der Hausarbeiten aus den 
beiden Fächern eine Diplomarbeit aus der als 
erste Studienrichtung gewählten Studienrichtung 
treten (Abs. 1). 

Das Thema der Diplomarbeit soll der gewähl­
ten Studienrichtung, im Falle der Kombination 
zweier Studienrichtungen der ersten Studienrich­
tung entnommen werden. Das Thema wird da­
her allen Prüfungsfächern, einschließlich der 
Wahlfächer der Studienrichtung, angehören kön­
nen; ergänzende Fächer gemäß § 3 Abs. 2 sowie 
Hilfs- und Ergänzungsfächer gemäß § 3 Abs. 3 
werden jedoch auszuschließen sein. In den Lehr­
amtsstudien werden vor allem auch fachdidak­
tische Fragen oder die Behandlung des Themas 
unter besonderer Berücksichtigung der Fach­
didaktik in Betracht kommen. In den Studien­
richtungen zur wissenschaftlich-künstlerischen 
Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
Schulen wird das Thema der Diplomarbeit, da es 
sich ja u~ eine wissenschaftliche Arbeit handelt, 
nur dem wissenschaftlichen Teil des Studiums 
(einschließlich der Fachdidaktik) entnommen 
werden können. 

Die Wahl eines Themas aus der ersten Studien­
richtung wird nicht ausschließen, daß in der Be­
handlung des Themas allenfalls ein Zusammen­
hang mit Teilgebieten der zweiten Studienrich­
tung oder mit ergänzenden Fächern hergestellt 
wird. 

Die Einschränkung des Themas der Diplom­
arbeit auf bestimmte Prüfungsfächer der St.udien­
richtung "Pharmazie" erscheint· um des Ausbil­
dungszielesdieser Studienrichtung willen erfor­
derlich (Abs. 2). 

Zu Abs. 3: 

Die Bestimmung, betreffend den Zeitpunkt für 
die Vergabe der Diplomarbeit, soll dazu dienen, 
Studienverzögerungen durch verspätete Vergabe 
von Diplomarbeitsthemen zu verhindern. Durch . 
diesen Rechtsanspruch wird eine frühere Vergabe 
des Themas nicht ausgeschlossen, sofern dies nach 
Beurteilung des Betreuers im Hinblick auf die 
Fortschritte des Studierenden sinnvoll erscheint. 

Die Festsetzung einer bestimmten Frist für 
die Begutachtung von Diplomarbeiten, wie sie 
angeregt wurde, scheint nicht möglich; die Be­
stimmung des § 26 Abs. 9 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes, daß Diplomarbeiten inner­
halb eines angemessenen Zeitraumes zu beurtei­
len sind, wird im Zusammenhang mit § 2 Abs. 1 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes so zu 
verstehen sein, daß bei rechtzeitiger Einreichung 
der Diplomarbeit die Ablegung des abschließen­
den Teiles der zweiten Diplomprüfung am Ende 
des letzten einrecherrbaren Semesters. des zweiten 
Studienabschnittes ermöglicht wird (Abs. 5). 

Als Formen der Diplomarbeit kommen je nach 
Eigenart der Studienrichtung bzw. des Studien­
zweiges und des Ausbildungszieles die Anferti­
gung in Form einer Hausarbeit oder als Insti­
tutsarbeit in Betracht (Abs. 4). Unter Instituts-
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arbeiten werden wissenschaftliche Arbeiten zu 
verstehen sein, die im wesentlichen am Institut 
mit Mitteln des Instituts durchgeführt werden, 
wobei die Arbeit nicht an die Räumlichkeiten 
des Instituts gebunden sein muß, sondern, wenn 
das Thema es erfordert, auch etwa im Gelände 
durchgeführt werden kann. Die in der Begut­
achtung verschiedentlich geforderte Anfertigung 
von Diplomarbeiten in Form eines "team-work" 
wird durch die Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes und dieses Gesetzent­
wurfes nicht ausgeschlossen. 

Die Möglichkeit, Diplomarbeiten auch in Form 
von Klausurarbeiten anzufertigen, wird zwar 
grundsätzlich nicht in Erwägung gezogen, da es 
fraglich ist, ob der Zweck einer Diplorriarbeit, 
durch die selbständige Bearbeitung eines Themas 
den Erfolg der wissenschaftlichen Berufsvorbil,. 
dung darzutun, durch eine Klausurarbeit erreicht 
werden kann. 

Eine Ausnahme wird in der übergangsbestim­
mung des § 18 Abs. 6 für die Studienrichtung 
"Pharmazie" vorgesehen. In der derzeit gelten­
den pharmazeutischen Studien- und Prüfungs:­
ordnung ist die Anfertigung einer Diplomarbeit 
nidlt vorgesehen. Auf Grund der an den in Be­
tracht kommenden Instituten zur Verfügung 
stehenden Einrichtungen ist es zum gegenwärti­
gen Zeitpunkt nicht möglich,Diploniarbeiten als 
Hausarbeiten oder als Institutsarbeitlm anferti­
gen zu' lassen. Für eine übergangSzeit soll daher 
die Möglichkeit geschaffen werden, die Anferti­
gung der Diplomarbeit . in .der Studienrichtung 
"Pharmazie" in Form von zwei Klausurarbeiten. 
zuzulassen. Es wird jedoch anzustreben. sein, auch 
für Studierende der Pharmazie die Voraussetzun­
gen . für die Anfertigung der Diplomarbeit in 
einer den Bestimmungen des § 8 Abs. 4 entspre­
chenden Weise zu schaffen, da immerhin Zweifel 
bestehen könnten, ob zwei Klausurarbeiten aus­
reidten, den an eine Diplomarbeit zu stellenden 
Anforderungen zu genügen. 

Absdtließend ist zu bemerken, daß die im 
Zuge der Begutachtung angeregte Möglichkeit, 
die Anfertigung von Diplomarbeiten auch nach 
.A:blegung der zweiten Diplomprüfung zuzulas­
sen, im Hinblick auf die Vorschriften des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes nicht in Er­
wägung gezogen werden kann. Dies schließt nicht 
aus, daß eine Diplomarheit im Hinblick auf die 
im Anschluß an das Diplomstudium zu absol­
vierenden Doktoratsstudien im Einzelfall sinnvoll 
als Vorbereitung einer Dissertation eingerichtet 
werden kann. 

Zu § 9: 

Bezüglich der im § 9 enthaltenen Vorschriftim 
über die Ablegung der zweiten Diplomprüfung 
ist insbesondere auf Abs. 4 zu verweisen. Die 
Bestimmung entspricht einer gleichartigen Be-

stimmung im Bundesgesetz über technische Stu­
dienrichtungen. Sie soll der sinnvollen individu­
ellen Gestaltung der Studien breiten Raum schaf­
fen. In ähnlicher Weise wie bei einem studium 
irregulare gemäß § 13 Abs. 3 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes sollen die vorgesehe­
nen Prüfungsfächer durch Prüfungsfächer anderer 
Studienrichtungen .,.- auch solcher, die nicht in 
diesem Entwurf geregelt sind - ersetzt werden 
können, soweit dies im Hinblick auf wissenschaft­
liche Zusammenhänge oder als Ergänzung der 
wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll er­
scheint. Der Erprobung neuer sinnvoller Fädter­
kombinationen durch individuelle Gestaltung 
von Studien wir.d gerade für die durdt den vor­
liegenden Entwurf zu regelnden Studien eine 
besondere Bedeutung zukommen. Für Studien­
richtungen, die auf eIn eindeutig festgelegtes 
Berufsziel orientiert sind, wie für Pharmazie 
oder für die der Ausbildung für das Lehraint an 
höheren Schulen dienenden Studien, wird diese 
Möglichkeit allerdings nicht in Betracht kommen. 

Hinsichtlich der Gestaltung der zweiten Di­
plomprüfung ·(Abs. 5 bis 8) waren im Entwurf 
eines Bundesges,etzes über philosophische, mathe­
ma tisch-formalwissenschaftliche, geisteswissen-t 
schaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
richtungen sowie Studienrichtungen für das Lehr­
amt an höheren Schulen zwei Varianten vorge­
schlagen worden: entweder die kommissionelle 
Ablegung am Ende des zweiten Studienabschnit­
tes - die Prüfungen aus zwei Prüfungsfäch:ern 
sollten allerdings schon früher abgelegt werden 
können - oder die Ablegung in Teilprüfungen 
durch Einzelprüfer, verteilt über mehrere Seme­
ster. Die Mehrheit der Begutachter hat sich für 
die letztere Lösung ausgesprochen; zum Teil 
wurde darüber hinaus die Möglichkeit einer 
weiteren Aufgliederung der Teilprüfungen in 
Prüfungen über den Stoff einzelner Lehrveran­
staltungen auch im zweiten Studienabschnitt ge­
fordert. In Erwägung dieser Vorschläl;e einerseits 
und der für eine kommissionelle Abhaltung der 
zweiten Diplomprüfung am Schluß des zweiten 
Studienabschnittes vorgebrachten Gründe ande­
rerseits wird nunmehr ein gemischtes System 
vorgeschlagen, das dem Bundesgesetz über tech­
nische Studienrichtungen entnommen und auf 
den mit dem an den Technischen Hochschulen 
bisher geübten Prüfungssys,tem gemachten Erfah­
rungen aufgebaut ist. Wenn der Vorzug einer am 
Schluß des Studiums stehenden kommissionellen 
Prüfung darin erblickt wird, daß sie die Präsenz 
des erworbenen Wissens in seiner Gesamtheit dar­
tun soll, so ist doch auch' der vielfach gebrachte 
Einwand, eine solche große Abschlußprüfung 
führe zu reiner Prüfungsvorbereitung, zum Aus­
wendiglernen auf Kosten des Verständni~lses, nicht 
von der Hand zu weisen. Andererseitts enthält jede 
Einzelprüfung ein subjektives Element, das sich 
zum Nachteil des .Kandidaten auswirken kann 
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und bei gleichzei,tiger Prüfung durch mehrere 
Prüfer ausgeschaltet ist. Auch läßt sich gegen 
Einzelprüfungen, die nicht erst am Ende des 
Studienabs'chnittes ab~elegt werden, gewiß ein­
wenden, daß sie zu raschem Vergessen des bereits 
abgeprüften Stoffes führen können. Ein wesent­
licher Vorteil der Auflösung der Diplomprüfung 
in Einzelprüfungen w~rd aber darin erblickt wer­
den können, daß die Bewältigung konkreter 
Teilaufgaben einen wichitgen Impuls zu regel­
mäßiger Arbeit darstellt und diese Prüfungsform 
daher entscheidend zur Verkürzung der tatsäch­
lichen Studiendauer beitragen kann. Das im vor­
liegenden Entwurf vorgeschlagene System stellt 
eine Mischung zwischen heiden Prüfungsformen 
,dar, indem es die Vorteile der Auflösung der 
zweiten Diplomprüfung in Einzelprüfungen mit 
den Vorteilen einer abschließenden, dem Erweis 
der Erreichung des Studienzieles dienenden kom­
missionellen Prüfung unter Vermeidung der 
Nachtepe beider Systeme verbindet. 

Demgemäß war die zweite Diplomprüfung in 
zwei Teile zu gliedern. Der erste Teil umfaßt die 
Einzelprüfungen ("Teilprüfungen" im Sinne des 
§ 24 Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes) aus den in der Anlage angeführten 
Prüfungsgeg,enständen. In gleicher Weise wie bei 
der ersten Diplomprüfung zerfallen diese Teil­
prüfungen wieder in Prüfungsteile, die den ein­
zelnen Vorlesungen entspreChen. Ebenso wie bei 
der ersten Diplomprüfung soll es aber dem Kan­
didaten freistehen, auch eine kommissionelle 
Prüfung aus allen Gegenständen zu verlangen. 
Auch die übrigen Bestimmungen für die erste 
Diplomprüfung sollen sinngemäß angewendet. 
werden (vgl. Bemerkungen zu § 7). 

Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfurig 
ist aber jedenfalls kommissionell abzuhalten. Er 
um faßt eine Prüfung über das in der Diplom.­
arbeit behandelte Thema sowie über ein zweites 
Teilgebiet, das einem Schwerpunkt der gewähl­
ten Ausbildung entsprechen soll. Vor Bestim­
mung dieses zweiten Prüfungsfaches ist der Kan­
didat zu hören. Er hat das Recht, einen Vor­
s,chlag zu machen. 

Bei Kombination zweier Studienrichtungen 
wird dieser Schwerpunkt, sofern das Thema der 
Diplomarbeit mit einem Prüfungsfach der zwei­
ten Studienrichtungin Zusammenhang steht, 
auch der zweiten Studienrichtung angehören 
können. 

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß 
beim zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung, 
ausgehend von der Diplomarbeit, der Erfolg der 
wissenschaftlichen Berufsvorbildung, die gewon­
nene Einsicht in die Ergebnisse, die Quellen, die 
Zusammenhänge und Methoden des Faches dar­
getan werden können, ohne daß der zweite 
kommissionelle Teil durch die Prüfung reinen 
Wissensstoffes überladen wird. 

Wie bereits in den Erläuterungen zu § 7 er­
wähnt, hat das in den §§ 7 und 9 vorgesehene 
Prüfungssystem nicht nur weitgehende Zustim­
mung bei zahlreichen Begutachtern gefunden, 
sondern auch Anlaß zu Kritik gegeben. Insbe­
sondere wurde bemängelt, diese Prüfungsvor­
schriften seien teils geeignet, die Prüfungen allzu­
sehr zu erleichtern, teils an Hochschulen mit 
großen Hörerzahlenpraktisffi undurchführbar. 
Diese Bedenken schienen allerdings nicht über­
zeugend. Beim Vergleich eines Prüfungs systems, 
das kommissionelle Prüfungen am Ende des 
Studienabschnittes vorsieht, mit dem System der 
über denStudienabschnitt verteilten Einzelprü­
fungen zeigt sich, daß diese' Systeme sich hin­
sichtlich der Art der an die Kandidaten gestellten 
Anforderungen wohl unterscheiden, doch läßt 
sich nicht von vornherein feststellen, weIches 
System als das leichtere angesehen werden karin. 
Kommissionelle Prüfungen sind sicher besser ge­
eignet, Zusammenhänge aufzuzeigen und einen 
Gesamtüberblick über das erwortbene Wissen zu 
geben; sie leiden aber. unter dem Mangel, daß die 
Kandidaten einen außerordentlich großen Ge­
dächtnisstoff präsent haben müssen; eine Gedächt­
nisleistung, die mi,t der wis,senscha:ftlich.en Be­
fähigung des Kandidaten nicht unbedingt über­
einstimmen muß. Kommissionelle Prüfungen 
müssen bedeutend an Wert verlieren, wenn einer 
großen Zahl von Kandidaten, eine verhältnis­
mäßig kleine Zahl von Prüfern gegenübersteht; 
es ist dann nicht mehr möglich,· auf den einzel­
nen Kandidaten mit der erforderlichen Sorgfalt 
einzugehen, so daß der Vorteil der kommissionel­
len Prüfung, die Möglichkeit der Darlegung des 
gewonnenen Gesamtüberblicks, verloren gehen 
muß. Ei.rizelprüfungen· können sicher. nicht den 
Gesamtüberblidt bieten, eler allenfalls bei kom­
missionellen Prüfungen gewonnen werden kann; 
sie ermöglichen aber eine gründlichere Vorberei­
tung; da sie leichter als kommissionelle Prüfun­
gen zu verschiedenen Terminen abgehalten wer­
den können, bieten sie die Möglichkeit, die 
Nachteile des Mißverhältnisses zwischen, der Zahl 
der Prüfer und der Zahl der Kandidaten zu 
vermeiden oder zumindest in ihren Auswirkun­
gen zu mindern. Insbesondere ermöglichen Ein­
zelprüfungen den Studierenden, ihre Prüfungs­
vorbereitung nach Maßgabe der Vermittlung des 
Lehrstoffes kontinuierlich über die gesamte Stu­
dienzeit zu verteilen, und stellen sicher, daß die 
Kandidaten bei denjenigen Prüfern zur Prüfung 
antreten können, bei denen sie die Lehrveran­
staltungen gehört haben. Einzelprüfungen kön­
nen daher im Zusammenhang mit der Beurtei­
lung von übungen, Proseminaren, Seminaren 
usw. ein wirksames kumulatives Prüfungssystem 
bilden. Damit steht nicht im Widerspruch, daß 
am Ende des Studiums nach Art einer "defensio" 
der Diplomarbeit dem Kandidaten Gelegenheit 
geboten wird, sich über den Erfolg s'einesStu-
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diums nicht in Form einer Gedächtnisprüfung, 
sondern einer Verständnisprüfung auszuweisen. 

Jn Abs. 8 wird bestimmt, daß der zweite Teil 
der zweiten Diplomprüfung mündlich abzuhalten 
ist. Es ergibt sich aus dem eben dargelegten Sinn 
dieser abschließenden Prüfung, daß nur die 
mündliche Abhaltung in Betracht kommen kann. 
Die Form der Ablegung des ersten Teiles der 
zweiten Diplomprüfung wird gemäß § 24 Abs.4 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes in der 
Studienordnung festzulegen sein, wobei zu be­
achten sein wird, daß auf Grund des letzten 
Satzes dieser Bestimmung die das ordentliche 
Studium abschließende Prüfung jedenfalls auch 
einen mündlichen Prüfungsteil aus jedem Prü­
fungsgegenstand zu enthalten hat. 

Zu § 10: 

In § 10 sind die für Lehrarptsstudien gcitenden 
Sonderbestimmungen, soweit solche nicht schon 
in den vorhergehenden Bestimmungen enthalten 
sind, insbesondere die Bestimmungen über die 
pädagogische Ausbildung zU'sammengefaßt. Daß 
bei der Ges,taltun.g der Lehramtsstudien im Bine 

blick auf das Ausbildungsziel auf die Lehrpläne 
der höheren Schulen Bedacht zu. nehmen. sein 
wird (Abs. 1), wurde bereits erwähnt. 

In diesem Zusammenhang ist darauf ·hinzu­
weisen, daß gemäß § 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über die Errichtung eines Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung und über die 
Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger Bun­
desministerien der Bundesminister fürWisseh­
schaft und Forschung bei Erlassung der Studien­
ordnungen auf Grund der besonderen Studien­
gesetze im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Unterricht 'und Kunst vorzugehen hat, 
Darüber hinaus wird dies,es Einvernehme~ gemäß 
§ 20 Abs. 3 des Gesetzentwurfs auch bei Geneh­
migung der Studienpläne für Lehramtsstudien 
einschließlich der pädagogischen Ausbildung für 
Lehramtskandidaten herzustellen sein. Anderer­
seits hat gemäß § 5 Abs. 2 des genannten Bun­
desgesetzes der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst bei der Vorbereitung und Erlassung 
von Verordnungen, die die Festsetzung von 
Lehrplänen für allgemeinbildende und berufs­
,bildende höhere Schulen zum Gegenstand haben, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
\Vissenschaft und Forschung vorzugehen, Es wird 
daher auch möglich sein, bei Vorbereitung cl,'· 
Lehrpläne der höheren Schulen den Rat der 
Hochschulen einzuholen, denen die Ausbildung 
der Lehrer an höheren Schulen und die Fort­
führung des Bildungsganges der Absolventen der 
höheren Schulen obliegt. 

Abs. 2 stellt klar, daß auch die pädagogische 
Ausbildung eine wissenschaftliche Ausbildung zu 
sein hat und daher an den Zielen des Allgemei­
nen Hochschul-Studiengesetzes zu orientieren ist, 

Die Abs. 3 bis 7 enthalten die Grundsätze für 
die Regelung der pädagogischen Ausbildung. 
Diesbezüglich wurden von den begutachtenden 
Stellen sehr gegell5ätzliche Vorstellungen ge­
äußert. 

Hinsichtlich des Einbaues der pädagogischen 
Ausbildung in die Hochschulstudien hoten sich 
grundsätzlich drei Modelle an, nämlich eine päd­
agogisch-didaktische Ausbildung während des 
Fachstudiums, eine solche Ausbildung nach Voll­
endung des Fachstudiums und eine Vorschaltung 
der pädagogisch-didaktischen Ausbildung vor das 
Fachstudium. Die Vdr- und Nachteile dieser dr,ei 
Möglichkeiten sind in den, im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens abgegebenen Äußerun­
gen deutlich zum Ausdruck gekommen. Sie kön­
nen folgendermaßen zusammengefaßt werden: 

1. Pädagogische und fachdidaktische Ausbil­
dung, parallel mit dem Fachstudium: 

Auf diese Art und Weise ist das Studium für 
das Lehramt an höheren Schulen derzeit organi­
siert. Der Entwurf sieht vor, daß diese Struktur 
der Lehramtsstudien bei stärkerer Berücksichti­
gung der praktisch-pädagogischen Ausbildung 
beibehalten werden soll. Die .Konsequenz dieser 
Regelung bildet allerdings die Festsetzung der 
Studiendauer der Lehramtsstudieri mit neun Se­
mestern, da die Bewältigung zweier kombinierter 
Studienrichtungen im vollen Umfang und einer 
ausreichenden pädagogischen Ausbildung in kÜr­
zerer Zeit kaum möglich wäre. 

2, Pädagogische Ausbildung nach dem Fach­
studium: 

Die Nachteile dieses Vorschlages liegen darin, 
daß mit der pädagogischen Ausbildung erst in 
einem sehr späten Zeitpunkt, nämlich erst nach 
Abschluß eines vollen Fachstudiums nach acht bis 
zehn Semestern begonnen' werden könnte und 
es sehr, fraglich' erscheinen muß, ob eine genü­
gende Zahl von Absolventen, insbesondere natur­
wissenschaftlicher Studienrichtungen, diese zu­
sätzliche Ausbildung auf sich nehmen werden, 
wenn attraktive Verwendungsmöglichkeiten im 
Staat und in der Wirtschaft zur Verfügung ste­
hen. Die zusätzliche pädagogische Ausbildung 
könnte entweder in der Form eines, Vollstudiums 
durch ein bis zwei Semester oder in der Form 
von Hochschulkursen oder Hochschullehrgängen, 
die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen 
würden, erfolgen. Der Entwurf ist diesen Weg, 
der nicht für zweckmäßig erachtet wird, nicht 
gegangen. 

3. Pädagogische Ausbildung vor Eintritt in das 
Fachstudium: 

Der Arbeiterkammertag hat im Zuge des 
Begutachtungsverfahrens vorgeschlagen, die not­
wendige pädagogische AUSIbildung der Lehramts­
kandidaten vor Eintritt in das Fachstudium an­
zusetzen. Dadurch sollte insbesondere auch die 
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Möglichkeit eröffnet werden, die Lehrerausbil­
dung in einem späteren Zeitpunkt völlig zu 
integrieren. Die derzeit an den Pädagogischen 
Akademien durchgeführte Ausbildung-der Lehrer 
für die Pflichtschulen würde sodann mit dem 
pädagogisch-didaktischen Teil der Ausbildung für 
Lehrer an höheren Schulen identisch sein. Nach 
A:bschluß dieser Ausbildung, die schon die .Lehr­
befugnis für Pflichtschulen in sich schließen 
würde, würde erst das Fachstudium für das Lehr­
amt an höheren Schulen beginnen. Einzuwenden 
ist gegen diesen Vorschlag, daß ein so später Ein­
tritt in das Fachstudium, erst nach Abschluß 
einer für den Unterricht an den Pflichtschulen als 
ausreichend empfundenen pädagogisch-didakti­
schen Ausbildung, abschreckend wirken kann. 
Als Nachteil müßte empfunden werden, daß 
dann - im Gegensatz zum derzeitigen Zustand 
einer in der Regel gutienFachausbildung neben 
einer unbefriedigenden pädagogischen Schulung -
die Situation eintreten könnte, daß zwar e~ne 
genügende Anzahl von pädagogisch-didaktisch 
geS'chulten Lehrpersonen vorhanden ist, diese 
jedoch nicht die Absicht haben, sich noch einem 
längeren und schwierigen Fachstudium zu unter­
.ziehen. 

Der vorliegende Entwurf versucht den Weg 
eines Einbaues einer ausreichenden pädagogischen 
und fachdidaktischen Ausbildung in das Fach­
studium; ohne- das Niveau der wissenschaftlichen 
Ausbildung zu reduzieren (vgl. Bemerkungen zu 
§ 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2 und § 5 Abs. 3). 

Obwohl zahlreiche Begutachter, nicht +uletzt 
auch die Lehrer-Kommission der Schulreform­
kommission, sich fü·r den Einbau der -pädagogi­
schen Ausbildung in das gesamte Studium aus­
sprachen, wird _ die pädagogische Ausbildung in 
Abs. 3 grundsätzlich dem zweiten Studienab­
schnitt zugewiesen (vgl. Bemerkungen zu § 1 
Abs. 2). Daß hiedurch die freiwillige Inskription 
von Lehrveranstaltungen der pädagogischen Aus­
bildung im ersten Studienabschnitt nicht ausge­
schlossen ist, wird in Abs. 6 ausgesagt. Im Hin­
blick auf die grundsätzliche Gemeinsamkeit des 
ersten Studienabschnittes für die Studienzweige 
der Lehramtsstudien und der sonstigen Diplom­
studien konnten Teile der pädagogischen Ausbil­
dung jedoch nicht zwingend im ersten Studien­
abschnitt vorgeschrieben werden. Ausnahmen 
bilden lediglich die Studienrichtungen zur wissen­
schaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für das 
Lehramt an höheren Schulen (Ahs. 7). 

Die pädagogische Ausbildung hat grundsätzlich 
drei Teile zu umfassen, nämlich di,e allgemeine 
pädagogische Ausbildung, die fachdidaktische 
Ausbildung und die schulpraktische Ausbildung, 
wobei letztere teils der allgemeinen pädagogischen 
Ausbildung, teils der fachdi'daktischen Ausbildunv 
zuzuweisen ist (Abs.3). -

In der allgemeinen pädagogischen Ausbildung­
(Abs. 4) wird Wert auf ein gründliches Kennen-

lernen der Schulwirklichkeit durch die Studieren­
den gelegt. Auf Grund des bereits erwähnten 
Beschlusses der Lehrer-Kommis~ion der Schul­
reformkommission soll das im Rahmen der all­
gemeinen pädagogischen Ausbildung zu absolvie­
rende Schulpraktikum zwölf Wochen betragen. 
In diesem Schulpraktikum, das. im Gegensatz zu 
den im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung 
vorzusehenden schulpraktischen Lehrveranstal­
tungen ein Kontinuum - wenn auch gegebenen­
falls' mit Unterbrechungen - darstellen soll, 
sollen die Studierenden selbst Verantwortung 
tragen und die Erfolge ihrer Lehrtätigkeit vor 
Augen geführt bekommen. Gleichzeitig soll das 
Schulpraktikum den Studierenden die Möglich­
keit einer überprüfung ihrer pädagogischen Eig­
nung bieten. Das Schulpraktikum wird daher ~ 
ebenfalls einer Empfehlung der Lehrer-Kommis­
sion der Schulreformkommission folgend - an 
den Beginn des zweiten Studienabschnittes -
also in das erste, längstens zweite Semester -'- zu 
verlegen sein. Dies sollte nicht ausschließ,en, daß 
den Studierenden vor Beginn oder während des 
Schulpraktikurns eine Einführung in die erforder­
lichen didaktischen, pädagogischen und psycholo­
gischen Kenntnisse geboten wird. Im Rahmen 
der zweiten Diplomprüfung werden die Kandi­
daten den Erfolg der allgemeinen pädagogischen 
Ausbildung im Prüfungsfach ,;Pädagogik" darzu­
tun hahen. 

Die fachdidaktische Ausbildung (Abs. 5), also 
der fachbezogene Teil der pädagogischen Ausbil­
dung, in dem sich diese mit den beiden gewählten 
Studienrichtungen überschneidet, wird auf die 
im Schulpraktikum gevionnenen Erfahrungen 
Bezug zu nehmen haben. Im Hinblick. auf die 
besondere Bedeutung, die der fachdidaktischen 
Ausbildung für die künftigen Lehrer zukommt, 
wird im Entwurf ausdrücklich die Abhaltung 
von Seminaren aus Fachdidaktik in beiden ge­
wählten Studienrichtungen verlangt, die mit 
schulprakcischen Lehrveranstaltungen (Lehrauf­
tritten) verbunden sein sollen. 

Bezüglich der Durchführung des Schulprakti­
kums und der schulpraktischen Lehrveranstaltun­
gen ist auf die Bestimmung des § 16 Abs. 7 des 
Al1gemeinen Hochschul-Studiengesetzes hinzu­
weisen, die Dienststellen des Bundes zur Mitwir­
kung an Praktika im Rahmen ihrer Möglichkei­
ten verpflichtet. 

Im Sinne der in der Begutachtung erhobenen 
Forderung, die pädagogische Ausbild~lmg schon 
im ersten Studienabschriitt beginnen zu lassen -'-­
was aus den zu§ 1 Abs. 2 erwähnten Erwägun­
gen nicht zwingend vorgesehen werden kann -, 
wird im Abs. 6 den Studierenden die Möglichkeit 
eröffnet, schon im ersten Studienabschnitt Lehr­
veranstaltungen aus Pädagogik und Fachdidaktik 
im Zusammenhang mit Teilen der schulprakti­
sehen Ausbildung zu absolvieren. 
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Zu § 11: Entsprechend einer Empfehlung der Lehrer­
Kommission der Schulrefonrtkommiss,ion sollen Hier werden die Bestimmungen zusammenge­
insbesondere im ersten Studienabschnitt Lehrver- faßt, die eine Mitwirkung der Kunsthochschulen 
anstaltungen einführender Art vorgesehen wer- erforderlich machen. Eine Ergänzung der Studien 
den, die nicht nur für Lehramtskandidaten, son-. . der Kunstgeschichte, der Musikwissenschaft und 
dern für alle Studierenden von Interes'se sind und der Theaterwisserischaft durch die In:skription' 
Fragen der Menschenführung, Kommunikation, künstlerischer Wahlfächer _ wobei im Einzelfall 
Lernpsychologie und ähnliches, behandeln. Solche auch die Wahl eine,r Gruppe künstlerischer 
Lehrveranstaltungen sollen, soweit sie TeiLen der F"ch . Aß' 't . St d' 'ch a er Im usma emer zwei en u lenn tung 
pädagogischen Ausbildung entsprechen, für Lehr- gemäß § 3 Abs. 2 in Betracht kommen kann --.: 
amtskandidaten in die pädagogische Ausbildung oder künstlerischer Freifächer kann durchaus 
einrechenbar sein. sinnvoll sein und sollte daher nicht ausgeschlos~ 

In Ahs. 7 soll die bereits erwähnte Möglichkeit sen werden. Eine an den Berufszielen orientierte 
eröffnet werden, in den der wissenschaftlich- Ausbildung wird - wie dies auch bei den Studien 
künstlerisChen Berufsvorbildting für das Lehramt zur wissenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbil­
an höheren Schulen dienenden Studienrichtungen dung für das Lehramt an höheren Schulen voqie~ 
die pädagogische Ausbildung schon im ersten sehen ist - die Möglichkeit einer Ergänzung 
Studienabschnitt zu beginnen. Da diesen Studien- durch eine künstlerische Ausbildung erfordern. 
richtungen keine Studienrichtungen der allgemei- Dies wird durch den Grundsatz, daß die Studien 
nen Diplomstudien gegenüberstehen und daher an den wissenschaftlichen Hochschulen der WLS­

die erwähnten Bedenken gegen einen zwingenden senschaftlichen Berufsvorbildung zu dienen haben, 
Beginn der pädagogischen Ausbildung im ersten nicht ausgeschlossen. Bestimmte Berufsvorbildun­
Studienabschnitt hinsichtlich dieser Studienrich- gen können vielmehr gerade erst durch di,e 
tungen nicht bestehen, soll die im Studium der ergänzende künstlerische Ausbildung sinnvoll 
Musikerzi,ehung bereits erprobte Regelung für sein. Aus diesem Grund wird die Bestimmung 
diese Studienrichtungen beibehalten bzw. ermög- des § 11 Abs. 1 vorgeschlagen, durch die zwar die 
.licht werden. Kombination zwischen wissenschaftlichen und 

§ 10 Ahs. 8 nimmt darau(Bezug, daß einzelne künstlerischen Studien nicht institutionalisiert, 
der Berufsvorbildung für das Lehramt an höhe- die Möglichkeit einer Ergänzung der wissenschaft­
ren Schulen dienende Studien in anderen beson- lichen Berufsvorbildung durch künstlerische 
deren Studienge&etzen geregelt sind oder geregelt Fächer aber offen gelassen werden 5011. 

werden sollen. Es sind dies derzeit dIe wirtschafts- Für die' der wissenschaftlich-künstlerischen 
pädagogische Studienrichtung (Bundesgesetz Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Stu- Schulen dienenden Studienrichtungen bedarf es 
dienrichtungen) und die religionspädagogischen einer Bestimmung, welche die Einrichtung der­
Studienrichtungen (Bundesgesetz über katholisch- selben an den in Betracht ,kommenden Kunst­
theologische Studienrichtungen). Soweit in diesen hochschulen ermöglicht sowie die wegen der 
Bundesgesetzen nichts anderes bestimmt ist, sol- Kombination mit den wissenschaftlichen Studien, 
len die Bestimmungen dieses Entwurfes, soweit' jedenfalls mit der pädagogischen Ausbildung, 
sie der Berufsvorbildung für das Lehramt an erforderliche sinngemäße Anwendung der Be­
höheren Schulen dienen, auf diese Studien sinn- stimmungen des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gemäß angewendet werden. Es werden dies vor gesetzes und des vorliegenden Gesetzentwurfs 
allem die Bestimmungen über die pädagogische hin'sichtlich dieser Studien an den Kunsthoch­
Ausbildung für Lehramtskandidaten und, soweit schulen vorsieht. 
die betreffenden Studienrichtungen zu kombinie-
ren sind, die Bestimmungen über die Kombina-
tion (§ 3 Abs. 4 und 5) und über das Erweite- Zu § 12: 
rungsstudium (§ 12) sein. Auf die wirtschafts- Diese Bestimmung regelt die verschiedenen 
pädagogische Studienrichtung wird nur die Be- Möglichkeiten der Ergänzung absolvierter Stu­
stimmung über das Erweiterungsstudium anzu- dien in Form von Erweiterungsstudien sowie der 
wenden sein, da diese Studienrichtung nicht gleichzeitigen Absolvierung solcher Ergänzungs­
koinbinierbar ist und hinsichtlich der pädagogi-' studien mit dem Hauptstudium. Beson'dere Be­
schen Ausbildung eigene Vorschriften enthält. deutung wird den in Ahs. 1 lit. e geregelten Er­
Auf die religionspädagogischen Studienrichtungen weiterungsstudien für Absolventen der Lehramts­
werden die Bestimmungen über die pädagogische studien zukommen, die ihre Lehrbefugnis auf ein 
Ausbildung - soweit diese im Bundesgesetz über' weiteres Unterrichtsfach ausdehnen wollen. Es 
katholisch-theologische Studienrichtungen nicht war klarzustellen, daß für ein solches Erweite­
teilweise gesondert geregelt ist -'und die Be- rungsstudium das Ausmaß und die Anforderun­
stimmungen über das Erweiterungsstudium, auf gen einer als zweite Studienrichtung gewählten 
die kombinierte religionspädagogische Studien.;. Studienrichtung für das Lehramt an höheren 
richtung außerdem die Bestimmungen über die 1

1 

Schulen ausreichen, daß aber auch die Erweite­
Kombination von Studien anzuwenden sein. ' rung auf das Ausmaß und die Anforderung einer 
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ersten Studienrichtung - mithin einschließlich 
der Anfertigung einer Diplomarbeit - zulässig 
ist. Die Bestimmung des Abs. 3 über die Ver­
kürzung der Studien dauer war notwendig, da er 
sich bei Erweiterungsstudien nicht um ein volles 
Studium handelt. Klarzustellen war weiter, dar 
Absolventen von ErweiterungSiStudien ein An 
spruch auf Erlangung eines weiteren akademi­
schen Grades zu dem bereits. erworbenen akade­
mischen Grad ni.cht zusteht (Abs. 5). 

Zu § 13: 

Die Einrichtung von Kurzstudien, wie sie im 
Entwurf einer Novelle zum Allgemeinen Hoch­
schul-Studien gesetz vorgesehen sind, wird im 
Rahmen des vorliegenden Entwurfs nur für die 
übersetzer- und Dolmetscherausbildung vorge­
schlagen. Die nach dem zweiten einrechenbaren 
Semester des zweiten Studiena.bschnittes der 
Studienrichtung "übersetzer- und Dolmetscher­
ausbildung" abzulegende Akademische überset­
zerprüfung soll den Studierenden dieser Studien­
richtung den nach der derzeitigen Regelung 
bereits nach dem fünften Semester zulässigen 
Abschluß einer Kurzausbildung als übersetzer 
ermöglichen und das Recht zur Führung der 
Berufsbezeichnung ;,Akademisch geprüfter über­
setzer" gewähren. 

Zu § 14 Abs. 1: 

Wie bereits eingangs erwähnt, haben die Dok­
toratsstudien gemäß § 13 Abs. 1 lit. b des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes über die Di­
plomstudien hinaus der Weiter,entwicklung der 
Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher 
Arbeit zu dienen. Die Trennung in berufsvor-. 
bildende Diplomstudien und darüber hinausge· 
hende Doktoratsstudien stellt gerade hins,ichtlid­
der bisher. durch die philosophische Rigorosen­
ordnung, StGBl. Nr. 165/1945, geregelten Studien 
eine einschneidende Reformmaßnahme dar. Nad­
der genannten derzeit gültigen Regelung fallen 
die berufsvorbildenden Studien und· die Dokto­
ratsstudien zusammen; auch soweit für berufs­
~orbildende Studien eigene Studi~ngänge vorge~ 
sehen sind, wie bei der Ausbildung für das Lehr­
amt an höheren Schulen, bilden sie keine Voraus­
setzung für das Doktoratsstudium. Die Trennung 
in ein Diplomstudium und ein darauf aufbauen­
des Doktoratsstudium wird sich daher im Sinne 
einer Hebung des wiss,enschaftlichen Niveaus des 
Doktoratsstudiums auswirken. Ein Abgehen von 
diesem Grundsatz würde ein Abgehen von einem 
der wesentlichen Reformgedanken des Allgemei­
nen Hochschul-Studiengesetzes bedeuten. Dies 
wird durch einen Hinweis auf die Bestimmung 
des § 13 Abs. 2lit. b des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes nur unterstrichen, denn auch die 
dort vorgesehene Möglichkeit, anstelle der Di­
plomstudien andere Studien als Voraussetzung 
für das Doktoratsstudium vorzusehen; verlangt, 

daß diese Studien den Diplomstudien nach Dauer, 
Gliederung und wissens,chaftlichen Anforderun­
gen gleichwertig sind. Der Entwurf trägt diesem 
Grundsatz Rechnung, wenn er als Voraussetzung 
für die Zulassung zum Doktoratsstudium die 
Absolvierung eines Diplomstudiums verlangt; Es 
sollte nicht übers,ehen werden, daß auch die Her­
anbildung wissenschaftlichen Nachwuchses eine 
Berufsvorbildung darstellt und daher kein Anlaß 
besteht, .den Absolventen derjenigen Studienrich­
tungen, die weniger der Vorbildung auf prakti­
sche Berufsausübung, als der Vorbereitung auf 
eine wissenschaftliche Laufbahn dienen, den 
Diplomgrad zu versag'en. Gerade in die~er Be­
stimmung sollte ein wichtiger Aspekt der Reform 
der Studien an den Philosophischen Fakultäten 
erblickt werden. Die Tatsache, daß - abgesehen 
von den Lehramtsstudien, dem Studium der 
Pharmazie und der übersetzer- und Dolmetscher­
ausbildung -:- die derzeitige Regelung als Ab­
schluß der Stud~en an den Philosophischen Fakul­
täten nur das Doktorat kennt, hat dazu geführt, 
daß der Erfolg der wissenschaftlichen Ausbildung 
an den Philosophischen Fakultäten .den an ein 
Doktoratsstudium zu stellenden Anforderungen 
- schon im Hinblick auf die große Zahl der 
Studierenden - nicht in allen Fällen gerecht 
werden kann. Die in Zukunft als Voraussetzung 
für die Zulassung zu den Doktoratsstudien ge­
forderte Absolvierung der Diplomstudi.en wird 
daher die erforderliche Auslese der zum w;s·s~n­
schaftlichen Nachwuchs Befähigten ·erleichtern. 

Zu § 14 Abs. 2: 

Gemäß § 14 Abs. 7 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes bestehen die Doktorats­
studien aus einem Studienabschnitt, dessen Dauer 
in den Studienordnungen nicht kürzer aIS zwei 
Semester und nicht länger als vier Semester zu 
bemessen ist. In einer von der Lehrer-Kommis­
sion der Schulreformkomm:ission beschlossenen 
Empfehlung wurde gefordert, die Durchlässig­
keit (der allgemeinen Diplomstudien und der 
Lehramts~tudien) solle so gewahrt bleibe~, daß 
ohne Schwierigkeiten und ohne wesentlichen 
Zeitverlust das Doktoratsstudium abgeschlossen 
werden kann. Die Festsetzung der Studiendauer 
der Lehramtsstudien mit neun Semestern kommt 
dieser Forderung entgegen, dennoch kann nicht 
generell ausgeschlossen werden; daß bei natur­
wissenschaftlichen und anderen Studien, die im 
Lehramtsstudium mit einer zweiten Studienrich­
tung, im allgemeinen Diplomstudium dagegen 
nur mit den erforderlichen Hilfs- und Ergän­
zungsfächern zu kombinieren sind, unter Um­
ständen .das Doktoratsstudium erst nach einer 
die vorgesehene Studiendauer übersteigenden 
Zeit abgeschlossen werden kann. Insbesondere 
aber wird bei den der wissenschaftlich-künstle~ 
rischen Berufsvorbildung für das Lehramt an 
höheren Schulen dienenden . Studienrichtungen, 
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in denen das Diplomstudium nicht ausschließlich 
eine wissenschaftliche, sondern auch eine prak­
tisch-künstlerische Ausbildung umfaßt, ein dar­
auf aufbauendes Doktoratsstudium in der vor­
gesehenen. Studienzeit schwerlich abgeschlossen 
werden können. Aber auch Absolventen sonstiger 
Diplomstudien wird e§ nicht immer möglich sein, 
die Dissertation in maximal vier Semestern ab­
zuschließen. Es liegt im Wesen einer Dissertation 
und in den sehr verschiedenen in Betracht kom­
menden Themenstellungen, daß hier eine zeitliche 
Schranke .wohl kaum aufgestellt werden kann. 
Dennoch sollten die Studierenden auch in solchen 
Fällen nicht zur Inskription von Lehrveranstal­
tungen über die in der Studienordnung mit 
maximal vier Semestern festzusetzende Studien­
dauer hinaus verhalten werden. 

. Die generelle Vorschreibung zusätzlicher An­
forderungen für Absolventen bestimmter Stu­
dienrichtungen der Lehramtsstudien sollte dem­
riach nicht in Betracht gezogen werden. Die 
Absolventeri dieser Studienrichtungen sollten 
nicht formal zu den allenfalls erforderlichen 
Ergänzungen gezwungen werden, da diese Er­
gänzungen wohl nicht in allen individuellen 
Fällen' im gleichen Ausmaß notwendig sein wer­
den. Aus diesem Grunde wurde der zweite Satz 
deszweiten Absatzes des § 14 so formuliert, daß 
bei Festsetzung der Studiendauer der Doktorats­
studien, das heißt der Zahl der zu inskribieren­
den Semester, von den für Absolventen der 
Diplomstudien gemäß § 1 Abs. 2 lit. a bestehen­
den· Anforderungen auszugehen ist. Allenfalls 
für Absolvent'en bestimmter Lehramtsstudien 
gen~rell erforde~liche ErgänZungen werden ins­
besondere nach' Maßgabe der Bestimm~ngen des 
§ 10 Ab.s. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes (Nachweis besonderer Vorke.nntnisse 
zum Verständnis einer Lehrveranstaltung) im 
Studienplan vorgeseheri werden können. Daß in 
manchen Fällen zwischen dem Abschluß der 
Diplomstudien und dem Abschluß der Dok­
torats~tudien unter Umständen eine längere 
Zeitspanne liegen wird, als die vorgesehene Stu­
diendauer der Doktoratsstudien beträgt, muß in 
Kauf genommen werden. 

Es ist . .offensichtlich, daß vor .allem die an Ab­
solventen . von Studienr.ichtungen zur wissen­
schaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für das 
Lehramt' an höheren Sclmlen' im Doktoratsstu­
dium zu stellenden zusätzlichen Anforderungen 
zi~mlich hoch sein werden,. doch werden auch 
Absolventen solcher Studienrichtungen nicht 
grundsätzlich vom Doktoratsstudium ausge­
schlossen. 

Zu § 14 Abs. 3: 

Hinsichtlich der Vergabe' des Themas der 
Dissertation, ihrer· Betreuung und Begutachtung 
wird auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 lit.g, 
,§ 25 Abs. 2 und § 26 Abs. 9 des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes verWlesen. Die For­
mulierung des § 14 Abs. 3 des Gesetzentwurfs 
macht deutlich, daß das Fach, dem die Disserta­
tion zuzurechnen ist, nicht mit einem der in 
diesem Entwurf genannten Prüfungsfächer iden­
tisch zu sein braucht; Voraussetzung ist vielmehr, 
daß das Fach durch einen Hochschulprofessor, 
erforderlichenfalls auch durch einen emeritierten 
Hochschulprofessor, Honorarprofessor oder 
Hochschuldozenten, der die Betreuung und Be­
gutachtung übernimmt, vertreten ist. 

Bewußt wurde eine Formulierung gewählt, die 
klarstellt, daß das Thema der Dissertation jedem 
wissenschaftlichen Fach entnommen werden kann, 
das den im vorliegenden Gesetzentwurf geregel­
ten Studien ~ntspricht. Dieses Fach muß daher 
nicht mit einem der in der Anlage zum Gesetz­
entwurf genannten Prüfungsfächer identisch sein. 
VoraussetZung ist lediglich, daß das Fach den 
durch diesen Gesetzentwurf zu regelnden Stu­
dien - sei es auch nur als Hilfs- und Ergänzungs­
fach oder als Wahlfach - zuzurechnen ist und 
an der betreffenden Hochschule ein Betreuer der 
Dissertation zur Verfügung steht. Als weitere 
Voraussetzung wirc freilich gefordert werden 
müssen, daß der Studierende auf Grund der 
absolvierten Diplomstudien die Voraussetzun­
gen für die wissenschaftliche Behandlung des 
Themas mitbringt. Es wäre daher durchaus denk­
bar, daß etwa ein Absolvent einer Studienrich­
tung der "Slawistik" - etwa Russisch oder 
Serbokroatisch - s:ein Doktoratsstudium aus 
einer weiteren slawischen Sprache absolviert, die 
an der betreffenden Hochschule nicht als eigene 
Studienrichtung, sondern nur als Wahlfach ein­
gerichtet ist. 

Im Abs. 4 wird die Bestimmung des § 26 
Abs. 9 des Allgemeinen Hochschul-Studienge­
setzes wiederholt, die im Zusammenhang mit § 2 
Abs. 1 des' Allgemeinen Hochschul-Studienge­
setzes so zu verstehen 'sein wird, daß dem Kan­
didaten der rechtzeitige Antritt zum Rigorosum 
am Ende des letzten Semesters des Doktorats­
studiums - allerdings mit der im Abs. 2 ge­
nannten Einschränkung - ermöglicht wird, so­
fern die Dissertation zu einem Zeitpunkt ein­
gereicht wird,' der die Begutachtung während 
eines zumutbaren Zeitraumes zuläßt. 

Zu § 14 Abs. 5: 

Was die Prüfungsfächer des Rigorosums be­
trifft; so ist es einleuchtend, daß das Fach, dem 
das Thema . der Dissertation zuzuordnen ist, 
jedenfalls zu prüfen ist (§ 25 Abs. 3 des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes). Weiters ist 
vorgesehen, daß als zweiter Prüfungsgegenstand 
ein Fach iI). Betracht kommt, das unter Beachtung 
qes thematischen Zusammenhanges mit der 
Dissertation vom Kandidaten zu wählen ist. 
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Zu bemerken ist, daß das zweite Fach,ebenso 
wie das Dissertationsfach, nicht notwendiger­
weise 'mit einem Prüfungsfach der Diplomprü­
fungen identisch sein muß; im Sinne der den 
Doktoratsstudien zugedachten Spezialisierung 
und Vertiefung können die Fächer des Rigoro­
sums auch Teilgebiete oder überschneidungen 
von Prüfungsfächern der Diplomprüfungen, 
unter Umständen bei entsprechendem wissen­
schaftlichem Zusammenhang auch Teilgebiete 
einer anderert 'Studienrichtung umfassen; als 
zweit,es Prüfungsfach kann auch ein Teilgebiet 
einer in ,ein'em anderen besonderen Studiengesetz 
geregelten Studienrichtung in Betracht kommen. 

Im Zuge der ersten Begutachtung wurde ver­
schiedentlich vorgeschlagen, als drittes Prüfungs­
fachdes Rigorosums, zumindest imPalle geistes­
wissenschaftlicher Fächer, auch ein Teilgebiet der 
Philosophie vorzusehen. Von anderen Stellung­
nahmen wiederum wurde eine Ausweitung des 
Rigorosums abgelehnt. Wenn der Entwurf auch 
eine im Rahmen des Rigorosums abzulegende 
zusätzliche Prüfung aus' Philosophie nicht vor­
sieht, so hat doch jeder Kandidat die Möglichkeit, 
als zweites Rigorosenfach ein mit dem Thema 
der Dissertation in Zusammenhang stehendes 
Teilgebiet der Philosophie zu wählen. Auf die 
Bemerkungen zu § 6 Abs. 2 wird verwiesen. 

Wie in allen bisher in Kraft getretenen beson­
deren Studiengesetzen wird auch im vorliegenden 
Gesetzentwurf die Abhaltung des Rigorosums als 
Gesamtprüfung in Form einer kommissionellen 
Prüfung durch den gesamten Prüfungssenat vor­
gesehen. Da das Rigorosum nur zwei Prüfungs­
fächer umschließt, würde diese Form der Ab­
haltung die gleichzeitige Anwesenheit von zwei 
Prüfern und dem V orsi tzenden des Prüfungs­
senats - der jedoch mit einem der Prüfer iden­
tisch sein kann - erfordern. Die Abhaltung des 
Rigorosums, bei dem der Kandidat den Erfolg 
des Doktoratsstudiums im Anschluß an die von 
ihm abgefaßte Dissertation darzutun hat, in 
dieser Form erscheint um der Bedeutung dieser 
Prüfung willen geboten. Da eine allzu große 
Zahl von Doktoranden nicht zu erwarten sein 
sollte, kann in der gleichzeitigen Anwesenheit der 
Prüfer eine übermäßige Belastung nicht erblickt 
werden. 

Zu §§ 15 und 16: 

Auf Grund der Ergebnisse d'er Begutachtung 
werden neben den akademischen Graden "Magi­
ster der Philosophie" und "Doktor der Philoso­
phie" die akademischen Grade "Magister der 
Naturwissenschaften" und "Doktor der 
Naturwissenschaften" vorgeschlagen. Letztere 
akademische Grade sollen grundsätzlich an Ab­
solventen mathematischer und naturwissenschaft­
licher Studien verliehen werden; an Absolventen 

von Studien, die sowohl den Naturwissenschaften 
als auch den Geisteswissenschaften zugezählt' 
werden können -einschließlich des Studiu!lls 
der Logistik wegen ihres Naheverhältnisses zur 
Philosophie - jedoch nur auf Antrag, sofern die 
Diplomarbeit bzw. die Dissertation mathemati­
sche, naturwissenschaftliche oder kartographische 
Fragestellungen behandelt. ' 

Im :Zuge der Begu~achtung wurde vorgeschla­
gen, grundsätzlich für Absolventen aller in die­
sem Gesetzentwurf zu regelnden S~udien die 
akademischen Grade "Magister der Pilosophie" 

'und "Doktor. der Philosophie" zu verleihen; 
Absolventen der Formalwiss,enschaften und der 
Naturwissenschaften sollten aber das Recht 
haben, anstelle dieser' akademisChen Grade die 
akademischen Grade "Magister der Naturwissen­
schaften" und "Doktor der Naturwissenschaften" 
zu wählen, allenfalls nach Maßgabe der gemäß 
§ 6 Abs. 2 abgelegten Vorprüfung über den Stoff 
der der philosophischen und wissenstheoretischen 
Vertiefung dienenden Lehrveranstaltungen bzw. 
über Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaf­
ten. Der Vorschlag wurde im vorliegenden Ent­
wurf nicht aufgegriffen, da, es 'bedenklich er­
scheinen mag, die Wahl des akademischen Grades 
dem Kandidaten zu überlassen, statt den akade­
mischen Grad ausschließlich an objektive Vor­
aussetzungen zu knüpfen. Eine im Laufe des 
Studiums abgelegte Vorprüfung wiederum scheint 
nicht gewichtig genug, um die Bestimmung des 
akademischen Grades von ihr allein abhängig zu 
machen. Insbesondere für Absolventen von Lehr­
amtsstudien oder anderen Diplomstudien (wie 
Technischer Geologie oder Montangeologie) an 
Hochschulen technischer Richtung werden wohl 
zwingend die akademischen Grade "Magister der 
Naturwissenschaften" und "Doktor der Natur­
wissenschaften", nicht aber "Magister" bzw. 
"Doktor der Philosophie", in Betracht kommen 
müssen. 

Der Vorschlag, neben dem Magistergrad auch 
eine mit dem Wort "Diplom" zusammengesetzte 
Berufsbezeichnung wie' etwa "Diplombiologe", 
"Diplompsychologe" vorzusehen, konnte nicht 
aufgegriffen werden, da dem Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetz neben dem akademischen 
Grad zu verleihende Berufsbezeichnungen fremd 
sind. Dagegen sieht das Allgemeine Hochschul­
Studiengesetz im § 34 Abs. 4 vor, daß die Stu­
dienrichtung in der Urkunde über die Verleihung 
des akademischen Grades ersichtlich zu machen 
ist. Die Ersichtlichmachung auch des Studien­
zweiges wird im § 15 Abs. 8 vorgeschlagen. 

Der Wunsch nach mit dem' Wort, "Diplom" 
zusammengesetzten Berufsbezeichnungen, ,ist 
offensichtlich auf die Verhältnisse im Ausland, 
insbesondere in der Bundei>republik Deutschland, 
abgestellt. Es sollte jedoch bedacht werden, daß 
die Studien reform in österreich weiter f-ortge-
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schritten ist als in der BundesrepU'blik Deutsch- Zu § 17: 
land, sodaß es wenig Sinn hat, die dort allenfalls 
bald überholten Titel zu übernehmen. 

Ein Vergleich mit dem als Standesbezeichnung 
seit langem im Bewußtsein der öffentlichkeit 
eingebürgerten akademischen Grad "Diplom­
ingenieur" für Absolventen von Studien techni­
scher Richtung ist; nicht zutreffend. Die vorge­
schlagenenMagistergrade sollen zum Ausdruck 
bringen, daß die Ausbildung der Träger dieses 
akademischen Grades sich von den erwähnten 
ausländischen Studiengängen unterscheidet. Es 
kann erwartet werden, daß, sofern das Ziel der 
mit dem Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
begonnenen Studienreform erreicht wir?, die 
vorgeschlagenen Magistergrade nicht nur 1m ~n­
land, sondern. auch in den Nachbarländern Sich 
im öffentlichen Bewußtsein durchsetzen werden. 
Allfällige Besorgnisse,· daß die vorgescI;lagenen 
akademischen Grade die Berufschancen 1m Aus­
land verringern könnten, dürften daher nicht zu 
Recht bestehen. Aus den gleichen Erwägungen 
wurden auch mit dem Wort "Diplom" zusam­
mengesetzte akademische Grad.e im vorliegenden 
Entwurf nicht vorgesehen. " 

Ein eigener Diplomgrad für Absolventen der 
Lehramtsstudien kann nicht in Betracht gezogen 
werden. Die grundsätzliche Gleichwertigkeit, 
wenn auch nicht Gleichartigkeit der Lehramts­
studien mit den sonstigen Diplomstudien soll 
auch im akademischen Grad zum Ausdruck ge­
bracht· werden. 

Auf Grund einer Empfehlung der parlamen­
tarischen Hochschulreform-Kommission wurden 
in die Bundesgesetze über technische Studienrich­
tungen, über montanistische Studienrichtungen 
und über Studienrichtungen der Bodenkultur 
Bestimmungen eingebaut, wonach paritätisch 
zusammengesetzte Studienkommissionen mit der 
Erlassung der Studien pläne gemäß§ 17 des 
Allgemeinen Hochschul-Studienges.e~zes, mit der 
Bewilligung des Austausches von Prüfung~­
fächern der zweiten Diplomprüfung sowie 
mit. der Ausarbeitung von Empfehlungen 
über die ·Gestaltung von Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen, ferner mit der Untersuchung 
von Studienverzögerungen betraut wurden. Diese 
Bestimmungen wurden mit geringfügigen Knde­
rungen in den zur Begutachtung ausgesendeten 
Entwurf eines Bundesgesetzes über geisteswissen­
schaftliche und naturwissenschaftliche Studien­
richtungen übernommen. Sowohl im Zuge der 
schriftlichen Begutachtung dieses Gesetzentwurfs 
als auch anläßlich der über denselben am 23. und 
24. April 1970 abgehaltenen Enquete wurden 
sowohl gegen die Bestimmung an sich als auch 
gegen einzelne Regelungen derselben Bedenken 
vor allem aus dem Kreise der Professorenkolle­
gien der Philosophischen fakultäten erhoben, 
während die Bestimmungen die grundsätzliche 
Zustimmung vor allem von seiten der Assisten­
tenvertreter und der Studentenvertreter sowie 
zum Teil auch von Professoren fanden. 

Nach dem Muster des im Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen vorgesehenen, an Die wichtigsten Einwände, die gegen die vor­
Absolventen des Studiums der Architektur an geschlagenen Bestimmungen vorgebracht wurden, 

ch I l 'h d D' 1 waren die folgenden: einer Kunsthochs u e zu ver el en en Ip om-
grades "Magister der Archite~tur" .. wird. für Die für die Hochschulen technischer Richtung 
Absolventen der Lehramtsstudien fur wlssen- vorgesehenen Regelungen seien im Hinblick auf 
schaftlich-künstlerische Berufsvorbildung der die anders gelagerten Verhältnisse an Philosophi­
Diplomgrad "Magister der Künste" .vorgeschl~- schen Fakultäten auf diese nicht anwendbar. An 
gen. Trotz der anderen Be~eutung! dl~, de.r I~tel- den Philosophischen Fakultäten, besonders an 
nischen Bezeichnung "Maglster artturn hmslcht- der Philosophischen Fakultät der Universität 
lich der absolvierten Studien sowohl in der Ver- Wien würden derzeit Studienkommissionen auf 
gangenheit, zukam, als auch insbesondere im Basis' der Bestimmungen des Hochschul-Organi­
englischsprechenden Ausland - in der Form sationsgesetzes pro'beweise eingerichtet. Eine ge-

Master of Arts" - zukommt, wird auf Grund setzliche Regelung würde eine Erstarrung brin­
der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens gen, durch die die Erprobung verschied~ner 
dieser Form gegenüber dem ursprünglich vorge- Modelle verhindert würde. Insbesondere sei es 
schlagenen Singular "Magister artis" der Vorzug auf Grund der besonderen Verhältnisse der 
gegeben. . . Philosophischen Fakultäten nicht mög~ich, für 

Da einzelne der durch den vorhegenden Ge- jede Studienrichtung eine ~igene Studl~nk~m­
setzentwurf zu regelnden Studien von mehreren mission zu errichten, da für emzelne Studlenrtch.:. 
Hochschulen gemeinsam durchzuführen sein tungen weniger als die in den genannten B~.mdes­
werden, war für solche Fälle die Zuständigkeit gesetzen geforderte Mindestzahl von drei Pro~ 
für die Verleihung der akademischen Grade zu fessoren zur Verfügung stehe. 
klären. Die im § 15 Abs. 7 bzw. § .16 Abs. 4 Die vorgesehene Drittelparität wurde abge­
vorgeschlagene Lösung der Verleihung des aka- lehnt da die Mitbestimmung der Vertreter des 
demischen Grades durch diejenige Hochschule, d d S d' d 

b · b D' akademischen Mittelbaues un . er tu leren en. (Fakultät), an der die Diplomar. elt ZW', IS,ser- f 
1 d nach Qualifikation und Verantwortung gestu t tation approbiert wurde, erschemt a s le smn-

vollste. sein müsse. 
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An anderen Fakultäten der Universitäten gebe 
es derzeit auch keine Studienkommissionen; es 
würde daher eine Ungleichheit hinsichtlich der 
Befugnisse der Professorenkollegien bestehen. 

Die Bestellung der Studentenvertreter durch 
die österreichische Hochschülerschaft garantiere 
nicht, daß in die Studienkommissionen geeignete 
und fachzuständige Studierende entsendet wer­
den. Die Studentenvertreter müßten vielmehr auf 
Versammlungen der Hörer der einzelnen Insti­
tute gewählt werden. 

An dem im Abs. 5 vorgesehenen Vetorecht für 
jede der beteiligten Personengruppen wurde be­
mängelt, daß dadurch wichtige Entscheidungen, 
wie die Erlassung von Studienplänen, unter 
Umständen verzögert oder unmöglich gemacht 
werden könnten. Für einen solchen Fall sei keine 

. Sanktion vorgesehen. 

Von anderen Begutachtern wurde darauf hin­
gewiesen, daß es von den Angehörigen des Mittel­
baues und den Studierenden kaum verstanden 
werden würde, wenn ein Recht, das an den 
Hochschulen technischer Richtung im Zusammen­
hang mit der Studienreform bereits zugestanden 
wurde, an den Philosophischen Fakultäten vor­
enthalten werden sollte. Die Verschiedenheit der 
Verhältnisse könne nicht als Begründung für 
eine Ablehnung der Einrichtung von Studien­
kommissionen an den Philosophischen Fakultäten 
herangezogen werden; vielmehr müßte getrach­
tet werden, die diesbezüglichen Bestimmungen 
den besonderen Verhältnissen an den Philosophi­
schen Fakultäten anzupassen. Nur eine gesetz­
liche Grundlage für die Schaffung von Studien­
kommissionen würde echte Erprobungen ermög­
lichen, da auf Grund der Bestimmungen des 
Hochschul-Organisationsgesetzes den Vertretern 
der Studierenden und weitgehend aum den Ver­
tretern des Mittelbaues in solchen Kommissionen 
nur beratende Stimme zustehe. Wenn von einer 
nach Qualifikation und Verantwortung gestuften 
Mitbestimmung gesprochen werde, dann wären 
gerade die Studienkommissionen diejenigen 
Gremien, in denen eine volle Mitbestimmung der 
Vertreter des akademischen Mittelbaues und· der 
Studierenden gerechtfertigt sei, da sie zur Gestal­
tung der Studien aus ihrer Sicht vieles beitragen 
könnten. Der Versuch, alle am Studienbetrieb 
beteiligten Personengruppen an der Gestaltung 
der Studienpläne, der Untersuchung von Studien­
verzögerungen und ähnlichem mitwirken zu 
lassen, sei sinnvoll, weil es sich hier umFragen 
handle, die die Studierenden unmittelbar be­
rühren. In der Heranführung der Studierenden 
an eine ernsthafte und verantwortungsbewußte 
Behandlung von Hochschulproblemen müsse eine 
Chance für zweckmäßige Studienreformen er­
blickt werden. 

Im übrigen wurde eine Erweiterung der Kom­
petenzen der Studienkommissionen gegenüber 

den Bestimmungen der Bundesgesetze über tech­
nische Studienrichtungen, über montanistische 
Studienrichtungen und über Studienrichtungen 
der Bodenkultur auf die im § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 5 
und § 6 Abs. 3 des vorliegenden Gesetzentwurfes 
vorgesehenen Bewilligungen für die sinnvolle 
individuelle Gestaltung der Studien gefordert. 

Auf Grund der von den Teilnehmern an der 
Enquete am 23. und 24. April 1970 ausgeführten 
überlegungen wurde von den Vertretern der 
Philosophischen Fakultät der Universität Wien 
ein Vorschlag vorgelegt, mit dem die Philo­
sophische Fakultät der Universität Wien als 
größte Philosophische Fakultät sich einverstan­
den erklären könne: 

Studienkommissionen sollten im autonomen 
Wirkungsbereich der Fakultäten errichtet wer­
den. Ihre Kompetenzen sollten zumindest die Er­
lassung der Studienpläne, die Erteilung von Be­
willigungen des Austausches von Prüfungsfächern 
gemäß § 9 Abs. 4, die Ausarbeitung von Emp­
fehlungen über die Gestaltung von Lehrver­
anstaltungen und Prüfungen sowie von Empfeh­
lungen zur Beseitigung von Studienverzögerun­
gen umfassen. Die Philosophische Fakultät der 
Universität Wien könne diesem ihrem Vorschlag 
aber nur unter der Voraussetzung zustimmen, 
daß gesimert sei, daß vor einer endgültigen ge­
setzlichen Verankerung der Studienkommissionen 
ein neues Hochschülerschaftsgesetz verabschiedet 
werde, sowie daß die Erfahrungsberichte der 
Philosophischen Fakultäten und der anderen be­
teiligten Fakultäten (Hochschulen) bei der Erstel­
lung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmung 
berücksichtigt werden. 

Auf .Grund von der Philosophischen Fakultät 
der Universität Wien gesammelter Erfahrungs­
berichte über die Tätigkeit der an dieser Fakul­
tät im eigenen Wirkungsbereich probeweise ein­
gerichteten Studienkommissionen von seiten aller 
beteiligten Gruppen wurde diese Stellungnahme 
vom Professorenkollegium der Philosophischen 
Fakultät der Universität Wien dahingehend er­
gänzt, daß die Tätigkeit dieser probeweise ein­
gerichteten Studienkommissionen in der derzeiti­
gen Form und mit den derzeitigen Kompetenzen, 
trotz verschiedener Detailkritik, überwiegend als 
sinnvoll und zweckmäßig beurteilt wurde. Auf 
Grund dieser Tatsache sei das Professorenkol­
legium der Philosophischen Fakultät der Univer­
sität Wien zu der Ansicht gelangt, die StuJien­
kommissionen sollten grundsätzlich im eigenen 
Wirkungsbereich der Fakultät weitergeführt 
werden. 

Unbeschadet der Frage, ob die Studienkom­
missionen im eigenen Wirkungsbereich der Fakul­
tät geführt oder auf gesetzlicher Grundlage em­
gerichtet werden sollten, halte die Fakultät nach 
Kenntnis der vorliegenden Erfahrungsberichte 
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der Professoren, der Vertreter des akademisdlen 
Mittelbaues und der Studierenden die Klärung 
folgender Fragen für unerläßlich: . 

I. Delegierung der Vertreter des akademi,chen 
Mittelbaues und der Studierenden: 

1. Verhältnis der Österreichischen Hochsc.~üler­
schaft, der Institutsvertretungen und der Studien­
kommissionen untereinander (Frage der Wei­
sungsungebundenheit der Studentenvertreter). 

2. Auf welcher Basis wird gewählt? (Vollver­
sammlung, Institutsangehörige, Teilnehmer an 
übungen, Ausländer usw.). 

3. Modalitäten der Wahl: Ort (Briefwahl), 
Zeit, Wahlaufsicht, Verhinderung von Doppel­
wahl (Registrierung). 

4. Quorum (ist eine repräsentative Vertretung 
ohne Quorum möglich?). 

5. Definition des Begriffes "Mittelbau" (Lehr­
beauftragte, Lektoren, wissenschaftliche Hilfs­
kräfte und andere). 

n. Funktionsdauer der Studienkommissionen. 

ITI. Frage des Gruppen-Vetos. 

IV. Klärung der Kompetenzen (Prinzip der 
nach Qualifikation gestuften Mitbestimmung). 

V. Kollisionsmöglichkeit zwischen langfristiger 
Wissenschafts- und Forschungsplanung einerseit, 
und aktuellen Wünschen der Studienkommissio­
nen andererseits. 

VI. Instanzenzug (bei Umgehung der Fakultät 
und Fehlen der Koordinierung bestehe die Gefahr 

I 
der Auflösung der Hochschulautonomie und De-
legierung sämtlicher Einzelentscheidungen an das 
zuständige Bundesministerium). 

In einer weiteren Stellungnahme der Philo­
sophischen Fakultät der Universität Wien, die 
sich mit den im § 17 des Gesetzentwurfs vor­
gesehenen Bestimmung·en schließlich grundsätzlich 
einverstanden erklärte, wurden im Hinblick auf 
die besonderen an den Philosophischen Fakul­
täten bestehenden Verhältnisse folgende Modifi­
zierungen angeregt: 

1. Den Studienkommissionen sollten grund­
sätzlich alle für die betreffende Studienrichtung 
(die betreffenden Studienrichtungen) zuständigen 
Hochschulprofessoren angehören; Ersatzmitglie­
der sollten daher nur für die Vertreter des aka­
demischen Mittelbaues und für die Vertreter der 
ordentlichen Hörer bestellt werden. Das System 
der Ersatzmitglieder sei für die Gruppe der 
Professoren, insbesondere an den Philosophischen 
Fakultäten, nicht anwendbar. über die allgemeine 
Problematik der gesetzlich festgelegten persön­
lichen Verantwortung der Inhaber von Lehr­
kanzeln sowie der Institutsvorstände für die von 
ihnen geleiteten Lehr- und Forschungseinrich­
tungen hinaus könne angesichts der großen Diffe-

renziertheit der Studienrichtungen einer Philo­
sophischen Fakultät, im Hinblick auf den Schutz 
der vom Gesetzgeber anerkannten Vielfalt wis­
senschaftlicher Lehrmeinungen und wissenschaft­
licher Methoden selbst innerhalb einzelner Stu­
dienrichtungen, schließli·ch im Interesse einer ver­
trauensvollen kollegialen Zusammenarbeit deI 
Grundsatz der persönlichen Mitgliedschaft der 
Hochschulprofessoren in den Studienkommissio­
nen nicht aufgegeben werden. 

2. In Anbetracht der unter Z. 1 dargelegten 
Grundsätze erscheine ferner die Einschränkung 
des sogenannten Gruppenvetos auf die jeweils 
a n wes end e n Mitglieder einer Gruppe ge­
boten. 

3. Die besondere Struktur der Philosophischen 
Fakultäten und die Ungleichartigkeit der an 
ihnen vertretenen Fächer ließen eine gegenüber 
dem Prinzip der paritätischen Gruppenbildung 
lediglich sekundäre Festsetzung von Mindestzah­
len der Mitglieder der Studienkommissionen 
unangebracht erscheinen. Die Zusammenlegung 
einer Reihe von Studienrichtungen in die Kom­
petenz einer Studienkommission werde zwa; in 
einigen Fällen zu begrüßen sein. Bei anderen hin­
gegen bestehe für eine solche Zusammenlegung 
weder von der Arbeitsweise der betreffenden 
Fächer noch von den Interessen der Studierenden 
her eine Veranlassung. 

In Erwägung der in der Begutachtung und an­
läßlich der genannten Enquete vorgebrachten 
Bedenken und Vorschläge wird nunmehr eine 
von den entsprechen:den Bestimmungen der Bun­
desgesetze über technische Studienrichtungen, 
über montanistische Studienrichtungen und über 
Studienrichtungen der Bodenkultur in einzelnen 
Punkten abweichende Fassung dieser Bestimmung 
vorgeschlagen, wobei, soweit dies möglich war, 
die Formulierung der Bestimmungen den von der 
Philosophischen Fakultät der Universität Wien 
vorgelegten Vorschlägen angepaßt wurde. Soweit 
dies nidlt möglich war, wird bei Erläuterung der 
einzelnen Bestimmungen auf die hiefür maß­
gebenden Gründe einzugehen sein. 

Zu Abs. 1: 

Nach den zahlreichen von Hochschulen tech­
nischer Richtung eingelangten Erfahrungsberich­
ten haben die an diesen Hochschulen bereits be­
stellten Studienkommissionen die am Anfang 
bestehenden Schwierigkeiten überwunden und 
sind durchaus in der Lage, den an sie gestellten 
Anforderungen gerecht zu werden. Versuche der 
Obstruktion oder der Verhinderung von Ent­
scheidungen durch Gebrauch des Vetorechtes 
einer der beteiligten Personengruppen sind nicht 
vorgekommen. Es hat sich jedoch gezeigt, daß 
die in den genannten Bundesgesetzen vorgesehene 
Funktionsdauer von zwei Jahren nicht ausreicht, 
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um neben der Konstituierung der Studienkom- schulen technischer Richtung bereits zugestanden 
missionen, der Erlassung der Geschäftsordnung wurden, von den Angehörigen dieser Personen­
und der Entwicklung eines Arbeitsstites auch in gruppen an den Philosophischen Fakultäten nicht 
allen Fällen rechtzeitig Studien pläne zu erarbei- verstanden würde. Studienkommissionen, in 
ten. Eine dreijährige Funktionsperiode sollte aber denen den Vertretern des akademischen Mittel­
zur Erfüllung dieser außerordentlich wichtigen baues und: der Studierenden mangels gesetzlicher 
Aufgabe ausreichen. Nach Ablauf dieser Funk- Grundlage nur beratende Stimme zukommt, 
tionsperiode wird der Gesetzgeber neuerlich mit würden zudem kaum geeignet sein, die für eine 
der Frage der Studienkommissionen auf Grund endgültige Regelung erforderlichen Erfahrungen 
der gemachten Erfahrungen zu befassen sein. zu erbringen. 

Anhand der auf Grund der vorliegenden Be- Der Entwurf stellt ausdrücklich klar, daß die 
stimmungen gemachten Erfahrungen wird zu Studienkommissionen im autonomen Wirkungs­
prüfen sein, ob in allen Fällen Studienkommis- bereich der in Betracht kommenden Hochschulen 
sionen die geeigneten Gremien zur Ausübung der (Fakultäten) einzusetzen sind, wie dies auch aus 
in der vorliegenden Bestimmung vorgesehenen der Bestimmung § 3 Abs. 1 des Hochschul­
Kompetenzen darstellen oder ob gerade im Hin- Organisationsgesetzes hervorgeht. Die Entschei­
blick auf die besonderen an den Philosophischen dung, ob für jede Studienrichtung oder für 
Fakultäten herrschenden Verhältnisse, an denen Gruppen verwandter Studienrichtungen eine 
die Studierenden bei einer Reihe von Studien Studienkommission einzusetzen ist, sowie die 
nicht, wie an anderen Fakultäten oder Hoch- Festsetzung der Zahl der in die Studienkommis­
schulen, während ihres Studiums mehrere Insti- sion zu entsendenden Mitglieder soll der zu':' 
tute durchlaufen, sondern vielmehr während ständigen akademischen Behörde der betreffen. 
ihres gesamten Studiums an einem oder allenfalls den Fakultät oder Hochschule, also dem Profes­
an mehreren Instituten gleichzeitig beheimatet sorenkollegium bzw. Fakultätskollegium, oblie­
sind, nicht in geeigneten Fällen Institutskonfe- gen. 
renzen an die Stelle der Studienkommissionen Zu bemerken ist, daß die vorliegende Bestim­

mung nicht nur an Philosophischen Fakultäten, 
sondern auch an anderen Fakultäten (Hoch­
schulen) für die auf Grund der Bestimmungen 
des vorliegenden Gesetzentwurfs einzurichtenden 
Studienrichtungen Geltung haben wird. Für 
interfakultär oder interuniversitär durchzufüh­
rende Studienrichtungen war daher die Einset­
zung einer gemeinsamen Studienkommission vor­
zusehen. Die diesbezüglichen Beschlüsse der zu­
ständigen akademischen Behörden werden von 
diesen zu koordinieren, allenfalls von einer 
gemäß § 25 Abs. 6 des Hochs.chul-Organisations­
gesetzes zu bestellenden gemeinsamen Kommis­
sion vorzubereiten oder auch gemäß § 25 Abs. 5 
zweiter Satz des Hochschul-Organisationsgesetzes 
von einer mit Entscheidungsbefugnis ausgestatte­
ten gemeinsamen Kommission zu fassen sein. 

zu setzen wären. Diese Fragen werden nicht nur 
im Zusammenhang mit der Neuorganisation der 
Hochschulen, sondern auch im Zusammenhang 
mit der Neuregelung der Rechte und Pflichten 
der Angehörigen des akademischen Mittelbaues 
sowie des Rechtes der Vertretung der Studieren­
den zu prüfen sein. Der vorliegende Entwurf 
hatte sich hinsichtlich der Bestimmungen über die 
Errichtung von Studienkommissionen an den 
derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
orientieren. 

Entsprechend den besonderen Verhältnissen 
an den Philosophischen Fakultäten wird in Ab­
weichung von den entsprechenden Bestimrfmn­
gen der Bundesgesetze über technische Studien­
richtungen, über montanistische Studienrichtun­
gen und über Studienrichtungen der Bodenkultur 
vorgesehen, daß nicht für jede Studienrichtung 
eine eigene Studienkommission gebildet werden 
muß, sondern daß auch die Bildung von Studien- Zu Abs. 2: 
kommissionen für Gruppen verwandter Studien- Die Kompetenz der Studienkommissionen 
richtungen zulässig ist. Auch für die pädagogische erscheint im Vergleich zu den Bundesgesetzen 
Ausbildung für Lehramtskandidaten, die keiner über technische Studienrichtungen, über monta­
der im vorliegenden Entwurf geregelten Stu- nistische Studienrichtungen und über Studien­
dienrichtungen angehören, wird eine eigene Stu- richtungen der Bodenkultur etwas erweitert, und 
dienkommission zu bilden sein, sofern nicht eine zwar werden den Studienkommissionen die Ent~ 
andere Studienkommission mit den Angelegen- scheidungen in einigen weiteren konkreten An­
heiten der pädagogischen Ausbildung mitbefaßt gelegenheiten zugewiesen. Es handelt sich um den 
wird. Ersatz der zweiten Studienrichtung durch sinn~ 

Ein Verzicht auf die Ein;etzung von Studien- volle Wahlfächer, sofern diese nicht im Studien­
kommissionen durch den vofliegenden Gesetz- plan empfohlen werden (§ 3 Abs. 2), die fakul­
entwurf kann schon deshalb nicht in Betracht tative Verkürzung der Studien dauer "(§ 5 Abs. 5) 
gezogen werden, weil die Vorenthaltung von und die Bewilligung von im Gesetz nicht genann­
Rechten, die den Angehörigen des akademischen ten Wahlfächern (§6 Abs. 3). Hiezu kommt wie 
Mittelbaues und den Studierenden an den· Hoch- i in den oben genannten Bundesgesetzen der 
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Austa:usch von Wahlfächern bei der zweiten 
Diplomprüfung (§ 9 Abs. .4). In allen diesen 
Fällen sowie bei den weiteren Kompetenzen der 
Studienkommissionen erscheint eine abgestufte 
Mitwirkung nicht notwendig, weil es sich um 
fachliche Angelegenheiten handelt, die den Ver­
tretern aller drei Gruppen, zwar von verschie­
denen Standpunkten aus und allenfalls von ver­
schiedenen Interessen geleitet, in gleicher Weise 
einsichtig sein sollten. 

Verschiedentlich vorgebrachte Anregungen, 
den Studienkommissionen darüber hinaus auch 
Kompetenzen in Angelegenheiten der Hochschul­
organisation, der Hochschulverwali:ung und der 
Forschung zu übertragen, wurden dagegen nicht 
in Betracht gezogen, zum al sie in einem beson­
deren Studiengesetz keinesfalls ihren Platz hätten. 

Einer übertragung weiterer Kompetenzen -
allerdings nur mit beratender Funktion - an 
die Studienkommissionen durch die zuständigen 
äkademischen Behörden steht nichts im Wege. 

Die befürchteten Kollisionsmöglichkeiten zwi­
schen langfristigen Wissenschafts- und ForsdlUngs­
planungen einerseits und aktuellen Wünschen 
andererseits bedingt ein Spannungsverhältnis, das 
nicht auf die Einführung von Studienkommis­
sionen zurückzuführen ist, sondern allen kurz­
fristigen Regelungen immanent ist. Es wird ent­
scheidend auf die Menge und Qualität der zur 
Verfügung stehenden Daten und Informationen 
ankommen, in welcher Weise aktuelle Maßnah­
men sinnvoll in ein Gesamtkonzept eingefügt 
werden können. Der Ausbau der Hochschul­
dokumentation und Hochschulstatistik so~ie 
insbesondere die geplante Einrichtung einer 
Statistik über Prufungsleistungen und Studien­
dauer wird hier wertvolle Dienste leisten. 

Spätestens nach Ablauf des für die probeweise 
Einrichtung der Studienkommissionen vorge­
sehenen Zeitraumes von drei Studienjahren 
werden auf Grund der bis dahin gesammelten 
Erfahrungen allenfalls auch die den Studienkom­
missionen übertragenen Kompetenzen zu über­
prüfen sein. 

Zu Abs. 3: 

Während in deri Studiengesetzen für die Hoch­
schule-n technisCher Richtung vorgesehen ist, daß 
die Zahl der Verireter jeder der drei beteiligten 
Personengruppen in einer Studienkommission 
mindestens drei zu betragen hai, wird diese Zahl 
im vorliegenden Entwurf auf zwei Vertreter 
eingeschränkt, um dem Umstand Rechnung zu 
tragen, daß zahlreiche in Betracht komm'ende 
Studienrichtungen nicht über eine größere Zahl 
von' Fachvertretern verfügen. Steht nur ein 
Fachvertreter zur Verfügung, so wird jedenfalls 
der Zusammenschluß mit den Vertretern einer 
fachverwandten Studienrichtung zu einer Stu­
dienkommission erforderlich sein. 

Die persönliche Mitgliedschaft aller für eine 
Studienrichtung zuständigen Hochschulprofesso­
ren in der Studienkommission generell zwingend 
vorzuschreiben, erschien nicht zweckmäßig. Um 
den Professorenkollegien jedoch die Entsendung 
aller in Betracht kommenden Fachvertreter in die 
Studienkommission zu ermöglichen, wurde die 
zwingende Vorschrift, Ersatzmitglieder zu be­
stellen, durch eine fakultative Regelung ersetzt. 
Ersatzmitglieder werden daher nur dort zu be­
stellen sein, wo dies im Hinblick auf die dauernde 
Funktionsfähigkeit der Studienkommissionen 
geboten erscheint und auf Grund der Zahl der 
zur Verfügung stehenden Personen möglich ist. 
Dies wird insbesondere bei den Vertretern des 
akademischen Mittelbaues und der Studierenden 
der Fall sein. 

Auf die Festsetzung einer Mindestzahl für die 
in die Studienkommissionen zu entsendenden 
Vertreter konnte nicht verzichtet werden, da die 
Bestellung von Studienkommissionen mit nur 
drei Mitgliedern kaum zweckmäßig erscheint. 
Der Einwand, daß für eine Zusammenfassung 
bestimmter Studienrichtungen in die Kompetenz 
einer gemeinsamen Studien kommission ,weder 
von der Arbeitsweise der betreffenden Fächer 
noch von den Interessen' der Studierenden her 
eine Veranlassung bestehe, konnte nicht über-: 
zeugen. Es kann nicht ang,enommen werden, daß 
einzelne Fächer, deren Belange an einer Fakultät 
nur von einem Fachvertreter wahrgenommen 
werden, hinsichtlich ihrer Arbeitsweise so völlig 
isoliert sind, daß eine Zusammenfassung mit 
verwandten Studienrichtungen nicht durch­
führbar wäre. Andererseits müssen gerade bei 
solchen Studienrichtungen Bedenken bestehen, 
die Regelung der Studien ausschließlich dem 
Fachvertreter, einem seiner - vielleicht dem 
einzigen - Assistenten und einem Vertreter der 
gerade bei solchen· Studienrichtungen voraus­
sichtlich nur in geringer Anzahl vorhandenen 
Studierenden allein zu überlassen. Gerade der 
Erfahrungsaustausch mit Vertretern verwandter 
Studienrichtungen wird hier wertvolle Dienste 
leisten können. 

Der Entwurf enthält keine Definition des so­
genannten "akademischen Mittelbaues", sondern 
zählt ebenso :wie die Bundesgesetze über tech-. 
nische Studienrichtungen, über montanistische 
Studienrichtungen und über Studienrichtungen 
der Bodenkultur diejenigen Personen auf, die 
ztisam~en mit den Hochschulassistenten neben 
den Hochschulprofessoren und den Studierenden 
als dritte Gruppe Delegierte in die Studienkom­
missionen zu entsenden haben. Mit der Auf­
zählung der Hochschulas,sistenten, Hochschul­
dozenten, Lektoren, Lehrbeauftragten, Beamten 
und Vertragsbediensteten des wissenschaftlichen 
Dienstes, Bundeslehr,er und Vertragslehrer sowie 
Vertragsassistenten scheinen alle' bedeutungs­
vollen in Betracht kommenden Personengruppen 

244 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 81 von 88

www.parlament.gv.at



82 244 der Beilagen 

durch die Bestimmung erfaßt. Wissenschaftliche I Studierenden, in welcher Weise die Delegierten 
Hilfskräfte werden dagegen als Studierende von bestimmt werden sollen. Es wird allerdings zu 
den in die Studienkömmissionen entsandten Ver- erwarten sein, daß diese jedenfalls wenigstens in 
tretern der ordentlichen Hörer zu vertreten sein, der Mehrzahl der Fälle durch Wahl von den 
da eine doppelte Vertretung nicht in Betracht unmittelbar betroffenen Studierenden bestimmt 
gezogen werden kann. werden. Die in absehbarer Zeit notwendige Neu-

Bezüglich der Bestellung der Vertreter des aka- regelung der Rechtsverhältnisse der österreichi­
demischen Mittelbaues sieht der Entwurf die schen Hochschülerschaft wird sich zweifellos mit 
Wahl in einer vom Vorsitzenden des Dienst- dieser Frage zu beschäftigen haben; es kann 
stellenausschus\Ses für Hochschullehrer bzw. den erwartet werden, daß die Nominierung der 
Vorsitzenden der zuständigen Dienststellenaus- Delegierten in die Studienkommissionen in 
schüsse für Hochschullehrer (bei' interuniversi- diesem Zusammenhang gesetzlich zu regeln sein 
tärer Durchführung einer Studienrichtung) ge- wird. 
meinsam einzuberufenden Versammlung vor. Bei interfakultärer Durchführung einer Stu­
Zwar kommt dem Dienststellenaus5chuß hin- dien richtung an einer Hochschule, wie zum Bei­
sichtlich der nicht beamteten Angehörigen dieser spiel bei der Studienrichtung "Wissenschaft von 
Personengruppen, wie Hochschuldozenten, die der Politik", wird auf Grund der derzeit in 
nicht Hochschulassistenten sind, oder Lehrbeauf- Kraft stehenden gesetzlichen Regelung der ge­
tragte, keine Kompetenz zu; das Bundespersonal- setzlichen Vertretung der Studierenden der 
vertretungsgesetz, BGBL Nr. 133/1967, schließt Hauptausschuß der betreffenden Universität 
jedoch nicht aus, daß vom Dienststellenausschuß (Hochschule) die Vertreter der ordentlichen 
auch solche Personen betreffende Angelegenhei- Hörer in den Studienkommissionen zu nomi­
ten wahrgenommen werden, zumal es sich bei nieren haben, bei interuniversitärer Durchfüh­
der Einberufung der Wahl nur um die einmalige rung einer Studienrichtung, wie zum Beispiel 
Ausübung einer Funktion durch den Vorsitzen- des Studienzweiges "Montangeologie" der Stu­
den des Dienststellenausschusses handelt. dien richtung "Erdwissenschaften", wird diese 

Die Wahl soll nach den für die Beschlußfassung Aufgabe den Hauptausschüssen der beteiligten 
der Professorenkollegien im § 25 Abs. 2 des Hochschulen gemeinsam obliegen. 
Hochschul-Organisationsgesetzes vorgesehenen Die Festsetzung einer Funktionsperiode für 
Modalitäten durchgeführt werden. Die Durch- die Studienkommissionen konnte sich im Hin­
führung der Wahl wird daher die Anwesenheit blick auf die Befristung der Bestimmungen des 
von mindestens der Hälfte der Angehörigen der § 17 auf dr.ei Jahre erübrigen; es war jedoch 
genannten Personengruppen voraussetzen; ein dafür vorzusorgen, daß bei dauernder Verh,in­
Vertreter gilt als gewählt, wenn die absolute derung oder Ausscheiden eines Mitgliedes durch 
Mehrheit der Anwesenden für ihn gestimmt hat. Nachrücken eines Ersatzmitgliedes oder Bestel­
AIs Vertreter in einer Studienkommission sollen lung eines neuen Mitgliedes für die dauernde 
nur diejenigen Angehörigen der genannten Per- Funktionsfähigkeit der Studienkommissionen 
sonengruppen wählbar sein, die für ein Fach der gesorgt wird. 
betreffenden Studienrichtung zuständig sind. Im Zuge der Begutachtung wurde angeregt, 

Der Entwurf spricht weiter davon, daß die außer den genannten' Personengruppen der 
Vertreter der Studierenden in den Studienkom- Hochschulen auch Absolventen derselben, insbe­
mlSSlOnen aus dem Kreis der ordentlichen sondere Lehrer an höheren Schulen im Falle der 
Hörer der höheren Semester der betreffenden Lehramtsstudien, in die Studienkommissionen . 
Studienrichtung (Studienrichtungen) von der zu berufen. Es besteht kein Zweifel, daß Ab­
gesetzlichen Vertretung der Studierenden zu solventen der Hochschule aus der Sicht der von 
entsenden sind. Auf Grund der Bestimmungen ihnen gewonnenen Erfahrungen einen wert­
des Hochschülerschaftsgesetzes, BGBL Nr. 174/ vollen B.eitrag zur sinnvollen Gestaltung der 
1950, obliegt der österreichischen Hochschüler- Studien leisten könnten. In diesem Zusammen­
schaft die Vertretung der allgemeinen Inter- hang ist auf die gemäß Abs. 5 auf die Geschäfts­
essen der Hochschüler als Selbstverwaltungs- führung der Studienkommissionen sinngemäß 
körper. Nach der derzeitigen Rechtslage werden anzuwendende Bestimmung des § 25 Abs. 7 des 
daher die Vertreter der ordentlichen Hörer in Hochschul-Organisationsgesetzes zu verweisen, 
den Studienkommissionen vom zuständigen die den Studienkommissionen das Recht gibt, 
Fachschaftsausschuß, an Hochschulen ohne Fakul- ihren ß.eratungen Auskunftspersonen und Fach­
tätsgliederung vom Hauptausschuß der öster- leute (ohne Stimmrecht) beizuziehen. 
reichischen Hochschülerschaft zu entsenden sein. Die Bestimmungen des Abs. 4 wurden in sinn­
Es kann nicht Aufgabe des vorliegenden Ge- gemäßer Anpassung an die besonderen Verhält­
setzentwurfes sein, interne Angelegenheiten der nisse der im vorliegenden Gesetzentwurf zu 
österreichischen Hochschülerschaft zu regeln. regelnden Studienrichtungen aus dem Bundes­
Der Entwurf überläßt es daher der WillensbiI- gesetz über technische Studienrichtungen über­
dung innerhalb der gesetzlichen Vertretung der nommen. 
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Zu Abs. 5: 

Für die Beschlußfassung gelten zunächst die 
Erfordernisse der Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder und die einfache 
Mehrheit, wobei auch der Vorsitzende das 
Stimmrecht ausübt. Um jedoch die überstim­
mung einer ganzen Gruppe auszuschließen, 
wurde jeder derselben ein Vetorecht einge­
räumt; dieses kann von jeder Gruppe in der 
Weise ausgeübt werden, daß alle Mitglieder ge­
schlossen gegen einen Antrag stimmen; es setzt 
also die Anwesenheit aller Gruppenmitglieder 
bzw. einer entsprechenden Anzahl von Ersatz­
mitgliedern voraus. 

Die bisher gemachten Erfahrungen bei der 
Durchführung der Bundesgesetze über tech­
nische Studienrichtungen, montanistische Stu­
dienrichtungen und Studienrichtungen der 
Bodenkultur haben gezeigt, daß in keiner Stu­
dienkommission von einer der drei Gruppen das 
Vetorecht in Anspruch genommen wurde. Die 
diesbezügliche gesetzliche Bestimmung hat viel­
mehr im Sinne der Herstellung des Einverneh­
mens gewirkt, ohne daß es zu den befürchteten 
Konflikten gekommen ist. 

Diese Bestimmung soll den Sinn haben, die 
überstimmung einer Personengruppe in einer 
Angelegenheit zu verhindern, gegen die von 
allen Vertretern der betreffenden Personen­
gruppe einhellig schwere Bedenken bestehen. 
Die Ausübung des Gruppenvetos muß daher die 
Anwesenheit aller Vertreter der betreffenden 
Gruppe voraussetzen; es muß sich also um eine 
Angelegenheit von besonderer Bedeutung han­
deln. Die Beschränkung der Ausübung des 
Vetorechtes auf die anwesenden Mitglieder 
würde dieser Bestimmung das erforderliche Ge­
wicht nehmen. 

Im übrigen gibt das Gesetz für die Geschäfts­
führung der Studienkommissionen einen Rah­
men, in dem die Details durch von den Studien­
kommissionen selbst zu beschließende Geschäfts­
ordnungen zu regeln sein werden. 

In Ahs. 5 war schließlich klarzustellen, daß 
die Mitglieder der Studienkommission in Aus­
übung dieser Funktion an Weisungen nicht ge­
bunden sind. 

Zu Abs. 6: 

In dieser Bestimmung wird das im § 5 des 
Hochschul-Organisationsgesetzes in Verbindung 
mit § 4 Z. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die 
Errichtung eines Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung und über die Neu­
ordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundes­
ministerien geregelte Aufsichtsrecht des Bundes­
ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
auf die Studienkommissionen ausgedehnt. 

Was den Instanzenzug bezüglich der Bes.d1lüsse 
und Eingaben der Studienkommissionen be­
trifft, so ist zwischen drei Gruppen von Ange­
legenheiten zu unterscheiden: 

1. Die Beschlüsse, betreffend die Erstellung von 
Studienplänen, bedürfen keiner weiteren Sank­
tionierung durch andere akademische Behörden, 
sondern gemäß § 17 Abs. 1 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes in Verbindung mit 
der erwähnten Bestimmung des Bundesgesetzes 
über die Errichtung eines Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung und über die Neu­
ordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundes­
ministerien der Genehmigung des Bundesministe­
riums für Wissenschaft und Forschung; 

2. Vorschläge und Anregungen der Studien­
kommissionen, betreffend die Ge~taltung der 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, richten sich 
primär an die akademische Behörde, die gemäß 
§ 26 des Hochschul-Organisationsgesetzes bzw. 
der korrespondierenden Bestimmungen dieses 
Gesetzes zur Entscheidung oder Antragstellung 
in derartigen Angelegenheiten zuständig ist; 

3. Ents1cheidungen der Studienkommissionen 
in einzelnen Studienangelegenheiten sind als An­
gelegenheiten des autonomen Wirkungsbereiches 
der Hochschulen gemäß § 4 Abs. 2 des Hoch­
schul-Organisationsgesetzes bei der obersten 
akademischen Behörde appellabel. 

Zu § 18 Abs. 1 und 2: 

Die bisher an den Philosophischen Fakultäten 
sowie hinsichtlich der Lehramtsstudien auch an 
anderen Hochschulen in Geltung stehenden V or­
schriften werden mit Inkrafttreten des vorliegen­
den Gesetzentwurfs außer Kraft zu treten haben. 
Lediglich für die philosophische Rigorosenord­
nung wurde eine übergangszeit von einem Jahr 
vorgesehen, da die Bestimmungen des vorliegen­
den Entwurfs hinsichtlich der in der philosophi-, 
schen Rigorosenordnung geregelten Studien eine 
einschneidende Änderung bedeuten. Auf Grund 
der Be!>timmungen der philosophischen Rigoro­
senordnung ist es möglich, jedes Faeh, das an der 
Philosophischen Fakultät durch eine Lehrkanzel 
vertreten ist, in Kombination mit einem zweiten 
solchen Fach und mit Philosophie als Doktorats­
studium zu absolvieren. Zahlreiche an den Philo~ 
sophischen Fakultäten' durch Lehrkanzeln ver­
tretene Fächer werden in Hinkunft nicht mehr 
einer Studienrichtung, sondern nur mehr einem 
Prüfungsfach einer Studienrichtung entsprechen. 
Um die damit verbundene Umstellung, insbe­
sondere auch die Studienberatung für die Stu­
dienanfänger des Studienjahres 1971/72 zu er­
leichtern, soll die philosophische Rigorosenord­
nung erst ein Jahr nach dem Inkrafttreten des 
vorliegenden Gesetzentwurfes außer Kraft ge­
setzt werden. Es wird daher im Studienjahr 
1971/72 noch möglich sein, Studien auf Grund 
der philosophischen Rigoros,enordnung neu zu 
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beginnen, auch wenn die gewählten Fächer nicht, Ausbildung von Lebensmittelexperten unterschei­
in diesem Entwurf vorgesehenen Studienrichtun-' d,en. Da die Anrechnung von Hochschullehr­
gen entsprechen. Dies soll jedoch ab dem Zeit- gängen auf ordentliche Studien im Allgemeinen 
punkt des Außerkrafttretens der philosophischen Hochschul-Studiengesetzgenerell nicht vorge­
Rigorosenordnung nicht mehr möglich sein sehen ist, war daher die vorliegende Bestimmung 
(Abs. 2). erforderlich. 

Wie i~ den Erläuterungen zu § 19 ausgeführt, 
werden nicht alle in diesem Entwurf vorgesehe­
nen Studien richtungen zugleich eingerichtet wer­
den können. Je, nach dem Zeitpunkt der Ein­
richtung der neuen Studienrichtungen werden 
daher - mit der in Abs. 2 genannten Am· 
nahme - die Be9timmungen der im § 18 Abs. 1 
genannten, auf Ges·etzesstufe stehenden Verord­
nungen nach Maßgabe der Bestimmungen des 
S 45 Abs. 7 und 8 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes weiter anzuwenden sein. 

Gemäß § 45 Abs. 7 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes sind auf ordentliche Hörer, 
die ihr Studium' vor dem Inkrafttr~ten 'der für 
sie in Betracht kommenden Studienrichtung zu 
erlassenden besonderen Studiengesetze, Studien­
ordnungen und Studienplälle beginnen werden, 
die derzeit für die betreffende Studienrichtung 
geltenden beronderen Studienvorschriften mit 
einigen ausdrücklich ~enanllten Ausnahmen -
die bereits mit dem Inkrafttreten des .Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes außer Kraft 
gesetzt wurden - weiter anzuwenden. Gemäß 
S 45 Abs. 8 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes haben die im § 45 Abs. 7 erwähnten 
ordentlichen Hörer das Recht, sich durch schrift­
liche Erklärung zu Beginn des auf das Inkraft­
treten der zu erlassenden neuen Studienvorschrif­
ten - praktisch also des jeweiligen Studien­
planes - folgenden Seme~ters dies·en neuen Stu­
dienvorschriften zu unterwerfen. In diesem FaII 
werden zurückgelegte Studien derselben Studien­
richtung Zur Gänze in die vorgeschriebene Stu­
diendauer eingerechnet und aUe abgelegten Prü­
fungen anerkannt. 

Zu § 18 Abs. 3: 

An der Philosophischen Fakultät der Universi­
tät Wien ist derzeit ein Hochschullehrgang ein­
gerichtet, der Absolventen einochlägiger Studien 
die Möglichkeit gibt, ihre Studien im Sinne einer 
wissenschaftlichen, Vorbildung für den Beruf 
eines Lebensmittelexperten mit chemischer Aus­
richtung zu ergänzen. Der wis~enschaftlichen Be­
rufsvorbildung solcher Lebensmittelexperten solI 
mmmehr - neben' dem im Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen vorgesehenen Stu­
dienzweig "Biochemie und Lebensmittelchemie" 
und der im Bundesgesetz über Studienrichtungen 
der Bodenkultur vorgesehenen Studienrichtung 
"Lebensmittel- und Gärungstechnologie" - der 
im vorliegenden Gesetzentwurf vorgeschlagene 
Studienzweig "Lebensmittelchemie" dienen, wo­
bei die genannten Studienrichtungen bzw. Stu­
dienzweige g,ich durch Spezialisierungen in der 

Zu § 18 Abs. 4: 

Das Institut für österreichische Geschichts­
forschung wurde auf Grund der Allerhöchsten 
Entschließung vom 20. Oktober 1854 mit Erlaß 
des Ministeriums Kultus und Unterricht vom 
11. November 1854 errichtet. Die genannte Ent­
schließung, die auf der Stufe eines Gesetzes steht, 
bildet heute noch die Rechtsgrundlage des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
und der an ihm durchgeführten Studien. Das 
Institut für österreichische Geschichtsforschung 
steht mit der Philosophischen Fakultät der Uni­
versität Wien zwar in personellem und sach­
lichem, jedoch nicht in re,chtlichem Zusammen­
hang und führt seinen Lehrgang daher zwar 
durch Angehörige des Lehrki;irpers der Philo­
sophischen Fakultät der Universität Wien, jedoch 
außerhalb des autonomen Wirkungsbereiches der­
selben durch. Es bedurfte daher, um den Bestand 
dieses für die österreichische Geschichtswi~sen­
schaft und für die Ausbildung von Archivaren 
bedeutsamen Instituts und die Durchführung des 
von ihm durchgeführten Lehrganges zu sichern, 
der Bestimmung, daß die für den am genannten 
Ins·titut durchgeführten Lehrgang geltenden Be­
stimmungen durch den vorliegenden Gesetzent­
wurf nicht berührt werden. Eine ges,etzliche N eu­
regelung des Instituts für österreichische Ge­
schichtsforschung und des an ihm durchgeführ­
ten Lehrgangs wird anzustreben sein. 

Bezüglich der Bestimmung des § 18 Abs. 5 
wird auf die Bemerkungen zu § 2 Abs. 3 Z. 4, 
betreffend die Studienrichtung "Sozial- und 
Wirtschaftskunde (Lehramt 'an höheren Schu­
len)", bezüglich § 18 Abs. 6 auf die Erläutern­
den Bemerkungen zu § 8 Abs. 4 verwiesen. 

Zu § 18 Abs. 7 und 8: 

Auf Grund der Bestimmung des Abs. 7 sollen 
Absolventen der Lehramtsstudien, die ihr Stu­
dium nach den bisher geltenden Studienvorschrif-. 
ten abgeschlossen haben oder abschließen wer­
den, zum Doktoratsstudium auf Grund der 
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfs 
zugelassen werden. Auf Grund der Bestimmung 
des Abs. 8' solI diesen Personen das Recht auf 
Führung des Magistergrades zuerkannt werden. 
Diese Maßnahmen scheinen im Sinne einer 
Gleichbehandlung der Absolventen der in Be-, 
tracht kommenden Studien geboten, zumal der 
in Zukunft geforderten Diplomarbeit die von 
den bisherigen Absolventen angefertigten Haus­
arbeiten entsprechen und die bisherigen Lehr­
amtsstudien, was den in der fachwissenschaft-
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lichen hzw. künstlerischen Ausbildung gestellten 
Anforderungen entspricht, als den künftigen 
Lehramtssrudien weitgehend gleichwertig ange­
sehen werden können. 

In Zweifelsfällen, oh der Diplomgrad 
"Magister der Naturwissenschaften" zu führen 
ist, wird auf Antrag die zuständige akademische 
Behörde in sinngemäßer Anwendung des § 15 
Abs,. 4 einen Feststellungsbesche~d zu erlassen 
haben. Ist nur eine der heiden Hausarbeiten den 
Naturwis·senschaften zuzurechnen, die andere je­
doch nicht, so wird der akademische Grad "Ma­
gister der Philosophie" zu führen sein, da in 
solchen Fällen bei Hinzurechnung der pädagogi­
smen Ausbildung die nicht mathematischen be­
ziehungsweise naturwissenschaftlichen Fächer 
jedenfalls überwiegen. 

Zur Vermeidung übermäßigen Verwaltungs­
aufwandes wird eine nachträgliche Sponsion nicht 
vorgesehenjauf Verlangen soll eine Bescheini­
gung über das Recht zur Führung des akade­
mischen Grades ausgestellt werden. Zuständig 
wird die akademische Behörde derjenigen Hoch­
schule (Fakultät) &ein, an der die Studien abge­
schlossen wurden. Kandidaten, die ihr Studium 
erst nach Inkrafttreten des besonderen Studien­
gesetzesauf Grund der alten Vorschriften ,ab­
schließen, werden jedoch zur Sponsion zuzulass·en 
sem. 

Der Gleichbehandlung der Absolventen der 
älteren Studienvorschriften dienen auch die 
übergangsbestimmungen des § 18 Abs. 9 und 
Abs. 10. Die Studiendauer der pharmazeutischen 
Studien wurde durch das Bundesgesetz vom 
22. Mai 1969, BGBl. Nr. 196, mit dem die 
pharmazeutische Studien- und Prüfungsordnung 
abgeändert wird, mit acht Semestern festgesetztj 
die tatsächliche Studiendauer der pharmazeuti­
schen Studien 'beträgt im Durchschniu derzeit 
sogar mehr als acht Semester. Eine Gleichstellung 
der Absolventen der pharmazeutischen Studien 
alter Ordnung mit den Absolventen der Phar­
mazie auf Grund der Bestimmungen dieses Ent­
wurfs scheint somit gerechtfertigt. Das gleiche 
gilt für die Gleichstellung des akademischen 
Grades "Diplomierter Dolmetscher" mit dem 
neu zu schaffenden akademischen Grad "Magister 
der Philosophie". 

Zu § 19: 

Wie bereits eingangs erwähnt, soll im Sinne 
des § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetzes dieses Gesetz zusammen mit dem in 
Betracht kommenden besonderen Studiengesetz 
die Rechtsgrundlage für die Erlassung von Stu­
dienordnungen bilden. Der typische Inhalt dieser 
Studienordnungen ist im § 15 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes umschrieben. Die 
Studienordnungen sollen demnach den formalen 

. Studiengang für die einzelnen Studienrichtungen 

(Fachgebiete) näher regeln. Den Studienkommis­
sionen ist gemäß § 3 Abs. 2 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes in Verbindung mit 
§ 17 des Gesetzentwurfs aufgetragen, auf Grund 
der in diesem Gesetz niedergelegten Grundsätze 
für die Durchführung von Hochschulstudien so­
wie auf Grund der in den hesonderen Studien­
gesetzen niedergelegten Grundzüge der einzelnen 
Studienrichtungen im Rahmen von Studien­
plänen die Lehrveranstaltungen im einzelnen 
festzulegen (§ 17 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes). Die Studienordnungen sind vor 
ihrer Erlassung - abgesehen von den in anderen 
Bundesge~etzen festgelegten Begutachtungsrech­
ten - einer Begutachtung und Beratung durch 
die akademischen Behörden der in Betracht 
kommenden Hochschulen (Fakultäten), die Rek­
torenkonferenz, den Akademischen Rat und die 
österreichische Hochschülerschaft zu unter­
ziehen. über diese gesetzlichen Begutachtungs­
rechte hinaus hat es glich der Verordnungsgeber 
zur Regel gemacht, bei der Ausarbeitung der 
Entwürfe von StudiengeSletzen und Studienord­
nungen auch den Rat der Vertreter des wissen­
schaftlichen Personals und der vielfach auf frei­
williger Basis auf Instrtutsebene gebildeten Stu­
dentenvertretungen einzuholen. Eine Beteiligung 
der Studienkommissionen wird sinnvoll sein. 

Gemäß § 15 kbs.2 des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes hxbendie Studienordnun­
gen die Hochschulen (Fakultäten) zu bezeichnen, 
denen nach Maßgabe der ihnen anvertrauten Ge­
biete der Wissenschaften die Einrichtung der 
ordentlichen Srudien obliegt. Als Richtlinie für 

. die Einrichtung der Studienrichtungen an einer 
Hochschule (Fakultät) nennt § 19 Abs. 2 des 
Entwurfs die vorhandenen Lehr- und Fot­
schungseinrichtungen, den Bedarf und die Bil­
dung wissenschaftlicher Schwerpunkte. Die 
Nennung einer Studienrichtung im Gesetz besagt 
daher noch nicht, daß diese Studi.enrichtung an 
allen sachlich in Betracht kommenden Hoch­
schulen bzw. Fakultäten eingerichtet werden 
muß. Hiefür besteht weder eine Notwendigkeit, 
noch sind an allen in Betracht kommenden Hoch­
schulen Einrichtungen für die Durchführung 
aller dieser Studien vorhanden. Eine sinnvolle 
Verteilung der Aufgaben wird vielmehr für die 
Bildung wissenschaftlicher Schwerpunkte zu 
sorgen haben. Im Sinne eines ökonomisch ver­
tretbaren Einsatzes der von der öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellten Mittel wird dabei, so­
weit es sich um die Einrichtung von Diplom­
studien handelt, von eingehenden Erhebungen 
des bestehenden Bedarfs an bestimmten Berufs­
vorbildungen auszugehen sein. Die Reform der 
Hochschulstudien würde ihren Sinn verfehlen, 
sollte die einmalige. Gelegenheit einer "Flurbe­
reinigung", zu einer sinnvollen Verteilung der 
Aufgaben zwischen den beteiligten Hochschulen, 
nicht genützt werden. Es wird Sache des Natio­
nalrates sein, im Rahmen des Budgets durch Be-
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willigung oder Nichnbewilligung der für die 
Durchführung einer Studien richtung an einer be­
stimmten Hochschule erforderlichen Einrichtun­
gen die für Schwerpunktbildungen grundlegen­
den Entscheidungen zu treffen; es wird Sache der 
zuständigen Behörden sein, bei Erlassung der 
Studienordnungen auf Grund der bestehenden 
oder neu geschaffenen Hochschuleinrichtungen 
die in diesem Entwurf geregelten ordentlich,en 
Studien nach Maßgabe der in § 19 Abs. 2 vorge­
sehenen Richtlinien und nach Beratung mit den 
beteiligten Gremien der Hochschulen ,im Sinne 
der Bestimmung de& § 3 Abs. 4 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes ,einzurichten. Es ist 
selbstverständlich, daß die Regelungen der Stu­
dienordnung nur die Einrichtung ordentlicher 
Studien, nicht aber die Einrichtung von Hoch­
schulkurs'en und Hochschullehrgängen im auto­
nomen Wirkungsbereich und keinesfalls die an 
den Hochschulen durchgeführten Forschungspro­
gramme betreff·en. 

Es wurde bereits erwähnt, daß der vorliegende 
Gesetzentwurf keine Aus'Slage darüber enthält, an 
welchen Hochschulen beziehungsweise Fakultäten 
die in ihm geregelten ordentlichen Studien ein­
zurichten sind. Wenn der Enn'l'urf auch primär 
die an den derzeitigen Philosophischen Fakultä­
ten durchgeführten oder durchzuführenden 
ordentlichen Studien betrifft, so wird doch auch 
die Einrichtung einzelner Studienrichtungen an 
anderen Hochschulen, so etwa die Einrichtung 
der Studienrichtungen "Mathematik (Lehramt 
an höheren Schulen)", "Darstellende Geometrie 
(Lehramt an höheren Schulen)", "Physik (Lehr­
amt an höheren Schulen)" und "Chemie (Lehr­
amt an höheren Schulen)" nicht nur an den 
Philosophischen Fakultäten, sondern auch an den 
Technischen Hochschulen und an der technisch­
naturwissens,chaftlichen Fakultät der Hochschule 
für Sozial-. und Wiirtschaftswissenschaften in 
Linz, soweit die erforderlich·en Lehr- und For­
schungseinrichtungen vorhanden sind, in Be­
tracht kommen. KhnlicheSi gilt auch für die Stu­
dienrichtungen zur wissenschaftlich-künstlerischen 
Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren 
Schulen hinsichtlich ihrer Einrichtung an den 
Kunsthochschulen. 

Wie auch in der Kostenberechnung ausgeführt, 
wird es nicht möglich sein, alle! in diesem Ent­
wurf vorgesehenen ordentlichen Studien sogleich 
einzurichten. Die Einrichtung wird vielmehr nur 
nach Maßgabe der Schaffung der für die Durch­
führung erforderlichen Lehr- und Forschungs­
einrichtungen möglich sein. Auch wenn man von 
dem an den Hochschulen bestehenden erheb­
lichen Na·chholbedarf .räumlicher, personeller und 
materieller Ausstattung absieht, wird die Ein­
richtung der nellen Studienrichtungen einen noch 
weitergehenden Ausbau der HO.chschulen erfor­
dern, um die vorn Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetz verlangte Intensivierung des Stu-

diums zu ermöglichen. Es wird daher von den 
Bes·chlüssen des Nationalrates in den nächsten 
Jahren abhängen, zu welchem Zeitpunkt die 
Einrichtung einzelner in diesem Entwur.f geregel­
ter Studienrichtungen möglich sein wil'd. 

Zu § 20: 

Durch die Bestimmung des Abs. 1 soll die 
Erlassung von Studienordnungen sowie die Ein­
setzung von Studienkommissionen zur Beratung 
und Beschlußfassungüber die Studienpläne schon 
vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge­
setzes ermöglicht werden. Im Abs. 2 war vorzu­
sehen, daß die auf Grund der Bestimmungen des 
Gesetzes erlassenen Verordnungen frühestens 
gleichzeitig mit dem Gesetz in Kraft treten 
können. 

Ober die Kompetenzbestimmung des § 5 
Ah.s. 1 des Bundesgesetzes über die Errichtung 
eines Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung und über die Neuordnung des Wir­
kungsbereiches einiger Bundesministerien hinaus, 
welche die Herstellung des Einvernehmens mit 
dem Bundesminister für Unterricht und Kunst 
bei der Vorbereitung und Erlassung von Studien­
ordnungen durch den Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung vorsieht, scheint für Lehr­
amtsstudien im Hinblick auf die hesondere 
Bedeutung, die der Ausbildung der Lehrer an 

. höheren Schulen für den Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
zukommt, die Herstellung des Einvernehmens 
mit dem Bundesminister für Unterricht und 
Kunst auch hinsichtlich der Genehmigung der in 
den Studienplänen der Lehramtsstudienein­
schließlich der Studienpläne für die pädagogische 
Ausbildung für Lehramtskandidaten vorgesehe­
nen Regelung über Pflicht- und Wahlfächer durch 
den Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung (§ 17 Abs. 1 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes in Verbindung mit § 4 Z. 2 lit. a 
des obgenannten Bundesgesetzes) erforderlich 
(Ahs. 3). 

Bezüglich der Anlage A zum Gesetzentwurf 
wird auf die Erläuterungen zu § 3 Abs. 3, § 6 
A:bs. 1 und § 7 Abs. 1, bezüglich der Anlage B 
auf die Erläuterungen zu § 3 Ahs. 3 Z. 4, Z. 10 
lit. bund Z. 35 lit. d verwiesen. 

KOSTENBERECHNUNG 

Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des 
§ 19 ergibt sich die Frage, welche Kosten die 
Durchführung des vorgeschlagenen Bundesgeset­
zes erfordern wird. Hiezu ist 'zunächst festzu­
stellen, daß ein Ausbau der für die Durchfüh­
rung der in diesem Entwurf geregelten Studien 
zuständigen Hochschuleinrichtungen unerläßlich 
geworden ist. Die im Auftrag der OECD durch­
geführte Untersuchung über den Bedarf Öster­
reichs an Hochschulabsolventen in den nächsten 
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Jahren hat deutlich gezeigt, daß eine hedeutende 
Vermehrung der Absolventen, insbesondere so­
wohl der naturwissenschaftlichen Studienrichtun­
gen als auch der Lehramtsstudien, unbedingt 
er,forderlich ist. Es ist daher festzuhalten, daß 
der Ausbau der in Betracht kommenden Hoch­
schuleinrichtungen ganz unabhängig von ·der 
Studienreform, die den Gegenstand des vorlie­
genden Entwurfs bildet, unbedingt notwendig 
geworden ist. Von diesem Gesichtspunkt aus 
betrachtet, sind die Kosten, die die Durchfüh­
rung des vorgeschlagenen Bundesgesetzes allen­
fallszusätzlich erfordern wird, als langfristige 
Investitionen zugunstender Entwicklung der 
österreithischen Volkswirtschaft und des öster­
reichischen Bildungswesens zu betrachten. 

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens wurde 
versucht, den zusätzlichen Bedarf der vier Philo­
sophischen Fakultäten der Universitäten in Wien, 
Graz, Innsbruck und Salz burg sowie auch den 
zusätzlichen Bedarf der beiden Technischen 
Hochschulen und der Kunsthochschulen hinsicht­
lich der Durchführung der Lehramtsstudien an 
Räumen, Personal und Geldmitteln zuetheben, 
der sich aus der Neuordnung der Studien ergibt. 

Die Erhebung mußte mit einer Reihe von 
Fehlerquellen behaftet sein. So ist es zum Bei­
spiel nicht möglich, den echten zusätzlichen Be­
darf exakt von dem derzeit hestehenden Nach­
holbedarf zu trennen. Weiters bedürfen sicher­
lich viele der geäußerten Wünsche noch einer 
kritischen überprüfung und einer Koordination. 
Schließlich läßt sich derzeit nicht abschätzen, in 
welcher Weise sich im nächsten Jahrzehnt die 
Studentenzahl an den betreffenden Hoch'schulen 
tatsächlich entwickeln wird. Die oben erwähnten, 
im Auftrage der OECD durchgeführten Unter­
suchungen stellen zwar einen steigenden, über 
die derzeit vorhandenen Ausbildungsmöglichkei­
ten weit hinausgehenden Bedar,f österreichs an 
Naturwissens·chaftern sowie an Lehrern an höhe­
ren Schulen fest. Diese Vorhersage vermag jedoch 
noch nichts darüber auszusagen, ob tatsächlich 
genügend Personen sich einer derartigen Ausbil­
dung unterziehen werden. Die Zahl der Studie­
renden beeinflußt aber entscheidend die Höhe 
der Kosten für den Ausbau der Hochschulen. 

Unter Beachtung aller dieser Einschränkungen 
kann zunächst folgender Aufwand angenommen 
werden, der mit dem gegenständlichen Bundes­
gesetz direkt oder indirekt zusammenhängt: 

1. Errichtung neuer Räume im Ausmaß von 
rund 12.000 m2 Bodenfläche. 

2. Schaffung von 104 Dienstposten für Hoch­
schulprofessoren. 

3. Schaffung von 300 Dienstposten für Hoch­
schulassistenten und sonstiges wissenschaftliches 
Personal. 

4. Schaffung von 126 Dienstposten für nicht­
wissenschaftliches Personal. 

5. Erteilung von Lehraufträgen für etwa 570 
Wochenstunden. 

6. Einmalige Ausgaben im Ausmaße von rund 
50 Millionen Schilling. 

7. Laufende Mehrausgahen von rund 10 Mil­
lionen Schilling jährlich. 

Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, daß in diesen Zahlender unabhängig 
von der Studienreform bestehende, jedenfalls 
wesentlich höhere Nachholbedarf 
der in Betracht kommenden Hochschuleinrich­
tungen, soweit er sich von den für die Durch­
führung des vorliegenden Gesetzentwurfs erfor­
derlichen Kosten trennen läßt, n ich t e n t­
haI t e n ist, sowie daß die tatsächlichen mit 
der Durchführung des Gesetzenwurfs in Zu­
sammenhang stehenden Kosten die auf Grund 
der oben erwähnten Umfrage erhobenen Beträge 
allenfalls auch noch übersteigen könnten. 

Es ist weiters ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
daß die Kosten, welche die Durchführung des 
gegenständlichen Entwurfes direk: oder indirekt 
schließlich verursachen werden, keineswegs sofort 
erwachsen und jedenfalls auf einen längeren 
Zeitraum aufgeteilt werden müssen. Die Durch­
führung der im vorliegenden Entwul'f vorgese­
henen Studien kann, in manchen Fällen alle~­
dings nur zur Not und in an?eren Fällen .gewIß 
noch nicht in optimaler Welse, auch mIt den 
vorhandenen Hochschuleinrichtungen gewähr­
leistet werden. Eine tatsächlich aUe Errungen­
schaften der modernen Wissenschaft berücksich­
tigende Ausbildung wird allerdings Inves:itio~en 
in entsprechender Höhe verursachen .. Sie smd, 
wenn österreich das Niveau der Ausbildung auf 
dem modernen internationalen Standard halten 
oder erreichen will, auf die Dauer unvermeidlich. 

Gemäß § 15 Abs. 2 des Al~gemeinen. Hoch­
schul-Studiengesetzes in Verbmdung m.lt § 5 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ernchtung 
eines Bundesministeriums für Wissenschaft u?d 
Forschung und über die Neuo~d?un~ des ~lr­
kungsbereiches einiger Bundesmll~.lstenen oblIegt 
es dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung im Einvernehmen mit dem. Bundes­
minister für Unterricht und Kunst, dIe Hoch­
schulen zu bezeichnen, denen nach Maßgabe der 
ihnen anvertrauten Gebiete der Wissenschaften 
die Einrichtung der verschiedenen Studienri~­
tungen obliegt. Bei dieser koordini~renden Tätl?­
keit wird sehr wohl zu beachten sem, oh bzw. m 
welchem Ausmaß die jeweils nach Maßgabe des 
Bundesfinanzgesetzes zur Verfügung stehenden 
personellen und m~teriellen Mit:el ~ur Durch­
führung einer bestimmten Studle~nchtung an 
einer bestimmten Hochschule ausreichen. Ebenso 
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werden bei der Erlassung der Studienordnungen ten haben, welche die Organe der Bundesgesetz­
nur diejenigen Studienzweige zu berücksichtigen gebung im Rahmen der jeweiligen Bundesfinanz­
sein, deren Durchführung durch die vorhande- gesetze zur Verfügung stellen. Allerdings kann 
nen Lehr- und Forschungseinrichtungen tat- nicht verschwiegen werden, ·daß schließlich und 
sächlich möglich ist. Der Ausbau der Studien endlich im Laufe eines längeren Zeitraumes 
unter Berücksichtigung der in diesem Bundes- mindestens Mittel in der oben angeführten Höhe 
gesetz vorgesehenen Studienrichtungen und Stu- notwendig sein werden, um die Durchführung 
dienzweige wird sich demnach nach den perso- der Studien nach moqernen Grundsätzen sicher­
neHen und materiellen Voraussetzungen zu rich- zustellen. 
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